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Höchstrichterliche Urteile 

1936 - 1956 
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••• 3. § 242 BGB. ~inrede unerlaubter Rechtsauäübung bei wegen 
Formmangels nichtigen einseitigen Verpflichtungserklärungen, 
die öffentliche Behörden auf .dem Gebiete des bürgerlichen Rechts 
in urkundlicher Form übernommen haben. fer in einen Rechts-
und Geschäftsverkehr mit einem Kreise tritt, darf ernar.t n, 
da die fUr aen Kreis handelnden Beamten ·oder deren berufene 
Ver reter üie gesct~l c en Grenzen ihrer oigenen Vertretunga-
1aoht und die Fo ,in elcher rechtavorbindliche Urkunden für 
den Kreis szustellen sind, xennen und diese Vorschriften 
befol en. Auf die Unkenntnis einer einfaclion Vorschrift, die die 
eigene Verfaaaun des Kreieos betrifft, können eich die verfas­
sungamä6~gen Vertret~r dev Kreises nicht berufen. 
Der verkl,gte ~reis h tte der Baufirma ,. und de Bauunter­
nehmer L. die Ge nhrung von Hauezinsateuerhypotheken zugesagt. 
Die klagende Bank stand mit beiden Fircen in Gesoh"ftsverbin­
dung und ar bereit, ihnen Zviaehenkredite einzuräunen. Der 
Bekl. verpflichtete sich durch verochicdone i. J. 19·0 au -
gestellte Urkunden, unmittelbar an die Kl. fUr die Bauten der 
Fi~ma • 60 000 RM und für die des L. 24 000 R zu zmlen. 
Den vom LG. abgewiesenen Klaganapruch auf Zahlung hat das OLG. 
dem Grunde nach fUr gerechtfertigt erklärt. 

De BG. erblickt in den namens des Bekl. ausgestellten im ein­
zelnen angefilhrten Urkunden unbedingte Zahlungsvcrepr ohen 
zugunsten der Kl. Ee h"il t aber die schriftlichen Vcrpflichtungs­
erkl ·rungcn des verklagten Kreises fJr unwirkoam, weil die 
fUr solche Urkunden im§ 81 Abs. 3 RheinKreiaO. vorgehchriebene 
Form nicht erfüllt sei . 
Das BG. fUtrt aus, die verfassu:rgsmäßfgen Vertreter des Bekl . 
hätten die Kl . in den Irrtum versetzt, die formnichtigen Ver­
pfliohtungsentlarungen seien gültig. Deshalb versto~e die jetzige 
Ber. dea Bekl . auf den ForJJII1angel gegen Greu und Glauben und 
begrUnde den Ein a?d der gegenwärtigen Arglist. 
Bei formbedürftig Verträgen, ie namentlicn ~olchen libe..r 
den Verkauf von Grund tucken, kmn sich n eh der a:tiind en 
Rspr. deo RG. der Teil auf die Formnichtigkeit nicht berufen, 
der den Vertragsgegne~ über das Formerfordernis oder dessen 
Tragweite, enn auch nur fehrr·eeig, irre ~efUhrt hat 
(RGZ. 107, 180 = J • 1924, 535; RGZ. 107, 357; 11 5, 35, 42 = 
JVf. 1927, 765; RGZ . 11 7, 12 1 mit Nach. :: JW. 11927t 2118; 
RGZ. 117, 287 = J ·• 1927, 2454; J,. 1935, 505 ). Da aber ·llen 
Vertr gateilnahme~s insbes. die Pflicht obliegt, die im§ 313 
BGB. v:orgeechriebcne Form zu erfüllen, a bedarf d:ie ~c::=-'- .. ung 
der eine fei l aei durch. den andern in den Irrtum versetzt, die 
Form sei unnötig, besonderer Begr·ndung. Eine Irreführung schei­
et z. • dann aus, wenn beide Teilo die Totwetjld g eLt er Form­

~alirung kannten (J·. 1927, 2118; 'JW. 1935, 505 ). 
Anders ist die Auaate ltul&?einseit · c.r V ~ 1"ic:htu„ngser ·· :un..­
gen zu beurteilen, welche öffentliche Behörtlen auf de~ G biet 
des bürgerlichen Rechts in ur dlicher Fo·r Ubernommen huba, • 
Dann haben in erster Reihe diu zust indie,en Beamten oder deren 
Vertrat r die Pflicht, rec tagUlt18 o ITrkun<en herzustellen. Die 
Anforderun,en an diese Sorgfaltspflicht dürfen nicht gering 
geacr~et wercen, worauf der Sen . schon ic Urt. v. 25. Okt . 1934 
unter Anfµ_hrung der Entsch . Jl. 1932, 3768 7 hingewiesen hatte . 
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Im vorl. Fall hatten die Vertreter des Kreises der Kl. Urkunoen 
ausgehändigt, die eine unbedingte Vernflichtung des Bekl. ent­
hielten, Beträge von 60 000 und 24 000 R. an ie zu zahlen. 
er in dieser :eise, wie öie Kl., in Rechtsverkehr mit de~ Kreise 

tritt, darf errarten, daß die für den ·Kreis handelnden Beanten 
oder deren berufene Vertreter die gesetzlichen Grenzen ihrer 
eigenen Vertretungsmacht und die Forra, in 1elcher rechts­
verbindliche Urkunden fUr den Kreis auszust len sind, kennen 
und diese Vorschriften befolgen. Es kann dahingestellt bleiben, 
ob schon dnri enn e~n Beamter eine seinen Dienstherrn nicht 
verpf ichtende, wob de Gesetz nicht entsprechende Urkunde 
aush ·ndigt, re elmäßi eine Irre:fiihrung des redlichen Vertra s­
teilnehmers zu finden wäre. 'Denn das OLG. stellt darüber hin­
aus hier folgendes fest. Bei der ersten - später eingelösten 
- leichartigen Verpflichtungaerklärung des Bekl. vom 22. Jan. 
1930 habe die Kl. auf fern.mt ndliche Erkundigung durch den Kreis­
sekretär gehört, die nur von einem Kreisausachu~mitglied unter­
zeichnete Urkunde sei gUltig, und sie habe diese Unt~rredung 
durch Brief v. 23. Jan. 1930 dem Bekl. bestätigt. Da hierauf 
eine Antwort nicht erfolgte, durfte die Kl. nach G Treu und 
Gl auben daraus sohlie en, daß der Landrat die erteilte Auskunft 
des Krei..sekretärs billige. Die Ert ilung einer s olchen Auskunft 
unterlag keiner Formvorschrift, sondern gehört zu den laufenden 
Gesch''ften des Landrato i. s. de"' § 81 Satz 1 RheinKreisO. Au 
den Vorgängen folgert der BerR., daß die Kl. hierdurch in den 
Glauben versetzt sei, die Urkunde sei gUltig , und d sie in 
diesem Irrtum auch bei Entgegennahme der s päteren Urkunden be­
fangen ge esen sei. Dieser Schluß liegt auf tatsächlichem Ge­
biet und ist rechtlich nicht zu bea1.standen. 
Eine Haftun des Kreises ist allerdings nu begr r ndet, enn 

eine Vertret r den Irrtum. d ~ ndern Teil über die R chts-
g Ul tigkei t der Ur.lnmden fahrl 1'saig herbeigeführt haben. Handelt 
es sich um einen Rechtsirrtum auch aufseiten der Beamten, so 
steht de een EntschuldbArkeit in Frage. Betrifft der Rechts­
irrtum eine unklare, der Auslegung Schwierigkeiten bietende 
Gesetzesvorschrift (vgl. RGZ. 149, 75 = • 1936, 726 9 und 
Schlußsatz 80), so wird eine Fahrl 'issigkeit der Verwaltungs­
beamten nicht ohne weiteres anzunehmen se: n. Bei der Ubernahme 
eigener Zahlungspflichten dea Kreises in der angegebenen Höhe 
konnten aber keine ernstlichen Zweifel darüber obwalten, da r. 
es sich nicht um laufende Geschäfte, sonder1 um verpflichtende 
Urkunden i. s. des§ 81 Abs. 3 RheinKreisO. handelte. Auf die 
Unkenntnis dieser ni'aohen Vorschrift, ,elche die eigene Ver­
fas ung des Kreises betrifft, können eich die verfaeeU?gsmä~i­
gen Vertreter des Bekl. nicht berufen, und zwar auch nie. ht mit 
der Begr., der damalige Landrat habe keine ausreichende Vorbil­
dung genossen und sei seiner Aufgabe nicht gewachsen gewesen. 
Denn nach den §§ 31 , 89 BGB. haftet der Kreis unbedingt fUr den 
Schaden, den ein verfassungsmäßig berufener Vertrete r durch 
eine in Auafübrung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene 
zum Schadenoereatz verpflichtende Hwdlung einem Dritten zufügt • 
Al lerdings hat das BG. bei der Erörterung der Voraussetzungen 
des§ 826 BGB. ausgeführt, alle beteiligten Verae~sWi eB-äee-
i- g treter des Kreises hätten die ErfUli ung der im 81 Abs. 3 
RheinKrei o. vorgeschriebenen Form nicht ftir erforderlich ge­
halten, eil sie darauf vertrauten, daß de reise die erfor­
derlichen ittol zur Einlösung seiner Verpflichtungen aqe 
Hauazineeteuern zufl1 ßen ~Urden. 
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Auf .der andern Seite ergibt aber der festgestellte Sao verhalt , 
daP di Vert eter des Kreises auf d:ie Leistung der gewUns chten 
VorschJsso seitens der Kl. nicht hätten rechnen können, wein 
sie namens des reisce nur die beschränkte Erkl ·rung abgegeben 
haben ürden, der Kreis ~erde naoh Maßgabe des Eingango der 
Hauszinsateuerbeträge zahlen. enn sich danach die maßgebenden 
Beamten des Kreises entschlossen, unbedingte Zahlungspflichten 
für den Kreis zu übernehmen, SJ mußten sie die dazu notwendigen 
Vorauaaetzun en herbeiführen(§§ 68 Abs. 3, 79 Nr. 1 RheinKreisO.). 
Der Sen . hat z ar in ei em Pal..l, der eine unwirksame Bür schafts­
crkl„rung des Kreises D. betro., ausgesprochen, aß ge enüber 
er Beaonr.. ·ung der Vertrat m c t und der t .andi ei t der 

staatlichen Genehmi ung die Ein:rede der une~ ubten Reohte-
usübung niclit ' s i (U • v.. 21. Fe • 1935, VI 456/34). 

I vorl. Fall kommt eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
(§ 91 RheinK.reisO.) nicht in Frage. Außerdem ar die Kl. durch 
die ihr erteilte Aus u.nft gerade auch übe~ den ~ang. der V r­
tretungs1:1acht der re o g e g t··usc ;t rä.- • Untez: ~· ,w.Q,M,tJ­

besonderen Umst"nden trägt der Sen. kein Bedenken, die Einrede 
der uner aubten eo tsaueüoung mit der irkung zuzulassen, daß 
der Dek_. die streitigen ZEillungsverpflichtungen als rechts­
wirksam g, en sich gelten laosen muß. Ob au erdem die Klage auf 
Verschulden beic Vertra,eschluß gestützt werden könnte (Seuf:1' 
Arch. 82 r b r diesem tec~-

1 • v. 27. Febr. 193fil; VI 39 • - DUeseldorf. 1-~~------------L 
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Höchstrichterliche Rechtsprechung - Jahrgang 1936 -

lfd. Nr-. 1070 

§ 102 Rhein. LandGem. Ordn. v . 23. Juli 1845 

~:Lg~r_grt~g~y~Blll~!!Bl.! ..!!!~~~-~ß~2ha!1~~t!!~~ 
~~2h.J._!Qg_R~~gg~@.~-----!~-g~~-!~~~~~! !a,!!ß_!!~er 

unvollständi en Urk . ~ol t noch keine Ar list der Ge----~------ ----~ ._..._ ------~---~ 
meinde . Versohu.lden des Gem. Voratehere beim Vertr . -Sohluß . -~~------------~-----------~~-----------------~-~---~-

Die 1. (Gemeinde R) hat auf Auszahlung ihres bei der :3ekl . 
(Sparkasse) bestehenden Sparguthabens geklagt . Bekl . hat 
mit einer ihr angebl• au.e einer Bürgschaft der . , aber 
auch aus Versohulden bei Vertr . Schluß und unerl . Handl . 
zu.stehenden Anspruch aufgereohhet . Ihre Gegenforderung grUn­
det sie auf folgenden Sachverhalt i 

Die ·a. s. beabsichtigte 1930, in R• eine Sperrholzfabrik 
zu errichten. Um ihren Einwohnern Arbeit zu beschaffen, begün­
stigte Kl. diesen Bau. Sie wollte das Baugelände unentgelt . 
übereignen und die Bürgschaft fiir ein von der irma bei der 
Bekl . aufzunehmendes Darlehen von ao.ooo,- übernehmen • 
Die Fa. sollte sich verpflichten, auf' dem Gelände Neubauten 
naoh best. Plänen zu errichten und das Darlehen der Bekl. 
durch Hyp . auf jenem Grdst. zu sichern. Am 7.6 . 1930 beschloß 
der Gemeinderat der n . unter dem vorsitze des Bürgerm. F. , 
der zugleich Gemeindevorsteher der Kl • war, einen solchen, 
im einzelnen genau festgelegten Vertrag mit der ~irma ab­
zuschließen. - Der DUrgerm. wurde beauftragt, den Vertrag 
zu tätigen. Am 2a. 6. 1930 schloß F. als Vertreter der • 
vor einem Notar mit der Firma einen sonst dem Beacrh1 . des 
Gem. Rats entspr . Vertr . mit genauer Regelung der Darlehena­
~ufnahme und ihrer Sicherung ab und verpfl . die Kl . ,die 
aelbetsohuldner. Bürgaohaft für jenes Darlehen zu überneh­
men. 
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Die Aufl." wurde alsbald erklärt, und es erfolgte ap ter 
die Eintr. der Firma und der Ityp. 

it Urkullde V• 7. 7• 1930 wurde die Bestllg. der Hyp• für 
das Darlehen erklärt• Am 18. 1• 1930 erteilte der K.reisaus oh. 
die Genehmigung zur Grdetübereignung und zur Bürgschaft . 
Am 26 . 9.1930 bat Bekl • den Wrgerm• in R. , ihr nunmehr die 
Bürgach. Erkl. zu erteilen und zugleich zu bescheinigen, 
da.13 auf das der Fa. bewilligte Darlehen 10.000,-- ID4 an diese 
ausgezahlt werden könnten. Einen Vordruck zur Br gsoh. Erkl • 
fügte sie bei • 

F . ließ den Vordr. entspr . ausf~llen, darunter setzen" Aus­
gefertigt auf Grd. Gemeinderatsbescbl . V• 7.6.1930" , un­
terzeichnete sie namens der Kl. am 27, 9. als Bürgerm. u • 
Gemeindevorsteher und sandte die unter tempelte Urk. dann 
zugleich mit der verlangten Genehm. der Auszahlg . von 
10 . 000, - zurück. 

Ober die Au.szahlg• des Darlehens enthält die Bürgscha!taerkl . 
niohta , ebensowenig eine Verweisung auf den Vertr . v . 28.6 . 30. 
Auf Verlangen der Firma übersandte er ihr auch am 4 .10. 30 
die Genehm. d . Kreieauasoh• Diese ,; ar auch dem Vertr . vom 
28. 6 . 30 beigefügt worden, Dagegen urde keiner der beiden 
Urk. der Gemeinderatsbeschl • vom 7. 6 . 30 beigefUgt. Bekl . 
zahlte dann auf das Darlehen in Teilbetr • im ganzen 65 . 000, ­
an die Fa. aua. Jedes Mal bescheinigte F . der Bekl . vorher , 
daß gegen die Zahlg. keine Bedenken beständen • 

Noch bevor die Bauten fertiggestellt waren, geriet die a • 
in Konk • • der mangele ·asse eingestellt wurde . Die Forderg. 
der Dekl . gegen die Fa. übersteigt das oparguth. der n . 

Gegenüber der Inanspruchnahme aus der 13ürgaoh. hat Kl . einge­
wendete Diese sei nichtig, da der Ifürgsch. kl . nicht der 
Besohl . des Gem• Rates in begl . Form beigef~t sei, wie ea 
§ 102 Rh . Land em. O. V• 23 . 7.1945 erfordere . Dagegen hat 
Bek~- geltend gemacht1 Die R. irksamkeit d~r Urk . hänge nicht 

-3-
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davon ab . Auch müsse die Geltendi~achung dieses Geeichtapunk-
t9a ala arglistig erachtet werden, auch treffe die • und 
oeaon era F., für den aie hafte, der Vorwurf des Verschul-
dens bei Vertr . bschl . und der u.nerl . Handl. LandG. hat 
Klage ab ewiesen. OLG• hat Bekl . nach dem Kl antra verur­
teilt. Es hält die Bürgsoh. Erkl . V• 27. 9. 30 für reohts­
untirkaam, weil ihr der Besohl . des Gemeinderats nicht beigefügt 

Der§ 44 Rh• LGO . best • • Die Gemeinde wird in ihren Angele­
genheiten nach den darUber in gegen ärt• Ordn. erteilten 
Vorschr . du.roh den Gem: Rat (Scböffenrat) oder durch den Dgm. 
und den Gem. Vorat . vertreten. In Ergänzg. dazu best . das 
Pr-Oea . trber die Regelung versch• Punkte des Gem. Ver~. Rechte 
V• 21.12. 27 (GS 211 ) zu§ 31 Gem. Vorstand 1st, auch in der 
Rheinprov. , der Gem. Vorsteher . § 102 Rh•LGO . lautet c"Urk., 
welche die Gem. verbinden sollen, mü sen namens derselben . 
von Bürgerm. u . Vorsteher unterschrieben erden; die Beachl . 
des Gem. Rates und die Genebmig. der Au:fsichtebehörde sind 
in den geeigneten Fällen der Urk. in begl . Form beizufügen. • 

Daß eine · gsohatteerklärung der Gern. unter den§ 102 fällt, 
kann nicht zweifelhaft sein. Es fragt eich also1 ob die dort 
vorgeachr. Art der Urk . Ausat. hier gewahrt ist und as sich 
daraus ergibt, wenn das zu vereinen ist. ach den Vorschr. 
wird die Gemeinde durch den Gem. Rat oder den Gem. Vorsteher 
vertreten. ann der eine oder der andere oder n\U' beide zusam­
men die Vertretg. haben, richtet sich nach der Lage des Fal~ 
l s . Auch im Gebiet der Rh•LGO• ird man den Gem. Vorsteher 
dann nach außen ohne itwirkg. des Gem. Rats für vertretungs­
berechtigt halten können, enn es sich um Geschäfte der lau­
fenden Ver\altung hand~lt, mag dabei auch eine Verpfl. der 
Gemeinden begr, erden sollen. Ein solches Geschilft r. l Uf • 

den Verwalt~ ko t hier aber ll.icht in Fr ~ Deshalb mu.e 
hier§ 102 beaohtet werden. Daß nach ihm im Innenverhältn1a 
die itwirkg. des Gem. Rats erforderl • 1st, kann nicht z eifel­
haft sein. Die Vorschrift ergibt aber weiter auch, daß diese 
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twirkung auoh nach außen in Erscheinung treten muß, daß also hier 
der Gem. Vorsteher nach außen nia~t allein vertretungsberechtigt 
ist, sondern daß diese twirkung des Gem. Rate in der angeordne­
ten Weise in Erscheinung zu treten hat . Die Vertr . acht des 
Gem. Vorstehers ist also entspr. sachbeschränkt. 

Solche eacbl . ~eschränkungen sind auch enthalten i m § 88 z. 7 
Landgem.o . für die 7 östl . Provinzen v. 3. 7. 1891 , im§ 133 
Kreisordnung. für die 6 öatl• Prov. v. 13 . 12. 1876, in§ 91 Pro­
vinzialOrdnung für dieselben Prov. v. 29 . 6.1875 und and~ ·Ges. 

Dort fat aber nur vorgesehen, daß die ~eachl . der betr . Körper­
schaften nur "anzuf>iihren" sind. Trotzdem steht in der Rspr • 
(RGZ 139/58) fest , daß auch dadurch eine sachl •. Beschränkung 
des Gem. Vorat ., ~es Landrate, des Landeshau~tmannea angeordnet 
und daß die Ver~assungserklärung nichtig iat, wenn in ihr der 

esohlu.B nicht angeführt ist. Umsomehr muß das noch für die 
RhLGO gelten, in der dem Gem. Rat noch eine bedeutungsvollere 
tellg. eingeräumt ist und nicht nur die Anführung des Besohl ., 

sondern dessen Beifü~g an eordnet ist. wie sie auch im§ 127 
der Revidiert . Städte.o . v. 17. 3. 1931 (GS .10) und in§ 10 Ges . 
betr. die Landgem. Verfassungen in den 6 öatl . Prov. v . 14 . 4 . 
1856 (GS . 359) für ähnl • Fälle vorgesehen ar • 

Es kann die Voraohr, des§ 102 Hal.ba . 2 Rh. LGO • auch keinesfalls 
nur als eine Sollvorachr. aufgefaßt erde , deren Verletzg. 

,t 
die Verpflichtungaerklärung nicht ungültig macht• Daß es nicht 
heißt a Die Besohl . müssen beigefügt werden , sonderns sie~ 
beizufügen, kann an der edeutung der Vorschr • nichts ändern . 
Denn auch dabei handelt es eich um eine ganz best . und zwingende 
Anordnung• Anscheinend ist der Ausdruck nur ge echselt, um das · 
im ers,ten Halbsatz gebrauchte ort "mUsaen" nicht nochmals a.nzn­
wenden. Au.ßerdem ist die Beifügung der Genehmigung der StaatabehBrde 
damit verbunden in derselben eise angeordnet • 

Ihre Beifügung ist aber in allen angeführten Gesetzen als er-
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forderlicb angeor net und es ist nicht anzunehmen, daß hier eine 
Ausnahme gemaoht ist . 

Schmidt denbreit, die Verf . der rh. - estf . Landgem. und Ämter, 
der in Erläuterung 433 - S 408 d . 4. Aufl . annimmt, ea handele 
sich im§ 102 Haibs . 2 um eine Sollvorschr., 111 das aus den 
orten "in den geeigneten Fällen" folgern. I~ ist nicht zu fol­

gen. s erscheint ausgesohlosaen, daß der Ges . Geber die Bestim­
mung darUbert laml die Beifügung nicht nur des Deso ., sondern 
auch der ataatl ■ Genehmigung erforderlich sei, der Entach. ~m 
Einzelfall habe überlassen ollen, ohne den gering~ten Hinweis 
darauf, welohe älle geeignet sind. O enbar sollte vielmehr 
mit den orten "in den geeigneten F„llen" nur gesagt erden, 
daß die Bei~Ugung stets dann zu erfolgen habe, enn ein Besohl . 
oder die Genehmigung des Gem. Rates erforderlich sei . Denn daß 
weder das eine noch das andere stets erforderlich iat, bat ~er.G • 
mit Recht ausgeführt• ~arauf hinzu eisen ist, daß vorl . z . B. 
die Genehmigung füi' die Bürgschaftserklärung nach dem Gesetz 
nicht erforderlich ist. Ber.G. hat hiern oh mit Recht angenommen, 
daß der Be chl• des Gem• Rats v . 7. 6. 30 der Bürgschaftserklä­
rung in begl. Form - § 66 Rh-LGO . - hätte beigefügt werden müssen, 
und daß der Verstoß gegen diese Best . der Erklärung die ·Reohta­
wirkaamkeit n1 t • 

Die ~er . d. xi. auf diese 
der unbefugten R. -Ausübung d r n . entgegen. r würde nur 
durchgreifen, wenn IQ. . dem Irrtum der Bekl . über die Notwendigkeit 
der Beifü u.n de Beachl• schuldhaft herbeigeführt hätte . Davon 
kann aber hier keine Rede eein. n . hat dazu überhaupt irgendwel­
che ~kl - d . Bekl• nicht abgegeben. Es bestand auch für Kl• keine 
Pflicht, die Dekl . , die selbst eine Einrichtung einer öffentl• 
Körperschaft wo.:r und die Rh-LGO . kennen mußte, darüber aufzu­
klären. Beide Parteien haben nur an diese Best. nicht gedaoht 
und sie d~alia.lb nicht befolgt oder au~ ihr e olgun nicht ge­
halten. Ledigl . daraus , daß n . eine unvollst ■ Urkunde ausgehändigt 
hat, folgt nicht ihre Arglist . Ob Ber• Ge• ohne Irrtum eine 
unerl . Hdlg . dea Gem. Vorst. verneint hat, kann dahinstehen und 
mag· von dem Tatriohter nochmals geprüft erde, da eine erneute 
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Verhandlung vor ihm aus dem folgenden Grunde geboten ist . 

In dem vorbringen er Bekl . lag auch der Vorwurf, daß den Gem. 
Vorst. ein Verschul.den bei Verb.t Sohlu.8 treffe . Diesen Gesichts­
punkt hat Ber. Ge . Uberhaupt nicht geprüft . Zu ihm ist zu bemerkens 

Der Gem. Vorst . war verpflichtet , eine rechtswirksame :Bürgsoh• 
Erkl . abzugeben und daher der Erkl • df<Beschl . in begl aubigter 
Form beizufügen. Daß er das -nicht getan hat, stellt ein Verschulden 
dar , das er beim Vertr . SchlUß der n . gegenüber beging und für 
das Kl einzustehen hat. Er müßte eiter ='----'-''-'----°:;,oc __ ,__...,;. 

Scblü.13 und bei der BUrgsoh. Erkl . aich an den Besohl . des Gem • 
Rates halten. Das hat er nicht 

Seine Pflicht wäre es ge1eeen, die Bekl . darüber aui'zuklären, 
daß der Gemeinderatsbeschl • hinsichtlich der Auszahlung andere 
lautete, als der Vertr. V• 28.6 . 30, der, wie anzunehmen ist, der 
Bekl•, die daraufhin das Geld gab , vorgelegen hat und mit ese n 
Vorlegung der Gem. Vorsteher rechnen mußte . Dieser Vertr . mußte 
umsomebr die .Beklagte irreführen, als diese nach de Genehm. Besohl . 
ohne eiteres d1e volle ereinatimmung zwischen Desohl• und 
VertrG annehmen mußte . Alles das mußte der Gem. Vorst . erkennen, 
der bei der Besohl. Fassung wußte, was der Besohl • .besagen sollte 
und besagte . r mußte daher , um den naheliegenden Irrtum der 
B k:1 . zu vermeiden, mindestens diese entspr . aufklären. ie sich 
die ~aohe gestaltet hätte, wenn sioh der Gem• Vorst . ordnun gem. 
verhalten hätte, uß der Tatrichter feststellen• Ee ist durchaus 
mög1ioh, daß die Bokl • das Darlehen überhaupt nicht gegeben hätte , 
wenn sie gewUßt hätte, as über die Auszahlg. von dem Gem. Rat 
besohl. war • .Ln diesem Falle w„re die Bekl • nioht geschädigt 
worden. Sätt sie aber uoh dann das Darlehen egen diese iirg­
achaft ge eben, dann würde es ioh fragen, ob sie trotzdem die 
65 . 000, -- schon früher ausgezahlt hätte, und eiter, ob auch dann 
von der Beifügung des Besoh l • zu der BUrgscb. Erkl . abgeseh n wäre . 
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Aus , Juristi sohe woohensohl.•itt - 67• Jahrgang - 1938 Heft 16/17 

Rechtsprechung - s. 1023 

21• RG . - §§ 125 , 242 BGB•;§ 56 Ziff. 8 estfäl-StädteO • . 
µ.ng einer P tei auf' Formmijpgel eines isges~ 

s eine unzu1··ssige- ReohteausU.bung d nn di 
sag~ vom Yertrage mit dem n der etf enden P 
etäti ten h :ten nach a Rech 1 4en un 

ie ltendmaohung des Formmangel s kann auoh dann als un­
e htaauaübung angesehen werden, w nn der anderen Ver-

tragaparte ntolge der Nichtigkei t dea Ve~tragee Bereicherunga­
anspriiohe zust .hen. - D di n1ch:theaoh.tete Qrln.VOJ?scllr :ft J1lll 

e ·· tlich.-rechtliche Kcirperso ft er see · 

ben:f'alie eine o en -
l 

Der klagenden Stad~gemeinde stand gegen die Bekl . ein Anspruch 
aus li'üra:feleistun~n auf 6638, 32 RM ZU• Die Bekl • hat hiergegen 
am 30, J 1935 mit ~iner ange liehen Gegenforderung von 6146,15 RM 
aufgereohnet und nlll:' d~n Rest :ron 492, 11 ~bezahlt.Diese Gegenfor­
derung stellt die am J0. Jun 1935 fällig gewordenen Zins- und Til­
gungsraten eines au.fgewefteten Darlehens dar, welches der AK.-Ver­
ein, der Rechtsvorgänger der Bekl • , gemäß dem Darlehensvertrage vom 
20 , Juli 1906 der damalig~n OHG• "Kommunale Straßenbahngesellschaft" 
zum Bau und Betrieb einer Straßenbahn gewährt hatte . Die Bekl. 
leitet ihre Gegenforderung a~s der Bürgschaft her, die die Kl . für 

. die Darlehensschuld der Stre.ßenbabngesellso~t überno::nmen habe . 

Dien. bestreitet ib':re Haft~, da die Bürgschaft nicht formgerecht 
übernomm n n i. Sie hat K1age auf .eetstellung erhoben, daß 
er Bekl . die Dürg~ehaftsforderung nicht zustehe. 

Beide die Kl age abg wi en Die Rev. der n . war 
erf'ol 
Es konn e dahingestellt bleiben, ob dle lfürgscha.ft Ubernahme durch 
dien. den Formvorschriften des§ 766 BGB. und der§§ 56 Ziff. 8, 
, 13 eet~äl.Städte0 . entsprach, da die :rw,g der 
Formniohti BUr acbaftaübern •---=,.:=--unz- u1ä ~--- -

. ausUb an ese en werden muß • 

Zu diesen Fragen hat das RG. in der Entsch• aaz. 153, 61 ~ J • 1937, 
1057 nebst Verweisen auf frUhere Entsoh• aueg aproonen, da.13 die Be­
r~ung eine Partei auf Formmängel itl.e Recht gesohä:fte z da..,ui 
nocli keine unzulässige Reobtsausübung darstellt. wenn lediglich beide 
Parteien eViußt ode unbe t g gen ~±e gesetzl~ hen orachriften 
~ßen das G o a t , nn uch lange Zeit induroh, äl.s gül-
tig b band lt b • Eine unzuläaai e Reohtaa11SÜbung liegt jedoch 
dann vor , wenn die Lossagung vom Vertrage mit dem b±elang von 
der betre enden Partei geti3rig1ü\ih V<t~t ~~~~ · en 
J:;~~ m~e-. Uflzrixr1d.Wltl"rtP/en Sachverhalt hat daa 13G. hier 
reohteirrtumafrei angenommen. Es liegt im vo1;t. Fallenioht nur eo , 
daß die Parteien lediglich die BUrgsoha.ft versehentlich als form.­
gültig angesehen und sich gegenseitig eo behandelt haben. Zunächst 
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ist zu bemerken, daß die V rtreter der n . die Formerfordernisse 
einer Bt1r ohaftserklärung gemäß den Voreohriften ihrer Städt ord­
nung b saer übersehen können mtU3ten, als die Bekl., enn auch von 
ei~e ?äusoh~ eine Rede 1st. Davon abgesehen haben die Partei en 
und auch die IQ. . später zu dieser Bürgschaft ganz positiv Stellung 
genommen. Die•Bekl., deren Rechtsvorgängerin das Darlehen nur unter 
dem besonderen Verlangen naoh Obernahme der Bürgschaft hergeg ben 
hatte, ·1st in der Folgezeit 1m Vertrauen auf die BHrgsohaftssicherung 
zur Haftentlassung der bisherigen Darlehenasohuldner und zum Ver-
ii1Cht auf die g sells·ohaftsmäßige i tbaftung der Gemeinden, die 
Gesellschafter der bish rigen Ifarlehensschuldnerin waren, veranlaßt 
worden. Darüber hinaus ist die Bekl. im Auftrage der Bürgen und 
unter ausdrücklichem Hinweis auf die Bürgschaft schließlich auch 
nooh zum Verzicht auf eine Teilnahme am Konkurse der neuen Dar­
lehensschuldnerin bestimmt worden. Dann aber würde es eg T.r u 

. und Gl.a ben er. toßen, enn aioh die • " n h auoh sie die Vor-
teile Da:rl g no sen ha, unte Berufung uf ein orm-
nichti keit i hrer BU:r schaftserklärung von ihrer Haftung lossagt . 

Die Rev. wendet ein, daß dien. ~ich nicht einer an sich gegebenen 
Haftung unter Berufung auf eine Einrede entziehen wolie. Vielmehr 
müese die Bekl . die Formgiiltigkeit der Rechtsgrundlage ihres An­
spruchs dartun, deren ängel auch von Amts wegen h'·tten berücksich­
tigt werden müssen. Daher ktlnne der Hinweis der n . auf die vor­
handenen änge3: Formmängel nicht gegen Treu und Glauben verstoßen. 
Dem ist entgegenzuhalten, daß es sich bei dem Begriff der unzu­
lässigen HeohtsausUbung nicht um eine Einrede im technischen Sinne 
handelt. sondern um eine Beurteilung der gegenseitigen Beziehungen 
der Partien unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben(§ 242 
l3GB• ) • 

Gegenüber dm Hinweis der n . , daß der Gesetzgeber den Au.egleion 
etwaiger, bei Nichtigkeit von Reohtsgesohäften eintretender Unbil-
1igke1ten ber it in den Vorschriften ilber eine Haftung aus unge­
rechtf rtigter Bereicherung vorgesehen habe und .daß daher für die 
Annahme einer unzuläsai~en Reohtsau.eübung bei der Geltendmachung 
einer Formnichtigkeit kein Raum sei, mag zunächst dahingestellt 
bl iben, ob dien. im vorliegenden Falle überhaupt unmittelbar 
auf Koten der Bekl . bereichert iat . Im übrigen kann die Einrede 
der unzulässißen Rechteausübung durch das Bestehen solcher An­
sprüche aus 9§ 812 ff. BGB• nicht au.sgeeohlossen erden, die an­
~eren und teil weise weitergehenden Voraussetzungen unterliegen und 
andererseits eine weit beschränkter 1rkung haben als der Ein and 
der unzulässigen Reohtaausübung . Soweit dieser Einwand durchgreift, 
muß sioh die K1 . so behandeln lassen, als ob sie die Bürgschaft 
wirksam übernommen hätte .• 

So eit der Vorderrichter bei der Beurteilung des Verhalten der n . 
di e Erwägung herangezogen hat, daß auch sie die Vorteile des Dar­
l ehens genossen habe, rügt die Rev. Verletzung der§§ 286 , 139 ZPO ., 
weil die Straßenba.bl ein gemeinnütziges tiffentl1ches Unternehmen 
gewesen sei, das niemandem wirtschaftliche Vorteile gebracht, son­
dern nur Zuschüsse erfordert hab . Dem ist entgegenzu.balten, daß 
der Begriff der unzulä sigen Rechteausübung das Vorhandensein oder 
gar die Erhaltung von Vorteilen ni cht vor usaetzt . Eei der Erwähnung 
solcher rkmale in der Entecb. RGZ • 153 , 61 = J . • 19,1, l057zriian-

- 3 -
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handelt es sich nur um eine Nebenbemerkung. Im übrigen hat die Rev. 
übersehen,. daß das BG• unter den Vorteilen keine unmittelbaren 
wirtschaftlichen Vorteile 1. s . · einer Gewinnauaochüttung im Auge 
geha~t hat. Die ~richtung derartiger Verkehrsunternehmen entspringt 
der öffentlich-rochtlichen Mlioht der Gemeinden zur Aufschließung 
der Stadtgebiete. Die Vorteile kommen bestimmungsgemäß in erster 
Linie den Gemeindeangehörigen zugute . Die G meinde selbst findet 
ihren mittelbaren Vorteil in der Steigerung der Verkehrs- und Le­
bensmöglichkeiten ihrer !,µgehörigen . In diesem Sinne sind die von 
der Bekl. her egebenen Gelder auoh für die Zwecke und zum. Vorteile 
der K1 verwendet worden, Vorteile, die der Kl . auch in der Folgezeit 
zugute kommen. 

l Daß die Vorschrift des§ 56 Ziff. 8 Weatf . StädteO. zum Schutze 
der Stadtgemeinden egeben worden ist, kann jedenfalls in Fällen 
der vorliegenden Art , wo den Belangen cier ·stadtgemeinde diejeni­
gen einer anderen öffentlioh- reohtiichen Körperschaft gegenüber­
stehe , die Zulässigkeit des Einwandes unzulässiger Rechtaaus­
übung n.1,cht beseitigen. 

j (RG•, IV. Ziv. Sen., U. V• 22• Jan- 1938, VI 226:--/ '!L37:i;D:.)1!:m!tj~~-....,,-·~ 
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Ko entar Lindmaier - öhring zu § 36 DGO 

(.Nr. l) 

An der Rechtsprechung des RG., daß eich die Gemeinden 

nur in der Form des§ 36 DGO rechtlich verpflichten - .. , wird festgeh 

, Urt . v . - I ZR. 104/50 (Bratl?lsohweig) 
''-------L----

Aus den Griindenr 
----------------
Die iohtigkeit der Porstgenoaaensohatten für die öffentl . 
irtsohaft rechtfertigt es , daß die in der Rspr . d. RG. für 

die Vertretung .der öffentl . reohtl • Körperschaften ent iokelten 
Grundsätze altl äie •orstgenoes nechaften in vollem Umfange 

f 

angewandt werden. Nach den Statuten d.er klagenden Genossenschaft 
sind Urkunden, welche für die Ganoasenaohaft verbindlich sein 
sollen, namens dee Voretandea von dem Vorsitzenden bez . seinem 
Stellvertreter zu unterschreiben. Wenn dabei die Genehmigung der 
Genoesenachaftsveraa ung oder der Aufsichtsbehörde erford~r­
lich 1st, ist derselben Erwähnung zu tun. Die Bedeutung dieser 
Vorschriften, die den fU:r die reohtsverbindlichen Erklärungen 
anderer öffentl• rechtlicher Körperschaften maßgeoenden Eeetim­
mungen entapreohe~, liegt nach der st. Rechtspr . d . RG. nicht 
darin, daß aie Formvorschriften für das Handeln der Kö~persohaft 
in rechtageachäftl. Verkehr geben, als vielmehr darin, daß sie 
eine Sicherung der öffentl . reohtl. Körpersohaften gegen eine 
mißbräuchliche Vertretung duroh ·unzustä.ndige Vertreter darstellen 
(RGZ. 67 - 269, 68 - 407, 73 - 200, 82 - 7, 83 - 396, 89 - 433, 
104 - 205, 115 - 315 , 151 - 212 ). 

Der Vertrag über uen Verkauf des Holzes an die Bekl . ist nicht 
vom damaligen Vorsitzenden der n ., sondern von dem Rechnungsfüh­
rer c. unterschrieben worden. Durch diesen Vertrag hat deshalb 
eine rechtliche Verpflichtung für dien . nicht begril.ndot erden 
können. Der angel des Vertrages liegt nicht eigentlich darin, 
daß die für Verträge derKl • i~ ihren Statuten vorgeschriebene 
Form nicht oeob chtet ist1 wesentlich ist vielmehr, daß nicht der 
durch die Satzung der n . berufene Vertreter sondern ein Unbe­
fugter für die Kl . gehandelt hat • -
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Es handelt eich nicht wu die bloße Verletzung einer Formvor­
schrift~ sondern um einen Fall der "sachlichen Unverbindlich­
keit" dea Vertrages, weil dieser von einer zur Vertretung der 
Kl • nicht berechtigten Person geschlossen ist . 

Die Begründung, mit 'der das RG . in RGZ. 157/212 den Einwand 
des Verstoßes gegen Treu und Glauben zurüokge iesen hat, weil 
dieser Einwand gegenüber dem öffentliohen Interesse an einem 
Schutz der öffentl --rechtl . Körperschaften dagegen, daß sie 
durch unberechtigte Vertragaaesohlüsee in l angwierige und kost­
spielige Rechtsstreitigkeiten verwickelt wtttden. zurücktreten 
müsse, trifft auch in vorliegendem Fall in vollem Um:fange zu. 

Anmerkung 
----------

· Indem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte ein nach 
der Satzung nicht dazu berufener Vertreter einer öfftl,-reohtl. 
K„rp~rschaft :für d.i.ese einen Vertrag geschlossen, der auch erfüllt 
war. Die Rechtslage ist hier die gleiche, wie sich 
beru:f.'ener Vertreter einer. tlfftl-recbtl~ Kö~perso t ohne 
die vorgeschriebene Ge e :qxi.g der Au:faicht behö~de einen 
Vertrag abschließt und die Genehmigung nicht erteilt ,ird. In 
beiden Fällen handelt es aiB!}>ß! einen Formverstoß im eigent­
lichen Sinne, vielmehr liegt eine sachliche Unverbindlichkeit 
vor, wie das. Urteil ausführt . Der angel wird auch durch .Er­

füllung nicht eheilt . Somit bestehen, ~alle erfüllt ist, An-
· Sprüohe aus ungerechtfertigter Bereicherung. 

In der Rechtslehre ist umstritten, ob einem Sichberufen au:f 
die Nichtigkeit in derartigen Fällen unter besonderen Umständen 
der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegengehalten 
werden kann. Das wird insbesondere von Sc h o 1 z ( JW 50, 
81 ff) bejaht . Der BGH. hat die Frage verneint • .E:r be~indet 
aioh dabei im Einklang mit der Reohtspr . d . RG. (RGZ. 157/207 ff), 
des Reioheverwaltungegeasnwariohtes (1 , 53 ff), des ·OGH.Br.z • 
(O HZ 1 , 242 ff. und MDR • 49, 103 mit Anmerkung von Beitzke) 
und der älteren Repr . des Pr.OVG ( 92, 37) • Von dieser eicht 
die spätere Entscheidung dee Pr-OVG. 104,6 ab . 
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Der Grwidsatz von Treu und Glauben, aua dem eich der Einwand 
der unzui:·As1gen Rechtsaua-übnng herleitet, gil t zwar für alle 
Rechtsgebiete. Es kann aber nicht dazu führen, Vorschriften, 
die aus wohler ogenen Gründen im öffentlichen Int.ere e zum 
Schutze der Bffentl . rechtl• Kör ersohaften und ihren 
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A b s c h r i f t 

Entscheidungen des Bunde P-gerioh ahofee in Zivilsachen 

Band 12 Seite 304 \ 
' ••• Nach dem von dem Besoh erdegericht 1estgeatell ten Sachver halt 

kann nicht Zi eifelhaft sein, daß im worliegenden Falle ein 
Vorvertrag in dem oben gedachten Si o zwischen den Beteiligten 
zustandegekommen ist. Dieser Vertr g ~ t aber wegen Formmangels 
nichtig. Während aioh frU~er jede Ve~ragspartei ohne weiteres 
auf die Folgen der Nichtigkeit berufe#, konnte, hat die Recht­
sprechung dea Reichsgerichts im Laufe der Zeit immer weiter­
gehend Ausnahmen hi ervon zugelassen um gegenUber der Berufung_ 
des einen Teils auf die Nichtigkeit demr Vertragsgegner ganz 
allgemein aus dem Gesichtspunkt von Tre~ und Glauben den Ein-
1and der Arglist oder der unzulässigen ~~chtsausübung gegeben 
(vgl. hierzu die Uberoicht bei Tasche "V~·tragsverhältnie nach 
nichtigem Vertragsachluß?" in Jher Jahr'tl and 90, Seite 101 ff 
(107-11 1)). Die Rechtsprechung des Ober~te Gerichtshofs für 
die Britische Zone (OGHZ 1, 217 = NJ/ 1949• 62 = IDR 1949, 31; 
N 1950, 25) und des Bundesgerichtshofe, (V ZR 105/52, Urteil 
vom 14. Juli 1953J VI ZR 57/53, Urteil ~om 23. Dezember 1953, 
S 9 unten der Gründe) sowie auch andere JGe~ichte (vgl zB OLG 
Frankfurt R 1951 , 422; LG Lübeck ·nR 1'952, 745) und die 
Rechtslehre (vgl insbesondere Siebert b i Soergel BGB 8. Aufl 
Vorbem II, 1 u. 2 vor§ 226 sowie§ 242 \AJ.lill A, II, 2 u. 4, A, 
III, 1, C, I, 2, 4 u. 6, C III, 1 - 4 a<f~·.·ie E, 5; Scholz NJW 
1950, 81) sind dieser Rechtsprechung de Reichsgerichts gefolgt. 
In ·. ·1rkliohkei t handelt es sich hierbei aber nicht um die Be­
rücksichtigung eines Einwandes oder ein~r Einrede des Geschäfts­
gegners, mit deren Hilfe die Berufung auf den angel der orm un. 

l 
wirksam gemacht ird, sondern um eine be$Ondere Gestaltung des 
Fallos, angesichts deren von Amts egen e ~gal der For 
die Rechtefolge der iohtigkeit mit Rück ioht uf ~reu und 
Gauben(§ 242 BGB) zu veraa~en ist (vgl asche aaO S 113 ff; Se 
Scholz aaO; BG Z 3, 94 (104)). Ein solohet Fall ist dann gege-
ben, enn nach dem biaheri en Verhalten, insbesondere nach den 
Erklilrungen, Zuaicherun~en oder Vereprech~ngen des einen Teils 
(oder auch beider Teile) un~ der infolgeda~sen eingetretenen 
tatoächlichen Ent,icklung der Verhältnisse eine befriedigende 
Lösung für die Beziehungen der Beteiligten '11Ur bei Bejahung 
rechtsgesc äftlicher Bindung erreiohb r erepheint. Im Geeell­
echafterecht h t diea zur Bejahung der sogenannten faktischen 
Gesellschaft gefllhrt (vgl hierzu BGHZ 3, 285; 8, 157; 11, 190; 
Siebert aaO § 242 Anm E, 5) . Es liogt nahe, auch auf dem Ge­
biet des Höferechts in den Fällen der hier erörterten Art eine 
Bindung der Beteiligten - oder doch jeden.falle des Ilofeigen­
ttimera - an die z ar ~egen Pormmangele nichtige, aber von 
ihnen gewollte Vereinbarung über die Hofnac ' folge zu bejahen; 
denn die Verhältnisse liegen hier ähnl ich vie bei der f ktischen 
Ge ellechaft, indem sich auch hier die Beteiligten auf dts • 
von ihnen Eratrebte al.ngeatellt, danach gehandelt und eo diesem 
ihrezn illen entsprechende Zustände geschnffen haben, die sioh 
regelmäßig über einen längeren Zeitraum erstrecken und daher 
einer befriedigenden Lösung auf andere Weise nicht ohne weiteres 
zugänglich sind • •••• 
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A b a c h r i f t 
Q 

Deutaohe Rechtoprechung 
Leitzahl 120 Blatt 48 

d. P.rof . Dr. ,alter Kamel, farburg a.d . L.: " O.r..Ill un Vertre-
tungs acht bei Rechtsgeschäften der öffentlichen H d" (Aufsatz 

V.81 1955" Heft 2 6 

Bei An eud:ung des Grundsat~ea v n Treu und Gl uben. im Rechts­
verkehr mit Behörden bedarf es nach Ansicht des Verf. einer 
Differenzierung nach d r Art der die Behilrde binde d For -
vorec e Ziele - so meint der Verf . - die Vorschrift 
darauf ab, ie entscheidenden Organe zur Beachtung der ge­
hörige? Sorgfalt bei der Beechlu faesun zu veranlassen, so 
werde durch aie die Vertretungsmacht be ·renzt. Die Geltend­
machung des Pormmangele stelle dann eine Rüge des Fehlens 
der Vertretun smaoht dar, die nicht wegen Verstoßes gegen 
§ 242 BGB unzuläaaig sein könne ; denn eine Vertretungsmacht 
könne nicht al lein aus Tr eu und Glauben zur Entstehung ge­
langen. Anders beur teilt der Verf. die Reohtal ge bei ißach­
tung von Vorschriften , welche di e Aur ferti run, ·tteilung 
und :ic-enntliohmaohung einee vom zuständigen Org n bereite 
gefaßten Beschlusses r eg.eln. Hier handele es eich um die Form 
der undgabe eines or dnungsgemäß zustande gekommenen Beschlusses. 
Die Berufung auf solche For mvorschr iften sei ausgeschlossen, 
wenn sie Treu und Glauben ideraprioht. Verf. legt dann aua-
f hrlioh die Charakteristika der von i ~m unterschiedenen 
Arte1 ges etzlicher Formvor schriften dar. Vgl . auoh Capeller 
unter I ( 11 3) 96d . 

Leitzahl 120 Blatt 45 

a . Städt . Rechterat H. w. Wild, Bayreuth: "Treu und Glauben bei 
Privatrechtegeschäften der öffentlichen Ham"J (Altlsatz in 

eff • 693) 

Verf. a ieht das entscheidende Kriterium für eine Anwendlng 
dea Argliat grundeatzes in dem Charakter der verletzten Vor­
schrift als reine Pornvor schrift. In diesen Fällen könne 
die Körperschaft an den Vertrag in dem gleichen Umfang nach 
Treu u. Glauben ebunden sein, wie dies bei privaten Vertrags­
partnern anzunehmen sei (vgl . nachst. unter b) . ohne der 
verletzten Vor schr ift ,ber eine Zuständi eitere olung inne, 
dann könne sie - fa l ls die Vorschr ift zwingend sei - mit 
dem Ein 1and von Treu und Glauben nicht durchbroclien erden. 
Eine andere Frage sei es , ob in diesem Falle die Kör- perschaft 
eine Haftpflicht treffe . Auch inso\,eit sei die Rechtepr . un­
einheitlich . 

b:/:§.gndeeierichtshof (urteil - v 
licher in Betrieb 1955 Nr . 20 

"• •• Ee verstößt in der Regel nicht rege Treu und Glauben, 
tenn ein formbed ür f t iger (Gr undstilcksveräußerungs- ) Vertrag 
mangle der vorgeschriebenen Form als nichtig behandelt wird. 
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Im Ein~elfall k es allerdings mit dern Grundsatz von Treu 
und G1auben unvereinbar sein, daß ein Vertrag, der nioht den 
gesetzlichen Formvorschriften entspricht, nicht als rechts­
~irksam betrachtet wird. Es mu sich aber um einen ganz 

esonders gelagerten Fall handeln, eil an sich sonst über 
win ende Fo vorscnriften hinwegsetzen ürde. Nur ausnah.ms­
eisc nat ~eshalo d1e Rechtspr. dem angel der Form die 
echtafolge der Nichtigkeit versagt und trotz l icht ahrung 

der gesetzlicli vorgeschriebenen Form wegen des daa •~anze 
Recht beherrschenden Grundsatzes von Treu und Glauben eine 
Bindung vert raglicher Art bejaht, enn die Nichtißkeit zu 
schlechthin untragbaren Ergebnissen führen w· rde, insbesondere, 
rnnn n oh em oislierigen Verha ten, nach de Erkl' 'rungen, 
Zusicherungen oder Versprechungen des einen Teiles (oder 
auch beider Teile) und der intolgedes en eingetretenen tat­
sächlichen Entwicklung der Verliältnisse bei einer Verneinung 
reohtageech"ftlicher Bindung das Rechtsempfinden erheblich 

verletzt würde (vgl . BGHZ 12,286). •••" 
Der Sen . befaAt sich oiter mit der Frage der Haft der. 
sich über die Formvorschrift hin• e etzende artei unt r 
dem Gesichtspunkt de • Verschuld ns bei V.ertragsschluß. Diese 
Haftpflicht umf sse den Ers tz des Vertr ue e~o dena (folgt 
Abdruck unter I (125) bei 276 BGB). 
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Az 331 

VKA,..Nr• 976 

2 AZB 282/51' 

4 LA 588/53 (Berlin) 

Verkündet 

am 10. November 

gez. Mi.8ler 

Angestellter 

als Urkundabeamter 

der Geschäftestelle 

A b s c h r i f t 
s' Y 
f 

Anlage 6 zu B 5713 

Abschrift 

Ill NAM E N DES VOLKES 

U r t e i 1 

in Sachen 

PP• 

hat der Zweite Senat des Bundesarbeits 

Grund der mündlichen Verhandlung vom 10. November 1955 
durch den Senatspräs identen Dr. Müller und die Bundes~ 

richter Deneoke und Dr. Simon• sowie die Bundesarbeits­

richter Lübbe und Dr.Dr. atthiaa für Reoht orkannt: 

Die Revision der Beklaaten gegen das Urteil 

· der~. Kammer des Landeaarbeitsgeriohts 

Berlin vom 17. Mai 195~ •~LA 588/53 -
wird auf ihre Kosten zurückgewiesen. 

V o n R e c h t • w e g e n l 
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Tatbestand: 

Der im Jahre 1881 geborene Kläger ist von 1911 bis 

Ende 194~ ala leitender Arzt in dem Vincenz-Krankenhau• 

der Caritativen Vereinigung e.v. in Köln tätig gewesen. 

Während des Krieeea war dieses Krankenhaus als Reserv~ 

lazarett eingerichtet und zuletzt nach Westfalen verle1t 

worden. Bier wurde der Kläger bei Auflösung des Lazaretts 

entlaasen und ging nach Berlin, wo seine Kinder ansäasig 

sind• Als er der Beklagten als Facharzt für innere .KrankH 

heiten bekannt wurde, bemüh~e sich der Amtsarzt Dr. Klesse 

sowie der spätere .stellvertretende Bürgermeister Schneider 

des Bezirksamtes Reinickendorf, den Kläger als leitenden 

Arzt der . inneren Abteilung für daa Krankenhaus Tegel zu 

gewinnen. Der Kläger zöserte zunächst, weil er nach Köln 

zurückgehen wollte, erklärte aich aber schließlich bereit, 

als er auf Grund der mehrfachen Unterredungen mit den ge­

nannten Vertretern wie auch mit dem damaligen, jetzt ver­

storbenen Peraonal~Rete~enten glaubte, damit rechnen zu kön" 

nen, daß ihm beim späteren Ausscheiden von der Beklagten 

Versorgungsbezüge unter Anrechnung ■ einer Militärdienstzeit 

und seinen Dienstzeiten in Köln gewährt würden. ~r ist vom 

1. Juni 19~5 bis zum JO. März 1951 im Krankenhaus Tegel al• 

Chefarzt der inneren Abteilung tätig gewesen. Zum 1. Juli 

1951 ist er ausgeschieden auf Grund eines Schreibens des 

Bezirkaamtee vom 13. Dezember 19501 worin ihm mitgeteilt 

wurde~ daß nach Anordnung des Magistrat• alle über 65'-­

jähriKeD Angestellten ausscheiden sollten und daß deshalb 

beabsichtigt sei, ihn ab 1. Juli 1951 in den Ruhestand zu 

versetzen und ihn für die letzten drei Monate unter Fort­

zahlung der vollen Dienstbezüge zu beurlauben. Wegen sei~ 

ner Altersversorgung möge er sich bei der hierfür zustän­

digen Versicherungsanstalt Berlin melden. Beim Ausscheiden 

wurde ihm auch noch von dem Bezirksbürgermeister der Dank 

für seine Leistungen ausgesprochen• 
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Indessen 11'Ul'den Ton der Beklagten Veraorgungsanspriiche 

abgelehnt, auch das in der Ruheaehaltsordnung der Beklagten 

vorgesehene Schiedsgericht wie• vertragliche Ansprüche dieser 

Art ab. Darauf hat der Kläger die Torliegende Klage erhoben~ 

~it der er in 1. Instanz die Fe tstellung begehrte, daß er Ruhe~ 

gehaltaansprücbe gegen die Beklagte habe Das Arbeitsgericht 

h~t ihm etwa die Hälfte der geltend gemachten Beträg lest• 

stellungsveise zugesprochen# das Landesarbeitsgericht hat dagegen 

• unter Zurückweisung der Berufung der Beklagten~ entt-. 

sprechend dem geänderten Antrag die Beklagte nur Zahlung 

Ton 7.12~,%0 M-.Weat für die Zeit vom 1. Au111at 1951 bis 

31. Juli 1952 verurteilte 

Mit der Revision begehrt die Beklagte wiederum Ab~ 

weisl!llg der Ansprich•> während de~ Kläger Zurückwei1un1 

der Revision Terlangt • 

Entscheidungsgrunde : 

Die Revision iat nicht begründet• Das Landesar~ 

beitagericht hat ebenso wie das Arbeitsgericht einen 

vertraglichen Ans ruch auf Ruhe ehalt ab..1elehnt1 weil 

die Vertreter der Beklagten bei den Einstellungsver~ 

handlungen nicht die nach der Gemeindeordnung erforder~ 

liehe Vertretungsmacht zu solchen bindenden Zusagen ge~ 

habt hät es hält aber die geltend gemachte Forderung 

als Schadenseraatzans~ruch wegen Verschuldens be!m Vel'I-! _ _,,,~ . 

tragsachluß für gegeben. 

Das ist rechtlich nicht zu beanstanden. Denn auch 

öffentlich-rechtliche Körperschaften haften trotz der 

für sie bestehenden Vertretungsvorschriften für Verschul­

den ihrer Vertreter bei Vertragsverhandlungen, selbst 

wenn diese keine Abschlu.ßvollmacht haben (BGHZ 61 330 ). 

Das muß insbesondere auch für den Abschluß von Arbeits­

verträgen gelten. De• ArbeiVgeber obliegt seinem Arbei~ 
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· nehmer gegenüber eine erhöhte Treu- und Fürsorgepflicht 

und daraus folgt auch, daß er schon bei den Einstellungs~ 

verhandlungen auf •eseen besondere Interessen Rücksicht 

nehmen und ihn insbesondere über die kiinftigen VerhältH 

nisae aufklären mu.8, wenn er erkennt, daB der Arbeitneh­
mer besondere Wünsche oder Erwartunge~ hat; anderenf alls 

ist ein .vertrauensvolles Zuaammenubeiten nicht gewähr" 

leistet. Auch die Uffentlioh-reohtliche Körperschaft 

steht ihrem Arbeitnehmer nur als gleichberechtigter Ve~ 

tragepartner gegenüber (BAG 1, 208; 2, 83), eie hat hi~ 

sichtlich der aus dem allgemeinen Vertragsrecht aioh er~ 

gebenden Pflichten keine Sonderstellung. Denn Vorschriften 

über die gesetzliche Vertretung TOD juristischen Per~ 

aonen sowie über die bei der Abgabe von Willenserklärune 

gen zu beachtenden Förmlichkeiten gibt es sowohl im öf~ 

fentlichen wie im privaten Recht. Der Zweck, die betref~ 

fende Körperschaft vor unbeda~hten oder eigenmächtigen 

Verpflichtungeerklärungen zu schütze ist hier wie dort 

derselbe, und er wird auch durch den Grundsatm I daß die 

juristische Person für Verschulden der mit der Fiihrt1J1g 

der Verhandlun1 betrauten Personen nicht haftet, nicht 

ausgeschaltet. Beide Grundsätze stehen nebeneinander. 

Die Haftung bei Verachuldon aus Vertragssohluß beruht 

nämlich auf einem Ton der Rechtsordnung vorgesehenen be~ 

aonderen Schuldverhältnis, das aus der Aufnahme von Ver,-4 

tragsverhandlungen entspringt und zur verkehrstiblichen 

Sorgfalt im Verhalten gegenüber dem Gesohäftsgeper ver­

pflichtet (BGHZ 6,JJJ;vgl.auch Hamel DVBl.,800). 

Daraus fol t auch daß dio Ansprüche aus Versobulden bei_·-­

Vertra sschll;l.ß nicht auf das Erfüllunisinterease gehen 

können, sondern nur auf Ersatz des Schadens der auf das . 

Verhalten des anderen Vertragspartner■ zurückzuführen ist 

Diese Grundsätze tragen den Anspruch dea Klägers. Die 

Beklagte ist ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen, dem 

Kläger bei den Verhandlungen über seinen Eintritt in ihre 

Dienste eine einwandfreie Auskunft über seine versor~ungs ... 
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rechtliche Lage bei ihr zu geben. Mit Recht sieht das 

Landesarbeitsgericht eine Haftung der Beklagten aus Ver ... 

schulden bei Vertragsabschluß deswegen für gegeben an, weil 

ihre zur Verhandlung mit dem Kläger bevollmächtigten Be~ 

diensteten bei diesem die ÜberzeUgunJ hatten aufkommen 

lasen, er kUnne mit einer Altersversorgung rechnen. Die 

Zeugen Klesse und Schneider waren, wie die Beklagte nicht 

bestritten hat1 im Sommer 19%5 beauftragt, mit g~elpeteß 

früheren Ärzten Verhandlungen über den Eintritt in den 

Dienet der Beklagten zu führen,~ die notwendigen Kräfte 

für die Krankenanstalten wieder zu gewinnen. Nach den Fest­

stellungen des Landeearbeitsgerichtes hatte der Kläger zu,.. 

nächst Bedenken, ob ihm bei 1einem Alter von damals 63 Jahren 

bei der Beklagten eine Altersversorgung gewährt werden würde1 

insbesondere ob seine früheren Dienstzeiten angerechnet würden, 

und er wollte deshalb in seine alte Beschäftigung zurück~ 

kehren. Die Zeugen wirkten indeasen in stärkster Weise auf ihn 

ein, da.8 er die Leitung der inneren Abteilung der Kranken.u,stalt 

Tegel übernehme. Der Kläger sagte daraufhin zu~ als r nach seinen 

Besprechungen mit den Zeugen wie auch mit dem verstorbenen 

Peraonal....Jl.eterenten des Bezirksamtes die Überzeugung gewonnen 

hatte, da.8 ihm eine Altersversorgung gewährt werde. 

Frei von Rechtsirrtum eind daher die Ausführungen 

des Laudeearbeitsgerichta, daß die Beauftragten der Beklagten 

dem Kläger nicht wiederholt zum Eintritt in den 

Dienst der Beklagten zureden durften, wenn die Alter•~ 

versorgung des Klägers, noch nicht geklärt war. Der Kläger 

hat hierauf nach den getroffenen Fea~stellungen immer 

wieder bestanden, weil er bei seinem Alter damit rechnen 

mußte, daß er in wenigen Jahren in den Ruhestand treten 

miiJ3te, ••AuzxhXltD alsdann zwar, wie die spätere Auskunft des 

früheren Arbeitsgebers eraibt, bei diesem eine Altersversorgung 

erhalten hätte, während das bei der Beklagten im Hinblick 

auf seine wenigen Dienstjahre nicht sicher war. Anch wenn 
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damals noch in Schwebe war, wie künftig die Altersver­

sorgung geregelt werden würde, so hätten doch die Beauf~ 

tragten des Beiirksamtes, gerade wenn sie zur Abgabe be--c 

etimmter Erklärungen nicht befugt waren, mindestens bei 

dem zuständigen Personal-Referenten der Beklagten sich 

erkundigen müssen und sich die von ihnen vertretene Aru, 

sieht, daß dem Kläger eine solche Altersversorgung zu 

gewähren sei, weil ohne solche Zusage der Kläger zum 

Dienstantritt nicht veranla.Bt werden kijnne, bestätigen 

laaaen müssen• Mit Recht bezeichnet das Urteil es als 

einen Verstoß gegen die während der Vertragsverhandlungen 

bestehende Treupflichtr daß sie gegenüber ihrem eigenen 

Interesse, möglichst bald die dringend erforderlichen 

Ärzte zu erhalten1 die verständliche und berechtigte 

Sorge des Klägers, bei Erreichunc des Pensionsalters 

kein festes Einkommen zu haben, nicht zurückstellen 

durften. Gerade der öffentliche Dienstherr hat nach 

dor ständigen Reohtsprochung (vgl• RGZ 146, 351 BGBZ 7, 70) 

die Pflicht, seine Untergebenen zu beraten und aufzuklären, 

weil diese vielfach die bestehenden Vorschriften nicht 

übersehen und .sich der Folgen ihrer Entschließung nicht 

bewußt werden• Das muß auch für die Einstellungs~ 

verhandlungen gelten, namentlich wenn, wie hier, ,der 

Abachlu.B gerade von der Klärung einer bestimmten Frage 
abh"ngt. 

Der Angriff der Revision gegen die tatsächlichen . 

Feststellungen des Berufungsgerichts greift nicht durch. 

Die Beklagte meint~ diese Festatellungen beruheh allein 

auf der eigenen Aussage des Klägerst dessen Vernehmung 

aber nach§ 448 ZPO nicht zulässig gewesen sei, da durch 

die bisherige Beweisaufnahme die Behauptung des Klägers 

i n keinem Punkt bestätigt word n sei. Das trifft indessen 
nicht zu. Denn wi e die Erörterungen zu den Bekundungen 

des Zeugen Klesse ergeben, hat di eser zu egeben, daß der 

Kläger hinsichtlich der Anrechnung der früheren Dienst~ 

zei ten und der Altersversorgung mit ihm gesprochen habe 
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und er, der Zeuge, auf Grund der bisherigen Übung die 

Anrechnung der früheren Dienstseiten und damit auch die 

Gewährung einer Alter•rente als wahrscheinlich erklärt ha~ 

ben kUnne, wenn er sich auch dea genauen Inhalts der Ver" 

handlungen und •einer Erklärungen nicht mehr erinnere. Das 

angefochtene Urteil hat weiter testaestellt, da8 der Kläger 

den ihm Anfang 19,6 erteilten Bescheid über die Feat■etzung 

seiner Dienstzeit trotz de• Binweisee auf §7ATO hätte da,-. 

hin auffasaen k8nnen, dieses Dienstalter solle auch für seine 

weitere Versorguna maßgebend sein, da der B scheid auf einen 

von ihm dahingestellten Antra1 erteilt worden ist. Auch hat 

die Beklagte in ihrem Schreiben vom 13. Dezember 1950 an den 

Kläaer selbst davon gesprochen, daß sie beabsichtige, ihn in 

den Ruhestand zu veraetzen. Das Landesarbeitsgericht konnte 

also ohne Rechtsverstoß annehmen, daß für die Behauptung de■ 

Kläger■ schon ein gewisser Beweis erbracht sei, und aodann 

~ur vollen Aufklärung die Vernehmung des Klägers anordnen. 

Fehl eht auch die prozessuale Rüge 

Urteil•~ daß dem Kläger ein Schadensersatzanspruch zuerkannt 

worden sei, den er ar nicht geltend macht•~ da er immer nur 

Ruhe1eld und keinen 6utgangenen Verdienst verlangt habe. Nach 

dem Tatbestand de• angefochtenen Urteils war in der Sitzung 

vom 22. März 195~ die Einholung einer Auskunft des früheren 

Arbeitegebers darüber beschlossen worden, welche etwaigen 

Verdienste der Kläger in der maßgebenden Zeit 1ehabt haben wür~ 

de. Diese Auskunft ist auch in der letzten mündlichen Verband~ 

lnng Gegenatand der Verhandlung gewesen. Die Beklagte hat geM 

gen ihre Verwendung keine Einwendungen erhoben. Hieraus geht 

hervort daß der Kläger sich für die Berechnung des Schade.,. 

ereatzanspruche■ auf seine etwaigen Verdienste bezogen haben 

mu.81 die ihm zugeflossen wären, wenn er den Eintritt bei der 

Beklagten abgelehnt und die Tätigkeit in seiner lriiherea Ar,,., 

beitsatelle wieder aufgenommen hätte. Ein Verstoß gegen den 

Grundsatz der Verhandlungamaxime liegt also nicht vor• 

Im Ubrigen konnte auch die Höhe der Versorgung nach 
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der Ruhegeldordnung der Beklagten bei der Fra,e des 

Schadenersatzes 1ar keine Rolle spielen. Denn wie 

das Landesarbeitagericht zutreffend auaführt und wie 

es der Haft1111g einer öff entlich ... rechtlichen Körperschaft 

bei Verschulden aus Vertragsschlu.8 entspricht~ war bei 

der Prüfung, ob und in welcher Höhe ein Schaden en~ 

stauden i•t• yon den mutma.Blichen Einnahmen des Klägers 

in aeiner alten Arbeitaatelle auszugeh~n• Folge der un~ 

terlaaaenen Aufklärung Uber die Zweifelhaftigkeit Ton 

Versoraunisanaprüohen war nicht etwa der Fortfall des 

Veraorgungsanapruches gegenüber der Beklagten, sondern 

daß der Kläger in seine alte »ienatat lle nicht zurück~ 

gekehrt ist und damit für die hier 'in Frage kommende 

Zeit die Einnahmen verloren· hat, die er dort erhalten 

hätte. Weil er entsprechend dem Ablauf der Vertrags. 

Yerhandlungen darauf vertraute, daß er bei der Bekla,­

ten eine Altersversorgung erhalten werde1 ist jener 

Schaden eingetreten• DaB der Kläger im Hinblick auf sei­

ne 17-jihrig• Dienstzeit ala leitender Arzt bei dem 

Kölner Krankenhaus wieder eingestellt worden wäre, falle 

er im Jahre 19~5 zurückgekehrt und bia zum 31. Juli 1952 
sich dort betätigt hätte, hat das Landeaarbeitagericht 

aus der Auskunft des früheren Arbeitsgebers wie aus der 

von der Beklagten überreichten Aufstellung seiner Ein~ 

nahmen in dieser Zeit einwandfrei festgestellt• Diese 

Pestetellung wie auch die Berechnung des Schadens auf 
der 

Grund weiteren Auskunft über die Verdienste dea 

Nachfolgers und der eigenen Verdienste in dieser Zeit 

sind i■ ReviaionsYerfahren nicht nachprüfbara Auch iat 

ea i• vorliegenden Falle nicht zu beanstanden, da.B 

~ wenn überhaupt ein aitwirkendea Verachulden des Klä~ 

gers in Betracht kommen eollte ~ das Landesarbeitsgericht 

keine genauen Feststellungen hinsichtlich eines ■olchen 

Verschuldens getroffen hat, sondern sich mit der Fest~ 

stellung begnügt hat~ daB jedenfalla die Beklagte bei 
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Dem Verhalten ihrer Beauftragten in den Vertragsverhand­

lungen einen erheblichen Teil des Schadens zu t~a1en hat, 

der bei der BUhe des zu unteretellenden Verdienstes mindesten■ 

den eingeklagten Betraa erreicht. 

Die Revision war demnach zurückzuweisen. 

gec~ Dr. Müller Denecke Dr. Simon• 

LU.bbe Dr. Dr. w.F. Matthia 
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Auszugsweise Abschrift 
aus den 1 

S c h 1 e s w i g - H o 1 s t e i n i s c h e n A n z e i g e n 
Justizministerialblatt für Schleswig- Holstein 

Teil A Nummer 10 vom 15 . Oktober 1956 Seite 288 

iV . E n t scheid u n gen . 
(Alle abgedruckten Entscheidungen sind rechtskräftig) . 

a) Bürgerliches Recht , 
Handelsrecht und Zivilprozeß . 

Gemeindeordnung v . 24 . 1 . 50 (G u VOBl . S. 25) § 57 . Der Vertrags­
partner der Gemeinde kann sich ihr gegenüber nicht darauf berufen, 
daß dem Vertra e das Gemeindesießel fehlt1 wenn dieser Einwand an­
gesichts seines sonstigen Verhaltens geßen Treu und Glauben ver­
stößt . 

Das LG hat zwar mit Recht ausgeführt, taß in dem Fehlen des Ge­
meindesiegels ein Verstoß gegen die Formvorschrift des§ 57 Abs . 
2b der Gemeindeordnung liegt , der an sich die Nichtigkeit des gan­
zen Vertrages einschl . der Auflassung zur Folge hat . Der Ast . kann 
aber im vorliegenden Falle diese Nichtigkeit nicht geltendmachen , 
da die Ag . ihm den Einwand der Arglist entgegenhalten kann . Zwar 
ist ein soJche~~.imvand. bei Tichtigkeit eines Rechtsgeschäftes in­
folge Formverstoßes nur in ausnahmefällen gegeben, wenn die Beru­
fung auf die Nichtigkeit~o '.ge"<les eigenen , besonders des späte-

/ 

ren Verhaltens der Beteiligten oder sonstiger besonderer Umstände 
eine erheblicue Verletz des Recntsemn in es darstellt (vgl . 

"BGHZ 12 , 304; DRsp_r . 12 , 45b) . Dieser Fall liegt hier aber vor . 
Der Ast . h~t von der Ag . den gesamten Kaufpreis eingezogen und 
teilweise dazu verwandt, seine Schulden abzudecken . Er hat weiter 
der Ag . das Grundstück ordnungsmäßig übergeben und geduldet , daß 
sie erhebliche Aufwendungen durch den Ausbau zur Schule darauf 
machte . 1-rie.nals hat er die Ag . darauf ·ngewiesen, daß er den Ver­
trag als nichtig ansehe , weil bei der Beurkundung die Beidrückung 
aes S ge s ergessen worden war . Der Ast . würde unter diesen Um­
ständen wider Treu und Glauben verstoßen, wenn er diesen für ihn 
unerheblichen Formfehle~ nach fünf Jahren aufgreifen und gegen die 
Käuferin geltendmachen dürfte . 

Demgegenüber kann der Ast . nicht einwenden , daß gegen die Geltend­
machung von Formfehlern, die aus dem Gemeinderecht herrühren, der 
Einwand der Arglist grundsätzlich nicht gegeben sei . Diese Rechts ­
ansieh ist zwar in Rec tsJ..ellre und echtsprechung he.rrschend 
(vgl . Palandt, BGB , 14 . Aufl ., § 125 Anm . 1 mit weiteren Nachwei-
sen), · edocb i t , so 11ei t i.Chtlich, bisher nur der Fall entschie-

en worden , daß die Gemeinde sich auf die Nichtigkeit des Vertra­
~s wegen Formmangels beruft . (Vgl . BGH in BB 1956 , 351 = DRspr . 
120 , 48cJ . In diesem Falie ist von de jJJ)erwiegenden Meinung aner­
kannt , daß der egner demgegenüber grundsätzlich nicht geltendma-
cb.en kann , daß die Gemeinde wider freu und G uben.ver toße . Die 
Rechtsprec ung hat aber in besonders gelaserten Fällen trotzdem 

ij
eine Haftung der Gemeindeilausgesprochen (vgl . RG in- JW 1936 , 
1826; 1938, 1023; HRR 1936, 1070) . Soweit es bei der e el ver­
blieb , fmi d s · e e tind1.U'lg darin, daß die Fo v.o chrif en 

- 2 -
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?_ 1 
des Gemeinderechts eine Schutzvorschrift für die Gemeinden dar­
stellen, die ihr ord.n.u..ngs:mä.ßiges Arbeiten im ~~fentlichen Inter­
esse aicharßtellen aalen (BGH in LM z § 6 .DGO r . 1) . Beruft 
sich aber der Geschäftsgegner der Gemeinde auf den Formverstoß 
und die aus diesem herrührende Nichtigkeit des Geschäftes , so 
kann er durch eine solche Berufung gegenüber der Gemeinde in 
derselben Weise gegen Treu und Glauben verstoßen wie gegenüber 
einem privaten Geschäftspartner . Er ~~r-0h die ormvor-
schriften nicht geschützt werden . Er kann sich daher zwar grund­
sätzlich auf ihre Verletzung und die dadurch entstehende Nichtigkei 
des Rechtsgeschäftes berufen , jedoch dann nicht , wenn er durch die­
sen Einwand angesicnts seines sonstigen Verhaltens wider Treu und 
Glauben verstößt . Der Ast . kann also seine Ansprüche nicht darauf 
stützen, daß man bei der Beurkundung des Vertrages vergessen hat, 
das Gemeindesiegel beizudrücken . 

~ chlHOLG , 7 . ZivSen ., Beschl. v . 7 . 6 . 56 7 W 75/56- ·~-
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Deutsche Reohtspreohung 
Leitzahl 120 Blatt 48 

b) OLG Düaaeldor~ (Urteil - 2 U 184/55 v.15 . 11. 55) 
ausführlicher in Betrieb 1956 Nr . 15 s. 349 

aoh der Erkenntnis des Sen. genügt die Unverhältnismä.ßigkeit 
v~n Schuldneraufwand und Gläubigervorteil im allgemeinen, um 
ein sonst legitimes Verlangen zu einem mißbräuchlichen zu 

· stempeln ... Dies erläutert der Sen. näher wie folgt s 

n •••• Bei Anwendung des Grundgedankens des Reohtsmißbraucbs 
ist 1JiiID.er zu beachten, daß es keine aJ.lgemeine sittliche 
Verpflichtung gibt , die die Ausübung eines Rechts unter­
sagt, wenn diG Ausübung dem andern Teil Nachteile bringt . 
Diese müssen in Kauf genommen werden, ohne daß sich daraw 
der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung herleiten ließe •• 
Das praktische Eedür:f:nia des Rechtsvorhabens nach Festigkeit 
und Klarheit verlangt, daß in allen diesen Fällen ein stren­
ger aßatab angelegt wird. Fü.b.rt die Abwägun der beider­
seitigen Interessen, n" ich des Erfüllungsinteresses des 
Gläubigers agenübcr der sich aus der Leistun svorP.flich­
tung ergebenden Lage des Schuldners zu dem Ergebnis , daß 
öei dem Sc uldner die Grenze der ihm billigerweise zumutba­
ren Bela tung 'b r anr ttan t, dann steht diesem gegenüber 
dem ErfUllungsanspruch des Gläubigers aer E~nwand der unzu­
lässigen Reohtsausüb~ zur Seite; nur bei einer Unverhält­
niemäßigkeit der Leistung des Schuldners kann der Gläubiger 
- trotz seines formellen Rechts - nach dem Gebot einer all-
gemeinen RUcksiohtnahme nicht verlangen, daß jener seine 
Leistung unter Opfern erbringt, die nicht mehr durch den 
Inhal~ des Rechts des Gläubigers gedeckt aind• " 

••• Beruft sich eine juristische Person des öffentlichen 
Un ne Reoht~gesch„fta wegen 
ibr -- -~--- , s6?"demgegenüber, sofern 

e 1J: Beurteilung recht-
en, fü.r eine er Grundsätze von Treu und 
n re elmäßig ••••••• 

Der Geschäftsgegner der ö hen Hand kann sich alb 
im allgemeinen nicht auf Treu -:.:...~d Glauben , ein 
Organ einer juristiachen Person des öffentlichen Rechtes 
gewi e ·· beachtet hat, 
wenn -~ ret~am·· 
wenn die Zu igen Aufeic ••• 
Umgekehrt kann dann aber die öffentliche and im allgemeinen 
auch nicht die Verletz~ng von Treu und Glauben einwenden, 
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wenn ihr Geschäftspartner sich darauf beruft, das zwischen 
ihm und der 6ffentlichen Hand geschlossene Geschäft sei 
unwi.rksam, weil es sich in einem der ö fentlichen Hand ver­
schloeeenen Gebiet bewegt habe • 

• • 

• • 

7 
:/,~ 
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Zur rechtlichen Behandlung 
vorschriftswidrig abgeschlossener Privatrechtsgeschäfte 

der öffentlichen Hand 

Der II. Zivilsenat des Bundesgerichtsh ofs hatte sich 
in seinem Urteil vom 14. 6. 1956 - II ZR 167/54 -
(BGHZ 21, 59 = Seite 35 dieses Heftes der „Sparkasse" 
1956) mit der Frage zu befassen, ob sich eine Ge­
meinde au f die Nichtigkeit eines nicht zu den Ge­
schäften der laufenden Verwaltung gehörenden Rechts­
geschäfts wegen Fehlens der in § 37 Abs. 2 Satz 1 rev. 
DGO vorgeschriebenen Schriftform berufen kann, wenn 
beim Abschluß des Geschäfts die nach § 37 Abs. 2 Satz 2 
DGO zuständ igen Gemeindevertreter mitgewirkt haben. 
Diese Fra~ ha t cL I. Zivilsenat unter Hinweis auf 

1e n s eidungen des Bundesgerichtshofs vom 20. 6. 
1952 (BGHZ 6, 330) und vom 21. 4. 1955 (NJW 1955, 985 
= S ~rkasse 1955, 274) mit der B egründung verneint, 
daß die erufung auf den vorliegenden reinen Form­
man el nach den in der Rechtsil_rechung auf dem Ge­
bie aes Privatrechts entwickelten Rechtsgrundsätzen 
n icht mdgiich sei;( fa füerin em grober erstoß gegen 
Treu und Glauben liege würde. Der entschiedene Fall 
ga dem Bundesgerichtshof, wie in dem Urteil aus­
drücklich hervorgehoben wird, wegen seiner beson­
deren Eigenar t k~ine Veranlassung, allgemein zu der 
im n eueren Schnfttum ') viel erörterten und unter­
schiedlich beantworteten rage Ste1lung zu nehmen 
ob gegenüber einer Verletzung der Vorschrift des § 37 
Abs. 2 rev. DGO in ä hnlicher Weise wie bei einer Ver­
letzung der Formvorschrift des § 313 BGB die Berufung 
auf Treu und Glauben (§ 242 BGB) stets möglich ist 
oder ob insoweit eine Gleichstellung der Vorschrift des 

• § 37 Abs. 2 r ev. DGO mit § 313 BGB nicht in Betracht 
kommt, weil § 37 Abs. 2 rev. DGO seinem sachlichen 
Inhalt nach eine öffentlich-rechtliche Zuständigkeits­
regelung darstellt. Dennoch berührt die Entscheidung 
das für die m-ivatre iche ertragsbaftung der öffent­
lichen Hand und damit gerade auch für die Haftungs­
verhältnisse er öffentlichen S12,arkassen wichtige Ge­
samtprob1em, we1che echtsfolgen sich aus Verstößen 
gegen die für Verpflichtungserklärungen der öffent­
ll en and aufgestellten besonderen Vorschriften er­
geben und welche Möglichkeiten hierbei insbesondere 
für die Anwendung des Rechtsgrundsatzes von Treu 
unä Glauben bestehen . 

Für zahlreiche öffentlich-rechtliche Körperschaften 
gelten gesetzliche oder satzungsrechtliche Bestimmun­
gen, in denen zum Ausdruck gelangt, daß Erklärungen, 
durch die die Körperschaft verpflichtet werden soll, 
einer besonderen Form bedürfen. Hierbei ist das für 
eine solche Verpflichtungserklärung aufgestellte Form­
erfordernis häufig eng verknüpft m it einer Zustän­
digkeitsregelung, etwa in der Weise, daß die Erklä­
r ung nur von gewissen P ersonen - allein oder im 
Zusammenwirken mit a nderen - abgegeben werden 
kann, oder mit dem weiteren Erfordernis einer ein­
zuholenäen aienstaufsichU'ichen Genehmigung. So be­
stimmt § 54 der Gemeindeordnung für Baden-Würt­
temberg vom 25. 7. 1955 (GEI. 1955, 129) im Anschluß 
an die voraufgegangene ähnliche Regelung des § 36 
Abs. 2 DGO vom 30. 1. 1935 (§ 37 Abs. 2 rev. DGO) und 
des § 3 d er 2. DVO z. DGO vom 25. 3. 1936: 

,,(1) Erklärungen, durch welche die Gemeinde ver­
pflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 
Sie sin d vom Bürgermeister handschriftlich zu 
unter zeichnen. 

(2) Im Falle der Vertretung des Bürgermeisters 
müssen Erklärungen durch dessen Stellvertrete1· 
oder den Ersten Beigeordneten oder durch zwei 

----
') Vgl. Nipperdey JZ 1952, 577: Scholz NJW 1953, 961; Beilzke MDR 

1953, 1: Wild NJW 1955, 693: Capeller MDR 1956, 8: Sprengel 
Ze!tschrifL 1. d. Ges. Handels- u . Konkursrecht 119, Bd. 1956, 1. 

P ikart, Karlsruhe 

vertretungsberechtigte Beigeordnete, Beamte oder 
Angestellte handschriftlich unterzeichnet werden. 

(3) Den Unterschriften soll die Amtsbezeichnung 
und im Falle des Abs. 2 ein das Vertretungs­
verhältnis kennzeichnender Zusatz beigefügt 
werden. 

(4) Die Formvorschriften der Abs. 1 bis 3 gelten nicht 
für Erklärungen in Geschäften der laufenden 
Verwaltung oder auf Grund einer in der F orm 
der Abs. 1 bis 3 ausgestellten Vollmacht." 2) 

Nach § 94 der bad.-württ. Gemeindeordnung bedarf 
die Gemeinde weiterhin zur Aufnahme von äußeren 
Darlehen, zur übernahme von Bürgschaften und Ver­
pflichtungen aus Gewährverträgen und zur Bestellung 
anderer Sicherheiten der Genehmigung der Rechts­
aufsichtsbehörde. D iese Genehmigung ist nur dann 
nicht erforderlich, wenn bei der Aufnahme von Dar­
lehen bestimmte Beträge nicht überschritten oder die 
Darlehen von einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
zu allgemein üblichen Bedingungen gegeben werden 
oder wenn es sich um Geschäfte der laufenden Ver­
waltung handelt (§ 94 Abs. 2) 3). Besondere Erfordernisse 
für die Abgabe von Verpflichtungserklärungen stellen 
insbesondere auch die Mustersatzungen der öffentlichen 
Sparkassen auf. So lautet § 36 Abs. 2 der auf Grund 
des Hessischen Sparkassengesetzes vom 10. 11.1954 er­
lassenen Mustersatzung A : 

,,Erklärungen, durch welche die Sparkasse verpflich­
tet wird, bedürfen der Schriftform. Sie müssen die 
Unterschrift entweder von zwei Mitgliedern des Vor­
stands oder von einem Vorstandsmitglied und einem 
vom Vorstand h ierzu bestellten Bediensteten tragen. 
Dasselbe gilt für Erklärungen in Grundstücks- und 
Grundbuchangelegenheiten, Vollmachten, Bürgschaf­
ten und Verpfändungserklärungen, unabhängig da­
von, ob eine Verpflichtung begründet wird. Urkun­
den über die Anstellung, Beförderung oder Ent­
lassung der Sparkassenbediensteten werden vom 
Sparkassenleiter vollzogen." ') 

Zunächst ist es stets eine reine Tatfrage, ob die zu 
beurteilende Verpflichtungserklärung der öffentlichen 
Hand unter den gegebenen Umständen einem der vor­
bezeichneten besonderen Erfordernisse unterliegt. n 
diesem Zusammenhang ist vor allem darauf h inzuwei­
sen, aß Geschäfte der lau enden Verwaltung im all­
gemeinen ohne Beobachtung von Formen und auf 
Grund eines einfachen, u neingeschränkten Vertretungs­
vernal.tnisses rechtswirksam abgeschlossen werden 
können. Dies ist teils ausdrücklich im Gesetz oder in 

') Vgl. die l!hnlidlen Bestimmungen in § 38 Abs. 2 der GcmeindeO !. d. 
Freistaat Bayern v. 25. !. 1952 (GVBI. 1952, 19), § 71 Abs. 2 d. Hessi­
schen GemelndeO v. 25. 2. 1952 (GVBI. 1952, II), § 68 d, Nicder­
sädlslsdlen GemelndeO v. 4. 3. 1955 (GVBI. 1955, 55), § 56 d. Ge­
mcindcO f. d. Land Nordrhein-Westfalen v. 21. 10. 1952 (GVBJ. 1952 , 
283), § 50 Abs. 2 der GemeindcO !. Rheinland-Pfalz, Teil A d. Selbst­
verwaltungsgesetzes v. 27. 9. 1948 idF v. 5 . 10. 1954 (GVBI. 1954, 117) 
und in§ 50 d. GemeindeO !. Sdlleswig-Holstein v. 24. !. 1950 (GVBI. 
1950, 25). 

') Vgl. d ie entspr. Regelung in den Gemeindeordnungen von Bayern 
(§ 84), Hessen (§ 107), Niedersadlsen (§ 100), Nordrhein-Westfalen 
(§ 80), Rheinland-Pfalz (§ 88) und Schleswig-Holstein (§ 93). 

' ) Ji.hnlic:h ist die Regelung des § II der pr. Mustersatzung (PrMuSa} 
v. 26. 8. 1952 (vgl. Perdelwitz-Fabricius-Klelner, Das preußisdle Spar­
kassenrecht, 2. Aufl. 1937, S. 162 ff.), die noc:h heute In Niede rsachsen, 
N ordrhein-Westfalen , Sdlleswig-Holstein und teilweise auch In Rhein­
land-Pfalz Anwendung findet (vgl. Sprengel, Zeitschrift !. d. Ges. 
Handels- u . Konkursrecht 119. Bd., 1956, 16 Anm. 21). Vgl. auc:h die 
z. T. abweidlende Regelung in§ 5 der Badisdlen Mustersatzung I idF 
d. Bek. d . BadMdl v . 3. 12. 1951 (BaGVBI. 1951, 188) , die - ebenso 
wie § 7 der Mustersatzung 11 - u. a. mündliche Erklärungen des Ge­
sc:bäftsleiters genügen Jäßt, soweit es sidl um ein in seinem Auf­
gabenkreis liegendes Redltsgeschäft handelt, 
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der Satzung hervorgehoben (vgl. z. B. §§ 54 Abs. 4, 94 
Abs. 2 d. bad.-württ. GemeindeO), teils ergibt es sich 
aus in R t rechung und Rechtslehre entwickelten 
a gemeinen Grundsätzen, wonach die zur Aufrecht­
er a ung des regelmäßigen Geschäftsbetriebs der 
öffent1ich-rechU1chen Körperschaft abzuwickelnden 
typischen Geschäftsvorgänge aus praktischen Gründen 
vonünnötigem Formzwang freizustellen sind (RGZ 
104, 205; 16, 253; 146, 50; BGHZ 21, 59). Diese Grund­
sätze gelten mit gewissen Einschränkungen auch für 
Sparkassen (Perdelwitz-Fabricius-Kleiner, Preuß. Spar­
kassenrecht, § 11 PrMuSa. Anm. 1 b, 2 e). Was unter 
„Geschäften der laufenden Verwallung" zu verstehen 
is t, mag of schwer zu entscheiden sein. Man wird zu 
diesen Geschä ften a lle diejenigen r echnen müssen, 
welche in mehr oder minder r egelmäßiger Wiederkehr 
vorkommen und zugleich für die betreffende Körper­
schaft sachlich und finanziell von untergeordneter Be­
deutung sind, ohne daß es auf die Interessen Dritter 
ankommt (RGZ 146, 50). Hierbei sind die Grenzen 
na turgemäß flüssig. Insbesondere läßt sich der Kreis 
der Geschäfte de r la ufenden Verwaltung einer Ge­
meinde nicht schlechthin für alle Kommunalverwal­
tungen und für alle Zeiten einheitlich bestimmen 
(BGHZ 14, 89). Bei Sparkassen kann sich d er Bereich 
der laufenden Verwaltungsgeschäf te von Rechtsgeschäf­
ten unbedeutender Art, wie z.B. Anka uf von Büro­
material, bis zum laufenden Geschäftsverkehr mit an­
peren Banken (vgl. RGZ 116, 253) erstrecken. Ausge­
schlossen von diesem Bereich bleiben jedoch stets die 
1 en betreffenden Satzungsvorschriften a usdrücklich 
a s formbedürftig bezeichneten Rechtsgeschäfte der 
Sparkassen, z.B. die in § 36 Abs. 2 Satz 3 HessMuSa. 
gt?nannten Erklärungen in Grundstücks- und Grund­
buchangelegenheiten, Vollmachten, Bürgschaften und 
Verpfändungserklärungen. 

Erst wenn die unter Berücksichtigung der vor­
erwähnten Gesichtspunkte im Einzelfall durchzufüh­
rende Vorprüfung keinen Zweifel darüber läßt, daß 
die Verpflichtungserklärung unter Verletzung der für 
ihre Abgabe geltenden besonderen Vorschriften zu­
standegekommen ist, taucht die Frage na den Rechts­
folgen solcher Verstöße auf. Die Beantwortung dieser 
Frage ergibt gewisse Verschiedenheiten je danach, ob 
es sich um die Nichteinhaltung einer vorgeschriebenen 
Form, um einen an el der Vertretungsmacht oder um 

/ 

clas Fehlen einer ge otenen Genehmigung handelt. 
Sowei die Verlet g einer Formvorschriften in 

Betracht kommt, is t grundsätzlich § 125 BGB anzu­
wenden (RGRK BGB § 125 Erl. 3). Dies bedeutet, da ß 
die N ichteinhaltung der betreffenden Formvorschrift 
regelmäßig die N~9:~igtkeit des abgeschlossenen Rechts­
geschäfts zur Fol e a . Die Nichtigkeitsfolge tritt aller­
dings nur ein, wenn eine zwingende Formvorschrift 
verletzt ist, daher nicht bei der Übertretung sog. Soll­
vorschriften (wie z. B. des § 54 Abs. 3 der Gemeinde-

/ 

ordnung für Baden-Württemberg). Demgegenüber er­
gibt sich bei Män geln in der Vertretungsmacht grund­
sätzlich nur schwebende Unwirksamkeit, die unter 
Umständen durch Genehmigung es Vertretenen be-
seitigt werden kann. Liegt nach satzungsrechtlichen 
Bestimmungen ein Mangel der Vertretungsmacht vor, 
k ann die Vertretungsmacht grundsätzlich nicht aus 
satzungsfremden Erwägungen hergeleitet werden. da­
her insbesondere nicht aus der Annahme der Kauf­
mannseigenschaft einer Sparkasse gemäß § 1 Abs. 2 
Ziff. 4 HGB (Betrieb von Bankgeschäften) und der dar­
auf beruhenden Konstruktion einer Handlungsvoll­
macht des Sparkassenleiters mit dem sich aus § 54 HGB 
ergebenden gesetzlichen Umfang. Denn die Vertre­
tungsregelung durch die Satzung ha t nicht nur d ie 
positive Bedeutung, die satzungsm äßige Vollmacht mit 
der erforderlichen Klarheit festzulegen, sie bildet viel­
mehr zugleich eine im öffentlichen Interesse errichtete 
Schranke für die rechtsgeschäftliche Vertretungsbefug­
nis, die aus Ta tbeständen außerhalb der Satzung er­
wachsen könnte (RGZ 127, 226 (228/229); 146, 42 (49]). 
Das E.ehlen eine erforderlichen. dienstau fsichtlichen 

:nehmigung führt im allgemeinen Nichtigkeit des 
genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfts herbei (vgl. 

die ausdrückliche Regelung in § 104 der nordrhein­
westf. GemeindeO). 

Ist eine im Namen einer öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft abgegebene Verpflichtungserklärung -aus 
einem der angegebenen Gründe nichtig oder unwirk-
sam. so entsteht nun die weitere, besonder s interessie­
r ende Frage, ob sich die Körperschaft in solchen F ällen 
schlechthin auf die Unverbindlichkeit ihrer Erklärung 
berufen kann, oder ob der Erklärungsgegner unter 
Umständen in der Lage ist, einer solchen Berufung 
unter H inweis auf die Grundsätze von Treu und Glau-
ben im Rechtsverkehr (§ 242 BGB) Einwendungen ent­
gegenzusetzen. Daß di e mcrrt~!t eines Rechtsgeschäfts 
wegen Formmangels im allgemeinen Bereich des Privat­
rechts dann nicht geltencl gemacht werden kann, wenn 
esnach den gesamten Umständen des F alles gegen I 
Treu und Glauben verstoßen würde, Vertragsansprüche 1 
an dem Formmangel scheitern zu lassen. ist anerkann-
ten Rechts (RGZ 157,207 (209] ; 169, 73 ; 170, 205; OGHZ 
l. 218). Insbesondere liegt ein derartiger Verstoß gegen 
Treu und Glauben regelmäßig vor , wenn diejenige 
Partei, die sich auf die Nichtigkeit beruft, d ie andere 
absichtlich oder unabsichtlich in den Irrtum versetzt 
hat, die Form sei n icht nötig (RGRK BGB § 242 Erl. 4). 
Rechtsmißbräuchlich k ann die Berufung auf d ie Form- \ 
n ichtigkeit auch dann sein, wenn das der F ormvor­
schrift unterliegende Geschäft im wesentlichen bereits • 
a bgewickelt ist und die Partei, die den F ormmangel 
geltend macht, die wirtschaftlichen Vorteile des ab­
gewickelten Geschäfts für sich in Anspruch n immt. • 
Nach ähnlichen Grundsätzen k ann sich der Vertretene 
auf d ie mangelnde Vertretungsmacht des für ihn im 
Rechtsverkehr auftretenden Ver treters n icht berufen, 
wenn er dessen Verhalten, das d er Dritte n ach Treu 
und Glauben als dasjenige eines Bevollmächtigten auf­
fassen durfte, gekannt und geduldet h a t (Duldungs­
vollmacht) oder w enn der Vertretene bei Anwendung 
pflichtgemäßer Sorgfalt das auf Bestehen einer Ver­
t retungsmacht deutende Verh alten des Vertreters hätte 
kennen müssen und wenn er es danach hätte ver­
hindern können (Vollmacht kraft Rechtsscheins). Auch 
diese zunächst für den kaufmä nnischen Verkehr ent­
wickelten Rechtsgedanken finden im gesamten privat­
rechtlichen Bereich Anwendung (BGHZ 5, 111; BGH 
MDR 1953, 345; Anm. Kregel zu BGH Sparkasse 1955, \ 
274). Es fragt sich nun, ob für privatrechtliche Ver-
12_flichtungserklärungen öffentlich-rechtlicher Körper­
schaften etwas andere gilt, soweit es sich nicht nur 
um auch im Privatrechtsbereich allgemein zu beach-
tende Erfordernisse, z. B. um das Erfordernis der ge~ • 
r ichtlichen oder notariellen Beurkundung von Grund·· 
stückskaufverträgen (§ 313 BGB), sondern um di 
Erfüllung besonderer gesetzlicher oder satzungsrecht • 
licher Anforderungen handelt. 

Das Reichs richt isL in ständiger Rechtsprechung 
von der Auffassung ausgegangen, daß die für die ver­
pflichtenden Urkunden öffentlich-rechtlicher Körper­
schaften und Anstalten, insbesondere auch der kom­
munalen Sparkasse, in einer Reihe von Organisations­
gesetzen und Satzungen gegebenen b esonderen Bestim­
mungen keineswegs bloße Formvorschriften darstellen, 
sondern in erster Linie dazu dienen, die Vertr_etungs­
macht der ur die betreffende Körperschaft oder An-
tatt"-hande nden P ersonen zu begrenzen (RGZ 115, 311; 

12 , 226 (2287229]; 139, 58 (62]; 146, 45). Hiervon aus­
gehend hat das Reichsgericht weiterhin die Ansicht 
vertr eten, daß die Haftung juristischer P ersonen des 
öffentlichen Rechts aus in den maßgebenden Organisa ­
tionsvorschriften nicht ausdrücklich geregelten Ta t­
beständen, hiernach auch aus Rechtsschein (Treu und 
Glauben) nicht hergeleitet werden kann (RGZ 157, 207 
(212); 162, 149).5) Lediglich bei Verpflichtungserklärun-

') Der 11inwels von Nipperdey (JZ 1952, 577). daß es sich bei der Ent­
scheidung RGZ 157, 207 insoweit um eine Abkehr von der bisherigen 
allg. Rechtsprechung des RG handele, scheint mir n icht zutreffend. In 
W irklichkeil handelt es sich lediglich um eine Porlentwicklung des 
bereits in früheren Entscheidunqen zum Ausdruck gelangten Rechts­
gedankens, daß die Grundsätze über die ,stillschweigend erteilte Voll­
macht' gegenüber Satzungsbeslimmungen ö flen!I. Körperschaften 
keine Anwendung linden (vgl. RGZ 116, 227 (230J und 116, 247). Eine 
vereinzel t aufgetretene abwei<:hende Meinung des RG in Warn Rspr . 
1924 Nr. 157 ist bereits In RGZ 146, 42 (46] aufgegeben worden. 
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~ en der öffentlichen Hand, die ausschließlich wegen 
Formmangels nichtig sind, hat das Reichsgericht gegen­
u er der Berufung auf die Nichtigkeit den Einwand 
uner aubter Rechtsausübung zugelassen (RG JW 1936, 
1826 Nr. 3 mit Anm. Rilk). Auch der Oberste Gerichts­
hof für die Brit. Zone hat betont, daß die im öffent­
lichen Interesse erlassenen Vorschriften über die Zu­
ständigkeit zur rechtsgeschäftlichen Vertretungsmacht 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Anstalten 
zwingender N a tur seien und nicht durch Berufung auf 
Treu und Glauben umgangen werden dürfen (OGHZ 1, 
242 [244] ; 2, 319 (330]). Der Bundesgerichtshof, der sich 
der Auffassung des Reichsgerichts und des OGH in 
semen ntscheidungen BGHZ 6, 333 und Lind.-Möhr. 
DGO § 36 Nr. 1 zunächst angenäher_t hatte, hat sich 
erstmals in seiner grundlegenden Entscheidung vom 

1 
21. 4. 1955 - II ZR 328/53 (NJW 1955, 985 = Sparkasse 
1955, 274) zu einem_ n.ette tandpunkt bekannt und 
ausgesprochen, daß die Grundsätze, die die Rechtspre­
chung für die Haftung aus einer Duldungsvollmacht 
entwickelt hat, auch gegenüber einer Körperschaft des 
ö(fenllichen Rechts angewendet werden. können. Damit 
ist die Rechtsprechung des RG allerdings, wie Kregel 
in seiner Anmerkung zu der vorgenannten Entschei­
dung (Sparkasse 1955, 276) zutreffend bemerkt, nur in 
einem, allerdings wesentlichen Punkt aufgegeben wor -

A den. Nicht entschieden hat der Bundesgerichtsh of die 
19' Frage, ob für die Anscheinsvollmacht (Vollmacht kraft 

Rechtsscheins) das Gleiche zu gelten habe. Auch dle 

• 
eingangs erwähnte n euere Entscheidung des II. Zivil­
senats - II ZR 167/54 - (BGHZ 21, 59 = Seite 35 
dieses Heftes der „Sparkasse" 1956) löst diese Frage 
nicht. Hier wird vielmehr im wesentlichen auf den 
bereits m G W 1936, 1826 Nr. 3 zum Ausdruck ge­
langten und in silieren Entscheidungen des Reichs­
gertchts mehr oder weniger zurückgesetzten Rechts­
gedanken zurückgegriffen, daß die Berufung auf Treu 
tmd Glauben jedenfalls gegenüber der Geltendmachung 
e ines reinen Formman gels möglich sein müsse. i 
solcher r einer F ormmangel ist nach Auffassung des 
Bundesger ichtshofs dann gegeben, wenn die die Vor­
schriften nicht erfüllende Vertragserklärung von den 
zu ihrer Abgabe berufenen Vertretern der betreffen­
den Körperschaft abgegeben worden ist. 

Wenn die mitgeteilten neueren Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs hiernach auch das Problem noch 
nicht erschöpfend behandeln, so ist in ihnen doch 
berei me bestimmte Grundauffassung zutage ge-

• 
t reten, der m. E. oe1gepflichtet werden muß. Wie bereits 
von Nipperdey (JZ 1952, 577) u nd Scholz (NJW 1953, 
961) überzeugend dargelegt worden ist kann eine von 
vornherein unterschiedliche Behandlu~g von Privat­„ rechtsgeschäften zwischen Einzelperson en und solchen 
zwischen P rivaten und der öffentlichen Hand gerade 
im Hinblick auf die Anwendung des Grundsatzes von 
Treu und Glauben nicht als gerechtfertigt angesehen 
werden.0) Der Grundsatz von Treu und Glauben be­
herrscht als wesentliches Element einer allgemeinen 
rechtsstaatlichen Idee heute mehr denn je auch das 
öffentliche Recht. Um so mehr muß er dort Anwendung 
finden, wo sich die Sphäre des öffentlichen Rechts mit 
der P rivatrechtssphäre berührt, mithin in erster Linie 
auch bei Privatrechtsgeschäften der öffentlichen Hand. 
F ür einen Einwand aus Treu und Glauben muß hier­
nach vor allem Raum sein, wenn b ei d er entgegen 
den Formvorschriften erfolgten Abgabe einer ver­
pflichtenden Erklärung für eine Körperschaft des 
öffentlichen R echts diejenigen Personen mitgewirkt 
haben, die auch zur Abgabe einer formgültigen Ver­
pAichtungserklärung befugt gewesen wären. Wer in 
Rechtsbeziehungen zu einer öffentlich-rechtlichen In­
stitution tritt, darf grundsätzlich darauf vertrauen, daß 
die für diese handelnden Beamten und Angestellten 
jedenfalls die Form, in der r echtsverbindliche Erklä­
rungen abzugeben, insbesondere rechtsgültige Ver­
pflichtungsurkunden auszustellen sind, kennen und 
befolgen. Es wäre daher nicht zu billigen, wenn d ie 
betreffende öffentlich-rechtliche K örperschaft sich bei 
einer Enttäuschung dieses in sie gesetzten Vertrauens 
1) a. A. Beitzke MDR 1953, 1. 

schlechthin in eine Rechtsposition zurückziehen könnte, 1 
die für eine Privatperson bei gleichgelagertem Sach-
verhalt nicht einneh mbar wäre. zuma]0 b~i r i -
verstößen eine Gefährdung der von er 1 ait 
r-ep"fä ntterten::öfferttikhen Interessen i a ememen 
a usscheiden dürfte. 
'i5iese grundsät'zl1chen Erwägungen müssen ebenso 1 

dazu führen, auch die Anwendbarkeit der Rechts­
gedanken über Duldungs- und Anscheinsvollmacht auf 
fehlerhafte Verpflichtungserklärungen der öffentlichen 
H and zu bejahea. Es ist zwar nicht zu verkennen, daß 
die für die_JJrivatrechtliche Vertretung von juristischen 
P ersonen des öffentlichen R echts aufgestellten Zu­
stänaigkeitsvorschr iften den ausgesprochenen Zweck 
verfolgen, 1e vertretene Xörperschaft im öffentlichen 
Interesse vor den Folgen zu schützen, die sich aus der 
0:berschreitung oder dem Mißbrallch bestehender Ver­
tretungsmöglichkeiten ergeben können, und daß die­
ser Zweck in Frage gestellt wird, wenn die K örper­
schaft auch zur Haftung für das Handeln nichtver­
tretungsberechtigter Personen h erangezogen werden 
kann. Das jede Institution des öffentlichen Rechts u m ­
gebende Vertrauen rechtfertigt es aber auch hier, den 
Vertrauensschutz nicht von vornherein einem Erklä­
rungsgegner zu vci·sagen, der sich nicht nur auf die 
Ordnungsmäßigkeit der für die Erklärung gewählten 
Form, sondern auch darauf verlassen h at, daß die er­
klärenden P ersonen Vertretungsmacht besi tzen und 
die Grenzen ihrer Vertretungsmacht innegehalten haben, 
zumal es für ei.nen Außenstehenden unter Umständen 
s wierig, wenn nicht sogar unmöglich sein kann, die 
Tatsac e der ordnungsgemiißen Vertretung nachzu­
prüfen.Dem steht auch nicht der Umstand entgegen, 
daß die Erteilung einer Vollmacht zur Abgabe rechts­
verbindlicher Verpflichtungserklärungen einer öffent- (/ 
lieh-rechtlichen K örperschaft regelmäßig einer be­
stimm ten F orm bedarf. Daraus ein Hindernis für die 
Anwendung der Grundsätze über Duldungs- oder An­
scheinsvollm acht abzuleiten, hieße gerade das Wesen 
der für alle Rechtsbereiche gültigen G eneralklausel 
des § 242 BGB verkennen.') Ni t anders liegen die 
Dinge bei Abgabe einer Ve_rpfli0tungser_klär~ng, zu 
deren Rechtsverbindlichkeit eme d1enstaufslchtllche Ge­
nehmi ung fehlt. Daß auch hier aus rechtspolitischen 
Gründen einem auf die Gültigkeit der Verpflichtungs­
erklärung vertr auenden Vertragspartner im Interesse 
des Ansehens öffentlicher Institu tionen die Berufung 
auf den sich aus § 242 BGB ergebenden Vertrauens­
grundsatz nicht ohne weiter es verwehrt werden kann, 
ergibt bereits die dem § 11 Abs. 2 PrMuSa. zugrunde­
l iegende Erwägung, daß jedenfalls e_ine in ordn1:1ngs­
gemäßer Form ausgefertigte Verpfüchtun gserklarung 
den Erklärungsgegner der Notwendigkeit enthebt, der 
Frage nachzugehen, ob die Gültigkeit der ordnui:gs­
gemäß unterzeichneten Urkunde et"".'.1 durch _Bestim­
mungen in Frage gezogen werden konnte, mit denen 
er nicht rechnen mußte und über die eine Unterrich-
tung nur mit Schwierigkeiten möglich war (vgl. Perdel­
witz-Fabricius-Kleiner, aaO § 11 PrlVIuSa. Anm. 4). 

Mit Nachdruck ist aber darauf h inzuweisen, daß es 
bei der Frage, ob der Berufung einer öffentlich-re~t­
lichen Körperschaft auf die Nichtigkeit oder _Dnwirk­
samkeit einer für sie abgegebenen Verpfüchtungs­
erklärung der Einwand der unzulässigen Rechtsaus­
übung aus § 242 BGB entgegengesetzt werden kann, 
stets auf die genaue Abwägung der Umstände des 
Einzelfalles ankommt. Hierbei wird im Rahmen der 
beiderseitigen Interessenbewertung auf der einen Seite 
besonders darauf abzustellen sein, in welchem__ Um­
f~!!.s Vertrauen des Erklärungsgegners durch posi­
tive andlungen oder Unterlassungen der.. erklärenden 
S e 1e - etwa durch langdauernde Duldung bestimm­
ter Verhaltensweisen von Angestellten ~ hervorger_u­
fen oder befes igt worden ist, auf der ander:en Seite 
a f die Maßnahmen, die getroff worden smd, dem 
Antragsgegner die besteh.en~en., For_m- u_nd Vert~e­
tungsvorschriften einwandfrei zur Kenntnis . zu brin­
gen. In letzter er Hinsicht ist zu betonen, daß msbeson · 

') Abw. Sprengel aaO. S. 20, Capeller MDR 1956, 7 ff. 

1.., 
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dere die für Sparkassen vorgeschriebenen Aushänge 
im Kassenraum In Verbindung mit der Bekanntgabe 
der Geschäftsbedingungen in sonstiger Weise einen 
weitgehenden Schutz der Sparkasse darstellen, zumal 
jedem Sparkassenkunden - wie Bankkunden im all­
gemeinen - der Umstand, daß die Zeichnungsbefugnis 
der die Kasse oder Bank vertretenden Personen genau 
geregelt zu sein pflegt, durchaus geläufig ist. Bei einer 
Nichteinhaltung der in gehöriger Form bekanntgege­
benen Formen und Vertretungsverhältnisse sind da­
her eigentlich kaum Fälle denkbar, in denen dem 
al1zu sorglosen Geschäftspartner einer Sparkasse die 
Unwirksamkeit satzungswidriger Vertragserklärungen 
mch mf rfo1g entgegengehalten werden könnte.8) 

Im Ergebnis kann hiernach gesagt werden, daß bei 
maßvoller Handhabung der vom Bundesgerichtshof in 

') Vgl. Nipperdey aaO. S. 579; Sprengel aaO. S. 20/21. 

Vom Sparkassenstandpunkt 
Der öffentliche Auftrag Auf der Jubiläumstagung des 
der Verbände Rheinischen und des West-

fälisch-Lippischen Sparkassen­
und Giroverbandes aus Anlaß des 75jährigen Bestehens 
der zentralen und r egionalen Sparkassenorganisation in 
Essen am 16. Oktober hielt Ministerpräsident S t ein -
h o ff, Düsseldorf, folgende Ansprache: 

„Als vor 75 Jahren der Verband der Sparkassen in 
Rheinland und Westfalen, der Vorläufer der beiden 
Sparkassenverbände unseres Landes und darüber hin­
aus sogar der Vorläufer der gesamten deutschen Spar­
kassenorganisation, gegründet wurde, wird wohl keiner 
der beteiligten Gründer übersehen haben, welche Ent­
wicklung damit eingeleitet wurde. Das Sparkassen­
wesen steckte noch in den Anfängen. Zwar existierten 
auch damals schon zahlreiche Sparkassen, deren Be­
deutung sich aber in einer bescheidenen örtlichen Wirk­
samkeit erschöpfte und die getrennt voneinander und 
nur auf sich selbst angewiesen ihre Aufgaben erfüllten. 

Die Gründung dieses Verbandes schuf die Voraus­
setzung für die zusammengeballte Kraft einer impo­
nierenden Organisation von hohem Rang, mit deren 
Hilfe heute das Sparkassenwesen seine politisch und 
volkswirtschaftlich bedeutungsvollen Aufgaben erfüllt. 

Der Verbandsvorsteher des Westfälisch-Lippischen 
Sparkassen- und Giroverbandes, Herr Dr. Fischer, hat 
die verdienstvolle Arbeit geleistet, die Geschichte des 
Verbandes erstmalig eingehend der Öffentlichkeit zur 
Kenntnis zu bringen. 

Für das Land Nordrhein-Westfalen ist es eine be­
sondere Ehre, die Spitze dieser Organisation, den 
Deutschen Sparkassen- und Giroverband, in seinem 
Bereich ansässig zu wissen, wie ich es auch als eine 
besondere Auszeichnung empfinde, daß der Ge­
schäftsführende Direktor unserer Rheinischen Giro­
zentrale und Provinzialbank, Herr Butschkau, von dem 
Vertrauen aller regionalen Verbände getragen, schon 
seit Jahren das verantwortungsvolle Amt eines Präsi­
denten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes 
ausübt. 

Es ist in der jüngsten Zeit viel darüber geschrieben 
und gesprochen worden, wie die Verbände in unserem 
Staatswesen zu bewerten sind. An harten Worten hat 
es dabei nicht gefehlt. Es ist aber unbestritten, daß die 
regionalen Sparkassen- und Giroverbände sowie der 
Deutsche Sparkassen- und Giroverband in einer über­
zeugenden Form die wohlverstandene Aufgabe der 
Verbände vorgelebt haben und auch heute noch er­
füllen. 

Wie Sie schon auf der Ebene der Sparkassen durch 
die Besonderheiten der Verfassung und Verwaltung 
der Sparkassen bankwirtschaftliche und kommunale 
Belange auszugleichen berufen sind, führen Sie diese 
ausgleichende Tätigkeit auch auf der höheren Ebene 
des Landes und des Bundes zum Nutzen aller Beteilig-

seinen letzten Entscheidungen herausgestellten Rechts­
grundsätze irgendeine Besorgnis, daß die öffentliche 
Hand nunmehr in wesentlich vermehrtem Ausmaß zur 
Haftung aus nichtigen oder unwirksamen Verpfiich·· 
tungserklärungen herangezogen werden könnte, nicht 
begründet erscheint. Hierbei ist zu bemerken, daß in 
vielen Fällen, in denen nunmehr der Berufung einer 
öffentlichen Körperschaft auf die Unwirksamkeit einer 
gesetz- oder satzungswidrig abgegebenen Verpflich­
tungserklärung mit dem Einwand aus Treu und Glau­
ben begegnet werden könnte, die hieraus folgende 
vertragliche Haftung nur an Stelle von Haftungsmög­
lichkeiten treten würde, die sich beim Fehlen vertrag­
licher Ansprüche aus anderen rechtlichen Gesichts­
punkten, insbesondere aus Verschulden bei Vertrags­
schluß gemäß den §§ 276, 278 BGB (vgl. RGZ 122, 351 ; 
127, 231) oder aus unerlaubter Handlung gemäß den 
§§ 31, 89, 831 BGB ergeben hä tten. 

ten durch. Sie erfüllen damit gleichzeitig einen öffent­
lichen Auftrag, der Ihnen schon durch Ihre Eigenschaft 
als Körperschaften des öffentlichen Rechts gestellt ist. 
Durch diesen Auftrag und seine Durchführung sind Sie 
aus dem Rang einer reinen Interessenvertretung her­
ausgehoben und zur Mitwirkung an der Gestaltung 
des kommunalen und wirtschaftlichen Lebens mit Recht 
berufen. Aus dem gleichen Grunde sind Sie auch die 
geborenen und erwünschten Vert reter der Sparkassen 
und Girozentralen gegenüber dem Staat und seinen 
Verwaltungsstellen. 

Es ist mir als Ministerpräsidenten dieses Landes eine 
besondere Freude, Ihnen bestätigen zu können, daß 
das Land Ihrer Tätigkeit, die immer getragen war von 
einem Verantwortungsbewußtsein gegenüber dem Gan­
zen, höchste Achtung und Anerkennung zollt. 

Es ist für den Staat nicht nur eine Angelegenheit 
der bequemeren Verwaltungstechnik, daß er über Sie 
eine geeignete Einwirkungsmöglichkeit auf die Spar­
kassen besitzt, sondern es ist für den Staat von beson­
derer Bedeutung, daß Sie stets mit unparteiischer Sach­
lichkeit die Verwaltung des Landes beraten und unter­
stützt haben. Die Basis für eine gute Zusammenarbeit 
ist das Vertrauen. Das Vertrauen muß ausstrahlen von 
der Organisation und von den Trägern dieser Organi­
sation, von den verantwortlichen Männern der Ver­
bände. Das Land Nordrhein-Westfalen mit allen seinen 
Verwaltungsstellen hat dieses notwendige Vertrauen 
zu Ihnen und den von Ihnen herausgestellten Persön­
lichkeiten. 

Jede Arbeit hat auch eine menschliche Seite. Auch 
hier ist es mir ein besonderes Bedürfnis, nicht nur die 
Anerkennung für die menschlich wohltuende Atmo­
sphäre auszusprechen, die Ihre führenden Persönlich­
keiten in die Verhandlungen mit mir und allen meinen 
Mitarbeitern hineingetragen haben, sondern auch mei­
nen besonderen Dank für die Schaffung dieser persön-
1 ichen Beziehungen. 

Auf dem gewählten Wege des laufenden Gedanken­
austausches und der gegenseitigen Überzeugung kann 
es bei der gleichen Zielrichtung, im Rahmen der all­
gemeinen Belange die Sparkasseninteressen zu för­
dern, auch eigentlich keine dauernden, grundlegenden 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den staatlichen 
Stellen und Ihnen geben. Ich möchte auch hoffen, daß 
sich die einzelnen Sparkassen womöglich in noch enge­
rer Form der beiden Verbände unseres Landes als 
Sprachrohr für alle gemeinsamen Angelegenheiten be­
dienen und bei einer klugen Zurückhaltung etwaiger 
Einzelinteressen die Arbeit dieser ihrer Organisationen 
nach besten Kr äften unterstützen. 

Ich wünsche Ihnen für die Zukunft eine weitere er­
folgreiche Tätigkeit für die Sparkassen und für den 
Sparer als wichtigem Faktor im politischen und wirt­
schaftlichen Leben!" 

• .. 

Aus : ~er Betriebsberater 

Heft 11 - 20 . April 19J7 S . 351 Hr . 653 

K (b) .r.echtsverhäl tnisse des öffentlichen Rechtes 

Privatrechtsgeschäfte einer öffentlich- rechtlichen juristischen 
Person außerhalb ihres Wirkungsbereiches unwirksam 
---------------------------------------------------------------

1 . Schließt eine juristische Person des öffentlichen Rechtes 
curch i hre Organe echtsgeschäfte ab, die außerhalb ihres 
durch Gesetz oder Satzung besti::imten ~irkungskreises liegen, 
so sind diese Geschäfte schlechthin und nicht nur schwebend 
unwirksam (v<.Sl . § 177 , 178 BGB) , so daß sie auch nicht durch 
eine Genehmi~ung (der juristischen Person oder der Aufsichts­
behörc e ) wirksam vrerde'l'1 können . 

2 . Beruft sich eine juristiscbe Person des öffentlichen Rechtes 
auf die Unwirksamkeit eines Rechtsgeschäftes wegen Überschrei­
tung ihres Wirkungskreises, so ist demgegenüber , sofern nicht 
besondere Umstände eine andere Beurteilung rechtfertigen, für 
eine Anwendung der Grundsätze von Treu und Glauben regelmäßig 
kein Raum (Porsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts·, 3 . Aufl . , 
S . 374 f . ; Lassar, Zur Lehre von der beschränkten Handlungsfä­
hitskeit öffent lich- rechtlicher juristischer Personen nach 
preußischem Recht, Ver1 altungs- Archiv Band 38 S . 42 f .; Reichs ­
gerich t, Recht 1907 Sp . 1049 Nr . 2497) . Der Gesch'fts:egner der 
öffentlichen Hand kanri sich des'~a1 b iin alle;emeinen nicht auf 
Treu und Glauben berufen , wenn ein Organ einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechtes ewisse Zuständi :-c}::ei tsbeschrän­
kunryen nicht beachte hat wenn z . B. Formmän el oder Vertre­
tung~mänge vor iegen oder wenn ie Zus iumung er zuständi~en 
Aufs1cr..tsbehörde fehlt . ·,-ras die echtsprechung dazu für diese 
Fälle , die an sich inr r_1a~ b des ~irkungskreises der juristi­
s chen Personen des öffentlichen echtes liegen , ausgefi"h.1"t hat 
( Bundesgerichtshof , Urteile vom 23 . 5 .1951 , L:, 36 Deutsche 
Ge eindeordnung lr . 1 , und vom 20 . 6 . 1952 BGHZ 6 S . 330 (332 f . ); 
RGZ 157 S . 207 ( 212) , Oberster G-erichtshof f' ' r die Britische 
Zone, Urteil vo1,, 5 .10 .1949 , :TJ'ff l'.)50 S . 68 (70 ) ; Beitzke, IDR 
1953 S . l ; Wild , NJ.l 1955 S . 693; Ca;eller, :m ... 1956 S . 7; da­
gegen NippE.rdey , JZ 1952 S . 577; Scholz , :NJW 1953- S . 961 ) , muß 
im öffentlichen Interesse auch dann gelten , wenn es sich u 
Fälle der Überschreitung des Wirkungskreises handelt . - Umge­
kehrt kann dann aber die öffentliche Hand im all emeinen auch 
nicht die Verletzuni von ~rell und Glauben ehrnnden , wenn ihr 
Jes chäftsgegner sich darauf beruft , das z~ischen 7 hm und der 
öffentlichen Hand ·eschlossene Geschäft sei unrvirksarn, reil 
es sich in einem der öffentlichen Hand verschlosoer.en Gebiet 
bewegt habe . 

Bundes erichtshof, Urteil vom 28 . 2 .1956 - I ZR 84 
V ul . zur Anvrendun von T:ceu und Glauben in. 
Siebert bei Soeruel, 8 . Aufl ., 1952, 

Rec'ht 
III 5 . 
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ZEHNTAGEDIENST FOR WIRTSCHAFTS-, STEUER- UND SOZIALRECHT 

AUS DEM INHALT: 

11.JAHRG. ✓ HEFT 11 
20. APRIL 1956 

SEITEN 3~5 BIS 316 

Die Organtheorie in der Rechtsprechung des Körperschaftsteuer-Senates des 
Bundesfinanzhofes 

Dr. Schultze-Schlutius, Finanzgerichtspräsident, Lintorf Bez. Düsseldor f 

WIRTSCHAFTSRECHT 

Das Recht der öffentlichen Entgegnung - Zur „Berichtigungspflicht" der Presse 
Rechtsanwalt Dr. Löffler, Stuttgart 

Neue Vorschriften für den Straßenverkehr 

Verarbeitung von Rohstoffen unter Eigentumsvorbehalt - Eigentumserwerb des 
Rohstofflieferanten 

Erfüllung von DM-Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Gläubigern aus 
dem Kapital- unrl Wertpapierverkehr 

STEUERRECHT 

Die direkte Aufteilungsmethode bei der Gewinnermittlung im internationalen 
Doppelbesteuerungsrecht 
Regierungsdirektor Dr. Bühring, Bundesfinanzministerium, Bonn 

Vermögensteuerliche Bewertung von Aktien und Anteilen nach 
Kapitaländerungen 
Reclltsanwalt Dr. Everding, Wuppertal 

Steuerliche Vergünstigungen und Erleichterungen auf Grund eines Antrages 
bei der Einkommensteuer-Veranlagung 1955 

Einkommensteuer-Richtlinien 1955 - Weitere Einzelfragen 

SOZIALRECHT 

Ur1aubsanspruch bei Teilbeschäftigung 
Regierungsassessor Dr. Trieschmann, Bonn 

Zur Urlaubsvergütung bei Teilbeschäftigung - Eine Erwiderung 
Dr. Gumpert, Heidelberg 

Wiedereinstellung nach Abwehraussperrung im Arbeitskampf 

Bestellung stellvertretender Mitglieder zum Aufsichtsrat 

Herausgeber: Professor Dr. Dr. h. c. Hermann Heimerich • Professor Dr. Wilhelm Hergt • Dr. Otto Pfeffer 
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Kobold 

,.,__ 

i'" '+'.._,,, 

und HtrrUI, 

.KOBOLD ~iht' J/ ,;r Damtdn h1tn DusinJ. 
d . 1111 ,uo ,g,,,r 

jr1,su,n!ltUJt1fUrl .. ~·:,n ihn ah DM 26,7), 
Gutt G,vha[tt f• b DM ll,7' 

fiir Htrnn a -----

ist besser! 
Dann kommen Sie immer trocken heim. 

KOBOLD - der "Taschenschirm ohneVerdruß"-

ist vollendet konstruiert. Zu seinen besonderen 

Vorzügen zählt der patente Schubring, 

der für schnelles und einfaches Ö ffnen garantiert. 

Kobold - klein und elegant, ein Hub, ein Sdmb - er ist gespannt. 

Kr,br,fd i,1 nic ht die n ~at!iclurnn1 /1ir eln.e11 öeUebls en T,u tlu,n,dalr,n. 101tdern dn, ~ltt&•truBe,u, 1Poren­
•«fr-l.s11 für dru 1•,.,.1,.,..; d•r 1(,.1,.,1,1. (:,;,,,,:~m,l""'"aft Soll"1t•"•Wryr~. di,- {1ir dl,- Q11fllilüt B••a1tllcr1. 

G r o ß u n t e r n e h m e n der eisenschaffenden und 

-verarbeitenden Industrie im Düsseldorfer -Duisburger 
Raum mit mehreren Tochtergesellschaften sucht für 
die Abteilung Revision zum baldmöglichsten Eintritt 

einen soliden und tüchtigen, Im industriellen Rechnungs-

und Prüfungswesen erfahrenen 

Konzernprüfer 
~n Betracht kommen nur Bewerber mit mehrjähriger 

Revisionspraxis. 

Angebote mit handgeschriebenem Lebenslauf, Licht­
bild, Zeugnissen, Referenzen und Gehaltsansprüchen 

erbeten unter Nr. 3226 an Anze,tgen-Expeditlon 

TRIES & FRICKE, Duisburg, Münzstr. 44. 

Volkswirt, Dipl. Kaufmann oder Jurist 
mit steuerrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Vorbildung 
als Mitarbeiter in der Geschäftsführung eines südwestdeulschen 
Wirtschaftsverbandes gesucht. Alter bis 35 Jahre, Kenntnisse 
der Probleme im Einzelhandel wünschenswert. Bew. mit den 
üb!. Unter!. u. Ref., sowie Gehaltsansprüchen unter Nr. K 1812 

an Verlagsgesellschaft „Recht und Wirtschaft" mbH., Heidelbg. 

Diplom-Kaufmann (26 Jahre) 
mit gut fundierten betriebswirtschaftlichen und steuerlichen 
Kenntnissen, ausgedehnter Erfahrung In betriebl!cher Kosten­
rechnung, Betriebsorganisation, Kreditwürdigkeitsprüfung und 
Gutachtertätigkeit ; geistiger Beweglichkeit, schnellem Ein­
fühlungsvermögen und gewandter Menschenführung, sucht 
ausbaufähige Steilung In Südd. mit der Chance wlrkl!ches 
Können voll zur Entfaltung bringen können. ' 
Offerten unter K 1808 an Verlagsgesellschaft „Recht und Wirt­

schaft" m. b. H ., Heidelberg. 

vollständige Blattei „Rechts­

und Wirtschaftspraxis" und 

,,Arbeltsrechtsblattei" (For­

kel-Verlag) preisgünstig ab­

zugeben. Anfragen unter 

K 1813 an Verlagsgesellschaft 

,,Recht u. Wlrtschaft"m.b.H., 

Heidelberg. 

.ARBEITS BOGEN 
bringen 

Ordnung und Ubersicht 
In alle 

Berichte u. Aufzeichnungen· 

S.musterung durch 

HENNEISl:N & POTTNOFF. KREFELD· POSTFACH 311 

wenn Sie politisch wohl informiert und wirtschaftlich gut 

beraten sind. _Sie sind es jeden Tag aufs neue durch die 

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 

• • 

• • 

2$ iic~ er b c.s :J$ et ritbH-::25 ta:A. tttß'-

,. . 
SCH N EIDER·ZARTMANN·MARTIN 

·. Familien­
·unternehmen 
und 
.Unternehmer-. 
testament · 

" 

'. 
' 

· V E RlACSCESEllSCNAfT•RECHT fiiü> WIRTSCNAfT• rn.b.H.N E IDUBERC 

448 Seiten, Leinen DM 23.50 

Aus Besprechungen der 1. Auflage: 

„Jeder gewissenhafte Unte rnehmer steht eines Tages 

vor der Frage, mit welchen Maßnahmen er am besten 

bestimmte rechtliche oder steuerliche Vorteile sichern 

kann. Hier wird für U111ternehm.er wie a uch für deren 

Berater eine umfassende Darstellung vieler wichtiger 

Fragen unter Bt:rücksichtigung der n euesten Rechts­

lage vorge).egt." 

Industrie- un d Handelskammer Düsseldorf 

,,Das We,rk wird s.lch mit ·seiner umfassenden Behand­

lung d e r Problematik und seiner für die Praxis be­

sonders geeigneten knappen und gut gegliederten Dar­

stellung einen geachteten Platz im Schrifttum erobern." 
St. in „Gemeinsames Ministerialblatt", Köln 

• Vertragsa bschluß ohne Schneider-Zartmann einfach 

unmöglich." 
D ip lom - V ol k swirt Paul C. Sclimttz, Treuhltnder, Dilsseldorf 

Interessenten vor allem: 

Einzelunternehmer und Fa miliengesellschaften 

und deren Rechts- und Steuerberater, sowie G erichte 

SALDI ER-AU TOMAT 

Mil out omot ischor Sald icrun g und Volltext 

Oh: Buchungsma schine mit der g roßen Leistung 

Die Buchungsmaschino mit de m bHd, eidenen Preis 

OEFINlll'I Konlroll-Budlholtvng CmbH • Fror,lclurt /M.oir, - o.r.nitiv-11ous , Windrrüh!, tro ßc 1 

Zweigniederloming: herlin-Schön,berg • Mortin-Luth1r,Slr0ße 6 1166 

MESSE HANNOVER - HALLE 17 - STAND 112 

Grundprobleme des 

Internationalen Wirtschaftsrechts 
v on Professor Dr. ju r . Georg Erler 

Göttinger R echtswissen scha ftliche S tudien. B and 15 

IX / 215 S eiten , 8 a, Gan zleinen , D M 19.80 

Mit diesem neuen werk hat P rofessor Er ler, der Ordinarius für 
Völkerrecht an de r Un1versttät G{)tt!ngen, d1e erste zusammen­

h ängende Untersuchung eines sich schnell und eigenwillig ent­

wickelnden neuen Rechtsgebietes vorgelegt, Es Ist ihm gelungen, 

aus der fast unübe rsehbaren F ülle der modernen Internatio­
nalen und staa tlichen R egelungen des Niederlassungs-, Ver­

kehrs-, Zoli-, Außen handels-, Devisen-, Investitions,. und Aus­
landsschuldenrechtes den geschlossenen Zusammenhang eines 

„Internationalen Wir tschaftsrechtes" aufzubauen. Dabei Ist es 

sein besonderes Anliegen, die prak tlschen Gegenwartsprobleme 

herauszuarbeiten und zu klären. 

An dem Erle r 'schen Buch wird niemand vorübergehen können, 

der sich mit Fragen der In ternationalen Wirtschaft, Ihr er staat­
lichen und zwischenstaatlichen Organisation und lhrer Rechts-

formen befaßt. 

VERLAG OTTO SCHWARTZ & CO 

GÖTTINGEN 
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Wlclltlg für Studium und Praxis 

Leitfaden 
für das Deutsche Recht 

Strafrecht 
von Dr. Wilhelm Storz, Landgerichtsrat in Hannover 

Kurzlehrbuch 
nach der Rechtsprechung des RG und des BGH unter 

Berücksichtigung von Reclltslehre und Schrifttum 

tJberslchtliche konzentrierte Systematik 
fUr beide juristische Prüfungen 

76 tJbungen mit Lösungen 
sowie zahlreiche Beispiele und Skizzen 

aus dem „Allgemeinen und Besonderen Tell" 

Gutes Nachschlagewerk 
für die Gerichts- und Anwaltspraxis 

152 Seiten, kartoniert 4.50 DM 

Verlag: Pohl - Druckerei und Verlagsanstalt, Celle 
zu beziehen durch Jede Buchhandlung 

Gesamtauslieferung für W estdeutschland und Berlin 

Heinrich Döll 
Barsortiment - Verlagsauslieferung 

Bremen Hannover Kassel 
Friesenstraße 63 

HEFT 1 DER SCHRIFTENREIHE 
,,RECHT DER INTERNATfONALEN WIRTSCHAFT" 

Dr. jur. HANS HAAGE 
Syndikus der Handelskammer Hamburg 

Die Vertragsklauseln 

cif 
fob 
ab Kai 

unter Berücksichtigung der 
Trade Terms 

64 Seiten, DIN A 5, kort. DM 3.80 

Nicht nur die deutsche Fassung der Lieferklauseln eil, lob und 

ob Kai, sondern auch die Ab w e i c h u n g e n u n d Z u -
sä t z e i n de n a u s I ä n d i s c h e n F o s s u n g e n dieser 
Klauseln wurden in dieser Schrift genannt und erklllrt. Die 
Kenntnis gerade dieser Abweichungen ist für jeden Kaufmann 
im Auslandsgeschäft und dessen Berater für die Formulierung und 
Auslegung seiner Auslandsverträge notwendig. Der Verfasser 
der Schrift war Mitglied des van der deutschen Gruppe der 
Internationalen Handelskammer eingesetzten Arbeitsausschusses, 
der an der Formulierung der deutschen Trade Terms mitwirkte. 

VERLA6S6fSELLSCHAA •RECHT {miJ WIRTSCHAFT• m.b.H. 
HEIDELBERG · 

verliert eine Familie Im Bundes­

gebiet den Ernährer. Schütze die 

Deinen rechtzeitig durch eine 

LEBENSVERSICHERUNG 

Mathematische Berechnungen 
für Pensions-, Unterstützungs- und Sterbekassen, Er;rlch­
tung betrlebltcher Altersversorgungen; Sachverständlgen­
Erklärungen gemäß § 65 VAG; Berechnung der Rück­
lagen für Pensionsansprüche. 

K u r t J ä n k e . Versicherungs-Mathematiker 
HA M B U R G 1 - LAN G ER E I H E 101 - TELE F ON 24 50 54 

Beilagenhinweis 

Dieser Ausgabe liegen 

·ein Prospekt der 

Gothaer 

Lebensversicherung a.G. 
Göttingen 

u nd eine · 

Antwortkarte des 

Verlages 

Moderne lndust1le 

München bei. 

Vereidigter Buchprüfer sucht 

Teilhaber 
mit entsprechender Vorbildung zwecks späterer vollständiger 
Ubernahme der Praxis infolge Alters. Erforderlich für die 
Ubernahme der Hälfte der Prax:!s sind etwa 35 bis 40 ooo DM. 
Die Praxis befindet sich In Westfalen. Angeb. unt. Chiffre K 1810 
an Verlagsgesellschaft „Recht und Wirtschaft" mbH, Heidelberg 

Ferienheim (Neubau) in Osttirol, 
langjährige Vermietung an Industriebetrieb: 4 Fließwasser­
Zimmer mit 8 Betten, 1 Wohnzimmer, l Küche, 2 Badezimm., 
WC, Waschküche, 2 Gemüsekeller, kl. Garage, 100 qm Garten 
in Waldnähe, Seehöhe 1389 m, bekannter Sommer- u. Winter~ 
sportort. Jahresmiete 1000 DM. Anfrage unter Chiffre K 1811 

an Verlagsgesellscha.ft „Recht und Wirtschaft" m.b.H., 
Heidelberg. 

Neue Betriebswirtschaft 
Einzelhefte: 1/ 1948, 3/1949, 411951 gesucht. Ange­
bote an Verlagsgesellschaft „Recht und Wirt ­

schaft" m. b. H ., Heidelberg. 

f 

20. April 1956 D er Betriebs - Berater 11. Jahrgang / Heft 11 
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Gesetzesvorschau 350 
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hörigen der Vereinten Nationen 355 
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des Versicherers für vorvertragliche Schäden 355 
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Gerichtsentscheidungen 

können wir wegen der Fülle des vorliegenden Materials nur zum Tell In ausführlicherem wörtlichen Text wiedergeben. Um unseren 
Lesern aber eine möglichst große Obersicht über wichtige Entscheidungen zu geben, veröffentlichen wir zahlreiche Entscheidungen 
in stark gekürzter Form oder a llein unter Herausstellung von Leitsätzen . Im allgemeinen liegen uns alle Entscheidungen vor, für die 
wir eine andere Abdruck-Quelle nicht angeben. Die Schriftleitung übersendet daher Interessenten, die den ganzen Wortlaut der 
Entscheidungen kennenlernen wollen, auf Anforderung vollständige Abschrift d ieser Texte gegen Erstattung der Schreibgebühren, 

Mit diesem Heft wird allen Beziehern das Inhaltsverzeichnis des 1. Vierteljahres 1956 ausgeliefert 
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Zur gebietsweisen Bear­
beitung in Einkauf, Ver­
kauf, Werbung sind die 
fast 2 Millionen Anschrif­
ten in den 5 Bänden der 
3. Ausgabe 

DEUTSCHES 
BUNDES-ADRESSBUCH 

der gewerblichen Wirtschaft 

ein wertvolles Hilfsmittel. 
Mühelos lassen sich die 
gewünschten Adressen aus 
Industrie, Handel, 
Handwerk und Freien 
Berufen auswählen. Sie 
sind nach Ländern und 

O rten geordnet. 

Kauf: Miete: 
Gesamtwerk: DM 75.- DM SJ .. 
Einzelbände: DM 18.- DM 12.-

DBA 1956 Bond 1 
(Norddeutsd!­

land und Berlin)' 
sofort lieferbar; 

Bände II-V 
in Kürze 

DEUTSCH ER 
ADRESSBUCH - VERLAG 
für Wirtsdioft und Verkehr GmbH 

DARMSTADT 

Rückkauf von Einzelheften 

Wir suchen zu kaufen und zahlen pro Heft DM 1.20 

(Porto wird vergütet) 

Jahrga ng 1950 Heft Nr. 11, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 27 

,, , 1951 „ Nr. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 25 

,, 
,, 

Angebote an: 

1952 „ Nr. 35/36 

1953 „ Nr. 3, '29, 32 

VERLAGSGESELLSCHAFT II RECHT uiio WIRTSCHAFT• m. b. H., HEIDELBERG 

Neue Betriebswirtschaft 
Herausgeber: Wirtschaftsprüfer ProfessOf' Dr. Curt Sandig 

Jahrgang 9 · Heft 3 • 10. April 1956 

Professor Dr. S CH NU T EN HAU S , Berlin, stellt die Frage, ob durch die 
jüngste Entwicklung im Markte eine 

Markenartikel-Inflation 
zu befürchten ist. Er sieht in der Registrierung der Merkmale eine 
Begrenzung der Preisbindung zweiter Hand auf sogenannte echte 
Markenartikel. 

Professor Dr .. SAN D r G, Mannheim, nimmt in einer E n t g e g nun g gegen 
die Preisbindung der zweiten Hand und gegen die Registrierung 
Stellung. 

Wirtschaftsprüfer Dr. R EN T R O P , Köln, zieht eine 
Zwischenbilanz zum Lastenausgleich 
in der er unter anderem eine Erhöhung und beschleunigte Durch­
führung der Hauptentschädigung fordert. 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. MUT Z E, Stuttgart, untersucht 
Die buch- und bilanzmäßige Behandlung 
der Entwicklungskosten 
und erörtert die Fragen, die sich im Zusammenhang mit Kosten­
rechnung, Kalkulation, Handels- und Steuerbilanz ergeben. 

Dr. P O C K E L , Frankfurt a. M., bringt in Fortsetzung seiner Arbeit 
Grundsätze und allgemeine Vorschriften 
für die Selbstkostenpreisermlttlung 
unter anderem eine Darstellung der kalkulatorischen Abschreibun­
gen, die der Auf~assung der Industrie zu dieser Frage Rechnung 
trägt. 

Dr. G E I S T , Mannheim, und Dr. J A E G E R , Heidelberg, führen in bewähr­
ter Weise den 
Zeitschriften-Informationsdienst 

· der von Dr. Bender, Mannheim, vor sechs Jahren aufgebaut wurde 
fort. ' 

ll 
Die „Neue Betriebswirtschaft" kann bei allen P ostämtern des Bundes- II 
gebiets, bei den Buchhandlungen unu beim Verlag bestellt werden. 
Der Bezugspreis fre1 Haus beträgt vlerteljährlicb (2 Ausgaben) DM 4.­

zuzüglleh Zustellgebühr. 

VERLAGSGESELLSCHAFT „RECHT (iiio WIRTSCHAFT" m.b.H ., Heidelberg 

( 
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:Die O rgantheorie in der Remtsprechung des J(örperschaftsteuer-Senates 
.des Bundesfinanzhofes 
_Dr. jur. Hans-G. SCHULT Z E · SC H LU TI US, Finanzgerichtspräsident, Lintorf Bez. Düsseldorf 

_'A. Körperschaftsteuer 

~- Allgemeines 
1. Ermittlung de~ Einkomm ens 
Die Ermittlung des körperschaftsteuerpflichtigen Einkom­
mens bestimmt sich nach den Vorschriften der§§ 6 ff. des 
Körperschaftsteuergesetzes (KStG) und der §§ 5 ff. des 
Einkommensteuergesetzes (EStG). Danach sind die An-
1sätze in der Handelsbilanz zunächst darauf zu über­
prüfen, ob sie den steuerrechtlichen Bewertungsvorschrif­
ten entsprechen und, wenn dies nicht der Fall ist, ent­
sprechend zu berichtigen . Von dem Gewinn, der sich nach 
dieser berichtigten Bilanz, der sogenannten Steuerbilanz, 
ergibt, sind die Einnahmen, die für die Körperschaft­
steuer außer Ansatz zu bleiben haben, abzusetzen. Die 
Ausgaben, die wie z. B. der Aufwand an P ersonensteuern 
für die Körperschaftsteuer nicht zu berücksichtigen sind, 
sind dem Gewinn hinzuzurechnen. Von dem sich danach 
ergebenden steuerlichen Gewinn ist gegebenenfalls der 
Verlustabzug nach § 10 d EStG 1955 abzusetzen. 
Schematisch sieht dies wie folgt aus: 

H andelsbilanz gewinn 

S t eu erb i l an zg e w i nn 
d. h. Gewinn der Handelsbilanz nach Berichtigung der 
Ansätze der Handelsbilanz gemäß den steuerlichen Be­
wertungsvorschriften innerhalb der Bilanz, 

steuer li cher Gewinn 
d. h. Steuerbilanzgewinn abzüglich der Absetzungen 
für nichtsteuerpflichtige Einnahmen und zuzüglich der 
Zusetzungen für steuerlich-nicht anzuerkennende Aus­
gaben außerhalb der Bilanz und 

ste .1e q~flich ti ger Gew i nn 
d. h. steuerlicher Gewinn nach Vornahme des Verlust­
abzuges. 

Wie hieraus ersichtlich, handelt es sich also bei der Er­
mittlung des körper.schaftsteuerpflichtigen Einkommens 
µm einen einheitlichen Vorgang, in dessen Verlauf die 
Handelsbil~z zweimal zu berichtigen ist; nämlich ein­
mal durch Anderung der Ansätze innerhalb der Bilanz, 
zum anderen durch Zu- und Absetzungen außerhalb der 
Bilanz. 
?• Einstellung des Reichsfinanzhofes 
Die Rechtsprechung des Reichsfinanzhofes zur Gewinn­
ermittlung bei Orga~verhältnissen hat einen gewissen 
Wandel durchgemacht. Ursprünglich ging der Reichs­
finanzhof davon aus, daß die Ert rägnisse, die die Organ­
untergesellschaft erarbeitete, ohne weiteres Erträgnisse 
der Organobergesellschaft seien. Er verglicli. die Stellung 
der Organuntergesellschaft mit der eines Angestellten 
und ging davon aus, daß sie auch den ihr selber eigen­
tümlich gehörenden Betrieb lediglich im Auftrage der 
Organobergesellschaft für deren Rechnung und Gefahr 
führe. Für die Dienste, die sie damit der Organobergesell­
schaft leistete, konnte diese ihr eine gewisse Entlohnung 

. gewähren. Dies konnte auch in der Form geschehen, daß 
ihr die Organobergesellschaft einen Teil der von ihr, der 
Organuntergesellschaft, erarbeiteten Erträgnisse über­
ließ. Die Beträge, die der Organuntergesellschaft belassen 

wurden, waren streng genommen Arbeitslohn. Sie waren 
j edoch wie gewerbliche Einkünfte zu behandeln und an 
Hand der B ila·nz zu ermitteln. 
Später wechselte der Reichsfinapzhof seine Auffassung. 
Er gab den Vergleich mit der natürlichen Einzelperson 
auf. Er ging davon aus, daß die Erträgnisse, die die Organ­
untergesellschaft erarbeitete, grundsätzlich Einkünfte 
der Untergesellschaft seien. Er ließ jedoch zu, daß fest­
gelegt wurde, daß der Organobergesellschaft die Erträg­
nisse zustehen sollten. Der b es o n d e r e Ge w in n -
u n d V e r 1 u s t a u s s c h l u ß , den der Reichsfinanzhof 
damit forderte, bedeutet also im Grunde genommen ein~ 
Einschränkung. Trotzdem war die Rechtsprechung des 
Reichsfinanzhofes nach wie vor wirtschaftlich eingestellt 
und praktisch ausgerichtet. So hat er insbesondere an­
erkannt, daß es sich bei der Ermittlung des körperschaft­
steuerpflichtigen Einkommens um einen einheitlichen 
Vorgang handelt. 
Bereits mit Urteil vom 12. 7. 1932 1 hat der Reichsfinanz­
hof ausgesprochen, daß der Organobergesellschaft auch 
der Gegenwert der nichtabzugsfähigen Ausgaben, wie 
insbesondere des Aufwandes an P ersonensteuern zuzu­
rechnen sei. Er ging dabei allerdings noch von der an sich 
nicht notwendigen Unterstellung aus, in der Regel könne 
man annehmen, daß die Organobergesellschaft, die die 
Erträgnisse der Organuntergeselischaft für .sich in An­
spruch nähme, auch die Lasten zu .tragen hätte, di~ mit 
ihnen zusammenhingen. Darüber .hinaus vertrat er in sei­
nen Entscheidungen vom 18. 2. 1933 und vom 25. 9. 34 / 
22. 1. 1935 2 aber auch die Auffassung, daß der Organober­
gesellschaft nicht etwa nur das in ·der Handelsbilanz aus­
gewiesene Ergebnis, sondern das s t e u e r 1 i c h maß­
gebende Erträgnis zugerechnet werden müsse. Unter 
steuerlich maßgebendem Erträgnis verstand er aber, wie 
aus der letztangeführten Entscheidung zu entnehmen ist, 
das Einkommen. Das wird auch durch sein Urteil vom 
14. 2. 1939 ~ bestätigt, mit dem er für den Geltungsbereich 
des Einkommensteuergesetzes 1934 - das allerdings we­
der einen Verlustvortrag wie das Einkommensteuergesetz 
1925, noch einen Verlustabzug wie das Einkommensteuer­
gesetz 1938 kannte 4 - die Auffassung ver trat, daß sich 
bei Kapitalgesellschaften die Begriffe Gewinn und Ein­
kommen deckten . 

3. Auffassung des Bundesfinanzhofes 
Der Bundesfinanzhof ist anderer Ansicht. Er führt eine 
doppelte Aufgliederung durch. Er unterscheidet zunächst 
zwischen Gewinn und Einkommen. Unter G e w in n ver­
steht er dabei den Steuerbilanzgewinn bzw. den steuer­
lichen Gewinn und unter Ein k o m m e n den steuer­
lichen Gewinn nach dem Verlustabzug. Daneben trennt 
er zwischen dem Steuerbilanzgewinn, dem steuerli~en 
Gewinn und dem Verlustabzug. Bezüglich des Steuer­
bilanzgewinnes vertritt er die Auffassung, daß es zwar 
n icht zwingend, aber doch vertretbar erscheine, ihn der 
Organobergesellschaft zuzurechnen. In dem steuerlichen 
Gewinn sieht er dagegen notwendig eigenen Gewinn und 
damit eigenes Einkommen der Organuntergesellschaft, 
von dem gegebenenfalls der Verlust abzug vorzunehmen 
sei G. 
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II. Gegenstand der dem Gewinn- und Verlustaussc!tluß 
unterliegenden bürgerlich-rechtlichen Verträge 
Die erste Frage, die sich ergibt, ist, worauf beziehen sich die 
dem Gewinn- und Verlustausschluß unterliegenden bürger­
lich-rechtlichen Verträge: Auf das Ergebnis der Hand e 1 s -
b i 1 a n z oder das s t e u e r 1 i c h e E r g e b n i s. ? 
Diese Frage kann - und darüber dürfte Einigkeit bestehen -
nur dahin beantwortet werden, daß Gegenstand der bürger­
lich-rechtlichen Verträge nur das Ergebnis d er Ha n -
d e l s b i 1 an z sein kann. Niemand kann mehr abgeben als 
er erzielt und mehr ersetzt verlangen als er einbüßt. Wie 
hoch der Überschuß bzw. die Einbuße zu veranschlagen ist, 
bestimmt sich aber beim Kaufmann allein nach der auf Grund 
.der Vorschriften des Handelsrechtes und der Grundsätze ord­
nungsmäßiger kaufmännischer Buchführung aufgestellten 
Bilanz. Daß Gegenstand der Verträge nicht das steuerliche 
Ergebnis - sei es nun der Steuerbilanzgewinn, wie dies der 
Kapitalverkehrsteuer-Senat des Reichsfinanzhofes einmal für 
zulässig erachtet hat, oder gar der steuerliche Gewinn, wie 
dies das Finanzgericht Hamburg als möglich ansieht G - sein 
kann, zeigen ohne weiteres die praktischen Folgen, die sich 
dann ergeben würden. Das steuerliche Ergebnis - der Steuer­
bilanzgewinn und erst recht der steuerliche Gewinn - liegt 
in aller Regel über dem Ergebnis der Handelsbilanz. Würde 
sich daher die Organuntergesellschaft verpflichten, das steuer­
liche Ergebnis an die Organobergesellschaft abzuführen, so 
würde sie damit die Verpflichtung auf sich nehmen, der 
Organobergesellschaft Beträge abzuliefern, die ihr tatsächlich 
gar nicht zur Verfügung stehen. Die Folge davon würde sein, 
daß sich in ihrer Handelsbilanz Verluste ergeben würden. Das 
aber würde dann wieder zu Überweisungen der Organober­
gesellschaft an die Organuntergesellschaft und damit prak­
tisch zu Erstattungen führen. 
Ist so die Frage, worauf sich die bürgerlich-rechtlichen Ver­
träge beziehen, dahin zu beantworten, daß dies nur das Er­
gebnis der Handelsbilanz sein kann, -so ergibt sich damit die 
weitere Frage, was unter d-em Ergebnis qer 
Handels b i 1 an z zu verstehen ist: Das Betriebs-

' ergebnis oder das Jahresergebnis, also der Reingewinn bzw. 
Reinverlust? 
Diese Frage kann nur dahin" beantwortet werden, daß als Er­
gebnis der Handelsbilanz das J a h r e s e r g e b n i s zu ver­
stehen ist. Beim Betriebsergebnis ist der außerordentliche 
Aufwand noch nicht berücksichtigt. Ein gewisser außerordent­
licher Aufwand wird sich aber nicht vermeiden lassen. Die 
scharfe Trennung zwischen Rücklagen und Rückstellungen, 
wie sie das Steuerrecht kennt, läßt sich kaufmännisch nicht 
durchführen. Der Kaufmann wird häufig gezwungen sein, 
Rückstellungen, um.sich nicht zu präjudizieren, unter Rück­
lagen auszuweisen. Dazu kommt, daß oft auch eine gesetz­
liche Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen besteht, wie 
z.B. die des Aktiengesetzes zur Bildung der gesetzlichen 
Reserve. Würde man daher auf das Betriebsergebnis ab­
stellen, so würde man die Organui~.tergesellschaft (ähnlich 
wie bei der Abstellung auf das sleuerliche Ergebnis) zwingen, 
an die Organobergesellschaft Beträge abzuliefern, die ihr tat­
sächlich nicht zur Verfügung stehen. 

m. Gegenstand der steuerlichen Anrechnung 
Steht fest, was bürgerlich-rechtlich gilt, so bleibt 
noch die Frage, was s t e u er 1 ich rechtens ist. 

1. Grundsätzliches 
Die Frage wurde in der letzten Zeit viel diskutiert. Dabei 
wurde meines Erachtens viel zu viel in sie hineingeheimnist. 
Sie ist ganz einfach zu entscheiden und zwar dahin, daß das 
steuerliche Ergebnis zu übernehmen ist. Ob das der Steuer­
bilanzgewinn, der steuerliche Gewinn oder der steuerpflich­
tige Gewinn, d. h. das Einkommen ist, ist eine andere Frage. 
Der Schlüssel für diese Entscheidung liegt darin, daß es sich 
bei dem Handelsbilanzgewinn und dem Steuerbilanzgewinn 
- Steuerbilanzgewinn in diesem Zusammenhang im weiteren 
Sinne des Wortes verstanden - um nichts anderes als den 
verschiedenen Ausdruck ein und desselben Gegenstandes 
nämlich des Ergebnisses der geschäftlichen Tätigkeit der Or~ 
ganuntergesellschaft handelt. Der Handelsbilanzgewinn gibt 
die Einschätzung des Ergebnisses durch den Kaufmann, der 
Steuerbil;inzgewinn die Einschätzung durch den Steuerfiskus 
wieder. 

2. Mehr der Steuerbilanz gegenüber der Handelsbilanz 
Wenn der Bundesfinanzhof in seinem Urteil vom 8. 3. 1955 5 

ausführt, daß die "Cbernahme des Mehrs der Steuerbilanz 
gegenüber der Handelsoilanz auf die Organobergesellschait 
zwar verlretbar, aber nicht zwingend sei, so kann ihm nicht 
zugestimmt werden. Die Übernahme ist 'nicht nur vertretbar, 
sondern zwingend und zwar a b s o l u t z w i n g e n d. Die 
bürgerlich-rechtlichen Verträge, die dem Gewinn- und Ver­
lustausschluß unterliegen, geben lediglich die Grundlage für 
eine entsprechende steuerliche Handhabung. Die Verhältnisse 
liegen insoweit nicht anders wie beim Tode des Erblassers, 
der zwei getrennt nebeneinander herlaufende Vorgänge aus­
löst; nämlich einmal den Erbgang, der sich nach den Bestim­
mungen des BGB vollzieht, zum anderen die Erhebung der 
Erbschaftsteuer, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage, 

, nämlich den St~mergesetzen, basiert. 

Beispiel : 
Der Erblasser besaß einen gewerblichen Betrieb, ein land­
wirtschaftliches Gut und sonstiges Vermögen, bestehend 
aus Wertpapieren. Den Wert dieses Vermögens bezifferte 
er auf 900 000 DM. Dabei ging er davon aus, daß alle drei 
Vermögensteile den gleichen Wert, nämlich 300 000 DM 
hätten. Demgemäß hinterließ er dem ersten Kinde den 
gewerblichen Betrieb, dem zweiten Kinde das landwirt­
schaftliche Gut und dem dritten Kinde die Wertpapiere. 
Der Steuerfiskus schätzte das Vermögen bei Festsetzung 
der Erbschaftsteuer auf insgesamt• 1 200 000 DM. Er setzte 
für den gewerblichen Betrieb einen Wert von 500 000 DM 
und für das landwirtschaftliche Gut einen solchen von 
400 000 DM fest. Das sonstige Vermögen bewertete er 
übereinstimmend mit dem Erblasser mit 300 000 DM. 

Handelt es sich aber bei den bürgerlich-rechtlichen und den 
steuerrechtlichen Folgen um zwei getrennte Vorgänge, so be­
darf es, um die Übernahme des Steuerbilanzgewinnes auf die 
Organobergesellschaft zu rechtfertigen, auch nicht der immer 
wiederkehrenden, geradezu als unselig zu bezeichnenden 
Fiktion, daß die Verhältnisse so zu sehen seien, als ob die 
Parteiei{ vereinbart hätten, daß nicht der Handelsbilanzge­
winn, sondern der Steuerbilanzgewinn abzuführen sei. Diese 
Fiktion hat in ihrer zwar logischen, aber abwegigen Konse­
quenz den Bundesfinanzhof dazu geführt, die Übernahme des 
Mehrs der Steuerbilanz gegenüber der Handelsbilanz davon 
abhängig zu machen, daß der Übernahme keine gesetzlichen 
Vorschriften oder gegenteiligen vertraglichen Vereinbarungen 
entgegenständen, wenn dieses steuerliche Mehr in der Han­
delsbilanz ausgewiesen worden wäre. Diese Fiktion verkennt 
aber ganz entschieden die' Natur und damit die Selbständig­
keit der beiden Größen. 

3. Mehr des steuerlichen Gewinnes gegenüber dem 
Steuerbilanzgewinn 

Bei den Zusetzungen außerhalb der Bilanz handelt es sich 
um Korrekturen, ebenso wie bei der Berichtigung der An­
sätze innerhalb der Bilanz. Derartige ·Korrekturen können 
aber notwendig nur zusammen mit dem Ergebnis gesehen 
werden, das sie berichtigen sollen. Das ist auch vom Reichs­
finanzho! ausgesprochen worden. In seinem Urteil vom 22. 11. 
1938 7 hat er den Satz aufgestellt: Die Personalsteuetn werden 
durch die Bestimmungen des § 12 Nr. 2 KStG 1934 nicht zu 
einem besonderen Gegenstand der Einkommensbesteuerung 
erhoben. Hierzu wird von Hof f man n s ausgeführt, daß 
dieser Satz m it dem Einkommensteuerrecht nicht vereinbar 
sei und zu unmöglichen Folgen führe. Zur Begründung wird 
darauf hingewiesen, daß sich oft ein steuerliches Ergebnis 
erst durch die Zurechnung der nichtal:}zugsfähigen Ausgaben 
außerhalb der Bilanz ergäbe. Das ist an sich richtig. 

1 I A 477/31, RStBJ. 1932 S. 946; StuW 1933 Nr. 124, ArnU. Slg. Bd. 31 s . 238. 

2 I A 439/32, RStBI. 1933 S. 647, Amtl. S!g. Bd. 33 S. 63, bzw. I A 401/32, 
RStBI. 1935 S. 517, SluW 1935 Nr. 170, Amt!. Slg. Bd. 37 S. 151. 

3 I 321/38, RStBI. 1939 S. 761. 

, § 15 Abs. 1 Nr. 4 EStG 1925 l. d. F. des .Änderungsgesetzes vom 29. 6. 
1929, RGBJ. I s. 123, § 10 Abs. 1 Nr. 6 EStG 1938. 

6 I 73154 U, BStBJ. 1955 III s. 187; I 109/53 U vom 24. 11. 1953, BStBl. 
1954 III s. 21, Stuw 1954 Nr. 270, Bd. 58 s. 281; I D 4/50 S vom 25. 1. 
1951, BStBI. 1951 III S. 68. 

6 II 24/43 vom 18. 11. 1943, RStBJ. 1944 s. 421; III 39/54 (II) vom 5. 11. 1954, 
Deutsche Steuer-Rundschau 1954 s. 548. 

7 I 238/38, RStBJ. 1939 S. 476. 

B Der vororganschaftUche Verlust in der Rechtsprechung des Bundes­
finanzhofes, FR 1955 s. 44l. 
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Beis pie l: 
Mehr der Steuerbilanz. gegenüber der Handelsbilanz 5000 
DM· Zusetzungen außerhalb der Bilanz 10 000 DM. Be­
träg't der Handelsbilanzgewinn 10 000 DM, so ergibt sich 
danach ein steuerlicher Gewinn von 25 000 DM. Schließt 
die Handelsbilanz mit null ab, so beträgt der steuerliche 
Gewinn 15 000 DM. Weist schließlich die Handelsbilanz 
einen Verlust von 10 000 DM aus, so ergibt sich immer 
noch ein steuerlicher Gewinn von 5000 DM. 

Diese Tatsache, daß so die Zurechnungen außerhalb der Bilanz 
u. U. erst zu einem steuerlichen Gewinn führen, hat jedoch 
damit, daß die Zurechnungen außerhalb der Bilanz nicht für 
sich betrachtet werden können, nichts zu tun. Stellt man sich 
einen Lattenzaun vor, dessen einzelne Latten eine Breite von 
5 cm haben und bei dem der Zwischenraum zwischen den 
einzelnen Latten ebenfalls 5 cm beträgt, so kann man mit 
101 Latten einen·Zaun von einer Länge von 10,05 m errichten. 
Vergrößert man den Zwischenraum zwischen den Latten von 
5 cm auf 15 cm, so beträgt die Länge des Zaunes 20,05 m. Der 
Zwischenraum zwischen den Latten hat so seine ganz be­
stimmte Bedeutung. Der Zwischenraum kann jedoch nicht für 
sich betrachtet werden. Er wird erst existent durch die Lat- · 
ten, die ihn begrenzen. 

Ebenso verhält es sich mit den Zurechnungen außerhalb der 
Bilanz. Je gtößer diese Zurechnungen sind, desto größer wird 
die Grundlage für die Berechnung der Körperschaftsteuer, 
der steuerliche Gewinn und damit, soweit nicht ein Verlust­
abzug vorzunehmen ist, das Einkommen. 

Ebensowenig, wie man aber den Zwischenraum zwischen den 
einzelnen Latten des Lattenzaunes für sich betrachten kann, 
ebensowenig kann man d ie Zurechnungen außerhalb der 
Bilanz für sich sehen. Ebensowenig, wie man den Zwischen­
raum herausnehmen und daraus - um mit Morgenstern zu 
sprechen - ein neues Haus 'bauen kann, kann man die Zu­
rechnungen von der Bilanz als ihrer natürlichen Unterlage 
lösen und isoliert für sich zur Berechnungsgrundlage für die 
Ermittlung der Körperschaftateuer machen. Denn sie haben 
Bedeutung nur im Zusammenhang m it dem Handelsbilanz­
gewinn bzw. Steuerbilanzgewinn, den sie km;rigieren sollen, 
mag dieser nun positiv oder negativ sein. Betragen z.B. die 
Zurechnungen außerhalb der Bilanz 100 000 DM, so ergibt 
sich als Grundlage für die Berechnung der Körperschaftsteuer 
bei einem Verlust nach der Steuerbilanz von 50 000 DM ein 
Einkommen von 50 000 DM, bei einem Verlust nach der,Steuer­
bilanz von 75 000 ein solches von 25 000 DM, bei einem Verlust 
der Steuerbilanz von 100 000 DM schließlich ein solches von 0 
und nicht etwa in allen drei Fällen ein solches von jeweils 
100 000 DM. 
Schuldner der M i n d e s t a b g a b e N o t o p f er B er 1 i n 
ist - unterstellt einmal, daß die Mindestabgabe auch im . 
Falle eines Organverhältnisses' mit Gewinn- und Verlustaus­
schluß zu zahlen ist - die Organuntergesellschaft. Um ihrer 
Verpflichtung nachkommen zu können, muß sie daher not­
wendig eine entsprechende eigene Einnahme haben. Diese 
Einnahme gleicht sich aber bei ihr durch die Zahlung der 
Mindestabgabe wieder aus. In der Handelsbilanz ergibt sich 
also für sie hieraus kein Gewinn. Andererseits handelt es sich 
bei der Vorschrift des Körperschaftsteuergesetzes, daß ge-: 
wisse Ausgaben, wie eben diese Zahlung der Mindestabgabe 
Notopfer Berlin, nicht abzugsfähig sind, um nichts anderes 
als einen Berechnungsmodus, der verhindern soll, daß der 
Betrag, nach dem die Körperschaftsteuer errechnet wird, um 
gewisse Beträge gemindert, die Körperscha,ftsteuer also ge­
kürzt wird. Die Körperschaftsteuer für das von der Organ­
untergesellschaft erzielte Einkommen ist aber im Falle des 
Gewinn- und Verlustausschlusses nicht von der Untergesell­
schaft, sondern von der Obergesellschaft zu zahlen. 

Die Unhaltbarkeit der Konstruktion des Bundesfinanzhofes 
ergibt sich auch, wenn man einmal ~aran den!~~• daß dem 
Steuerbilanzgewinn nach den Vorschriften des Korperschaft­
steuergesetzes außerhalb der Bilanz nicht nur gewisse Aus­
gaben wieder zuzusetzen, von ihm vielmehr gewisse Einnah­
men, wie z. B. die Dividende aus Schachtelbeteiligung, abzu­
setzen sind. Besaß die Organuntergesellschaft eine Schachtel­
beteiligung an einer Enkelgesellschaft und war in. ihrei:n 
steuerlichen Gewinn von beispielsweise 200 000 DM eme Di­
vidende aus dieser Schachtelbeteiligung von 100 000 DM ent­
halten, so zog die Praxis bislang diese Schachteldividende von 

100 000 DM in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des 
Reichsfinanzhofes von dem Gewinn der Organuntergesell­
schaft in Höhe von 200 000 DM ab und rechnete der Organ­
obergesellschaft auf Grund des Gewinn- und Verlustaus­
schlusses nur no!,h lOÖ 000 DM zu. Nach der Auffassung des 
Bundesfinanzhofes über die Behandlung der n ach dem Kör­
perschaftsteuergesetz außerhalb der Steuerbilanz vorzuneh­
menden Korrekturen, soweit sie die für die Körperschaft­
steuer nichtabzugsfähigen Ausgaben betreffen, muß man in 
logischer Konsequenz der Organobergesellschaft davon künf­
tig einen Gewinn von ,200 000 DM anrechnen und die Organ­
untergesellschaft dafür mit einem V~rlust von 100 000 DM be­
lasten. 

Die Unmöglichkeit der Auffassung des Bundesfinanzhofes er­
gibt sich aber auch aus den sonstigen praktischen Ergebnissen, 
die sie zeitigt. 
Der steuerliche Gewinn, der der Organuntergesellschaft nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofes. zuzurechnen ist, muß von 
ihr versteuert werden. Die Beträge hierfür kann sie aber 
nicht aus ihrem Vermögen nehmen. Sie ist dafür vielmehr 
'auf effektive Zuweisungen der Organobergesellschaft ange­
wiesen. Die effektiven Zuweisungen der Organobergei;ell­
schaft an sie - die Organuntergesellschaft - unterliegen 
aber ebenfalls wieder der Körperschaftsteuer. Damit aber 
müssen diese Zuweisungen so hoch sein, daß nach Abzug der 
auf ihnen lastenden Körperschaftsteuer noch so viel übrig 
bleibt, daß die Organuntergesellschaft die Körperschaftsteuer 
bezahlen kann, die auf dem ihr nach der Auffassung des Bun­
desfinanzhofes zuzurechnenden, tatsächlich gar nicht vorhan­
denen Gewinn ruht. Bei der Mindestabgabe Notopfer Berlin 
in H öhe von damals 120 DM spielt dies nun zwar keine Rolle. 
Es darf aber nicht übersehen werden, daß zu den nichtabzugs­
fähigen Ausgaben nicht nur die Mindestabgabe Notopfer 
Be r l i n gehört - unterstellt einmal, daß im Falle eines 
auc.~ körperschaftsteuerlich wirksamen Organverhältnisses 
die Mindestabgabe von der Organuntergesellschaft zu zahlen 
ist -, daß zu ihnen vielmehr auch die V er m ö gen s t e u er, 
die V e r m ö g e n s ab g a b e, die K red i t g e w in n ab -
gab e, ferner aber auch Spenden und - vorübergehend -
überhöhte Bewirtungsspesen gehören. Damit werden aber die 
nichtabzugsfähigen Ausgaben insgesamt erhebliche Beträge 
8}-lsmachen. 
Beispiel: 

Der Handelsbilanzgewinn der Organuntergesellschaft (.ohne 
Berücksichtigung· des Gewinn- und Verlustausschlusses) 
beträgt 200 000 DM. Der Steuerbilanzgewinn (ebenfalls 
ohne Berücksichtigung der auf Grund des Gewinn- und 
Verlustausschlusses abzuführenden Beträge) beläuft sich 
auf 250 000 DM. Außerhalb der Bilanz sind dem Steuer­
bilanzgewinn 50 000 DM an nichtabzugsfähigen Ausgaben 
zuzurechnen, so daß sich der steuerliche Gewinn auf 
300 000 DM beläuft. Während früher der Organobergesell­
schaft regelmäßig diese 300 000 DM zum Zwecke der ge­
meinsamen Veranlagung zugerechnet wurden, sind der 
Organobergesellschaft nacll Auffassung des Bundesfinanz­
hofes nur noch 250 000 DM zuzurechnen. Den restlichen 
Betrag von 50 000 DM hat die Organunterge_sellschaft s_~l­
ber zu versteuern. Die Körperschaftsteuer hierauf betragt 
aber bei 45 v. H. 22 500 DM. Um diese 22 500 DM zur :Verfü­
gung zu haben, muß ihr aber die Organoberge~ellschaft, 
da ja diese Zuweisung ihrerseits ebenfalls wieder der 
Körperschaftsteuer unterliegt, rund 41 _000 DM .. (gen_au 
40 909,09 DM) zur Verfügung stellen. Damit aber kurzt s~ch 
der Betrag der der Organobergesellschaft zwecks gemem­
samer Ver;nlagung zuzurechnen ist, um weitere 41 000 DM, 
also von 250 000 DM auf 209 000 DM, so daß der Organ­
obergesellschaft entgegen der bisherigen auf der ~echt­
sprechung des Reichsfinanzhofes aufbauenden Praxis nur 
rd. ,½ des - steuerlich ges~ben - von der O~ganunter: 
gesellschaft erzielten Ergebmsses zuzurechhen smd. Dabei 
sind die 41 ooo DM, da sie ja der Organuntergesellschaft 
e1fektiv zur Verfügung gestellt werden müssen, die Or­
ganobergesellschaft aber effektiv nur über das verfügen 
kann was ihr die Organuntergesellschaft auf Grund ihres 
Handelsbilanzgewinnes zur Verfügung stellen konnte, von 
dem Handelsbilanzgewinn von 200 000 DM abzusetzen, so 
daß also die Organobergesellschaft aus dem handelsbilanz­
mäßigen Erträgnis der Organuntergesellschaft statt 200 000 
DM nur 159 000 DM zuiurechnen sind. 

Nicht unbeachtet darf auch die Mehrbelastung bleiben, die 
sich aus der Einstellung des Bundesfinanzµofes für die Ver­
waltung ergibt. Die Zuständigkeit des Finanzamtes der Or-
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ganobergesellschaft bleibt zwar auch in d iesem Fall gewahrt. 
An Stelle e in er Veranlagung sind jedoch nunmehr zwe i 
Veranlagun gen durchzuführen. Was das aber an zusätzlicher 
Arbeit bedeutet, dürfte jedem, der der Arbeit der F inanz­
äm ter nicht völlig fremd gegenübersteh t, h inlänglich bekannt 
sein. 

4. Verlustabzug 
Steht fest, daß von der Organobergesellschaft der st euerliche 
Gewinn zu übernehmen ist - d. h. der S teuerbilanzgewinn 
zuzüglich der Zusetzungen für nichtabzugsfähige Ausgaben , 
w ie z. B. für Personensteuern - , so bleibt noch die F rage 
n ach der Behandlung des Verlustvortrages. Kann der steuer­
liche Gewinn um einen eventuell vorhandenen Verlustabzu g 
gekürzt werden? 
Bei dieser Frage ist m. E. zwischen Nichtkapitalgesellschaften 
und Kapitalgesellschaften zu trennen. Bei Nichtkapitalgesell­
schaf ten, die die verschiedensten Einkünfte haben können, 
ist die Bestimmung über den Verlustabzug auch meiner An­
sicht nach als eine Einkommensermittlungsvorschrift anzu­
sehen. Bei Kapitalgesellschaften liegen die Verhältnisse da­
gegen anders. 
Kapitalgesellschaften gelten stets als Handelsgesellschaften. 
Ebenso gilt ihr Gewerbe stets als Handelsgewerbe. Ihr Ver­
mögen ist stets Betriebsvermögen im Sinne des Bewert ungs­
gesetzes. Ihre Tätigkeit gilt stets und in vollem Umfange als 
Gewerbebetrrn.b im Sinne des Gewerbesteuergesetzes. Ihre 
Einkünfte sind schließlich alTe wie gewerbliche Einkünfte zu 
behandeln. 
E s ist zwar richtig, daß bei dem V e r 1 u s t v o r t r a g , wie 
dies der Bundesfinanzhof gesagt hat, eine besonders enge Be­
ziehung zum Betrieb bestand, und zwar deshalb, weil der 
Verlustvortrag voraussetzte, daß spätere Gewinne tatsäch­
lich zur Beseitigung des Verlustes verwandt wurden. Aber 
auch beim Verlustabzug ist eine, wenn auch nicht so enge 
Beziehung zum Betrieb gegeben. Sie ergibt sich daraus, daß 
der Verlustabzug nur von dem Ergebnis des Betriebes, den 
gewerblichen Einkünften, abgesetzt werden kann. 
Dazu kommt, daß die Bestimmungen des Einkommensteuer­
gesetzes für die Körperschaftsteuer nur sinngemäß Anwen­
dung finden. Für das Körperschaftsteuergesetz 1925 war dies 
in seinem § 13 noch ausdrücklich ausgesprochen. Die Körper­
schaftsteuergesetze 1934 und folgende enthielten eine solche 
Bestimmung zwar nicht mehr; daraus ist jedoch nicht zu fol­
gern, daß der Satz nicht mehr gilt. Die Erklärung liegt viel­
mehr darin, daß es der Gesetzgeber nicht mehr für erforder­
lich hielt, diese Tatsache noch ausdrücklich zu betonen. 
Erschöpft sich so das ganze Dasein der Kapitalgesellschaften 
in ihrer gewerblichen Betätigung, so kann bei ihr in der B e _ 
s t i m m u n g des § 10 d EStG ü b e r d e n V e r 1 u s t a b • 
z u g nur eine B e s t i m m u n g d er Ge w in n e r m i t t. 
1 u n g erblickt werden. Damit aber fallen Gewinn und Ein­
kommen, wenn beide Begriffe auch nicht synonym sind bei 
ihr praktisch zusammen. ' 
Dies dürfte in etwa durch § 17 Abs. 2 der Gewerbesteuer­
Durchführungsverordnung 1950 in der Fassung vom 30. 4. 
1952 ° bestätigt werden. Diese Bestimmung unterscheidet bei 
d er Frage, was bei Körperschaften als Gewinn und damit als 
Gr~ndlage . des Gewerbeertrages anzusehen ist, erstmalig 
ZWlschen Nicht-Kapitalgesellschaften und Kapitalgesellschaf­
te~. Während sie bei Nicht-Kapitalgesellschaften auf den Ge­
wmn abstellt, stellt sie bei Kapitalgesellschaften auf das Ein­
kommen ab. Dabei ordnet sie allerdings im Hinblick auf die 
besondere Bestimmung des § 10 a GewStG über den sogenann­
ten Gewerbeverlust an, daß der Verlustabzug bei der Be­
m.essung d~s Einkommens unberücksicht igt zu bleiben habe. 
~1ese Bestimmung kann an der grundsätzlichen Ausrichtung 
Jedoch n ichts ändern. 

F~r Verl~ste, die während des Bestehens des Organverhält­
nisses b:1 ~rg~nuntergesellschaften an fallen, ist die Ta tsache, 
d~ß es s1~ bei dem Verlustabzug um eine Vorschrift der Ge­
wmnerrmttlung handelt, allerdings ohne Belang. Die Verluste 
der Organuntergesellschaft sind auf Grund des Gewinn- und 
Verlustausschlusses von der Organobergesellschaft abzudek­
ken. Entste~t durch diese Abdeckung bei der Organober ge­
sel!s~aft em Verlust oder erhöht sich dadurch ein bereits 
bei ihr bestehender Verlust, so ist er im Rahmen der be­
stehenden Vorschrüten über den Verlustabzug gegen die spä-

teren Gewinne der Organobergesellschaft aufzurechnen. Ihre 
Bedeutung zeigt sich jedoch bei Sonderfragen, wie z. B. der 
der Behandlung der sogenannten vororganschaftlichen Ver­
luste. 

5. Zusammenfassung 
zusammenfassen d ist daher zu sagen, 
1. daß es sich bei dem Gewinn n ach der Handelsbilanz und 
dem steuerlichen (steuerpflichtigen) Gewinn um zwei ver­
schiedene Größen mit getrenntem Schicksal handelt, 
2. daß sich die bürgerlich-rechtlichen Ansprüche und Pflich­
ten allein nach dem in der Handelsbilanz ausgewiesenen Ge­
winn bestimmen, für d ie Steuer dagegen ausschließlich der 
steuerliche (steuerpflichtige) Gewinn maßgebend ist und 
3. daß dem Einkommen der Organobergesellschaft, da sich bei 
Kapitalgesellschaften die Begriffe Gewin n und Einkommen 
decken, das Einkommen der Organuntergesellschaft zuzu­
rechnen ist. 
Damit ergibt sich dann, 
daß die Auffassung des Bundesfinanzhofes abzulehnen ist, 

·so daß vielmehr so zu verfahren ist , wie es dies der Reichs­
finanzhof in den Grundzügen bereits entwickelt hat. 
Es ist nicht recht einzusehen, warum dies, w ie der Bundes­
finanzhof meint, im Ergebnis d ie Verneinung der persön­
lichen Steuerpflicht und damit die Bestätigung der Einheits­
theorie bedeuten würde. Die Verneinung der persönlichen 
Steuerpflicht und· die Bejahung der Einheitstheorie würde viel 
weiter gehen . Sie würde dazu führen, Organober- und Organ­
untergesellschaft als ein S teuer s u b j e kt anzusehen. Sie 
würde so u. a. zur Folge haben, daß persönliche Steuerbe­
freiungen, wie bei der Gewerbesteuer, nur dann zu gewähren 
w är en, wenn die Voraussetzungen dafür sowohl bei der Or­
ganobergesellschaft als auch bei der Organuntergesellschaft 
gegeben sein würden. 

IV. Durchführung der Obernahme 
Neben der sachlichen Frage, was steuerlich gesehen von der 
Organobergesellschaf t zu übernehmen ist, steht die f ö r m -
1 i c h e Frage, wie diese Übernahme durchzuführen ist. Ist der 
steuerliche (steuerpflichtige) Gewinn - soweit er die bereits 
in der Handelsbilanz der Organuntergesellschaft ausgewiese­
nen Beträge überste igt - dem Einkommen der Organober­
gesellschaft in voller Höhe a u ß e r h a 1 b d e r B i 1 a n z 
zuzusetzen oder aber muß das in ihm enthaltene Mehr nach 
der Steuerbilanz der Organuntergesellschaft in d e r St e u e r­
bilanz der Organobergesellschaft ausgewiesen werden? 
Die Frage ist im ersteren Sinne zu beantworten. 
Die Steuerbilanz bildet zwar eine Größe für sich. Auf der 
anderen Seite bleibt jedoch zu berücksichtigen daß sie nichts 
anderes als eine abgeleitete Handelsbilanz ist. ' In der Steuer­
bilanz können zwar die einzelnen Ansätze der H andelsbilanz 
anders bewertet werden. Es ist jedoch nicht möglich in die 
Steuerbilanz Ansätze aufzunehmen, die in der Handeisbilanz 
überhaupt nicht enthalten sind. Im Falle des Gewinn- und 
Verlustausschlusses besteht aber bürgerlich-rechtlich nur ein 
Anspruch auf den Gewinn nach der H andelsbilanz. Damit 
kann aber auch in der Steuerbilanz der Organobergesellschaft 
kein höherer Betrag als dieser angesetzt werden. 

V. Einzelfragen 

Vom Boden der gewonnenen sachlichen Konzeption aus be­
reitet auch die Lösung der verschied enen Einze!fragen keine 
Schwierigkeit. Es sei nachstehend j ecioch wenigstens auf ein ige 
Fragen eingegangen. 

1. Bildung und Auflösung von Rücklagen während des 
Bestehens des Organverhältnisses 

Ein e ~rste F rage ist die, ob es anerk annt werden kann, daß die 
O~ga~unte~g~sellschaft während des Bestehens des Organver­
h altmsses m ihrer Handelsbilanz Rücklagen bildet und diese 
später wieder auflöst . Diese Frage ist zu bejahen. Es ergibt 
sich dies ganz einfach aus der Tatsache, daß es sich bei dem 
H andelsbilanzgewinn und dem Steuerbilan zgewinn - Steuer­
bilanzgewinn hier im weiter en Sinne des Wortes verstanden 
- um zwei verschiedene Größen mit getrenntem Schicksal 
handelt. Es ist zwar r ichtig, daß die Bildung von Rücklagen 

V BGBl. 1952 I S. 279, BSt BI. 1952 I S. 277. 
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und ihre Auflösung zu einer zeitlichen Verschiebung in der 
Gewinnbildung nach d er Handelsbilanz und n ach der Steuer­
b ilanz führt. Aber auch diese w ird d urch die vorerwähnte Tat­
sache gedeckt. 
Bestätigt wird die Richtigkeit dieses Satzes dadurch, daß man . 
freiwillige Reserven n icht anders wie gesetzliche und offene 
Reserven n icht anders wie stille Reserven behandeln kann. 
Die Bildung gesetzlicher Reserven , wie z. B. des nach dem 
Aktiengesetz vorgesehenen gesetzlichen Reservefontls, steh t 
aber dem Gewinn- und Verlustausschluß n icht entgegen. Zur 
B egründung sei auf die Entscheidung vom 16. 9. 1932 10 ver­
wiesen. Die Entscheidung betrifft zwar eine sogenannte echte 
Verkaufsgesellschaft, bei der die Verpflichtung, alles was sie 
erzielt, an ihre Gesellschafter auszukehren, Voraussetzung 
ihrer Anerkennung als solche bildet. Immerhin b1eibt zu be­
achten, daß der Reichsfinanzhof mit dieser Entscheidung es 
der Anerkennung einer Gesellschaft als sogenannte echte 
Verkaufsgesellschaft als nicht entgegenstehend bezeichnet 
hat, wenn diese n och gewisse Beträge den hand elsrechtlichen 
Bestimmungen gemäß zur Bildung des gesetzlichen Reserve­
fonds zu verwenden hat. S tille Reserven finden sich aber in 
jeder Han delsbilanz. Wäre dies nicht der Fall, so brauchte 
eine besondere Steuerbilanz gar nicht aufgestellt zu ·werden. 
Anders wäre allerdings der Fall zu beurteilen, daß die Organ­
untergesellschaft in ihrer Handelsbilanz Rücklagen ständig 
µnd in einer Höhe bilden würde, für die irgendwelche ver­
nünftigen wirtschaftlichen Gründe nicht einzusehen wären. I n 
diesem Fall könnte es zweüelhaft sein, ob der Gewinn- und 
Verlustausschluß noch anerkannt werden kann, d. h. ob man 
aus dieser Tatsache der willkürlichen und jeder vernünf­
t igen wirtschaftlichen Auffassung Hohn sprechenden Rück­
lagebildung nicht den Schluß ziehen müßte, daß der Gewinn­
und Verlustausschluß gar nicht ernstlich gemeint sei. 

2. Auflösung von in der Vororganzeit gebildeten Rücklagen 
Eine weitere Frage ist die, ob es anzuerkennen ist, daß wäh­
rend des Bestehens d es Organverhältnisses auch solche Rück­
lagen aufgelöst werden, die .von der Organuntergesellschaft 
in der Zeit vor Begründung des Organverhältnisses gebildet 
worden sind. 
Auch diese Frage ist zu bejahen. Entweder bilden der Gewinn 
nach der Handelsbilanz. und der Gewinn nach der Steuer­
bilanz - auch hier wieder im weiteren Sinne des Wortes ver­
standen - zwei ver schiedene Größen oder nicht. Bilden sie 
aber zwei ver schiedene Größen, dann ist auch gegen die An­
erkennun g der Auflösung von Rücklagen n ichts einzuwenden. 
Dagegen wird nun zwar vorgetragen , daß es auf diese Weise 
möglich sei, Vermögen der Organun tergesellschaft, das aus 
der Zeit vor Begr ündung des Organverhältnisses stamme, 
steuerfrei auf die Organobergesellschaft zu über tragen und 
d aß damit ein Steuerausfall entstände. Das ist zum Teil rich­
tig. Daß der Gegenwert der aufgelösten Rücklagen steuerfrei 
auf die Organobergesellschaft überführ t werden kann, stimmt. 
Es stimmt aber nicht, daß damit ein Steuerausfall gegenüber 
der steuerlichen Belas~ung eintrete, d ie während des Organ­
verhältnisses besteht. Denn die Bildung der Rücklage ist seiner 
Zeit versteuert worden, ebenso wie dle B ildung von Rück­
l agen während des Bestehens des Organverhältnisses ver­
steuert werden muß. Die Versteuerung ist zwar nicht wie 
während des Bestehens des Organverhältnisses durch die 
Organobergesellschaft, aber doch durch die Organuntergesell-
schaft erfolgt. · 

S. Vororganschaftliche Verluste 
Eine dritte Frage, die in der letzten Zeit besonders lebhaft 
err.:tert worden ist , ist die .der Behandlung der sogenannten 
vororganschaftlichen Verluste. 
Es ist zwischen zwei Fällen zu unterscheiden, nämlich 
1. daß besondere Vereinbarungen vorliegen wie bei dem vom 
Bundesfinanzhof mit Urteil vom 8. 3. 1955 3 entschiedenen Fall 
und 
2. dem F all, daß solche besondere Vereinbarungen n icht 
gegeben sind, wobei in diesem letzteren F alle wiederum zu 
trennen ist zwischen 
a) dem F all, daß ein Verlust sowohl n ach der Handelsb ilanz 

als nach der Steuerbilanz vorliegt und 
b) dem F all, daß ein Verlust - und auch solche Fälle k ommen 

vor - nur in der Steuerbilanz ausge~iesen wird. 

Bei dem er sten Fall handelt es sich um einen Sonderfall. Auch 
liegt bei ihm, wie der Bund esfinanzhof mit Recht betont hat. 
der Schwerpunkt auf den bürgerlich-rechtlichen Ver trägen. 
Denn ehe in die Frage e ingetreten werden kann , wie die 
Vorgänge steuerlich zu beurteilen sind, m uß selbstverständ­
lich festgestellt werden, was die Parteien e igentlich wollen. 
Im übr igen versteht es sich von selbst, daß hier immer nur 
im einzelnen Falle entschieden werden kann. 

Anders liegen die Verhältnisse bei dem .zweiten Fall, den 
ich als Normalfall bezeichnen möchte. Bei ihm handelt es 
sich um eine rein steuerliche Frage, wenn man unterstellt, 
daß gegen den Gewinn- und Verlustausschluß keine Bedenken 
bestehen. Dam it aber hängt die Entscheidung darüber, ob 
ein Verlust der Organuntergesellschaft aus der Zeit vor Be­
gründung des Organverhältnisses auf das steuerliche Er­
gebnis der Organunter gesellschaft nach Begründung des 
Organverhältnisses angerechnet werden kann, einzig und 
allein davon ab, als was die Bestimmung des § 1G d ESLG 
1955 aufzufassen ist. Wertet man sie daher, wie hier, bei 
Kapitalgesellschaften als eine Gewinnermittlungsvorschrift. 
so ist es klar, daß der der Organobergesellschaft zuzurech­
nende steuerliche Gewinn der Organuntergesellschaft um 
den Verlustabzug zu kürzen ist. 

B. Gewerbesteuer 
Kurz bevor sich der Bun desfinanzhof mit Urteil vom 24. 11. 
1953 11 erstmalig mit der Bedeutung der Organtheorie für 
die Körperschaftsteuer auseinanderzusetzen hatte, hatte er 
sich mit dieser Frage für die Gewerbesteuer zu befassen. Es 
handelt sich um die Entscheidung vom 6. 10. 1953 12• Der Ent­
scheidung lag folgender Tatbestand zu Grunde: 
Eine GmbH war Organ einer Personengesellschaft. Die GmbH 
wurde mit der Personengesellschaft nach den Vorschriften des 
Gesetzes über die Umwandlung von Kapitalgesellschaften vom 
5. 7. 1934 u verschmolzen. Dabei ergab sich in der letzten Bilanz 
der untergehenden GmbH ein Umwandlungsgewinn. Zu ent­
scheiden war die Frage, ob dieser Umwandlungsgewinn Teil des 
Gesamt-Gewerbeertrages bildete oder nicht. 
Der Bundesfinanzhof hat diese Frage bejaht. Der Gesamt­
Gewerbeertrag sei durch Zusammenrechnung der Gewerbe­
erträge der einzelnen Teilbetriebe zu ermitteln. Dabei sei 
der Tatsache, daß es sich auch steuerlich um einen einheit­
lichen Betrieb handele, sowohl bei den Zu- und Abrechnungen 
nach den §§ 8 und 9 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) 
als auch bei dem Ansatz der Forderungen und Schulden 
beider Unternehmen untereinander Rechnung zu tragen . 
Andererseits seien bei der Errechnung des Gewerbeertrages 
der einzelnen Teilbetriebe die Bestimmungen des § 7 GewStG, 
§ 17 Abs. 2 Nr. 1 der Gewerbesteuer-Durchführungsverord­
nung zu beachten. Damit aber bilde das nach den Vorschriften 
des Körperschaftsteuergesetzes ermittelte Einkommen der­
selben die Grundlage der Gewerbeerträge der beiden Teil­
betriebe und damit auch des Gesamt- Gewerbeertrages. 
Dieses schließe aber auch den sich bei der GmbH durch d ie 
Umwandlung ergebenden Gewinn ein. 
Diese Ausführungen sind an sich r ichtig. Das gilt auch dann, 
wenn der Umwandlungsgewinn n icht Teil des Gesamt­
Gewerbeertrages bildet, sondern gesondert bei der GmbH 
heranzuziehen ist. Bedenklich ist es aber, wenn der Bundes­
finanzhof ausführt, daß sich die Bedeutung des Organver­
hältnisses in der oben geschilderten Zusammenrechnung der 
Gewinnerträge erschöpfe, die Organschaft lediglich ein e 
Poolung der Erträge bezwecke, ihr eine Bedeu tung darüber­
hinaus also n icht zukomme. Diese Bedenken werden noch 
dadurch verstärkt daß der Bundesfinanzhof sein Urteil vom 
6. 10. 1953 11 in sei~em später ergangenen Urteil zur Körper­
schaftsteuer vom 8. 3. 1955~ dahin kommentiert , daß er „die 
Filialtheorie in ihrer reinen Form sogar für das Gewerbe­
steuerrecht abgelehnt" habe. Es legt dies die Vermutung 
nahe, daß der Bundesfinanzhof, wenn er sich dessen selber 
vielleicht auch nicht bewußt geworden ist, von der Gewerbe­
steuer auf die Körperschaftsteuer geschlossen und ausgehend 
von einer zu engen Beurteilung für d ie Gewerbesteuer zu 

10 I A 35/30, RStBl. 1932 S. 1066, S tuW 19~ N r. 111. 
11 I 109/53 U BStBI. 1954 III S. 21, Stu W 1954 N r . 270, Bd. 58 S . 281, 
U I 29/53 U, •BStBI. 1953 III S. 329. 
13 R GBl. 1934 I S. 569. 
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einer noch engeren und damit den tatsächlichen Verhält­
nissen nicht gerecht werdenden Beurteilung für die Körper­
schaftsteuer gelangt ist. Damit aber erscheint es auch im 
Rahmen einer nur der Körperschaftsteuer gewidmeten Ab­
handlung wie dieser erforderlich, auf folgendes hinzuweisen: 

Daß sich die Organtheorie für die Gewerbesteuer in der 
Zusammenrechnung der Gewerbeerträge erschöpfe, ist nicht 
richtig. So kann z. B., wie der Reichsfinanzhof mit Urteil 
vom 23. 1. 1940 14 ausgesprochen hat, die Organobergesell­
schaft Steuerbefreiungen nach dem Gewerbesteuergesetz 
(z. B . nach § 3 Nr. 8 GewStG) nur dann in Anspruch nehmen, 
wenn die Voraussetzungen dafür sowohl bei ihr als auch 
bei ihrer Untergesellschaft gegeben sind. Ebenso muß es die 
Organobergesellschaft für die Zweigstellensteuer gegen sich 
gelten lassen, wenn die Organuntergesellschaft im Einzel­
handel tätig wird (Urteil des Reichsfinanzhofes vom 11. 3. 
1942 15). Darüber hinaus darf aber auch nicht übersehen wer­
den, daß es sich bei der Ermittlung des Gesamt-Gewerbe­
ertrages in Form der Zusammenrechnung der Gewerbe­
erträge der beiden Teilbetriebe um nichts anderes als einen 
Notbehelf handelt, der dadurch erforderlich wird, daß die 
konsolidierte Bilanz in Deutschland noch nicht anerkannt 
ist. Es ergibt sich dies klar und deutlich aus der Entscheidung 
des Reichsfinanzhofes vom 6. 5. 1942 16• In dieser Entscheidung 
hat nämlich der Reichsfinanzhof ausgesprochen, daß dann, 
wenn die Organobergesellschaft ihre Beteiligung an der 
Organuntergesellschaft veräußert, als Veräußerungsgewinn 
nicht der Übel'Schuß des Verkaufserlöses über den Buchwert 
anzusehen sei, daß vielmehr dieser Überschuß noch um die 
von der Organuntergesellschaft nicht ausgeschütteten Ge­
winne gekürzt werden müsse, da diese ja im Rahmen des 
vorliegenden einheitlichen Betriebes bereits von der Organ­
obergesellschaft versteuert worden seien. 

Qesetzesvorschau 
Dem B u n d e s r a t liegen folgende, das Steuerrecht betreffende 
Gesetzentwürfe vor, die vom Bundestag am 22. bzw. 23. 3. 1956 
angenommen worden sind: 
Gesetz zur Änderung von Vorschriften des dritten Teiles der 
Reichsabgabenordnung' (BT-Drucks. 1593, 1731 neu; BR-Drucks. 
110/56). Gesetz zur Änderung des Zollgesetzes (Zweites Ände­
rungsgesetz zum Zollgesetz, BT-Drucks. 2038, BR-Drucks. 115/56 ' ); 
<las Gesetz betrifft die Wiedergestellung von Zollgut, § 103 ZG. 
Dem Bundesrat ist am 31. 3. 1956 von der Bundesregierung der 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes, 
des Vermögensteuergesetzes und des Erbschaftsteuergesetzes 
(BR-Drucks. 80/56) ', ferner der Entwurf einer Verwaltungsanord­
nung über d ie Änderung und Ergänzung der Gewerbesteuer­
Richtlinien 1951 (Gewerbesteuer-Ergänzungsrichtlinien 1955, BR­
Drucks. 137/56) vorgelegt worden. 

1 Vgl. BB 1956 S. 285. 2 Vgl. BB 1956 S. 90, 316. 
a Vgl. M e u s c h e 1, Neue Einheitswerte In Sicht, BB 1956 s. 281. 

C. Kapitalverkehrsteuer 
Es ist in letzter Zeit die Ansicht vertreten worden, daß, da 
lediglich der Gewinn nach der Handelsbilanz und nicht der 
nach der Steuerbilanz an die Organobergesellschaft abgeführt 
wird, darin ein Verzicht zu erblicken sei, der eine kapital­
verkehrsteuerpflichtige Leistung im Sinne des § 2 Nr. 3 des 
Kapitalverkehrsteuergesetzes (KVStG) begründe. Es bedarf 
nach dem zu A unter III Ausgeführten keines Hinweises, daß 
dieser Auffassung nicht beigetreten werden kann. 
Ein Verzicht auf das In der S teuerbilanz der Organunter­
gesellschaft ausgewiesene Mehr ist nicht vorstellbar. Die 
Vereinbarung, daß die Organuntergesellschaft den ihr ge­
hörenden Betrieb lediglich für Rechnung der Organober­
gesellschaft führt und demgemäß die Ergebnisse ihrer 
geschäftlichen Tätigkeit der Organobergesellschaft zu über­
tragen hat, kann sich immer nur auf den Gewinn nach der 
H andelsbilanz beziehen. Nur hierauf kann der Organober­
gesellschaft ein klagbarer Anspruch eingeräumt werden. 
Eine Vereinbarung des Inhaltes, daß die Organuntergesell­
schaft der Organobergesellschaft den Gewinn abzuliefern 
hat, der sich nach der Steuerbilanz ergibt oder sogar den 
steuerlichen Gewinn, ist, wie oben eingehend dargelegt, 
unvorstellbar. 

Ein Verzicht auf einen Teil des Handelsbilanzgewinnes 
kommt ebenfalls nicht in Betracht. Maßgebend ist der Rein­
gewinn, also der Gewinn, der nach der Bildung von Rück­
lagen übrig bleibt. Ein Verzicht auf den Reingewinn selber 
würde zu einer Aufhebung des Gewinn- und Verlust­
ausschlusses führen. 64.1! 

14 I 22!;/39, RStBl. 1940 s . 436, stuw 1940 Nr. 181, Bd. 48 S. 113. 
15 VI 36/-12, ·RStBI. 1942 S. 546 . 
10 VI 210141, RStBl. 1942 S. 858. 

Beim B und es t a g Ist ein Antrag der FDP eingebracht wor• 
den, wonach der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 1 v. H. für den 
Großhandel (§ 7 Abs. 3 UStG) auf Schlachtvieh, das in 
Berlin geschlachtet wird, ausgedehnt werden soll (BT-Drucks. 
2249). 

Weitere Gesetzesvorlagen 
Gesetz zu dem Abkommen vom 20. 10. 1955 über d1e Gründung der 
„EUROFIMA" - Europälsehe Gesellschaft für die Finanzierung von 
Eisenbahnmaterial - (Regierungsvorlage, BT-Drucks. 2190) : 21.3.1956 
nach 1. Beratung im Bundestag an dle Bundestagsausschüsse tür Ver­
kehrswesen und für Finanz- und Steuerfragen verwiesen. 
Gesetz über die Haftpfllchtverslcherung für auslilndlsclle Kraftfahr­
zeuge und Kraftfahrzeuganhänger (Regierungsvorlage, BT-Drucks. 
2191): l. Beratung im Bundestag am 21. 3. 1956· an den Bundestagsaus­
schuß für Verkehrswesen ohne Aussprache überwiesen. 
Gesetz über dle ZuJassung von Wirtschaftswerbung an Autobabnüber­
filhrungen (Entwurf Stegner u. a., BT-Drucks. 1188): 21, 3. 1!156 vom 
Bundestag In 2. Beratung abgelehnt. 649 

WIRTSCHAFTSRECHT 
INFORMATIONEN 

C (c) Devisenrecht 

Erfüllung von DM-Verbindlichkeiten aus dem Kapital­
und Wertpapierverkehr mit dem Auslande 
Erläuterungen der Bank deutscher Länder 
Die zur Zeit geltenden Vorschriften für die Erfilllu'ng von DM­
Verbindlichkeiten aus dem Kapitalverkehr (einschließlich des 
Wertpapierverkehrs) mit dem Auslande sind in der Allgemeinen 
Genehmigung 18/49 (3. Neufassung) 1 enthalten. Bei der Anwen­
dung dieser Allgemeinen Genehmigung haben sich einige Fragen 
ergeben, zu denen die Bank deutscher Länder nunmehr wie folgt 
Stellung genommen hat: 
1, Ausschließliche Zahlungswege 
Die in der Allgemeinen Genehmigung 18/49 (3. Neufassung) vor­
gesehenen Zahlungswege (Überweisung im Verrechnungswege 
~ahlu~g. auf besch~änkt konvertierbare DM-Konten, Z~hlung auf 
hberahs1erte Kapitalkonten, Transfer in frei konvertierbarer 
Währung und Zahlung auf frei konvertierbare DM-Konten) sind 
für die Erfüllung von DM-Verbindlichkeiten aus dem Kapital-

1 Vom 20. 12, 1955 (BAnz. vom 23. 12. USS Nr. 248; abgedruckt bed 
Langen, Kommentar zum Devisengesetz, 3. Aufl. A n c 18)· vgJ. 
auch BB 1956 s. 16 Nr. 5. ' ' 

verkehr aus s c h I i e ß 11 c h gegeben. Von den weiteren Zah­
lungswegen, die zur Zeit gemäß dem Runderlaß Außenwirtschaft 
20/56' möglich sind (DM-Zahlung an Deviseninländer, Zahlung 
in bar an im Bundesgebiet anwesende Devisenausländer, Ver­
rechnung), kann daher bei Zahlungen aus dem Kapitalverkehr 
kein Gebrauch gemacht werden. 
2. Zahlungen an Begünstigte 
Mit der Bestimmung in der Allgemeinen Genehmigung 18/49 
(3.Neufassung), daß die zugelassenen Zahlungen zu G u n s t e n 
der ausländischen Berechtigten geleistet werden dürfen, Ist zum 
Ausdruck gebracht worden, daß nicht unmittelbar an die Berech­
tigten selbst geleistet zu werden braucht, sondern daß auch an 
andere Personen im Ausland gezahlt werden kann. Zahlungen 
an diese Personen in frei konvertierbarer Währung oder auf ein 
frei konvertierbares DM-Konto sind jedoch nur zulässig, wenn, 
auch an den Berechtigten selbst in dieser Form hätte gezahlt 
werden dürfen. 

3. Transfer nach Gutschrift auf liberalisiertem Kapitalkonto 
Ein Transfer in b e s c h r ä n k t k o n v e r t i e r b a r e n w ä h -
r u n gen ist jederzeit statthaft, wenn die Geldinstitute - in 
Ermangelung anderweitiger Aufträge ihres ausländischen Kunden 

1 Vom 23. 3. 1956 (BAnz. vom 27. 3 . 1956 Nr. 61 mit Beiichtigung 1n 
BAnz. _vom 28.3.1956 Nr, 62); vgl, BB 1956 s. 317 Nr. 593 mit weiteren 
IDnwe1sen. 
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- beim Einzug von Erträgnisscheinen oder ausgelosten Schuld­
verschreibungen und bei ähnlichen bankmäßigen Geschäftsbesor­
gungen die Beträge auf liberalisierten Kapitalkonten gutgeschrie- · 
ben haben, de r Kunde jedoch nachträglich den Transfer wünscht. 
- Auch der nachträgliche Transfer der genannten Erträgnisse so­
wie von Zinsen, Dividenden usw. in einer frei k o n ver t i er­
b a r e n W ä h r u n g ist ohne Einholung einer besonderen Ge­
nehmigung grundsätzlich möglich. Voraussetzung ist jedoch, daß 
der Berechtigte in einem Lande des freien Währungsraumes an­
sässig ist und d ie Beträge auf einem liberalisierten Kapitalkonto 
gutgeschrieben wurden, weil der ausländische Kunde keine an­
derweitigen Aufträge erteilt hat. Hat der ausländische Berechtigte 
ausdrücklich Zahlung auf liberalisiertes Kapitalkonto verlangt, 
so ist ein späterer Transfer in frei konvertierbarer Währung 
oder eine Gutschrift auf frei konvertierbarem DM-Konto nicht 
mehr zulässig. - Die gleichen Grundsätze gelten filr Ei t -
s c h ä d l g u n g s z a h I u n g e n , die als Wiedergutmachung zu 
Gunsten eines Berechtigten in einem Lande des freien Wäh­
rungsraumes auf ein liberalisiertes Kapitalkonto geleistet wor­
den sind 3• - Die schon bisher bestehende Möglichkeit, von libe­
ralisierten Kapitalkonten Monatsbeträge bis zu 500 DM an Be­
rechtigte in einem Lande des freien Währungsraumes in frei 
konvertierbarer Währung auf Grund einer entsprechenden Son­
dergenehmigung der zuständigen Landeszentralbank zu über­
weisen, bleibt weiterhin bestehen. 

t. tlberschüsse ausländischer Niederlassungen 

Uberschüsse aus inländischen Betrieben ausländischer 
kaufleute oder aus rechtlich unselbständigen Niederlassungen 
ausländischer Unternehmen können nicht auf Grund der Al 
gemeinen Genehmigung 18/49 (3. Neufassu9g) t ransferiert w -
den, da zwischen dem ausländischen Betriebsinhaber und em 
Betrieb Personengleichheit besteht und es sich also bei den Er­
trägen nicht um Verbindlichkeiten handelt, d ie von einem in­
ländischen Schuldner einem ausländischen Gläubiger geschuldet 
werden. Dementsprechend muß für die Übertragung solcher 
Überschüsse auf liberalisierte Kapitalkonten oder konvertier­
bare DM-Konten oder den Transfer in das Ausland stets eine 
Sondergenehmigung der zuständigen Landeszentralbank einge­
holt werden. Die Landeszentralbanken sind jedoch nunmehr er­
mächtigt, entsprechende Genehmigungen unter Anwendung der 
in der Allgemeinen Genehmigung 18/49 (3. Neufassung) enthal­
tenen Grundsätze zu erteilen . .Wird ein Transfer in frei kon­
vertierbarer Währung beantragt, so sollen die Landeszentral­
banken sorgfältig prüfen, ob es sich tatsächlich um Überschüsse 
handelt. - Ist der inländische, rechtlich unselbständige Betrieb 
eines Ausländers v e r p a c h t e t, so fällt der vom Pächter ge­
schuldete Pachtzins unter die Allgemeine Genehmigung 18/49 
(3. Neufassung). 

5. Renten nnd Pensionen 

Die Zahlung von Renten und Pensionen (einschließlich Sozial­
versicherungsleistungen) auf Grund von Arbeitsverträgen ist 
durch den Runderlaß Außenwirtschaft 113/53 (Neufassung) 4 in 
Verbindung mit Runderlaß Außenwirtschaft 32/54 6 geregelt. 
Diese Regelung gilt für alle Ansprüche, die nach dem 8. 5. 1945 
entstanden sind. Dementsprechend sind Zahlungen derartiger 
Pensionen und Renten auf liberali,sierte Kapitalkonten gemäß 
der Allgemeinen Genehmigung 18/49 (3. Neufassung) nur zu­
lässig, wenn es sich um Beträge handelt, die für die Zelt vor 
dem 8. 5. 1945 geschuldet werden . 
(Mitteilung der Bank deutscher Länder 6010156 vom 5. 4. 1956, BAnz. 
vom u. 4. 1956 Nr. 70) 650 

t> (c) Zwangsvollstreckung und Tnsotvenzrecht 

Strafbarkeit der Verschleuderung von Waren unter Eigen­
tumsvorbehalt durch Gemeinschuldner 
Ein Schuldner, der seine Zahlungen eingestellt hat oder über 
dessen Vermögen der Konkurs eröffnet worden ist, wird wegen 
einfachen Bankrottes bestraft, wenn er Waren auf Kredit ent­
nommen und diese erheblich unter dem Werte In einer Weise 
weggegeben hat, die den Anforderungen einer ordnungsmäßigen 
Wirtschaft widerspricht, um die Konkurseröffnung hinauszu­
schieben (§ 240 Abs. 1 Nr. 2 der Konkursordnung = KO). Diese 
Vorschrift gilt auch für solche vom Schuldner auf Kredit ent­
nommenene Waren, an denen ein EI g e n tu ms vorbeha lt 
d e r L i e f e r a n t e n bestand. 
(Bundesgerid1tshof, Urteil vom 1. 3. 1956 - 4 StR 193/55) 651 

, Gemäß Nr. 6 des Runderlasses Außenwirtschaft 98/54 vom 9. 11. 1954 
(BAnz. vom 12. 11. 1954 Nr. 219); vgl. BB 1954 S. 981 f. 

4 vom 21. 12. 1953 (BAnz. vom 24. 12. 1953 Nr. 248, mehrfach geändert; 
1n der geltenden Fassung abgedruckt bei Langen. a.a.O., A III a 7); 
vgl. BB 1954 S. 42 Nr. 97 und Schulz, BB 1954 S. 362 ff. 

6 vom 15. 4 . 1954 (BAnz. vom 24. 4. 1954 Nr. 79, mehrtach geändert; In 
der gelt~nden Fassung abgedruckt bei Langen, a.a.o., A III a 12); 
vgl. auch Schulz, BB 1954 S . 362 tt. 

K (a) Private Rechtsverhältnisse 

Verarbeitung von Rohstoffen unter Eigentumsvorbehalt 
Eigentumserwerb des Rohstofflieferanten 
Werden Rohstoffe unter Eigentumsvorbehalt geliefert und 
ist dabei zwischen der Lief~rflrma und dem Empfänger ver­
einbart, daß die Rohstoffe für die Lieferfirma zu verarbeiten 
seien, und wird die Verarbeitung in der Weise durchgeführt, 
wie das bei der Vereinbarung des E igentumsvorbehaltes er­
wartet und vorausgesetzt wurde, so ist die L i e f e r f i r m a 
ohne Rücksicht auf einen etwa entgegenstehenden Willen 
des verarbeitenden Unternehmens Her s t e 11 er im Sinne 
des § 950 des Bürgerlichen Gesetzbuches. (Danach erwirbt das 
Eigentum an einer Sache, wer durch Verarbeitung von Stof­
fen eine neue Sache herstellt.) 
Die Lieferfirma ist nur dann nicht mehr Hersteller , wenn sich 
die Lage hinsichtlich der Verwahrung und Bearbeitung des 
Stoffes, wie sie durch die Vereinbarung zwischen Lieferfirma und 
Empfänger geschaffen worden ist, so verändert hat, daß jetzt 
'vom Standpunkt eines objektiven Beurteilers aus eine andere 
Person als Hersteller anzusehen ist. 
(Bundesgerichtshof, Urteil vom 3. 3. 1956 - IV ZR 334/55) 
~ B~&m~ m 

Rechtsverhältnisse des öffentlichen Rechtes 

Privatrechtsgeschäfte einer öffentlich-rechtlichen 
juristischen Person außerhalb ihres Wirkungsbereiches 
unwirksam 
1. Schließt eine juristische Person des öffentlichen Rechtes durch 
ihre Organe Rechtsgeschäfte ab, die außerhalb ihres durch Ge­
setz oder Satzung bestimmten Wirkungskreises liegen, so sind 
diese Geschäfte schlechthin und nicht nur schwebend unwirksam 
(vgl. §§ 177, 178 BGB), so daß sie auch nicht durch eine Geneh­
migung (der juristischen Person oder der Aufsichtsbehörde) wirk­
sam werden können. 
2. Beruft sich eine juristische Person des öffentlichen Rechtes 
auf die Unwirksamkeit eines Rechtsgeschäftes wegen Über­
schreitung ihres Wirkungskreises, so ist demgegenüber, sofern 
nicht besondere Umstände eine andere Beurteilung rechtfertigen, 
für eine Anwendung der Grundsätze von Treu und Glauben 
regelmäßig kein Raum (Forsthof!, Lehrbuch des Verwaltungs­
rechts, 3. Aufl., S. 374 f. ; Lassar, Zur Lehre von der beschränk­
ten Handlungsfähigkeit, öffentlich-rechtlicher juristischer Per­
sonen nach preußischem Recht, Verwaltungs-Archiv Band 38 
S. 42 f.; Reichsgericht, Recht 1907 Sp. 1049 Nr. •2497). Der Ge­
schäftsgegner der öffentlichen Hand kann sich deshalb im allge­
meinen nicht auf Treu und Glauben berufen, wenn ein Organ 
einer juristischen Person des öffentlichen Rechtes gewisse Zu­
ständigkeitsbeschränkungen nicht beachtet hat, wenn z. B. Form­
mängel oder Vertretungsmängel vorliegen oder wenn die Zu­
stimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde fehlt. Was d ie Recht­
sprechung dazu für diese Fälle, d ie an sich innerhalb des Wir­
kungskreises der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes 
liegen, ausgeführt hat (Bundesgerichtshof, Urteile vom 23. 5. 1951, 
LM, § 36 Deutsche Gemeindeordnung Nr. 1, und vom 20. 6. 1952, 
BGHZ 6 S. 330 [332 f.]; RGZ 157 S. 207 [212]; Oberster Gerichtshof 
für die Britische Zone, Urteil vom 5. 10. 1949, NJW 1950 S. 68 [701; 
Beitzke, MDR 1953 S . 1; Wild , NJW 1955 S. 693; Capeller, MDR 
1956 S. 7; dagegen Nipperdey, JZ 1952 S. 577; Scholz, NJW 1953 
S. 961), muß im öffentlichen Interesse auch dann gelten, wenn es 
sich um Fälle der Überschreitung des Wirkungskreises handelt. -
Umgekehrt kann dann aber die öffentliche Hand im allgemeinen 
auch nicht die Verletzung von Treu und Glauben eipwenden, 
wenn Ihr Geschäftsgegner sich darauf beruft, das zwischen ihm 
und der öffentlichen Hand geschlossene Geschäft sei unwirksam, 
weil es sich in einem der öffentlichen Hand verschlossenen Ge­
biet bewegt habe. 
(Bundesgerichtshof, Urteil vom 28. 2. 1956 - I ZR 84/54) 
Vgl. zur Anwendung von Treu und Glauben Im öffentlichen Recht 
Slebert bei Soergel, 8. Aufl., 1952, § 242 BGB Anm. A III 5, 653 

L (c) Wettbewerbsbeschränkungen 

Preisabsprachen zwischen lnnungsrnitgliedern 
Verurteilung durch Bundesgerichtshof bestätigt 
Im November 1954 teilte in einer Innungsversammlung der 
Bäckerinnung Freising der Obermeister dieser Innung nach 
einem H inweis auf das Verbot von Preisabsprnchen mit, daß 
er selber vom n ächsten Tage an den Brotpreis um 5 Pfg. je 
Kilogramm erhöhen werde. Er bezog sich dabei auf die Kol­
legialität seiner Kollegen und erklärte, daß jeder selber ent-
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scheiden müsse, ob er sich anschließen wolle. Daraufhin war 
sich ein Teil der in der Innungsversammlung anwesenden 
Bäcker einig, daß er dem Beispiel des Innungsobermeisters 
folgen und ebenfalls die Brotpreise heraufsetzen wollte. Am 
Tage nach der Innungsversammlung schickte der Obermeister 
an alle Mitglieder d er Bäckerinnung von Freising die Mit­
teilung, daß von einem b estimmten Z eitpunkt an, d ie B rot­
pre ise in Freising um 5 Pfg . pro Kilogramm erhöht wür d en. 

Das Landgericht München hatte wegen dieses S achve rhaltes 
den bet reffenden Obermeister und die Mitglieder d er Innung, 
die sich mit diesem über die Brotpreiserhöhung einig w aren, 
zu Geldstrafen von 300.- bis 800.- DM v erurteilt. D er erste 
Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat die gegen dieses Ur­
teil einge le gte Revision verworfen. Er hat in d em Verhalten 
d er Beklagten ein e P reisab sprache g esehen, die gegen das 
Gesetz 56 der US-Militärr egierung verstößt. D er er ste S traf• 
senat hat dabei e ingeh end geprüft, ob dieses Gesetz a uch n och 
nach de m Außerkrafttre ten d es B esatzungsstatutes gültig und 
als deutsches Recht anzuwenden sei. Er h a t d a s b ejaht. 

(Bundesgerichtshof, U rt eil vom 10. 4.1956 - I StR 526/55; die 
schriftliche Begründung liegt noch nicht vor) 
V g l. auch Oberlandesgericht Nürnberg, Beschluß vom 10. 11. 1955, BB 
1956 S. 60 f. ; in dieser Sache hat das Landgericht Nürnberg durch Urteil 
vom 30. 1. 1956 Geldstrafen von 100 - 300 DM verhängt; gegen das Urteil 
ist Revision eingelegt. - z ur Gültigkeit de,s Gesetzes 56 der am. bzw. 
der VO 78 der brit. Milltärrei,ierung vgl. Gleiss, BB 1955 S . 421 ff., und 
Oberlandesgericht Stuttgart, urteil vom 17. ll.1955, BB 1956 s. 183 [187 f .1. 
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M (d') Handel 

Zusicherung von „gute m Kundenstamm" und G,ebiets­
schutz gegenüber Handelsvertreter 
Schadensersatz des Unternehmers wegen Täuschung des 
Vertreters ' 
1. Ist einem Handelsvertreter beim Abschluß des Handelsver­
t retervertrages von d em Unternehmer zugesichert worden, d aß 
„ein guter K undenstamm .. . bereits vorhanden" sei und daß 
er als alleiniger Vertreter des Unternehmers in d iesem Gebiet 
arbeiten solle, so haftet de r Unternehmer- dem Handelsvertreter 
für V e r s c h u I d e n b e i V e r t r a g s a b s c h I u ß auf Scha­
d ensersatz (§ 276 BGB mit § 242 BGB), wenn er von Anfang an 
zwei Vertreter im gleichen Gebiet nebeneinander arbeiten lassen 
wollte und die später übergebene Kundenliste mit 13 Namen sich 
bis auf einen Kunden als wertlos erwies. 
2. Der Unternehmer haftet dem Handelsvertreter ferner wegen 
s i t t e n w l d r l g e r v o r s ä t z I i c h e r S c h ä d i g u n g (§ 826 
BGB) auf Schadensersatz. Das Anstandsgefühl aller billig und 
gerecht Denkend en verlangt, daß der wirtschaftlich an sich schwä­
~er e Vertreter von seiner Ftrma vor und bei Vertragsabschluß 
uber alle seine Tätigkeit angehenden wesentlichen Punkte klar 
und wah r heitsgemäß unterrichtet wird. Der Vertreter muß ab­
schätzen können - und zwar schon vor Vertragsabschluß - ob 
s ich seine Tätigkeit lohnen wird. Es ist unsittlich, ihm z~zu­
m ute n, d a ß er sich auf d ie Vertretertätigkeit im Vertrauen auf 
den ih m zugesicherten „guten Kundenstamm" einläßt und nach 
E_rkenn tnis, d aß kein Kundenstamm vorhanden ist, sich einen 
eigenen Kurtdenstamm aufbauen soll und muß. Dazu kommt d ie 
Konkurr enztä tigkeit des zweiten Vertreters im gleichen Gebiet . 
(Oberlandesger icht Nürnberg, Urteil vom 9. 2. 1956 - 3 u 143/55) 

M Cd3) Außenhandel 

Obertragung von Einfuhrbewilligungen weiterhin 
verboten (Westzone und West-Berlin) 

655 

Das an m ehreren S tellen des Einfuhr -Runderlasses' a us­
gesp r ochen e_ Ver bot, Einfuhrbewilligungen a u .f einen anderen 
zu übez:tragen , ist n ach w ie vor in Kraft. A u snah m en v on d ie­
sem Grundsatz werden n icht zu gelassen. In b eson deren Fäl­
len kann es aller d ings erfor derlich sein, zur sinnvollen Ge ­
staltung v on W aren einfuhren bei Eröffnung einer E infuhr­
m öglichkeit für die Antragstellung Best immungen zu t r effen 
d ie_ von dem gen a nnten Runderl aß abweichen '. Solche ab~ 
weichenden Bestimmu n gen m üssen jedoch ausdrücklich im 
T ext der Ausschr eib ung bekanntgegeb en w erd en . E ine en t ­
sprechende A nwendung solcher S onderbestimmungen auf 
andere Fälle i st n icht zulässig. 
(Bekanntmachung des Bundesministers für Wirtschaft BAnz vom 
12. 4. 1956 Nr. 71) ' . 656 

1 ~r.ie Ab~. 4, Nr. 10 Buchst. c Abs. 3, Nr. 12 Buchst. e des Runderlasses 
u nw1rtschaft 51/54 vom 29. 6. 1954 (BAnz. vom 8. 7 1954 Nr 128· 

abgedruckt bei Langen, Kommentar zum Devisengesetz 3 Äun ' 
1 

A IIl a 15); vgl. auch Masserer, BB 1954 s. 601 ff. · · ·• 
Nr. 3 Abs. 1 satz 2 des Runderlasses Außenwirtschaft 51/54. 

M {e) VerkehT und NachTichtenwesen 

Neue Vorschriften für den Straßenverkehr 
(Westzone und West-Berlin) 
a) Xnderung der Straßenverkehrs-Ordnung und der Straße~ 

verkehrs-Zulassungs-Ordnung 
Nach d er Neufestsetzung der höchstzulässigen Abmessungen und 
Gewichte für Nutzkraftfahrzeuge und Anhänger (vgl. BB 1956 
S. 320 f .) sind die Straßenver kehrs -Ordnung (StvO) und d ie Stra• 
ßenverkehrs - Zulassungs - Ord nung (StVZO) nunmehr auch 1n 
anderen Punkten geändert und ergän~t worden. Der Wortlaut der 
beid en Verordnungen in d er neuen F assung wird demnächst im 
Bundesgesetzblatt bekannt gemacht werd en. Aus d er großen Zahl 
d er neueingefügten oder geänderten Bestimm ungen, die in d er 
Regel a m 1. 5. 1956 in Kraft treten werden , sind hervorzuheben: 

1. Lastkraftfahrzeuge m i t e inem zu lässigen G esamtgewicht 
v9n 71/, Ton n en u nd d arüb er sowie Anhänger h inter Last­
kraftwagen dürfen a n S o n n - u n d g e s e t z 1 i c h e n 
Fei e rta ge n in der Zeit v on O bis 22 Uhr auf öffen tlichen 
Stra ßen n i cht . m e h r v er kehren . D as Verbot gilt 
n icht für Fahrzeu ge im I nterzonenverkehr (§ 4 a StvO). 

2. D er S treit um d ie Zu l ässigkeit der Aufstellung von Park­
u h r e n * ist nunmeh r da.durch b eendet, daß die Errichtung 
und Be n u t zung von P a r kuhren in § 16 Abs. 3 S tVO ausdrück• 
lieh geregelt wird. D as Parken ist an S tellen , an denen P ark­
uhren aufgest ellt sind, nur unter d er Bedingung gestattet, 
d a ß der Parkende d ie Uhr zur Überwachung d e r P arkdau er 
in T ätigk eit setzt. Als G ebüh r für d ie B ereithaltung einer 
Park uhr kann je angefangene h albe S t unde der Inanspruch­
n ahme 0.10 D M erhoben werden. 

3. D ie Vorschrift, d a ß Lastkraftwagen einander nur ü b er -
h o l e n dü r fen, wenn die Geschwindigkeit des überh olen­
d en F ahrzeuges wesentlich höher ist (§ 10 Abs. 1 Satz 2 StVO), 
ist nunm ehr auf alle Fahrzeuge ausgedehnt worden. Die Ab­
sicht des Überholens darf innerhalb geschlossen er Ortschaften 
nicht durch akustische Warnzeichen k undgegeben werden; 
n ach H ereinbrechen der Dunkelheit dürfen L eu chtzeichen 
gegeben werd en (§ 12 Abs. 4 StVO). 

4. Auf Fußgängerüb erwegen (,.Zebrastreifen"), an denen 
Kugellampen mit hellgelbem Blinklicht aufgestellt werden, 
haben die F u ß g ä n g e r vor jedem Fahrzeug den V o r -
r a n g , wen n sie sich auf dem Überweg befinden, bevor das 
Fahrzeug diesen erreicht hat. Die Fußgänger dürfen sich auf 
dem Uberweg nicht länger aufhalten, als zum Überqueren 
d er Straße in a n gemessener Eile erforderlich ist (§ 37 a StVO). 

5 . Vom 1.7. 1956 an werden neue Kennze i chen für 
Kraftfahrzeuge u n d Kraftfahrzeug- Anhänger eingeführt. Das 
Kennzeichen setzt sich aus den Unterscheidungszeichen für 
den Verwaltungsb ezirk u nd aus der Erkennungsnummer zu­
sammen. D as Unter scheidungszeichen besteht aus einem bis 
d rei Buchstaben, die in der Regel dem (den) Anfangsbuchstaben 
des Verwaltungsbezirkes oder der betreffenden Kreisstadt ent­
sprechen••. Die Erkennungsnummer besteht im allgemeinen 
a us Buchstaben und Zahlen. D ie Beschriftung der Kennzeichen 
ist in der Regel schwarz auf weißem Grund ; nur bei Fahr­
zeu gen, die von der Kraftfahrzeugsteuer befreit sind (ins­
besondere Arb eitsmaschin en, landwirtschaftliche Zugmaschi­
nen u sw.), ist die Beschriftung grün auf weißem Grund. 
F a h rzeuge von Behörden sowie von diplomatischen und kon­
su larischen Vertretungen führen schwarze Kennzeichen auf 
weißem Grund (§§ 23 A bs. 2 und 60 Abs. 1 StVZO). D ie Zulas­
sun gsstellen ,können die Vorführung von Fahrzeugen zur Um­
kennzeichn u n g a nordnen. Vom 1. 7. 1958 an müssen alle kenn­
zeichhungspflichtigen Fahrzeu ge die neu en Kennzeichen füh­
ren. 

6. Vom 1. 11. 1956 an müssen In K raftfahrzeugen, die erstmalig 
in den Verkeh r gebracht werden, sämtliche Sche i ben - also 
nicht nur die Scheiben quer zur Fahrtrichtung - aus Si c her -
h e i t s g l as besteh en; ausgenommen sind nur Spiegel und 
Abdeckscheiben a n Beleuchtungseinrichtungen und Instrumenten 
(§ 40 Abs. 1 Satz 1 S tVZO). Vom gleichen Datum an müssen 
sämtliche KrafUahrzeuge mit I n n e n - und Außen 5 pi e -

• Vgl. zuletzt Oberlandesgericht Dilsseldorl, Urteil vom 2'7. 10. 19ij&, 
BB_ 1955 S . 977 f., sowie BB 1955 s. 848 Nr. 1522 mit weiteren Hin,. 
weisen. 

• • Die Unterscheidungszeichen der Verwaltunsbezi.rke sind in der 
".\nlage_ I zu der neuen Verordnung Im Bundesgesetzblat t ver­
öffentlicht. 

f 
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g e 1 n versehen sein, die es dem Führer des Fahrzeuges erlau­
ben, nach rückwärts alle für ihn wesentlichen Verkehrsvorgänge 
beobachten zu können. Ist ein Innenspiegel nicht verwendbar, so 
muß die Beobachtungsmöglichkeit durch Außenspiegel erreicht 
werden. Die Neuregelung gilt nicht für bestimmte Fahrzeuge mit 
einer Höchstgeschwindigkeit unter 20 km je Stunde (§ 56 StVZO). 

7. Sämtliche An h ä n g e r , die nach dem 30. 4. 1957 in den 
Verkehr gebracht werden, müssen an ihrer Rückseite Blink­
leuchten als Fahrt r ich tun g s an zeige r haben. Bereits 
im Verkehr befindliche Anhänger müssen spätestens am 1. 11. 1957 
mit solchen Fahrtrichtungsanzeigern versehen sein (§ 54 Abs. 1 a 
StvZO). 

8. Kraftfahrzeuge mit hoheitlichen oder besonderen Aufträgen -
insbesondere also Kraftfahrzeuge der Polizei, des Bundesgrenz­
schutzes, der Zollfahndung, der Feuerwehren, des Technischen 
Hilfswerkes, Unfallhilfs- und Krankenwagen - müssen vom 
1. 5. 1957 an mit einer akustischen Warnvorrichtung versehen 
sein, die eine Folge verschieden hoher Töne gibt; andere Fahr­
zeuge dürfen diese Warnvorrichtungen nicht führen (§ 55 Abs. 4 
StvZO). 

9. Die bisher noch nicht in Kraft gesetzte Vorschrift, nach der 
bestimmte schwere Lastkraftwagen mit ü b er h o I s i g n a 1 -
g e rät e n auszustatten sind (§ 55 a StVZO), ist - wohl wegen 
der Herabsetzung der höchstzulässigen Abmessungen und Ge­
wichte - gestrichen worden. 
10. Krafträder, auf denen ein Beifah.rer befördert wird, müssen 
vom 1. 8. 1956 an außer mit Fußstützen auch mit einem Sitz und 
einem Handgriff für den Beifahrer ausgerüstet sein (§ 35 a Abs. 3 
StVZO). Der vielfach bevorzugte D a m e n r e i t s i t z a u f den 
Soziussitzen von Mo t o r r o 11 e r n ist vom 1. 5. 1956 an nicht 
mehr gestattet (§ 34 Abs. 4 Satz 2 StVO). 

11. Die Begriffsbestimmung für F a h r r ä d e r m i t H i I f s -
m o t o r ist geändert worden: Es ist jetzt nicht mehr entschei­
dend, ob d as Gewicht des Fahrzeuges 33 kg nicht übersteigt, son­
dern es kommt jetzt darauf an, daß die Höchstgeschwindigkeit 
d es Fahrzeuges 40 km je Stunde nicht überschreitet (§ 67 a Abs. 3 
B uchst. c StVZO). Nunmehr ist auch ausdrücklich bestimmt, daß 
Fahrräder mit Hilfsmotor auf den Bundesautobahnen nicht be­
nutzt werden dürfen. Radwege dürfen - wie bisher - mit ihnen 
nur befahren werden, wenn der Hilfsmotor nicht eingeschaltet ist 
(§ 8 Abs. 8 StVO). 
12. Für den K r e i s v e r k e h r "gelten vom l. 5. 1956 an neue 
Vorfahrtsregeln: Wenn an den Einmündungen ein rundes blaues 
Verkehrszeichen mit drei einen Kreis bildenden weißen Pfeilen 
steht, so hat der Kreisverkehr abweichend von den sonstif'en 
Vorfahrtsbestimmungen die Vorfahrt. Straßenbahnen, die sich 
nicht in den Rundverkehr einordnen, sondern die Mittelinsel 
überqueren, haben Vorfahrt, wenn vor .dem Straßenbahnüber­
gang ein weißes, rot umrandetes und auf der Spitze stehendes 
Dreieck in Verbindung mit dem Zusatzschild „Straßenbahn hat 
Vorfahrt" angebracht ist (§ 13 Abs. 4 StVO). 

13. Nunmehr ist auch ausdrücklich bestimmt, daß F u ß g ä n g e r, 
die eine Straße ohne Gehweg außerhalb geschlossener Ortschaf­
ten benutzen, au f de r ä u ß ersten 1 i n k e n Straß e n -
seit e gehen müssen; das gilt nicht für geschlossene Abteilun­
gen und für Fußgänger, die ein Fahrzeug mitführen. - ~ a h r -
r ä der und andere Fahrzeuge dürfen nicht auf der Fahrbahn 
von Ein bahnst r aßen gegen die für den Fahrverkehr vor­
geschriebene Richtung geschoben oder mit sich geführt werden 
(§ 37 Abs. 1 und 6 StVO). 
In die Straßenverkehrsvorschriften neu eingefügt ist außerdem 
eine Reihe besonderer Bestimmungen, die die deutschen und aus­
ländischen Streitkräfte in der Bundesrepublik betreffen, sowie 
verschiedene n e u e V er k eh r s z e i c. h e n ; von diesen sind 
insbei.ondere das Zeichen „Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung" 
(eine runde weiße Scheibe mit schmalem schwarzem Rand und 
~chwarzem schrägen Querbalken), das Gebotszeichen für Kraft­
fahrzeuge - das gleichzeitig ein Verbot für alle anderen Ver­
kehrsteilnehmer enthält -, den bezeichneten Weg oder Straßen­
teil zu benutzen (blaue runde Scheibe mit einem weißen Sinnbild 
des Kraftfahrzeuges) und d as bereits oben (Nr. 12) beschriebene 
Zeichen „Kreisverkehr" zu erwähnen . 

(Verordnung vom 14. 3. 1956 zur Änderung von Vorschriften des Stra­
ßenverkehrsrechts, BGB!. 1956 I S. 199) 

b) Neue Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrs -
Ordnung 

Gleichfalls mit Wirkung vom 1. 5. 1956 sind die bisher geltende 
„Dienstanweisung zur Durchführung der Vorschriften über den 
Straßenverkehr"••• und die sonstigen einschlägigen Erlasse und 
Verlautbarungen, d ie den Straßenverkehr betreffen, durch eine 
neue „Allgemeine Verwaltungsvorschrift" des Bundesministers 

••• Vom 13. 5, 1940, Reichsministerialblatt innere Verwaltung S. 1879. 

für Verkehr ersetzt worden. Wenn diese Vorschriften auch nur 
für die mit der Straßenverkehrsregelung befaßten Dienststellen 
v~rbindlich sind, so ist es doch allgemein von Bedeutung, wie 
diese Stellen sich weisungsgemäß zu verhalten bzw. wann sie 
einzuschreiten haben. Aus der Vielzahl der sehr ausführlichen 
Bestimmungen sind zu nennen: 

1. Während der Nacht sollen Fahrzeuge nur durch Polizeibeamte 
in Uniform angehalten werden. 

2. Das Verbot, Einrichtungen aller Art, die zu Verw e c h s -
l u n g e n m i t V er k e h r s z e i c h e n und -elnrichtungen 
Anlaß geben können, an öffentlichen Straßen anzubringen (§ 3 
Abs. 2 StVO), soll streng gehandhabt werden. Es darf auch bei 
nur oberflächlicher Betrachtung derartiger Einrichtungen vor 
allem von Lichtreklamen, nicht der Eindruck entstehen d~ß es 
sich um amtliche Verkehrszeichen (z. B. Blinklichter ode; andere 
Lichtzeichen) handelt. Das Verbot gilt auch für Einrichtungen, die 
außerhalb geschlossener Ortschaften angebracht sind. 

3. Die Behörden haben darauf zu achten, daß e n t b ehr 1 i c h e 
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen bPseit igt 
werden. 

4. Die Erlaubnis für S ch·wer- und Großraumtrans ­
porte (gemäß § 5 StVO) ist besonders eingehend geregelt. Wer­
den die höchstzulässigen Abmessungen und Gewichte um n icht 
mehr als um etwa 10 v. H. überschritten, so kann eine allgemeine, 
unbefristete Erlaubnis erteilt werden. Andere Schwer- und Groß­
raumtransporte sollen nur in dringenden Fällen erlaubt werden. 
Ein dringender Fall liegt vor, wenn die Zerlegung des Trans­
portgutes aus technischen Gründen unmöglich ist oder unzumut­
bare Kosten verursacht und der Transport weder auf der Schiene 
noch auf dem Wasser möglich oder wegen der dadurch entstehen­
den Mehrkosten unzumutbar ist. Die Unmöglichkeit oder Unzu- 1 

mutbarkeit der Zerlegung des Transportgutes gilt in der Regel 
als gegeben, wenn das Gut auf die Liste der Schwer- und Groß­
raumtransporte gesetzt ist, die der Bundesverkehrsminister im 
Verkehrsblatt bekanntgibt. Die regelmäßige Zustellung und Ab­
holung beladener oder leerer Eisenbahnwaggons kann erlaubt 
werden, wenn Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der 
Zustand der Straßen es zulassen und der Transport außerhalb 
geschlossener Ortschaften nicht über mehr als 5 km geht. Ver­
stößt der Erlaubnisinhaber grob pflichtwidrig gegen Bedingungen 
oder Auflagen, die mit der Erlaubnis verbunden waren, so soll 
ihm grundsätzlich keine neue Erlaubnis erteilt werden. · 

5. Der sich auf öffentliche S traßen auswirk-ende Betrieb von 
La u t s p reche r n darf nur zugelassen werden, wenn ein 
überwiegendes Interesse der Allgemeinheit besteht. Ebenso darf 
die Erlaubnis zu einer Werbung und Propaganda, durch die öf­
fentliche Straßen mehr als verkehrsüblich in Anspruch genom­
men werden, nur in Ausnahmefällen und bei Nachweis beson­
derer Umstände erteilt werden. 

6. Gegen jede üb e r h ö h t e , der Verkehrslage oder den Sicht­
verhältnissen nicht angepaßte Ge s c h w in d i g k e i t soll ein­
geschritten werden, auch wenn das schnelle Fahren im Einzelfall 
nicht zu einem Unfall führt. Desgleichen soll zur Verminderung 
des Straßenlärms gegen das verbotswidrige Hupen vorgegangen 
werden. 
7. Anträge von Grundstückseigentümern (auch Behörden), das 
Parken vor ihren Grundstücken wegen häufiger Anfahrt von 
Fahrzeugen zu verbieten, sind grundsätzlich abzulehnen. Nur 
bei dringendem Bedürfnis sind Pa r k ve r b o t e vor Theatern, 
Filmtheatern, ö ff e n t I ich e n Gebäuden , großen Hotels 
usw. zu erlassen. 
8. V e r b o t s w i d r i g p a r k e n d e F a h r z e u g e , die die 
Flüssigkeit oder Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen kön­
nen, können auf Kosten des Halters ab g es c h l e PP t werden. 

9. Es wird darauf hingewiesen, daß die Ab b I end P f I i c h t 
auch gegenüber Radfahrern auf Radwegen sowie bei der Begeg­
nung mit Schienenfahrzeugen und gegenüber dem Schiffsverkehr 
besteht falls die Führer d ieser Fahrzeuge geblendet werden 
können'. Die Einhaltung der Abblendpflicht soll durch häufige 
Kontrollen überwacht und sichergestellt werden. 

10. Bei der Durchführung des § 42 Abs. l StVO (keine W er -
b u n g und Propaganda außerhalb geschlossener Ortschaften, die 
die Auf m e r k s am k e i t der Verkehrsteilnehmer ab I e n -
k e n können) soll ein strenger Maßstab angelegt werden. wer­
bende Aufschriften oder Firmenhinweise an Brücken, quer zur 
Fahrbahn angebrachte T1·ansparente oder Spruchbänder oder 
ähnliche Werbemittel lenken - nach Auffassung des Bundesver­
kehrsministers - in der Regel, namentlich wenn sie mit rück­
strahlenden Mitteln versehen sind, die Aufmerksamkeit der Ver­
kehrsteilnehmer vom Straßenverkehr ab. Leuchtende Werbe­
zeichen dürfen, soweit sie überhaupt zulässig sind, den Straßen­
verkehr nicht blenden. 
(Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 29. 3. 1956 zur Straßenverkehrs­
ordnung, BAnz. vom 7. 4. 1956 Nr. 68) 657 
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Durchführung der Reichsgaragenordnung 
(N o.rdrhein-Westfalen) 
Ablösung der Garagenbaupflicht unzulässig 
Um die Fahrbahnen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen 
in den Ortschaften bei der ständig zunehmenden Verkehrsdichte 
nach Möglichkeit von Dauerparkern und „Freiluftgaragenbenut­
zern" zu entlasten, hat der Minister für Wiederaufbau des Lan­
d es Nordrhein-Westfalen erneut eindringlich und ausführlich auf 
die Beachtung• der Reichsgaragenqrdnung (RGaO) bei Neu- und 
Wil';deraufbauten hingewiesen. Nach Ansicht des Ministers ver­
stößt die häufig beobachtete A b l ö s u n g d e r V e r p f l i c h -
tu n g eines Bauherrn, Ei n s t e 11 p l ä t z e für Kraftfahrzeuge 
z u s c h a f f e n (§§ 2 und 10 RGaO "), durch Geldleistungen an 
die Gemeinde, mit denen öffentliche Parkplätze angelegt werden 
sollen, gegen den Wortlaut und die klar erkennbaren Ziele der 
Reichsgaragenordnung und ist daher unzulässig; denn die Be­
nutzung öffentlicher Verkehrsflächen als „Freiluftgarage" sei eine 
mit dem Gemeingebrauchsrecht nicht mehr zu vereinbarende Son­
d ernutzung und solle gerade durdi die Schaffung von Einstell­
plätzen auf den Anliegergrundstücken vermieden werden. - Die 
verschiedenen Möglichkeiten, Einstellplätze 
für Bewohner, Betriebsangehörige und Besucher auf den zu be­
bauenden Grundstücken sinnvoll a n z u 1 e g e n , werden aus­
führlich dargestellt und erläutert. - Schließlich wird die Frage 
behandelt, in welchen Fällen und in welchem Umfange die bei 
der Schaffung von Einstellplätzen entstehenden Kosten in die 
Wirtschaft 1 ich k e i t s b er e c h nun g für ö ff e n t 1 ich 
g e förderte Bau vorhabe n einbezogen und ob öffent­
liche Wohnungsbaumittel unmittelbar oder mittelbar zur Kosten­
deckung in An~ruch genommen werden können. 

1 
(Nordrhein-westfälischer Minister fi.lr Wiederaufbau, Runderlaß vom 
18. 2. 1956. MinBJ.NRW Sp. 505) 658 

Oberladung von Kraftfahrzeugen auf Anordnung von 
leitenden Angestellten 
Strafbarkeit der Angestellten 
Wer als Fahrzeughalter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeu­
ges (Anhängers), bei dem das Gesamtgewicht das zulässige Ge­
wicht um mehr als 10 v. H. überschreitet, anordnet oder zuläßt, 
wird mit Geldstrafe oder Gefängnis bis zu drei Monaten besttaft 
(§ 26 Nr. 4 des Straßenverkehrsgesetzes = StVG). Nach der Straf­
art bzw. dem Strafmaß (Gefängnis und Geldstrafe schlechthin 
nicht nur bis zu i50 D-Mark) ist eine solche Tat als V er~ 
gehen" anzusehen; dagegen ist eine mit Haft oder Geldstrafe 
bis zu 160 DM bedrohte Handlung eine sogenannte ü b e r t r e -
tun g (§ 1 Abs. 2 und 3 des Strafgesetzbuches). Es fragt sich, ob 
in einem Gewerbebetrieb nicht qur der Fahrzeughalter, sondern 
auch von diesem bestellte Aufsichtspersonen nach § 26 Nr. 4 
S tVG bestraft werden können, w~nn sie für die Beladung eines 
Kraftfahrzeuges verantwortlich sind und anordnen bzw. zu­
lassen, daß dieses Fahrzeug überladen wird; denn in § 151 Abs. 1 
der Gewerbeordnung (GewO) heißt es: ,,Sind bei der Ausübung 
des Gewerbes !lOlizeiliche Vorschriften von Personen über t r e -
t e n worden, welche der Gewerbetreibende zur Leitung des Be­
triebes oder eines Teiles desselben oder zur Beaufsichtigung 
bestellt hatte, so trifft die Strafe diese letzteren." Obwohl also 
darin nur von „übertreten" von Vorschriften die Rede ist 
.hat der Bundesgerichtshof so!cha, l e i t enden oder Au f ~ 
s i c h t s p e r s o n e n auch nach § 26 Abs. 4 StVG - also w e g e n 
V e r g e h e n s - aus folgenden Gründen f ü r s t r a f b a r 
erklärt: 

Wegen Verst~ßes gegen den Vergehenstatbestand d es § 26 Nr. 4 
StVG können nach § 151 Abs. 1 Satz 1 GewO auch diejenigen 
bestraft werden, die der Halter von Kraftfahrzeugen in seiner 
Eigenschaft als Gewerbetreibender zur Leitung des Betriebes 
e!nes Betriebsteiles oder zur Beaufsichtigung bestellt hat, wen~ 
die Überwachung der Kraftfahrzeuge zu ihren Aufgaben gehört. 
Das Wort „übertreten" wird allgemein für die Verletzung einer 
Norm gebraucht. Das gilt nicht nur im gewöhnlichen Sprach­
ge~rauch, sondern auch für die Rechtssprache. In dieser hat sich 
kem fester technischer Unterschied zwischen „übertreten" einer 
N_orm und „Sich-Vergehen" gegen eine Norm herausgebildet. 
Em solcher kommt vielmehc auf Grund des § 1 StGB nur den 
entsprechenden. Substantiven zu. Mithin können aus § 151 Abs. 1 
GewO keine Schlüsse im Sinne einer Begrenzung der Vorschrift 
auf Übertretungen gezogen werden. Zwar gebraucht § 151 Abs. 2 
GewO ,?as Wort „Übertretung"; er gibt aber durch del'l Zusatz 
„s?lche zu erkennen, daß hier auf Absatz 1 Bezug genommen 
wir~. Daher kommt ihm in Absatz 2 keine andere Bedeutung zu 
als m Absatz 1. 

(Bundesgerichtshof, Beschluß vom 29. 2. 1956 - •4 StR 67/56) 659 

• Vom 17.2.1939 (RGBI. I s. 219) in der Fassung vom 13.9.1944 (RArbBI. 
j
l S. 325); vgl. zu.letzt BB 1955 s . 36'1 Nr. 685. s. 715 Nr. 1282 und s. 943 t. 
ewells rrut WC'lteren Hinweisen. 

Internationales Obereinkommen zur Verhütung der 
Verschmutzung der See durch Ul verkündet 
Das Zustimmungsgesetz zum Internationalen übereinkommen 
zur Verhütung der Ver schmutzung der See durch 01, 1954, i~t im 
Bundesgesetzblatt 1956 Teil II S. 381 verkündet worden. Das In­
krafttreten d es übereinkommens ist vorläufig noch nicht abzu­
sehen und wird im Bundesgesetzblatt besonders bekanI\tgegeben. 

660. 
,,Deutsche Lufthansa" (Sowjetzone) 
D ie in der Sowjetzone tätige „Deutsche Lufthansa" ist ein soge­
nannter volkseigener Betrieb mit dem Sitz in [Ost-]Berlin; sie 
ist dem „Innenminister" der Zone unmittelbar unterstellt Ver­
treten wird sie dÜrch den „Hauptdirektor" allein oder g~mejn­
sam durch zwei Direktoren (denen der kaufmännische Leiter in­
soweit gleichgestellt ist) bzw. durch einen Direktor und einen 
Bevollmächtigten. 
(Statut der „Deutschen Lufthansa", GB!. DDR 1956 I S. 205) 661 

M (f) Zahlungs- und Kreditverkehr 

Die Regelung der auf Reichsmark lautenden Wertpapiere 
der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden 
Die auf ReichsmJrk lautenden Wertpapiere der Konversionskasse 
für d eutsche Auslandsschulden sind innerha1b eines Jahres seit 
dem Stichtag (1.5.1955; vgl. § 6 Abs. 2 des Berliner Wertpapicr­
bereinigungsgesetzes = WBG 1) anzumelden (§ 2 Abs. 1 des Ge­
setzes zur Bereinigung der auf Reichsmark lautenden Wert­
papiere der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden = 
RM-Koka-.WBG '). Die Anmeldefrist läuft d emnach am 30. 4. 1956 
ab. Diejenigen, die glaubhaft machen, daß sie ihre Rechte ohne 
eigenes Verschulden nicht haben fristgemäß anmelden können, I 
sind berechtigt, bis zum 30. 4. 1958 die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand (§ 32 WBG) zu beantragen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 RM­
Koka-WBG). Der Ablauf der Anmeldefrist gibt Veranlassung, f 
auf die Regelung hinzuweisen, welche die Bundesrepublik in Er­
füllung ihrer in dem Abkommen über deutsche Auslandsschul­
den' übernommenen Verpflichtung (vgl. Nr. 4 Buchstabe g der 
Anlage I zum Abkommen) für die auf Reichsmark lautenden 
Wertpapiere der Konversionskasse angeboten hat. 
Die Grundlage für die Regelung bildet das Angebot der Regie­
rung der Bundesrepublik Deutschland an die Inhaber von 3 •to 
Reichsmark-Sdrnldverschreibungen und -Teilgutscheinen sowie 
von auf Reichsmark lautenden Schuldscheinen (Scrips) der Kon­
versionska~se für deutsche Auslandsschulden•. Der Kreis der 
Deutschen, welche die Bundesrepublik auf Grund dieses Ange­
botes in Anspruch nehmen können, ist sehr klein•. Es kommen 
nämlich nur diejenigen Personen für die Annahme des Angebotes 
in Betracht, die am 30. 4. 1955 in einem Gläubigerstaat ansässig 
waren oder des~en Staatsangehörigkeit besaßen (vgl. den Eingang 
d~s Regelungsangebotes unter II und III'); dabei ist unter Gläu­
bigerstaat ein Staat zu verstehen, d em gegenüber - mit Ausnahme 
der Bundesrepublik Deutschland - das Londoner Schu!denabkom• 
men am 30. 4, 1955 in Kraft war (vgl. den E ingang des Regelungs­
angebotes unter I'). Das erklärt sich daraus, daß die Reichs­
mark-Wertpal)iere der Konversionskasse bei der Reichsbank in 
Be rlin zahlbar waren, also keine „marktfähigen in einem Gläu­
bigerstaat zahlbaren Wertpapiere" sind (vgl. Artikel 4 Abs. 3 
B_u~stabe c .?es Abkommens), wie z.B. alle 4prozentigen auf aus­
land1sche Wahrung lautenden Wertpapiere der Konversionskasse 
deren Inhaber die Bundesrepublik ohne Ausnahme in Anspruch 
nehmen k~nnen, wenn d ie Stücke bereinigt sind. 
Trotz der ~ngüns!'lgen Auswirkungen des Regelungsangebotes für 
Deutsche smd Falle denkbar, in denen d er einzelne zum Zuge 
kommen mag, auch wenn er persönlich die oben erwähnten Vor• 
aussetzungen nicht erfüllt. Ein solcher Ausn ahmefall ist die Er• 
bengemeinschaft, die auf Grund eines vor dem 30. 4. 1955 ein­
g~tre~enen Erbfalles entstanden ist. Sie kann die Bundesrepublik 
namhch. auch dann in Anspruch nehmen, wenn nur einer der 
Erben die oben erwähnten Voraussetzungen erfüllt•. 
Sowe!t Rechte aus Schuldverschreibungen geltend gemacht wer­
den, 1~t ferner Voraussetzung für die Annahme des Angebotes, 
daß diese Schuldverschreibungen entweder mit Lieferbarkeits­
bescheinigung versehen oder im Bereinigungsverfahren aner­
kannt worden sind'· Separatzinsscheine, die von der Konver­
sionskasse in gewissen Sonderfällen ausgegeben worden sind und 
mit keiner ihrer Reichsmark-Wertpapierarten in Zusammenhang 

1 Vom 26. 9. 1949, Verordnungsblatt Groß-Berlin I s. 346. 
2 Vom 5. :· 1955, BGB!. I s. 86'; West-Berlin: übernahmegesetz vom 

10. 3. 1955, GVBI. (West)-Berlin s. 169· vgl dazu v Wlllmann BB 
1955 s. 300 f. ' ' ' ' 

s Vom 27. 2. 195~, BGBl. II s. 331. 
• Vom Z5. 4. 1955, Bundesanzeiger vom 30. 4. 1955 Nr. 83. 
5 Siehe sctwn V. Wlllmann, BB 1955 S. 300 [3011. 
6 V gl. Mitteilung der Bank deutscher Länder 90-06/55 vom 8. 12. 1955 

Bundesanzeiger .v<?m 13. 12. 1955 Nr. 240, Nr. 1 Abs. 2. ' 
7 Wegen des :5Crem1gungsver!ah_rens und der Sonderbehandlung von 

Tellgutscheinen und Scrips vgl. v. Wlllmann, BB 1955 s. 300 f. 
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stehen, brauchen ebenso wenig wie die zuletzt genannten Titel 
bereinigt zu werden. 
Die fünf Jahre dauernde Frist füi: die Annahme des Angebotes 
begann am 30. 4. 1955. Das Angebot wird für die Schuldverschrei­
bungen durch Einreichen der mit Lieferbarkeitsbescheinigung 
versehenen Stücke nebst Zinsscheinen oder der im B erein igungs­
verfahren erteilten Anerkennungsbescheide angenommen, denen 
- soweit vorhanden - d ie alten Stücke nebst Zinsscheinen bei­
zufügen sind. Für Teilgutscheine und Schuldscheine (Scrips) wird 
das Angebot ebenfalls durch Einreichen der Urkunden oder -
soweit nicht vorhanden - der von der Bundesschuldenverwal­
tung nach § 6 Abs. 2 Satz 3 RM-Koka-WBG ausgiistellten Be­
scheinigungen oder der nach § 7 dieses Gesetzes ergangenen ge­
riditlichen Entscheidungen angenommen. Einzelheiten über die 
verschiedenen Wege, die d ie Titel - je nach ihrer Art - in 
diesem Verfahren n ehmen, enthält das Regelungsangebot unter 
Absdinitt B Buchst. d und Abschnitt C. 
Der Unterschied der Wege erklärt sich daraus, daß Anträge für 
nicht mit Lieferbarkeitsbescheinigung versehene oder nicht greif­
bare und deshalb bereinigungspflichtige Schuldverschreibungen 
gewissermaßen einen Umweg über die Prüfstelle, die Preußische 
Staatsbank (Seehandlung) in Berlin, machen müssen. Für die 
Berechtigten ergeben sich daraus aber keine besonderen Mühe­
waltungen, weil ihre Interessen in der Regel sowohl im Berei­

. nigungsverfahren wie auch in dem damit verbundenen Umtausch-
verfahren von der Anmeldestelle (§ 14 Abs. 1 Satz 2 WBG) wahr­
genommen werden. Die anderen Titel sind dagegen, auch wenn 
sie nicht vorgelegt werden können, direkt bei d em Umtausch­
agenten, der Bank deutscher Länder in Frankfurt a. M., geltend 
zu m achen . 
'in dem Angebot werden ferner die Bedingungen für die neuen I, 3 0/o Deutsche Mark-Schuldverschreibungen 1953 (Serien I bis III) 
bekanntgegeben, die an Stelle der alten Schuldverschreibungen 
und zur Fundierung von einem Drittel der Zinsrückstände dieser f Schuldverschreibungen sowie an Stelle von Teilgutscheinen 

• • zuzüglich des auf diese entfallenden Drittels der Zinsrückstände 
ausgegeben werden (zwei Drittel der Zinsrückstände werden ge­
strichen). Soweit der Anspruch auf Aushändigupg von neuen 
Schuldverschreibungen nicht in ganzen S tücken darstellbar ist, 
wird der Spitzenbetrag dem Gläubiger bei einem d eutschen Kre­
ditinstitut gutgeschrieben. Über d en gutgeschriebenen Spitzen­
betrag kann stückelos verfügt werden. Die Schuldscheine (Scrips) 
werden in bar abgelöst. All diese Verbindlichkeiten werden im 
Verhältnis von zehn Reichsmark zu einer Deutschen Mark um­
gestellt. 
Einzelheiten des Verfahrens, das beim Umtausch bzw. bei der 
Barablösung einzuhalten ist, sind von der Bank deutscher Länder 
in zwei Mitteilungen bekanntgegeben worden. In der Mitteilung 
9003/55 1 wurden die verschiedenen Vordrucke und die Art ihrer 
Verwendung erläutert, die für d ie einzelnen Wertpapierarten 
ausgegeben werden. Der Beginn des Umtausch- und Barab­
lösungsverfahrens wurde durch die Mitteilung 9006/55 • bekannt­
gemacht. Diese Mitteilung erläutert außerdem die wichtigsten 
Bestimmungen, die beim Verfahren zu beachten sind 10• 662 

f Assessor Michael von W I L L M A N N , Bonn 

M (g) Grundstü.ck.swesen 

Rückforderung eines „schwarzen" Grundstücks­
kaufpreises 
1. Dem Käufer eines Grundstückes, der e inen Schwarzpreis ge­
zahlt hat, ist durch § 4 der Grundstückspreisverordnung I d ie 
Möglichkeit gegeben, das Grundstück zum beurkundeten nied­
rigeren Preis 'ZU erwerben. Daher ist in § 5 der Verordnung § 817 
Satz 2 BGB (der die Rückforderung einer Leistung bei einem 
Gesetzes- oder Sittenverstoß beider Vertragsteile ausschließt) für 
diesen Fall ausgeschaltet, da diese Bestimmung bei einem Preis­
verstoß der Rückforderung des nichtbeurkundeten aber bezahl· 
ten Kaufpreisteiles im Wege gestanden hätte. Der Gesetzgeber 
hat den Verkäufer absichtlich in die Hand des Käufers gegeben, 
in der - auf ihre Richtigkeit nicht nachzuprüfenden - Erwar­
tung, daß schon das Bewußtsein einer solchen Möglichkeit den 
Verkäufer abhalten werde, sich überhaupt auf einen Schwarz­
preis einzulassen. Es kam dem Gesetzgeber dara uf an, dem Käu­
fer einen Anreiz zu geben, die Falschbeurkundung des Kaufprei­
ses aufzudecken. Dabei läßt das Gesetz den beurkundeten Kauf­
preis selbst dann maßgebend sein, wenn der Gesamtkaufpreis 
den gesetzlich zulässigen Preis nicht überschreitet. Der Anreiz, 
die Falschbeurkundung aufzudecken, ist um so größer, je grpßer 
der an den Käufer zurückzugewährende, n icht beurkundete Kauf­
preisteil Ist und je vorteilhafter diese Rückgewähr für den Käu­
fer ist (Bundesgerichtshof, Urteil vom 20. 11. 1953, BGHZ 11 S. 90 '). 

s vom 26. 4. 1955, Bundesanzeiger vom 30. 4. 1955 Nr. 83. 
g Vgl. oben Fußnote 6. 

10 Eingehend dargestellt von Ebert, Wertpapier-Mitteilungen Tell IV B 
1955, Sonderbeilage Nr. 10 vom 24. 12. 1955 S. 5 ff. 

1 Verordnung über die Preisüberwachung und die Rechtsfolgen von 
Pi-eisverstößen im Grundstücksverkehr vom 7.7.1942, RGBI. I s. 451. 

2. Von der Anwendung der Grundstückspreisverordnung 1 sind auch 
Spe k u 1 a t i o n s g es c h ä"f t e über Grundstücke keineswegs 
ausgeschlossen. Abgesehen d avon, daß das Gesetz eine derartige 
Ausnahme nicht kennt, ist die Gefahr der Preisüberschreitung 
gerade bei d iesen Geschäften besonders groß. 
(Bundesgerichtshof, Urteil vom 9. 12. 1955 - V ZR 81/54) 
Die Entscheidung ist nur noch maßgebend filr Recbtsstrel:tlgkeiten, für 
die die Rechtslage vor der Preisfreigabe !ilr bebaute Grundstilcke be­
achtlich ist, sowie für unbebaute Grundstücke. 663 

Umstellungsgrundschulden auf Grundstücken von 
Angehörigen der Vereinten Nationen 
U mstellungsgrundschulden nach dem Gesetz zur Sicherung von 
Forderungen für den Lastenausgleich (Hypothekensicherungs­
gesetz)• sind auf den Grundstücken, dit: Angehörigen der Ver­
einten Nationen gehören, bei Vorliegen der vom Gesetz fest­
gelegten Voraussetzungen zwar damals entstanden; die Leistun­
gen aus den Umstellungsgrundschulden konnten jedoch wegen 
des von der Besatzungsmacht ausgesprochenen Vorbehaltes zum 
Hypothekensicherungsgesetz nicht gefordert werden. 
(Bundesgerichtshof, Urteil vom 7. 3. 1956 - V ZR 26/55) 664 

M (h) Versicherung 

Vertrauensschäden-Versicherung 
Keine Leistungspflicht des Versicherers für vorvertragliche 
Schäden 
1. Entsprechend einem Grundsatz, der für alle Versicherungs­
zweige gilt, sehen auch d ie Allgemeinen Versicherungsbedingun­
gen für die Personen-Kautionsversicherung in Nr. I einen Ver­
sicherungsschutz nur für solche Versicherungsfälle vor, die wäh­
rend des Bestehens der Versicherung eintreten. Unter dem 
V e r sich er u n g s f a 11 ist die Verwirklichung . der versicher­
ten Gefahr zu verstehen, d. h. der Eintritt desjenigen Ereignisses, 
an das nach dem Versicherungsvertrag die Leistungspflicht des 
Versicherers gebunden ist (Bundesgerichtshof, Urteil vom 18. 12. 
1954, BGHZ 16 S. 37 (42); Kisch, Handbuch des Privat-Versiche­
rungs-Rechts II, 9; Zeitschrift für Versicherungswissenschaft 35 
S . 83 ff). Bei der Personen-Kautionsversicherung (Vertrau -
e n s s c h ä d e n - Vers ich er u n g) ist Gegenstand des Ver­
sicherungsschutzes die Gefahr, daß der Versicherungsnehmer: das 
Vertrauen des Versicherten enttäuscht, indem er vorsätzlich oder 
fahrlässig die ihm anvertrauten Vermögensinteressen des Ver­
sicherten pflichtwidrig verletzt. In dieser Erschütterung der Ver­
trauensgrundlage liegt da s entscheidende Merkmal für den Ein­
tritt des Versicherungsfalles (Bundesgerichtshof, Urteil vom 
26.3.1952, VersR 1952 S.179 (180] ; von Halem, Anmerkung zu dem 
Urteil des Landgerichtes Berlin vom 19. 11. 1951, VersR 1952 
s. 178 (179)). 
2. Der Versicherer ist auch bei einer Personen-Kautionsversiche­
rung (Vertrauensschäden-Versicherung), d ie als sogenannte :Rück­
w ä r t s v e r s i c h e r u n g (d. h. rückwirkend) genommen wurde, 
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versiche­
rungsnehmer bei Abschluß des Versicherungsvertrages weiß, daß 
der Versicherungsfall schon eingetreten is t. 
3. Daher haftet d er Versicherer in folgendem Falle nicht: Ein 
Darlehensnehmer hatte seinem Darlehensgeber Gegenstände zur 
Sicherheit übereignet. Zur S icheruI}g des Darlehensgebers gegen 
alle vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzungen aus d em 
Sicherungsübereignungsvertrage - insbesondere auch gegen eine 
Veräußerung der übereigneten Gegenstände an Dritte - hatte 
der Darlehensnehmer eine Kautionsversicherung abzuschließen. 
Der Versicherungsvertrag wurde einige Tage nach Abschluß des 
Sicherungsübereignungsvertrages, jedoch rückwirkend auf einen 
davor liegenden Zeitpunkt abgeschlossen. Der Darlehensnehmer 
hatte jedoch die sicherungsübereigneten Gegenstände schon ein­
einhalb Jahre zuvor an einen anderen Gläubiger zur Sicherung 
übereignet, der sich dann wegen seiner Forderungen aus den 
Gegenständen befriedigte. In diesem Falle hat der Darlehens­
geber keinen An!UJruch auf die Versicherungssumme. 
(Bundesgerichtshof, Uz.:teil vom 19. 3. 1956 - II ZR 23/55) 665 

R Wohnungs- und Geschäftsraumfragen 

Mietpreisherabsetzung nach dem Bundes;mietengesetz 
Rechtsanspruch des Mieters gegenüber der Preisbehörde 
1. Die Miete für preisgebundenen, bis zum 31. 12. 1949 bezugs­
fertig· gewordenen Wohnraum, die vor dem 1.1.1955 vereinbart 
worden ist, ,,kann" auf Antrag des Mieters von der Preisbe-

t - BB 1954 S. 44 Nt. 103 = JZ 1954 S. 259 - MDR 1954 S. 220 = NJW 1954 
s. 308. 

• Vom 2. 9. 1948 (W!GBI. s. 87) In der Fassung des Gesetzes vom 
10. 8. 1949 (WiGBI. s. 232); aufgehoben durch § 373 Nr. 2 des Lasten­
ausgleichsgesetzes vom 14. 8. 1952 (BGB!. I S. M6). 
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hörde bis zu der Miete herabgesetzt werden, die nach den bis 
zum 1. 8. 1955 geltenden Vorschriften preisrechtlich zulässig war, 
wenn sie diese Miete um mehr als 10 v. H. übersteigt (§ 2 Abs. l 
Halbs. 1 des ersten Bundesmietengesetzes = BMG) •. § 2 BMG 
stellt die Herabsetzung der Vertragsmiete nicht in das Ermessen 
der Preisbehörde, sondern begründet eine V e r p f 1 i c h tun g 
d e r P r e i s b e h ö r d e dazu und gibt dem Mieter einen 
Rechtsanspruch auf die Herabsetzung in dem in § 2 Abs. 1 BMG 
bestimmten Umfange. 

• Vom 27. 7. 1955, BGB!. I s. 458; vgl. Hans, BB 1955 s. 656 ff. und s. 751 
Nr. 1347. Der Antrag mußte bis spätestens zum 31. 12. 1955 gestellt 
werden, es sei denn, dle vereinbarte Miete übersteigt die prelsrecht­
llch ZUlässige Miete um mehr als 331/1 .v. H. (§ 2 Abs. 1 Halbsatz 2 
BMG). 

GUTACHTEN 

2. Der Rechtsstaat der Gegenwart bewährt sein Wesen auch und 
gerade darin, daß er dem Bürger gegenüber der öffentlichen 
Gewalt im Zweifel Reclitsansprüche eim·äumt. Eine gesetzliche 
Regelung, die der Verwaltung ein Handeln nach ihrem freien 
Ermessen selbst dann gestattet, wenn alle tatbestandsmäßigen 
Voraussetzungen für ein solches Handeln erfüllt sind müßte 
daher den dahin gerichteten Willen eindeutig zum Ausdruck 
bringen. Anderenfalls spricht eine Vermutung dafür daß die 
Behörde in solchem Falle gebunden ist (Bundesverw;ltungsge­
richt, Urteil vom 18. 2. 1955, BVerwGE 1 S. 321). Diese Vermu­
tung, daß dem Bürger gegenüber der öffentlichen Gewalt im 
Zweifel ein Rechtsanspruch zusteht und die Behörde gebunden 
ist, greift im Falle des § 2 BMG Platz. 
(BundesverwaUungsgericht, Urteil vom 31. 1. 1956- V G 34/55) 661 

Das Redlt der öffentlidien Ent~egnung Zur „Berichtigungspflicht" der Presse 1 

Von Rechtsanwalt Dr. L OFF L ER, Stuttgart 

Wer immer als Unternehmer oder Politiker, Beamter, als 
leitender Angestellter oder freiberuflich Schaffender am 
öffentlichen Leben teilnimmt, muß damit rechnen, daß sein 
eigenes Wirken oder das seiner Organisation ö ff e n t -
1 i c h e r K r i t i k begegnet, deren berufenes Organ im mo­
dernen Rechtsstaat die Presse ist. Sie erfüllt damit nach dem 
Willen der Verfassung eine wichtige staatspolitische Funk­
tion•. Der Staatsbürger ist gegenüber Angriffen der „Groß­
macht Presse"- keineswegs wehrlos. Neben den straf- und 
zivilrechtlichen Bestimmungen des Ehrenschutzes (§§ 185 ff. 
StGB, §§ 823 ff., 1004 BGB) steht ihm als besondere Ab­
wehrwaffe das Recht der öffentlichen Entgegnung auf Grund 
des noch immer gültigen 3 Reichspressegesetzes (RPG) von 
1874 zur Verfügung. 

I. ,, WaffengleichheU" Presse - Publikum erforderlich 
Leider hat sich in der Praxis gezeigt, daß die Durchsetzung 
des E n t g e g n u n g s r e c h t e s gemäß § 11 RPG in der 
Mehrzahl aller Fälle an den zahlreichen form e 11 e n 
Schwierigkeiten scheitert, mit denen der übervorsich­
tige Gesetzgeber dieses Rechtsinstitut belastet hat. Eine bal­
dige Herstellung der rechtlichen „Waffengleichheit" zwischen 
Publikum und Presse wäre im Interesse des öffentlichen Le­
bens erwünscht. Es ist deshalb zu begrüßen, daß Bundes­
innenminister Dr. Schröder am 8. 11. 1955 auf der Jahres­
tagung des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger in 
München erklärt hat, die Regierung nehme zwar von dem viel­
umstrittenen Vorhaben Abstand, das alte Reichspressegesetz 
von 1874 durch ein neues Bundespressegesetz abzulösen beab­
sichtige aber, drei vordringliche presserechtliche Teiifragen 
bald zu bereinigen; dazu gehöre neben einer Reform des 
Beschlagnahmerechtes und des Ehrenschutzes die wirksame 
Ausgestaltung der „Berichtigungspflicht" der Presse. zur 
Frage der öffentlichen Entgegnung ist kürzlich auch ein grund­
sätzliches Urteil des Landgerichtes Mannheim• ergangen. Des­
halb erscheint es angebracht, das heute geltende Entgegnungs­
recht zusammenfassend darzustellen. Daraus wird sich von 
selbst ergeben, in welcher Richtung die vom Bundesinnen­
ministerium angekündigte Reform zu erwarten ist (vgl. unten 
zu XII). 

ß . Wer unterliegt dem Entgegnungszwang? 
D_em ~ntgegnungszwang unterliegt nur die sogenannte p e­
r 1 o d 1 s c h e Presse, das heißt die periodisch• erscheinenden 
Z e i tun g e n und Ze i t s c h r i f t e n. Auf Bücher und son­
stige nichtperiodische Druckschriften erstreckt sich der Ent­
gegnun~sz':"ang nicht. Diese Begrenzung ist zweckmäßig. Bei 
der per10d1schen Presse mit ihrer bedeutsamen Massenwir­
kung und Verbreitung besteht an der Möglichkeit, einer un­
zutreffenden Veröffentlichung sofort zu entgegnen oder diese 
richtigzustellen, ein besonderes Interesse. 

Für die Erfüllung des Rechtes auf Entgegnung haftet nach 
§ 11 R;PG bei der Presse weder der Drucker noch der Her­
ausgeber oder Verleger, sondern allein der verantwort­
~ ich e R e ~ a kt e u r. Hat eine Zeitung oder Zeitschrift für 
ihre verschiedenen Sparten (Politik, Sport, Lokales) mehrere 
verantwortliche Redakteure bestellt., so haftet für die Erfül­
lung des Entgegnungsansproches nur der Redakteur, dei: !~ 

die betreffende (die beanstandete Mitteilung enthaltende) 
Sparte verantwortlich ist. 

Schwierigkeiten können sich ergeben, wenn der nicht seltene 
Fall eintritt, daß während der Geltendmachung des Ent­
gegnungsrechtes der verantwortliche Redakteur w e c h-
s e lt. Soll hier der alte oder der neue Redakteur haften? 
Die herrschende Auffassung 6 hält sich mit Recht an den 
neuen Mann, weil er allein als nunmehr verantwortlicher Re­
dakteur bindende Anweisungen über die Aufnahme und den , 
Abdruck der Entgegnung erteilen kann. 

Der verantwortliche Redakteur, der wegen Nichterfüllung ~ 
des Entgegnungsanspruches zur Rechenschaft gezogen wird, 
pflegt hä_uflg einzuwenden, an ihm habe es nicht gelegen, er 
selbst sei zum Abdruck der Entgegnung bereit gewesen, je­
doch habe sich der Eigentümer der Zeitung oder der Ver­
leger geweigert, die Entgegnung aufzunehmen. Dieser Ein­
wand entschuldigt nicht. In derartigen Fällen kann sich der 
verantwortliche Redakteur dadurch vor Bestrafung wegen 
Verletzung des Entgegnungszwanges (§ 19 RPG) schützen daß 
er die verantwortliche Redaktion alsbald niederlegt. Läßt der 
Verleger nach der Niederlegung der verantwortlichen Redak• 
tion die Zeitung erscheinen, ohne daß er das berechtigte Ab­
druckverlangen berücksichtigt, so setzt er sich selbst der Be­
strafung aus 7• Um einen möglichen Konflikt zwischen Ver­
leger und verantwortlichem Redakteur von vornherein aus­
zuschalten, legt das fortschrittliche und in vielem vorbild-

1 Der vom Reichspressegesetz (§ 11 RPG) verwendete Ausdruck Be­
nchtigung" Ist Irreführend, weil es nach dem Gesetz nicht dai-au:e 
ankommt, ob die Entgegnung materiell der Wahrheit entspricht. 
Die Landespressegesetze von Bayern, Hessen und dem ehemaligen 
Württemberg-Baden (vgl. unten Fußnote 3) verwenden deshalb die 
Bezeichnung „GegendarstelJung••. Das österreichische Pressegesetz 
spricht schllcht und treffend von „Entgegnung". 

~ Löffler, Presserecht, München 1955, § 1 RPG Anm. 84, 85. 
3 In fast allen Bundesländern gilt § 11 RPG als Bundesrecht weiter. 

Das En_tgegnungsrecht haben dle Länder Bayern, Hessen und das 
ehemalige Württemberg- Baden (Nordwürttemberg- Nordbaden) In 
ihren 19~9 ergangenen Landespressegesetzen neu geregelt (Ba y e rnt 
Gesetz über dle Presse vom 3. 10. 1949, GVBI. S. 243, teilweise auf­
geho~en durch Art. 5 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 11. 8. 1954, GVBl. 
S. l61, H essen : Gesetz über Freiheit und Recht der Presse vom 
2~. 6. 1949, GVBl. S. 75; W ü r t t e m b er g - Ba den : Gesetz über 
dle Freiheit der Presse vom l. 4. 1949, Reg.BI. Württ. s. 59 und ABL 
Baden Sp. 170). Dabei stimmt die württemberg-badische Regelung 
- abgesehen von der Verwendung der Bezeichnung Gegendar 
st~Uung" statt „Berichtigung" - inhaltlich mit § 11 RPG übereln­
D1e bayerische Sonderregelung Ist ungültig; vgl. Löffler, a.a.O. ~ 
oben Fußnote 2 -, § 11 RPG Anm. 144). (Eine Entscheidung des 
Bundesverfassu~_sg7rich)oes, dle diese Streitfrage endgültig klärt, 
steht bevor). Gültlg 1st die ln vielem vorbildliche hessische Sonder­
regelung, auf die deshalb in der folgenden Darstellung verwiesen 
werden muß. 

4 Vom 12. 8. 1955, NJW 1956 S. 384 ff. 
G „Periodisch" bedeutet nach § 7 RPG eine einmonatliche oder kür­

zere Erscheinungsweise. Zeitschriften mit zweimon.atllcher Er­
scheinungsfrist unterliegen deshalb nach dem Relchspressegesetz 
dem Entgegnungszwang nlcht. Die Landespressegesetze von Bayern 
u~d Hessen (vgl. oben Fußnote 3) haben jedoch die Erschelnungs­
fr1s~ auf sechs Monate ausgedehnt und damit den Kreis der 
ber1chtigungspflichtlgen Druckschriften erheblich erweitert. Nord­
rhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben dem Entgegnungs­
zwang sämtliche Zeitungen und Zeitschriften unterworfen (vgl 
die Obersicht bei Löffler, a. a. o. - oben Fußnote 2 - § 7 RJ?G 
Anm. 38-44). 

G Vgl. 9berlandesgerlcht Celle, Goltdammers Archiv filr Strafrecht 63 
s. 195. 

7 Löffler, a.a.o. (oben Fußnote 2),.§ 19 RPG Anm. 59 und 60, 
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liehe hessisclle Landespressegesetz in § 10 die Pflicht, eine 
Entgegnung zu veröffentlichen, sowohl dem verantwortlichen 
Redakteur wie dem Verleger in gleicher Weise auf. 

llL Wem steht der Entgegnungsanspruch zu? 

1. Das Recht, den Abdruck einer Entgegnung zu verlangen, 
steht jeder „bete i 1 i g t e n öffentlichen Behörde 
oder Privatperson" zu (§ 11 RPG). Während z. B. in 
Frankre}cll die Gegendarstellung einer Behörde am Kopf der 
nächsten Nummer abgedruckt werden muß, kennt das deut­
sclle Presserecht ein solches Privileg der Behörde nicht. Den 
Privatpersonen sind nach herrschender Meinung 8 die j u r i -
stischen Personen (Vereine usw.) sowie die Gesell­
s c h a f t e n des Bürgerlichen Gesetzbuches und des Handels­
gesetzbuches gleichgestellt. Da es sich bei dem Recht der 
öffentlichen Entgegnung um einen Ausfluß der Meinungsfrei­
heit und des Anspruches auf Gehör vor dem Forum der 
Öffentlichkeit handelt, steht der Entgegnungsanspruch nach 
der Verfassung O auch ausländischen Behörden, Gesellschaf­
ten und Privatpersonen zu. 

2. Selbstverständlich hat nicht jeder Bürger, der am Inhalt 
eines Presseartikels Anstoß nimmt, den gesetzlichen Rechts­
anspruch des § 11 RPG auf Abdruck seiner Entgegnung. Das 
würde - besonders in bewegten Zeiten ~ die Presse uner­
träglich belasten. Das Gesetz b e s c h r ä n k t deshalb das 
Entgegnungsrecht ausdrücklich a u f die b e t e i l i g t e n Be­
hörden und Personen. Darüber aber, was unter „betei­
ligten" zu verstehen ist, gehen die Meinungen weit ausein­
ander 10• Ist z. B. ein Unterne~er, dessen Pläne durch einen, 
die allgemeine Marktlage betreffenden unrichtigen Presse­
bericht empfindlich gestört werden, als „Beteiligter" mit 
Rechtsanspruch auf Entgegnung anzusehen? Hat jeder Wirt­
scllaftsprüfer oder seine Berufsorganisation das Recht der 
Entgegnung, wenn die Presse an den Praktiken eines bestimm­
ten Wirtschaftsprüfers Kritik übt und dabei über den Wirt­
schaftsprüferberuf unrichtige Angaben macht? Die Recht­
sprechung hat sich erfolgreich bemüht, diese schwierige Streit­
frage zu klären, und dabei folgende Richtlinien aufgestellt: 

a) Wer nur generell, das heißt a!s „Gruppenangehöriger" be­
teiligt ist, hat kein Recht auf Entgegnung. Wirft die Presse 
dem Hausbesitzer A in München unsoziales Verhalten vor, 
so hat wohl A, nicht aber der über diesen Artikel aufge­
brachte Hausbesitzer B das Entgegnungsrecht. Erforderlich 
ist daher ein individuelles Betroffens·ein. 

b) Andererseits kann ein individuelles Betroffensein auch 
dann vorliegen und den Entgegnungsanspruch auslösen, wenn 
der B e t r o f f e n e zwar nicht direkt, aber doch m i t t e 1 -
b a r a n g e g r i ff e n wird. Richtet sich die Kritik an einem 
Beamten indirekt auch gegen dessen Behörde, oder berührt 
ein gegen den Hausbesitzer A erhobener Vorwurf über den 
Einzelfall hinaus die Interessen sämtlicher Hausbesitzer, so 
steht der Behörde bzw. dem Hausbesitzerverein der Entgeg­
nungsanspruch zu. Nach diesem Grundsatz kann der Presse­
angriff gegen einen Verstorbenen unter Umständen das Ent­
gegnungsrecht der Erben auslösen. 

c) Nicht erforderlich ist, daß der N am e des Betroffenen 
genannt ist. Behauptet ein Werbungtreibender, der ein· 
zige Verkäufer einer Ware in einem bestimmten Gebiet zu 
sein, so sind sämtliche (nicht genannten) Konkurrenten, die 
die gleiche Ware in demselben Gebiet vertreiben, zur Ent­
gegnung berechtigt. 

d) Der Entgegnungsanspruch setzt keine Herabsetzung oder 
einen Angrif f auf den Betroffenen oder eine Verletzung 
seiner Rechte voraus. Der Kaufmann, der rühmend in der 
Presse erwähnt wird, er habe auf der Ausstellung in Ham­
burg eine Auszeichnung erhalten, kann öffentlich entgegnen 
lassen, es liege eine Firmenverwechslung vor, er habe gar 
nicht ausgestellt. 

e) Der Betroffene muß ein r e c h t 1 i c h e s In t e r e s s e an 
der Entgegnung haben. Meldet die Presse, der Kaufmann A 
sei mit seinem Opel Rekord auf der Autobahn bei einer Stun­
dengeschwindigkeit von 100 km verunglückt, so kann die 
Entgegnung dahin lauten, die Geschwindigkeit habe nur 
80 km betragen, nicht aber dahin, A fahre einen Opel Kapitän, 
keinen Rekord. 

IV. Kein „Recht zur Lüge" 

1. Bei der großen Wirkung der modernen Presse vermag die 
ö f f e n t l i c h e E n t g e g n u n g ihren Zweck nur dann zu 
erfüllen, wenn sie der beanstandeten Erstmitteilung u n -
v erz ü g 1 i c h folgt und so verhindert, daß sich Irrtümer 
und Vorurteile einnisten, die - einmal im öffentlichen Be­
wußtsein verankert - schwer wieder auszumerzen sind. 
Trägt man aber diesem berechtigten Beschleunigungsinteresse 
Rechnung, so bedeutet das weitgehend einen Verzicht auf die 
Klärung der materiellen Wahrheit. Hat z. B. die Presse den 
Bericht eines Wirtschaftskorrespondenten gebracht, die Krise 
der bekannten Firma A gehe auf das Versagen des früheren, 
von der Besatzungsmacht bestellten Treuhänders zurück, und 
trüft anderntags eine Entgegnung des Treuhänders ein, die 
Schuld treffe ausschließlich den jetzigen Inhaber, so könnte 
in derartigen Fällen die Ermittlung der Wahrheit vielleicht 
Wochen und Monate in Anspruch nehmen. Damit würden 
Sinn und Zweck des§ 11 RPG, dem Betroffenen die sofortige 
Gegenäußerung zu ermöglichen, illusorisch 11• Daher hat das 
Reichspressegesetz aus zwingenden prakti.schen Gründen auf 
den Nachweis der materiellen Wahrheit als Voraussetzung 
des Entgegnungsarispruches verzichtet und diesem rein for­
mellen Charakter verliehen. Erfüllt eine Entgegnung die ge­
setzlichen Erfordernisse des § 11 RPG, so muß sie nach herr­
schender Meinung 12 selbst bei nachweisbarer Unrichtigkeit 
abgedruckt werden. 

Einer so unbefriedigenden Schlußfolgerung kann jedoch nicht 
beigepflichtet werden 18• Sie würde ein „Recht auf Lüge" 
sanktjonieren. Entweder kann man mit Greiff 14 in solchen 
Fällen das Vorliegen eines „berechtigten" Interesses ver­
neinen. Oder man stellt auf die Rechtsnatur des Entgeg­
nungsanspruches ab, der rechtssystematisch ein Sonderfall 
des Kontrahierungszwanges ist, der aus öffentlich- und pri­
vatrechtlichen Elementen gemischt ist, und lehnt den Entgeg­
nungszwang aus folgendem Grunde ab: Da jedes Privat­
rechtsverhältnis unter dem Gesichtspunkt von Treu und 
Glauben steht, kann die Presse dem nachweisbar unrichtigen 
Entgegnungsverlangen den Einwand der unzulässigen Rechts­
ausübung entgegensetzen. 

Zuzustimmen ist der herrschenden Meinung dahin, daß nur 
der Nachweis, nicht aber ein bloßer Verdacht der Unrichtig­
keit der Entgegnung ausreicht, deren Abdruck zu verwei­
gern. Der Grundgedanke der Bestimmung ist derselbe wie 
beim „rechtlichen Gehör" : vor dem Forum der Offentlichkeib 
sollen beide Parteien zu Wort kommen. 

V, Entgegnungszwang beim Annoncenteil? 
Bei der Bedeutung, die heute dem Inseratenteil der Presse 
zukommt, taucht immer wieder die Frage auf, ob auch der 
Annoncenteil dem Entgegnungszwang unterliegt. Die Presse 
macht geltend, sie könne unmöglich dafür einstehen, wenn 
sich etwa die Konkurrenten einer inserierenden Firma be­
troffen fühlten. Gewähre man hier ein Entgegnungsrecht, 
so könnten die im Wettbewerb stehenden Firmen ihren Kon­
kurrenzkampf in Form kostenloser Gegenerklärungen (statt 
bezahlter Inserate) auf Kosten der Presse austragen. Obwohl 
die Rechtsprechung 16 dazu neigt, den Entgegnungszwang a4f 
den Annoncenteil auszudehnen, wird man sich aus prakti­
schen Erwägungen den Argumenten der Presse nicht ver­
schließen können. Im übrigen spricht das Gesetz (§ 11 Abs. 2 

8 Stenglein s trafrechtliche Nebengesetze, Berlin, 1928, Nr. 17 s. 372; 
Oberlandesgericht Frankfurt a. M., DJZ 1926 Sp. 1186; Löffler, a.a.O. 
(oben Fußnote 2), § 11 RPG Anm. 32. 

o Artikel 5 und Artikel 1 Abs. 2 des Grundgesetzes in Verbindung . 
mit Artikel 10 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten vom 4. 11. 1950 (BGB!. 1952 n S . 686). 

10 § 10 des hessischen Landespressegesetzes (vgl. oben Fußnote 3) ver­
sucht eine schärfere Abgrenzung und erklärt für belell!gt Jede 
Person oder stelle, ,.auf die sich in einer für die öffentllehkelt 
erkennbaren weise eine In dem Druckwerk aufgestellte Behauptung 
bezieht." 

11 RGZ 83 S. 362 (366]. 
12 RGSt. 24 s. 278; Bayerisches Oberstes Landesgericht, Entscheidungen 

Bd. 12 s. 241; Oberlandesgericht Celle, Urtell vom 28. 1. 1953, NJW 
1953 S. 1767. 

u Ablehnend tn Fällen offenbarer Unrichtigkeit auch Grelff, NJW 1950 
s. 241 [2421. 

lt A. a. o . (oben Fußnote 13). 
u Vgl. den, Nachweis bei Löffler, a.a.o. (oben Fußnote 2), § 11 RPO 

Anm.411. 
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RPG) nur von einem zu berichtigenden „Artikel", also 
einer Meinungsäußerung der Presse. Sinngemäß unterliegen 
deshalb nach herrschender Ansicht auch bildliche Dar­
stellungen und Karikaturen dem Entgegnungszwang, während 
die entsprechende Anwendung des Begriffes „Artikel" auf 
Inserate durchgreifenden Bedenken begegnet. 

VI. Freistellung vom Entgegnungszwang 
Vom Entgegnungszwang befreit sind nach dem Gesetz nur 
amtliche Druckschriften (§ 12 RPG) sowie wahr­
heitsgetreue Par 1 amen t s berichte aus öffentlichen 
Sitzungen des Bundestages und der Länderparlamente oder 
deren Ausschüsse. Bedenklich ist die Freistellung der soge­
nannten Matern - oder Redaktions kor resp o n -
den z e n (das sind die auf mechanischem oder chemischem 
Wege vervielfältigten periodischen Mitteilungen, vgl. § 13 
RPG). Angesichts der gewichtigen Rolle, die das Matern­
korrespondenzwesen heute spielt - die Mehrzahl aller deut­
schen Zeitungen erhält den Großteil des Zeitungsinhaltes 
druckfertig von sogenannten Korrespondenz- und Bildbüros 
-, erscheint die Regelung des hessischen Landespressegeset­
zes II vorbildlich, das ein Privileg für Redaktionskorrespon­
denzen nicht mehr kennt. 

VIL Tatsachen gegen Tatsachen 
Um zu verhindern, daß die Presse durch den Entgegnungs­
zwang zu einem Tummelplatz gegenseitiger Polemik wird, 
hat der Gesetzgeber den Entgegnungsanspruch von vorn­
herein auf die in der Presse mitgeteilten Tatsachen be­
schränkt. Damit entfällt der Entgegnungsanspruch gegenüber 
subjektiven Ansichten und Werturteilen. Die in jeder Zeitung 
täglich vorkommenden Wertungen (,,Der Film stellt künst­
lerisch eine schwache Leistung dar") sind damit vernünftiger­
weise dem Entgegnungszwang entzogen. 
Die Grenze zwischen Tatsache und Werturteil ist flüssig. Es 
kommt entscheidend auf den Einzelfall an 17• Ein wertvoller 
Maßstab ist der vom Reichsgericht 18 gegebene Anhaltspunkt, 
daß als Tatsache alles gilt, was „dem (gerichtlichen) Beweis 
zugänglich" ist. Ob eine Ware „erstklassig" ist, läßt sich ge­
richtlich erweisen, nicht dagegen eine politische, ethische 
oder soziale Überzeugung. Doch ist zu beachten, daß der Tat­
sachenbegri.ff nicht nur die äußeren Tatsachen (,,A hat das 
Haus angezündet"), sondern auch die sogenannten „in -
n er e n Ta t s a c h e n" (,,A hat in betrügerischer Absicht 
gehandelt") umfaßt Diese inneren Tatsachen sind dem Be­
weis durchaus zugänglich und unterliegen damit dem Ent­
gegnungszwang. 

Vielfach sucht sich die Presse dem Entgegnungszwang da­
durch zu entziehen, daß sie Tatsachen nicht als eigene, son­
dern als fremde Mitte i 1 u n g ·wiedergibt (,,Leserbriefe", 
,,Eingesandt", ,,Wie wir hören" usw.). Eine solche Distanzie­
rung ist ebenso unbeachtlich wie der übliche Vorbehalt: ,,Für 
diese Mitteilung übernehmen wir keine redaktionelle Ver­
~twortung". Anders wäre es nur, wenn die Presse der Rich­
tigkeit der Meldung selbst alsbald mit Nachdruck entgegen­
träte (,,offensichtlich unrichtig") . 

Auch die E n t g e g nun g muß sich auf Tatsachen beschrän­
ken. An diesem Erfordernis scheitern erfahrungsgemäß die 
meisten Entgegnungen. Tatsachen gegen Tatsachen, nicht 
Werturteile gegen Werturteile - das ist der Sinn des § 11 
RPG. Der Presse kann eine Gegendarstellung, aber keine 
Gegenmeinung aufgenötigt werden. 
Meist ist die Entgegnung ein Gemisch von (zulässigen) Tat­
sachen und (unzulässigen) Werturteilen. In einem solchen 
Falle ist der verantwortliche Redakteur nicht verpflichtet, 
Zulässiges und Unzulässiges auseinanderzuklauben. Er darf 
nach herrschender Meinung die ganze Entgegnung ableh­
nen u. 

Im übrigen macht es rechtlich keinen Unterschied ob sich 
die Entgegnung darauf beschränkt, die Richtigkeit der Erst­
mitteilung zu bestreiten (,, ... trifft nicht zu"), oder ob eine 
mehr oder weniger detaillierte Gegendarstellung gegeben 
wird. Auch braucht die Entgegnung keineswegs nur „Ent­
gegengesetztes" zu enthalten. Auch an E r g ä n z u n g e n kann 
ein rechtliches Interesse bestehen, wenn es gilt, einem falschen 
Eindruck entgegenzuwirken. Z. B. kann sich ein Privatkläger 
gegen die Pressemitteilung, das Beleidigungsverfahren habe 
durch Vergleich geendet, mit der öf.fenUichen Entgegnung 

----
wenden, der Privatbeklagte habe seine Behauptung zurück­
gezogen und die Verfahrenskosten übernommen. 

VIII. Die Formalien des Entgegnungsanspruches 
In seiner Oberängstlichkeit, das Entgegnungsrecht könne 
mißbraucht werden, hat der Gesetzgeber den Entgegnungs­
anspruch an die Erfüllung zahlreicher formeller Vorausset­
zungen gebunden, die es einem Laien fast unmöglich machen, 
selbst ein einwandfreies Entgegnungsschreiben aufzusetzen, 
das nicht schon aus formellen Gründen abgelehnt wird. Be­
sonders schwierig ist es, zwischen der förmlichen „Entgeg­
nung" selbst und dem Begleitschreiben, dem· sogenannten 
Abdruckverlangen, zu unterscheiden. ' 
1. Das Abdruck ver 1 an gen (,,Ich verlange, die beilie­
gende Entgegnung alsbaldig abzudrucken") ist an keine be­
sondere Form gebunden. Es kann mündlich, schrütlich, tele­
graphisch oder durch sogenannte schlüssige Handlung (Zu­
senden der Entgegnung) geltend gemacht werden. Auch ein 
Bevollmächtigter (z. B. Rechtsanwalt) kann den Abdruck für 
den Betroffenen verlangen 20• 

Das Abdruckverlangen ist an k e i n e F r i s t gebunden, doch 
kann bei allzu _spätem Eingang nach der Veröffentlichung der 
beanstandeten Pressemitteilung das rechtliche Interesse ent­
fallen sein. Adressat ist beim Abdruckverlangen der verant­
wortliche Redakteur, doch ist es nicht erforderlich, daß er in 
der Adresse genannt wird (ausreichend z. B.: ,,An die ,Neu­
stadter Nachrichten"). Das Abdruckverlangen ist der Presse 
zugegangen, wenn es in den „Machtbereich" des Empfängers 
(Verlagshaus) gelangt ist 21• 

2. Vom Abdruckverlangen (Begleitschreiben) ist die formelle 
,,E n t g e g nun g s erklär u n g" (Berichtigung, Gegendar­
stellung) streng zu unterscheiden. Sie kann weder mündlich 
noch telefonisch abgegeben werden, sondern muß in Druck 
oder Schrift fixiert sein. Sie muß - das gilt vor 'allem 
für handschriftliche Entgegnungen - ohne besondere Mühe 
1 e s b a r sein. Dem unter Zeitdruck stehenden Redakteur 
kann keine Entzifferungsarbeit zugemutet werden. Ebenso 
wenig kann von ihm eine literarisch-stilistische Umarbeitung 
der Entgegnung verlangt werden. Die Entgegnung muß des­
halb „druckfertig" sein; dabei dürfen an den Stil keine be­
sonderen Anforderungen gestellt werden; Schreibfehler sowie 
kleinere Formverstöße berechtigen keineswegs dazu, den 
Abdruck der Erklärung abzulehnen. Die Entgegnung muß 
vom Beteiligten persönlich unterzeichnet sein; 
hier ist im Gegensatz zum Abdruckverlangen eine Stellver­
tretung durch einen Bevollmächtigten nicht möglich 22• Auf 
der anderen Seite wird das Erfordernis der eigenhändigen 
Unterschrift dahin gemildert, daß auch Entgegnungen in 
Form von T e 1 e g r a m m e n und F e r n s c h r e i b e n als 
dem Unterscbriftserfordernis genügend anerkannt werden. 
Schließlich ist noch die wichtige Vorschrüt zu beachten, daß 
die Entgegnung keinen strafbaren In h a l t haben 
darf. Hier kommen vor allem Beleidigungen in Betracht, von 
denen manche Entgegnungen „strotzen". Nach der gericht­
lichen Praxis besteht bei Wendungen wie „lügenhaft" ,,üble 
Verleumdung" usw: keine Pflicht zur Veröffentlichung. 

JX. Parallelität von Erklärung und Gegenerklärung 
Wer auf der Titelseite einer Zeitung in großer Aufmachung 
angegriffen wurde, dem dient es wenig, wenn nach Wochen 
seine Entgegnung etwa in der Sportbeilage der Zeitung in 
Kleindruck erscheint Durch eine Reihe zwingender Vor­
schriften sucht das Gesetz die „Waffengleichheit" sicherzu­
stellen. 

16 Vgl. oben Fußnote 3. 

IT RGSt. 6'4 S. 12. 
18 RGSt. 55 S. 131. 
n Anderer Anslcht Greif!, NJW 1956 s. 384. 
20 Stenglein, a.a.o. (oben Fußnote 8). 

II Das Landgericht Mannheim vertritt 1n seinem Urteil vom 12. 8. 1955 
(vgl. oben Fußnote 4) d ie Auffassung, eln „zugehen" des Abdruck­
verlangens sei auch im Gerichtstermin gegenüber dem anwesenden 
verantwortlichen Redakteur mögllch, so daß elne Entgegnung die 
den gesel.zLichen Erfordernissen nicht entspredle, noch Im Te:.m!n 
in Ordnung gebracht werden könne. Dem kann aus praktischen 
Erwägungen (an.gemessene überlegungsfrlst tur den verantwort­
lichen Redakteur, Rücksprache mit dem Verleger usw.) n icht bei­
gepflichtet werden. 

H K ammergericht, :rw 1929 S. 1258. Diese in der Praxis herrschende 
Ansicht wird nicht ohne Grund als formalistisch bekämpft (Näheres 
bei Lö!-fler, a.a.O. - oben Fußnote 2 -, § 11 RPG Anm. 82). 

,. 
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1. Um dem Betroffenen die Möglichkeit sofortiger Entgeg­
nung zu gewähren, schreibt § 11 RPG vor, daß die E n t g e g -
n u n g in der n ä c h s t f o l g e n d e n , für den Druck nicht 
bereits abgeschlossenen Nummer der Zeitung oder Zeit­
schrift abzudrucken ist. Abgeschlossen ist die Nummer nicht 
etwa schon mit dem Schluß der Redaktion, sondern erst mit 
Abschluß des sogenannten Umbruches, das heißt der Zu­
sammenstellung des bereits gesetzten Zeitungstextes zu einer 
bestimmten Nummer und der Verteilung des Stoffes auf die 
verschiedenen Seiten der betreffenden Ausgabe 

, 2. Für den äußeren Umfang der Entgegnung, das heißt .für 
den zum Abdruck benötigten Raum, bestehen überraschen­
derweise keine gesetzlich'en Grenzen. Soweit aber der Text 
der Entgegnung räumlich über den Umfang der Erstmittei­
lung hinausgeht, sind die üblichen Einrückungsgebühren an 
die Zeitung zu entrichten. Die Begrenzung der Entgegnung 
ergibt sich demnach nur aus der „Natur der Sache" und dem 
von der Rechtsprechung entwickelten Erfordernis, daß die 
Entgegnung in direktem gedanklichen Zusammenhang mit 
den in der Erstmitteilung veröffentlichten Tatsachen stehen 
muß. 
3. Die Entgegnung muß im g 1 eichen Te i 1 der Druck­
schrift und in derselben S c h r i f t g r ö ß e wie die Erstmit­
teilung abgedruckt werden. Keinesfalls kann sich eine Zei­
tung, wie der Bundesgerichtshof mit Recht betont hat 23, dem 
Entgegnungszwang dadurch entziehen, daß sie die Entgeg­
nung als „Leserzuschrift" publiziert. 

4. Praktisch besonders bedeutsam ist das Qebot an die Presse 
(§ 11 Abs. 1 RPG), die Entgegnung „oh n e Einschal tun -
gen u n d W e g l a s s u n g e n" abzudrucken. Unzulässig sind 
daher alle Zwischenbemerkungen (,,na also" usw.) sowie 
Fragezeichen, Ausrufezeichen usw. Da aber das. Gesetz nur 
Zwischenbemerkungen verbietet, verbleibt der Presse das 
äußerst wirkungsvolle Abwehrmittel der Glossierung im 
Wege von Vor - und Nach bemerk u n gen. Vielfach 
wird darin eine bedauerliche Lücke des Gesetzes gesehen, die 
das alte österreichische Pressegesetz durch ein absolutes Glos­
sierungsverbot geschlossen hatte. Immerhin hat der Betrof­
fene, wenn die Glossierung tatsächliche Mitteilungen ent­
hält, dagegen ein erneutes Entgegnungsrecht. 

:x;. Schwierige Vollstreckung des Entgegnungsanspruches 

Das deutsche Strafrecht hat die Durchsetzbarkeit des Ent­
gegnungsanspruches recht stiefmütterlich behandelt. Bei 
W e i g er u n g der Presse, dem berechtigten Abdruck­
verlangen stattzugeben, kann der verantwortliche Redakteur 
nur mit einer Übertretungsstrafe belangt werden 24• In der 
Regel wird zwar der verantwortliche Redakteur den Abdruck 
der Entgegnung einer gerichtlichen Bestrafung vorziehen. 
Nimmt aber bei einer grundsätzlichen Auseinandersetzung 
etwa mit hoher politischer Bedeutung der verantwortliche 
Redakteur die geringe Strafe auf sich, so kennt unser Straf­
recht "überraschenderweise keine Möglichkeit, die Publizie­
rung der Entgegnung gegen den Willen der Presse zu er­
zwingen 25• Die im Zivilprozeß gebräuchlichen Zwangsmittel, 
wie Ersatzleistungen und Beugestrafen, sim} dem Strafrecht 
unbekannt: ein polizeilicher Zwang ist im Hinblick auf die 
verfassungsrechtlich garantierte formelle Pressefreiheit un­
zulässig. 

XI. Die zivilrechtliche Erfüllungsklage 

Den praktischen Ausw~g aus diesem Dilemma bietet die sich 
immer mehr durchsetzende Rechtsauffassung, nach der der 
Entgegnungsanspruch nicht - wie man früher annahm -
nur öffentlichrechtlichen, sondern zugleich p r i v a t r ,echt­
li c h e n Charakter besitzt. Das g es c h ü t z t e Rechts­
gut ist nicht in erster Linie die staatliche Ordnung, sondern 
die freie Persönlichkeit, zu deren unveräußerlichen 
Rechten es gehört, vor dem Forum der Öff~ntlichkeit zu Wort 
zu kommen, wenn ihre Interessen in der Öffentlichkeit be­
rührt werden 28• 

Als Ausfluß des Persönlichkeitsrechtes hat der Entgegnungs­
anspruch zivilrechtlichen Charakter und kann im Zivilprozeß · 
mit den weitreichenden Zwangsmitteln der Zivilprozeßordnung 
durchgesetzt werden 27• Es bestehen keine Bedenken, die zivil­
rechtliche Er f ü 11 u -n g s klage zu gewähren, zumal die 
zivilrechtliche Schadensersatzklage nicht in allen Fällen zum 

Erfolg führt; es ist nämlich zweifelhaft, ob das Entgegnungs­
recht ein „sonstiges Recht" im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB 
ist; außerdem wäre stets auf Seiten des Verletzers ein oft 
kaum nachzuweisendes Verschulden erforderlich; deshalb 
dürfte vielfach auch die Anwendung des § 823 Abs. 2 BGB 
scheitern, selbst wenn man zutreffend den § 11 RPG als 
Schutzgesetz betrachtet. Die ohne Nachweis eines Verschul­
dens mögliche Abwehrklage (§ 1004 BGB) erfordert minde­
stens einen rechtswidrigen Eingriff, während der Entgeg­
nungsanspruch - und das ist sein großer praktischer Vor­
zug - auf Seiten der Presse weder Verschulden noch Rechts­
widrigkeit voraussetzt. 
Bejaht man die Zulässigkeit des Zivilrechtswegesi so erhebt 
sich die lebhaft umstrittene Frage, ob der Entgegnungsan­
spruch im Wege der einstweiligen Verfügung 
(§§ 935 ff. ZPO) durchgesetzt werden l~ann. Das Oberlandes­
gericht Nürnberg 28 verneint diese Frage, weil eine einstwei­
lige Verfügung in unzulässiger Weise den Ausgang des 
Hauptprozesses vorwegnehme. Dieser Standpunkt kann bei der 
Umständlichkeit und Dauer des Hauptverfahrens zu einer 
großen Härte für den Betroffenen führen. Mit Recht hat des­
halb das Landgericht Mannheim 29 für solche Härtefälle die 
Zulässigkeit des Verfahrens der einstweiligen 'Verfügung be­
jaht und dazu ausgeführt: ,,Die Gegendarstellung ist eine der 
wenigen Waffen, die dem durch Pressemitteilungen Betrof­
fenen gegeben sind, um sich zu verteidigen. Sie würde ihre 
Wirksamkeit verlieren, wenn sie in, Härtefällen nicht unver­
züglich erzwungen werden könnte, was bei der Ausgestaltung 
des in Deutschland geltenden Presserechts nur durch die 
einstweilige Verfügung möglich ist. Ob ein die einstweilige 
Verfügung rechtfertigender Härtefall vorliegt, muß das Ge­
richt in jedem einzelnen Fall nach pflichtgemäßem Ermessen 
und umfassender Würdigung des Sachverhaltes entscheiden." 
Noch weiter geht das hessische Landespressegesetz 30, das zur 
Durchsetzung des Entgegnungsanspruches ausschließlich auf 
den Zivilrechtsweg verweist (§ 10). In allen Fällen hat der 
Betroffene die Wahl, ob er im Hauptverf;ihren oder im Ver­
fahren der einstweiligen Verfügung oder auf beiden Wegen 
vorgehen will. Nach der bisherigen Praxis hat sich in Hessen 
das Verfahren der einstweiligen Verfügung in Presseentgeg­
nungssachen bewährt 31• 

XII. Reform des Entgegnungsrechtcs 
I • 

Wenn die Bundesregierung nach der Ankündigung des Bun-
desinnenministers nunmehr die Reform des Entgegnungsrech­
tes in Angriff nehmen will, so wird sie ihr Hauptaugenmerk 
darauf richten müssen, die Möglichkeit einer sofort ige n 
Gegenäußerung in re!!htlich erzwingbarer 
Weise sicherzustellen. Die bewährte hessische Regelung, die 
den Meinungsstreit über die Zulässigkeit des Verfahrens der 
einstweiligen Verfügung durch gesetzliche Regelung beendet 
hat, kann dabei als Vorbild dienen. Des weiteren empfiehlt es 
sich, den Entgegnungszwang auf Redaktionskorrespondenzen 
und Kopfblätter auszudehnen. Der übersteigerte Forma -
l i s m u s der „Entgegnungserklärung" sollte e i n g e -
s c h r ä n kt werden, da sonst ein für das gesunde Funktio­
nieren des öffentlichen Lebens wichtiges Institu t in Mißkre­
dit gerät. Oo das Verbot von „Zwischenbemerkungen" zu 
einem generellen G 1 o s sie r u n g s verbot erweitert wer­
den soll, wird man der öffentlis:hen Diskussion einer zu er­
wartenden Regierungsvorlage überlassen dürfen. 66'1 

28 Urteil vom 25. 5. 1954, BGHZ 13 S. 334 [340] - BB 1954 S. 727 Nr. 1340 
~ JZ 1954 s. 698 ff. mit Anmerkung von Coing = NJW 1954 S. 1404 f. 

24 Geldstrafe bis zu 150 DM oder Haftstrafe bis zu 6 Wochen C§ 19 
Abs. t RPG in Verbindung mlt § 18 StGB). 

26 Weder der weg über § 19 Aps. 2 bzw. § 10 RPG noch Jener über 
§ 200 StGB führt zum Erfolg; Näheres siehe bei Löffler, a.a.o. (oben 
Fußnote 2), § 11 RPG Anm. 128. 

20 Vgl. Artikel 2 und 5 des Grundgesettes. Ebenso Landgericht Mann­
heim, a.a.O. (oben Fußnote 4); siehe.auch Löffler, a.a .O. (oben Fuß­
note 2), § 11 RPG Anm. 10. 

t7 So das grundsätzliche Urteil des Landgerichtes Mannheim (oben 
Fußnote 4); ebenso Kltzinger, Das Reictisgesett über die Presse, 
s. 69, und 1',Jannhelm, P resserecht, S. 22 f.; vgl. Löffler, a .a .O. (oben 
Fußnote 2) § 11 RPG Anm. 6 ff.; anderer Ansicht die bisher herr­
schende Meinung und Grelff in der Anmerkung zu dem Urteil des 
Landgerichtes Mannheim, NJW 1956 s. 384 ff. 

t8 Beschluß vom 20.6.1952, 'tjJW 1952 s. 1418. 
!t Vgl. oben Fußnote ~-
30 Vgl. oben Fußnote 3. 
31 Greiff, NJW 1950 S. 241 [244), 
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STEUERRECHT 
INFORMATIONEN 

E Einkommensteuer 

Steuerliche Vergünstigungen und Erleichterungen 
auf Grund eines Antrages bei der Einkommensteuer­
veranlagung 1955 
Die Einkommensteuer-Richtlinien 1955 gewähren in bestimm­
ten Fällen Vergünstigungen oder Erleichterungen, falls der 
Steuerpflichtige das beantragt. Es handelt sich dabei um die 
folgenden Möglichkeiten: 

1. Gewinnermittlung bei einem vom Kalenderjahr 
abweichenden Wirtschaftsjahr 

Buchführende Gewerbetreibende, die gleichzeitig buchfüh­
rende Land- und Forstwirte sind, können beantragen, daß 
sie den Gewinn aus Gewerbebetrieb nach dem Zeitraum 
ermitteln, der dem land- und forstwirtschaftlichen Wirt­
schaftsjahr entspricht (Abschnitt 3 Abs. 2 EStR 1955). 

2. Berichtigung von Wertansätzen nach § 47 des 
D-Markbilanzgesetzes 

Bei der Berichtigung der steuerlichen DM-Eröffnungsbiianz 
auf Grund von § 47 DMBG sind die berichtigten Werte für 
die Steuern vom Einkommen und Ertrag auch dann zu 
Grunde zu legen, wenn die Veranlagungen rechtskräftig sind 
oder die Verjäh1mngsfrist abgelaufen ist. Auf Antrag können 
statt einer Berichtigung der vorangegangenen rechtskräftigen 
Veranlagungen zu wenig berück sichtig t e Abs et -
zu n g e n für Ab n u t z u n g bei der ersten noch nicht 
rechtskräftigen Veranlagung in einem Betrage nach­
geholt oder auf die künftige Restnutzungsdauer verteilt wer­
den. Das gilt auf Antrag entsprechend auch für zu v i e 1 
berück sichtig t e Absetzungen für Abnutzung (Ab­
schnitt 16 Abs. 2 EStR 1955). 

S. tlbergang zur Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich 
Ergibt sich bei dem "Übergang zur Gewinnermittlung durch 
Bestandsvergleich infolge der Gewinnberichtigungen ein 
au ß er g e w ö h n 1 i c h h oh er Ge w i n n, so können auf 
Antrag die Zurechnungsbeträge gleichmäßig auf da s J a h r 
des Überganges und die beiden folgenden 
Jahre verteilt werden (Abschnitt 19 Abs. 2 EStR 1955). 

4. Berücksichtigung abzugsfähiger Steuern 
Führen Berichtigungsveranlagungen zu einer Nachforderung 
abzugsfähiger Steuern, so kann auf Antrag die Mehrsteuer 
auch in den Wirtschaftsjahren berücksichtigt werden, in die 
sie wirtschaftlich gehören (Abschnitt 22 Abs. 3 EStR 1955). 

5. Auflösung des Eisernen Bestandes bei abweichendem 
Wirtschaftsjahr 

Die Auflösung der in den Eisernen Beständen liegenden stil­
len Reserven kann durch Bildung einer steuerfreien Rücklage 
in die Zukunft verlagert werden. Ist die steuerliche Schluß­
bilanz für das abweichende Wirtschaftsjahr 1954/55 bei der 
Bekanntmachung der Einkommensteuer - Richtlinien 1955 
(12. 4. 1956) bereits dem Finanzamt eingereicht, so ist auf 
Antrag die n a c h t r ä g 1 i c h e B i 1 a n z i e r u n g 
der Rücklage zu gestatten. Der Antrag muß spätestens drei 
Monate nach Bekanntmachung der Richtlinien gestellt wer­
den (Abschnitt 36 Abs. 6 EStR 1955). 

6. Abzug des Erhaltungsaufwandes bei Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung 

Bei größeren Aufwendungen zur Erhaltung eines Gebäudes 
ist auf Antrag eine Verteilung des Abzuges der Aufwendun­
gen auf zwei oder drei Jahre zu gestatten (Abschnitt 157 
Abs. 2 EStR 1955). 

7'. Förderung der Instandhaltung und Instandsetzung von 
Mietwohngrundstücken und gemischtgenutzten Grund­
stücken 

'.Auf Antrag sind bis zu jährlich 30 v. H. der gesamten Miet­
einnahmen für die Dauer von längstens drei Jahren bei der 
Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

außer Ansatz zu lassen. Der Antrag muß spätestens mit der 
Abgabe der Einkommensteuererklärung gestellt werden (Ab­
schnitt 158 Abs. 1 und 3 EStR 1955). 

8. Absetzung für Abnutzung bei Gebäuden 
Auf Antrag können für die Bemessung der Absetzung für 
Abnutzung die im Verhä~tnis 1:1 umgestellten Absetzungs­
beträge für 1947 zugelassen werden (Abschn. 159 Abs. 2 EStR). 

9. Haushaltsbesteuerung 
Haben beide Ehegatten oder hat die Ehefrau Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit, aus nichtselbständiger Arbeit oder Ein­
künfte aus Gewerbebetrieb in dem in § 62 EStDV 1955 be­
zeichneten Umfang, so scheiden diese Einkünfte der Ehefrau 
bei der Zusammenveranlagung aus {§ 26 Abs. 3· und 4 EStG 
1955). Auf Antrag scheiden s t a t t de s s e n die entspre­
chenden Ei n k ü n f t e d e s E h e m an n e s aus, wenn diese 
niedriger sind. Die Ehegatten können auch beantragen, daß 
die bezeichneten Einkünfte der Ehefrau in die Z u s am -
m e n v e r a n l a g u n g einbezogen werden (§ 26 Abs. 3 Sätze 
2 und 3 EStG 1955, § 61 Abs. 2 und 3 EStDV 1955, Abschnitt 175 
EStR 1955). 

10. Kinderermäßigung bei selbständiger Veranlagung der 
mitarbeitenden Ehefrau 

Bei der getrennten Veranlagung der mitarbeitenden Ehefrau 
(vgl. vorstehende Nr. 9) ist grundsätzlich die Steuerklasse I 
anzuwenden. Hat die getrennt veranlagte Ehefrau ein unehe­
liches Kind unter 18 Jahren, so wird auf ihren Antrag für die 
Berechnung der Einkommensteuer von ihrem Einkommen ein 
Betrag von 720 DM abgezogen {Abschnitt 180 Abs. 3 EStR). t 
11. Außergewöhnliche Belastung bei getrennter Veranlagung 

von Ehegatten 
Wird ein Ehegatte m it Einkünften veranlagt, die bei der Zu­
sammenveranlagung ausscheiden(§ 26 Abs. 3 EStG, § 62 EStDV 
1955), und werden die Ehegatten mit den übrigen Einkünften 
zusammen veranlagt, so sind die wegen einer außergewöhn­
lichen Belastung zu gewährenden Freibeträge n a c h w a h 1 
der Ehegatten bei der getrennten Veranlagung oder b ei der 
Zusammenveranlagung oder mit Teilen bei jeder Veranlagung 
zu berücksichtigen (Abschn. 187 Abs. 2 und 193 Abs. 1 EStR). 

12. Pauschbeträge für körperbeschädigte Personen 
Die in § 65 EStDV 1955 bezeichneten Pauschbeträge erhalten 
auf Antrag: Körper beschädigte, denen nach den 
maßgebenden Versorgungsvorschriften Beschädigtenversor­
gung zusteht und zwar auch dann, wenn die zuerkannte Ver­
sorgung ruht; a n de r e K ö r p e r bes c h ä d i g t e mit ,.­
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 25 v. H.; "' 
p o 1 i t i s c h V e r f o l g t e und H i n t e r b li e b e n e von 
Körperbeschädigten, politisch Verfolgten, Gefallenen und 
Verschollenen und die Angehörigen von Vermißten und 
Kriegsgefangenen unter den in Abschnitt 194 Abs. 1 EStR 
1955 näher bezeichneten Voraussetzungen. 

13. Rücklage für Preissteigerung 
Die Rücklage für Preissteigerung nach § 74 EStDV 1955 kann 
nachträglich auch dann noch gebildet werden, wenn die 
Steuerbilanz für das abweichende Wirtschaftsjahr 1954/55 bei 
Bekanntmachung der Richtlinien (12. 4. 1956) bereits dem 
Finanzamt eingereicht ist. D_er Antrag auf Bilanzänderung 
muß spätestens 3 Monate nach B ekanntmachung der Richt­
linien gestellt werden (Abschnitt 228 Abs. 6 EStR 1955). 

14. Ablösung der Verpflichtung zur Nachversteuerung von 
Mehrentnahmen 

Die Verpflichtung zur Nachversteuerung von Mehrentnahmen 
nach den §§ 10 a und 32 a EStG 1950 ist durch Zahlung von 
10 v. H. des am 31. 12. 1954 noch vorhandenen besonders fest­
gestellten Betrages besonders aufzulösen (§ 52 Abs. 13 EStG 
1955). Die Ablösung ist bei der Veranlagung für 1955 vorzu­
nehmen. Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist der Ab 1 ö -
sungsbetrag auf 1955 und 1956 zu verteilen. Auf 
Antrag kann auch an Stelle der vorgeschriebenen Zahlung 
von 10 v. H. der noch vorhandene besonders festgestellte Be­
trag dem Einkommen 1955 hinzugerechnet werden (Abschnitt 
w~~ ~ 
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Weitere Einzelfragen aus den Einkommensteuer­
Richtlinien 1955 
Die Einkommensteuer-Richtlinien 1955 vom 6. 4. i956 sind als 
Anlage zum Bundesanzeiger Nr. 71 vom 12. 4. 1956 veröffent­
licht worden. über ihre allgemeine Bedeutung und über F ra­
gen der steuerlichen Gewinnermittlung unterrichten die Auf­
sätze von Heubeck und Vogel in BB 1956 S. 300 und 330. Die 
folgende "Übersicht enthält weitere wichtige Einzelfragen, die 
von allgemeinem Interesse sein können. 

1. Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 
(Abschnitt 17 EStR) 

Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse 
zu machen, und die auch keine Bücher führen und keine Ab­
schlüsse machen, können als Gewinn den Überschuß der Betriebs­
einnahmen über die Betriebsausgaben ansetzen (§ 4 Abs. 3 EStG). 
Die Anwendung der vereinfachten Gewinnermittlungsmethode 
ist durch die Vorschrift des Gesetzes wesentlich erleichtert wor­
d en. Auf die bisherige Voraussetzung, daß in der Regel keine 
wesentlichen Schwankungen des Betriebsvermögens vorliegen 
dürfen, wurde verzichtet. Auch die Vorschrift daß ausnahms­
weise auftretende, wirtschaftlich ins Gewicht fallende Schwan­
kungen im Betriebsvermögen durch eineri Zu- oder Abschlag 
berücksichtigt werden konnten, wurde fallen gelassen. 
Filr die Korrektivposten, die bei der Gewinnermittlung für Wirt­
schaftsjahre gebildet worden sind, die vor dem 1. 1. 1955 geendet 
haben, sieht § 8 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
{EStDV) 1955 eine Übergangsregelung vor. Die Vorschrift d es 
§ 8 ist als eine „Kannvorschrift" abgefaßt. Sie will nur eine 
Rechtsgrundlage für die Auflösung der Korrektlvposten schaffen. 
In der Praxis ist e.s eine „Mußvorschrift". Das s tellt Abschnitt 17 
Abs. 2 der Einkommensteuer-Richtlinien (EStR) ausdrücklich klar. 
Ist z. B. bei einem Steuerpflichtigen in den früheren Wirtschafts­
jahren (einschließlich Wirtschaftsjahr 1954) ein zuschlag wegen 
einer erheblichen Erhöhung des Forderungsbestandes gemacht 
w?rden, so muß im Wirtsdlaf-tsjahr 1955 ein Abschlag vom Ge­
wmn vorgenommen werden, wenn der Forderungsbestand ent­
sprechend zurückgegangen ist. Ist dagegen z. B. in einem der 
früheren Jahren ein Abschlag vorgenommen worden weil der 
Warenbestand sidl erheblidl vermindert-hat, so ist d:i.s Finanz­
amt gehalten, im Wirtsdlaftsjahr 1955 einen Zuschlag vorzuneh­
men, wenn der Warenbestand wieder seinen normalen Umfang 
e~reicht bat. Es ist damit zu rechnan, daß in späteren Jahren die 
Finanzverwaltung aus Vereinfadlungsgründen darauf verzichten 
wird, vor dem Wirtschaftsjahr 1955 vorgenommene - in der Zwi­
schenzeit noch nicht korrigierte - Abschläge durch einen Zu­
schlag auszugleichen. 

2. '7c-Darleben (Abschnitte 60· bis 76 EStR) 1 

Wegen der Änderung des § 7 c EStG durch das Steuerneuord­
nungsgesetz vom 16. 12. 1954 konnten die früheren Richtlinien nur 
zu einem Teil übernommen werden. Für Zuschüsse und unver• 
zinsliche Darlehen im Sinne des § 7 c EStG in den vor dem 1. 1, 
1955 geltenden Fassungen sind die früheren Abschnitte der Ein­
kommensteuer-Richtlinien 1951 und 1953 weiter anzuwenden (Ab· 
schnitt 76 EStR). 
Abschnitt 60 EStR stellt u. a. klar, in welchen Fällen s teuer­
pflichtige sowohl den § 7 c Abs. 1 und den § 7 c Abs. 2 EStG 
n e b e n e i n a n d e r in Anspruch nehmen können •. 
Nach § 7 c Abs. 1 wid 2 EStG und § 17 EStDV sind die Darlehen 
entsprechend ihrer Laufzeit in gleichen Jahresbeträgen zu tilgen. 
Eine vorübergehende, durch die wirtschaftlidlen Verhältnisse des 
Schuldners bedingte U n t e r. b r e c h u n g d er j ä h r li c h e n 
T i 1 g u n g ist unsdlädlich, wenn die Tilgwig innerhalb der im 
Darlehensvertrag vereinbarten Laufz.eit nadlgeholt wird. Auch 
wenn der Wohnungsbau nicht innerhalb eines Jahres nach der 
Hingal)e des Darlehens fertiggestellt worden ist kann mit der 
Tilgung erst im zweiten Jahr nach der Hingabe 'begonnen wer­
den (Abschnitt 63 EStR). 
Die Darlehen sind in der Bilanz mit dem jeweiligen Barwert 
anzusetzen'· In Al:ischnit t 67 EStR ist eine Tabelle der Barwerte 
enthalten, die jeweils in den einzelnen Bilanzen während der 
Laufzeit des Darlehens mindestens anzusetzen sind. Legt der 
Steuerpflichtige der Berechnung des Barwertes einen geringeren 
Zinssatz als 5,5 v. H. zu Grunde, so bleibt er an d iesen Zinssatz 

1 vgl. hierzu G r aß , Wohnungsbaudarlehen nach dem steuerneuord• 
nungsgesetz 1954, BB 1955 S. 219. 

t Vgl. hierzu L ä n g s f e l d, Der Personenkreis für die Inanspruch­
nahme der SteuervergUnstigungen für Wohnungsbaudarlehen, BB195G 
s. 107. 

3 Vgl. hierzu G r a ß , Die Abzlnsun,g der 7c-Darlehen bei der Ein­
kommensteuer und Körperschaftsteuer, BB 1955 s . 728; La n t a u, 
Die Bemessung des Teilwertes etner unvel"Llnsllchen befristeten 
Forderung oder Schuld, BB 1954 s. 769, sowie den erweiterten Sonder• 
druck dieses Aufsatzes mit ausführlichen Tabellen; ferner Hof f -
man n und G r aß , BB 1950 s. 171. 

für die Laufzeit des Darlehens gebunden. Das Darlehen kann 
nicht aus dem Betrieb entnommen werden. 
Abschnitt 68 stellt klar, daß zwischen dem Darlehensgeber und 
dem Bauherrn kein Dritter eingeschaltet werden darf der be­
rechtigt ist, das Darlehen im eigenen Namen und für eigene 
Rechnung zu empfangen. Der Darlehensvertrag muß unmittelbar 
zwisdlen dem Darlehensgeber und dem Bauherrn bestehen. 
Gibt ein Gesellschafter an einep oder mehrere der anderen 
Gesellsdlafter der gleichen Personengesellschaft ein Darlehen 
zur Erreichung eines n i e h t betrieblichen Zweckes, so kann § 7 c 
EStG angewendet werden; denn § 7 c Abs. l Satz 2 EStG sieht 
vor, daß die Steuervergünstigung auch in Anspruch genommen 
werden kann, wenn die Darlehenshingabe nicht durdl den Be­
trieb veranlaßt ist. Ein Darlehensverhältnis zwischen einer Per­
sonengesellschaft und ihren Gesellschaftern ist dagegen einkom­
m ensteuerlich nicht möglich. Ebenso ist eine Darlehensgewäh­
rung aus Mitteln des Betriebes durch einen Gesellschafter an 
einen oder mehrere der anderen Gesellschafter der gleichen Per­
sonengesellschaft zur Erreichung eines betr i e b 1 i ehe n 
Zweckes einkommensteuerlich nicht zulässig {Abschnitt 68 Abs. 5 
und 6 EStR). 

3. Sonderausgaben (Abschnitte 87 bis 109 EStR) 
a) B e i t r ä g e a u f G r u n d v o n L e b e n s v e r s i c h e -

rungsverträgen, Bausparverträgen und 
Kapital a nsamml u ngs v e rträge n • 

Hinsichtlich der Beiträge, die auf Grund von Verträgen geleistet 
werden, die vor dem 1. l. 1955 abgeschlossen worden sind, hat 
sidl die Rechtslage grundsätzlidl nicht geändert. Insoweit be­
ziehen sich daher die Einkommensteuer-Richtlinien weitgehend 
auf die früheren Richtlinien {vgl. Abschnitte 91, 94, 100 EStR). 
Hinsichtlich der Beiträge auf Grund von Kapitalansammlungs­
verträgen, die nach dem 31. 12. 1954 geschlossen worden sind, sind 
die Richtlinien ergänzt worden (Abschnitte 90, 93, 99 EStR). Hier 
sei auf folgendes hingewiesen: 
Bei deh Beiträgen an Bausparkassen zur Erlangung eines Bau­
darlehens ist klarer als bisher herausgestellt, daß als Baudar­
lehen im Sinne der Vorschrift nur solche anzusehen sind, die 
zum Bau von Wohngebäuden bestimmt sind. Begünstigt ist 
dabei auch der Erwerb einer Eigentumswohnung oder eines 
eigentumsähnlichen Dauerwohnredltes. Die Beiträge sind nur 
solange als Sonderausgaben abzugsfähig, als das Baudarlehen 
nicht ausgezahlt ist. Berücksichtigungsfähig sind nicht nur die 
vertragsmäßigen Beiträge, sondern auch die darüber h inaus ge­
leisteten freiwilligen Beiträge und die auf das Bauguthaben 
gutgeschriebenen Zinsen, soweit sie zur Beitragszahlung verwen­
det werden sowie die Abschlußgebühren (Abschnitt 92 EStR). 
Die Rechtsauffassung im Abschnitt 79 EStR 1953, daß das Ein -
bringen von Kapitalansammlungsverträgen 
in d a s B et r i e b s v e r m ö g e n steuerschädlich ist, ist n i c b t 
mehr aufrecht erhalten. Es wird lediglich darauf hingewiesen, 
daß bei einem in das Betriebsvermögen eingebrachten Sparraten­
vertrag die späteren Sparraten nicht mehr als Sonderausgaben 
abgezogen werden können (Abschnitt 97 Abs. 4 EStR). 

~ Sonderausgaben bei getrennter Ver-
anlagung von Ehegatten 

Scheiden nach § 26 ESlG Einkünfte eines Ehegatten bei der Zu­
sammenveranlagung aus, so können die Ehegatten die Sonder­
ausgaben im Rahmen der Hödlstbeträge nach Belieben bei der 
Zusammenveranlagung oder bei der getrennten Veranlagung oder 
mit Teilen bei beiden Veranlagungen geltend machen. Bei jeder 
Veranlagung ist jedoch mindestens der Pauschbetrag (§ 10 c EStG) 
zu berücksichtigen. Die Sonderausgaben dürfen bei beiden Ver­
anlagungen nur bis zur Höhe abgezogen werden, in der sie bei 
einer Zusammenveranlagung der Ehegatten mit allen Einkünften 
im Rahmen der Höchstbeträge abzuziehen wären (Abschnitt 109 
EStR). Diese Grundsätze gelten unseres Erachtens auch entspre­
chend für die Anwendung der §§ 10 a und 10 d EStG. 
Für die Anwendung des § 10 a EStG (Begünstigung des n i eh t -
e n t n o m m e n e n G e w i n n s) ergibt sich, daß für die Be­
rechnung alle Gewinne, Einlagen und Entnahmen zusammen­
zurechnen sind. Bei beiden Ehegatten muß der Gewinn auf Grund 
ordnungsmäßiger Buchführung ermittelt sein. Sie können zu­
sammen höchstens 20 000 DM als Sonderausgaben vom Gesamt­
betrag der Einkünfte abziehen, auch wenn diese Einkünfte ge­
trennt veranlagt werden. Der einheitlich festgestellte nidltent­
nommene Gewinn kann dann unseres Erachtens nach Wahl vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte, die zusammen veranlagt werden, 
oder vom Gesamtbetrag der Einkünfte, die aussdleiden und 
damit getrennt zu veranlagen sind, abgezogen werden. Es kann 
auch der Abzug nach Belieben auf die zusammen veranlagten 
und die getrennt veranlagten Einkünfte verteilt werden. Die­
selben Grundsätze gelten unseres Erachtens auch für die Fest­
stellung, ob in den folgenden Jahren Mehr entnahmen 
vorliegen, die dt!r Nachversteuerung zu unterwerfen sind. Auch 

' Vgl. hierzu O pi t z, Die steuerbegünstlgten Anlagen des § 10 EStG 
nach dem steuerneuordnungsgesetz, BB 1955 s. 25. 
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bei getrennter Veranlagung sind die Mehrentnahmen einheitlich 
für alle Gewerbebetriebe der Ehegatten zu ermitteln. Die Ehe­
gatten haben aber dann ein Wahlrecht, ob sie die Mehrentnah­
men zum Zwecke der Nachversteuerung dem Einkommen. das 
der Gesamtveranlagung unterliegt, oder dem Einkommen, das 
getrennt veranlagt wird, hinzurechnen. Sie können aber auch 
die him;uzurecbnenden Mehrentnahmen nach ihrer Wahl auf­
teilen. 
Gewisse Schwierigkeiten bereitet auch die Anwendung des § 10 d 
EStG (V e r 1 u s t ab zu g) im Hinblick auf die neuen Vorschrif­
ten über die Haushaltsbesteuerung. Die Verluste der fünf voran­
gegangenen Veranlagungszeiträume können unseres Erachtens 
von den Ehegatten wahlweise vom Gesail)tbetrag der Einkünfte, 
die der Zusammenveranlagung unterliegen, oder bei den Ein­
künften die bei der Zusammenveranlagung ausgeschieden wer­
den, abgezogen werden. Dies gilt ohne Rücksicht dar?uf, ob die 
Verluste aus Einkünften stammen, die in den Vonahren der 
Zusammenveranlagung oder einer getrennten Veranlagung unter­
legen laben. Der Verlust dürfte jedoch seine Vortragsfähigkeit 
verlieren soweit er nicht voll vom Gesamtbetrag der Einkünfte 
abgezoge~ wird ohne Rücksicht, ob die Einkünfte zusammen ver­
anlagt oder getrennt veranlagt werde?. 

Beispiel: 
Der Ehemann hat im Jahr 1965 einen Verlust von 10 000 DM, im 
Jahr 1956 einen Gewinn von 5000 DM. Die Ehefrau hat erst­
malig im Jahr 1956 einen Gewinn aus Gewerbebetrieb von 
8000 DM. Die Ehegatten können im Jahr 1956 auch bei getrennter 
Veranlagung wählen, ob der Verlust iunächst von den Einkünf­
ten der Ehefrau oder den "Einkünften des Ehemannes abgezogen 
wird. Der nicht ausgeglichene Teil de,s Verlustes muß jedoch in 
jedem Fall von den noch vorhandenen Einkünften des anderen 
Ehegatten abgezogen -werden. 

II. Ausgaben zur Förderung staatspolitischer Zwecke 
(Abschnitt 112 EStR) -

Spenden an staatspolitische Parteien sind solange abzugsfähig, 
als die Parteien nicht durch ein Urteil des Bundesverfassurigs­
gerichtes als verfassungswidrig erklärt worden sind. Zu den ab­
zugsfähigen Spenden gehören auch die M i t g 1 i e d s b e i t'r ä g e. 

5. Benutzung von Personenkraftwagen für betriebliche (beruflicl1e) 
und private Zwecke (Abschnitt 118 EStR) 

Die Einkommensteuer-Richtlinien berücksichtigen die Rechtspre­
chung des Bundesfinanzhofes (Urteil vom 10. 2. 1955, BStBI. III 
S. 99, und vom 12. 7. 1955, BStBl. III S. 280), wonact:i Kraftfahr­
zeugkosten, die durch Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits­
stätte (Betriebstätte) entstehen, auch dann Betriebsausgaben 
sind, wenn d er Steuerpflichtige das Kraftfahrzeug überwiegend 
für solche Fahrten angeschafft hat'· Es werden grundsätzlich 
nur Fahrten bis zu einer Entfernung von 40 Kilometern anerkannt, 
es sei d enn, der Steuerpflichtige muß aus zwingenden persön­
lichen Gründen weiter entfernt von seiner Arbeitsstätte woh­
nen. Auiwendungen für Zwischenfahrten zur Einnahme von 
Mahlzeiten gehören zu den Kosten der Lebenshaltung und blei­
ben deshalb unberücksichtigt. Als p rivater Nutzungsanteil eines 
b etrieblich genutzten Personenwagens· soll von 1956 an regel­
mäßig mindestens ein Anteil von 20 bis 25 v. H. der Gesamt­
n utzung angenommen werden. Die Einkommensteuer-Richtlinien 
führen dazu weiter aus, daß d er private Nutzungsanteil nach der 
Lebenserfahrung bei Steuerpflichtigen erheblich größer ist, d eren 
geschäftliche oder berufliche Tätigkeit sich auf einen Ort be­
schränkt und bei denen nach den tatsächlichen Verhältnissen das 
Aufsuchen von Geschäftsfreunden nicht oder nur selten in Be­
tracht kommt. Ein geringerer Nutzungsanteil soll nur dann an­
erkannt werden, wenn hierfür der Nachweis geführt wird. So­
weit auf Grund besonderer Verwaltungsanweisung bisher von 
einem geringeren privaten Nutzungsanteil ausgegangen werden 
konnte, kann danach letztmalig für den Veranlagungszeitraum 
1955 verfahren werden. 

6. Steuerfreier Betrag bei Einkünften aus freier Berufstätigkeit 
(Abschnitt 148 EStR) 

Der steuerfreie Betrag bei freien Berufen (5 v. H. der Einnahmen, 
höchstens 1200 DM jährlich) kann auch dann geltet!d gemacht 
werd en, wenn bei den Einkünften aus freier Berufstätigkeit ein 
V e r 1 u s t vorliegt. Dies ist bedeutsam für den Verlustausgleich 
nach § 2 Abs. 2 EStG. Bei An w a lt s gemein s c hafte n 
usw. steht jedem der Beteiligten, soweit die sonstigen Voraus­
setzungen vorliegen, der Freibetrag bis zum Höchstbetrag von 
1200 DM zu. Für den einzelnen Beteiligten bemißt sich.der Frei­
betrag nach seinem Anteil an den Betriebseinnahmen, d ie aus 
Vereinfachungsgründen naclt dem Gewinnverteilungsschlüssel 
aufgeteilt werden können . Ist bei Ehegatten sowohl der Mann 
als auch die Frau freiberuflich tätig, so kann, wenn die _Ein­
künfte . eines Ehegatten nach § 26 Abs. 3 EStG bei der Zusam-

5 Vgl. hierzu auch Br e n g er, Die Aufwendungen für Fahrten z.wl• 
sehen Wohnung und Arbeltsst\itte, BB 1955 S. 314. 

menveranlagung ausscheiden, der Freibetrag jedem Ehegatten, 
im Fall, daß auf Antrag der Ehegatten (§ 26 Abs. 5 Satz 3 EStG) 
eine Zusammenveranlagung durchgeführt wird, jedoch nur ein­
mal gewährt werden. 

7. Besteuerung von Leibrenten (Abschnitt 167 EStR) 
Die Einkommensteuer-Richtlinien geben eing'ehende Erläuterun­
gen zu der vom 1. 1. 1955 an gel!enden..Neuregelung der Renten­
besteuerung•. Sie weisen darauf hin, daß unter die Neuregelung 
auch die unentgeltlich erworbenen Leibrenten fallen, und zwar 
auch die Leibrenten, die aus Anlaß eines unentgeltlichen Über­
ganges 'eines gewerblichen Betriebes erworben wordep sind. 

8. Ausscheiden von Einkünften eines Ehegatten bei der 
Zusammenveranlagung (Abschnitt 175 EStR) • 

Zur Veranlagung von Ehegatten weisen die Richtlinien darauf 
hin, daß der Ehegatte, dessen Einkünfte aus der Zusammenver­
anlagung ausscileiden, über diese Einkünfte nach Maßgabe des 
§ 56 EStDV eine besondere Steuererklärung abzugeben hat. Der 
Ehemann (Haushaltungsvorstand) muß außerdem eine Steuer­
erklärung über alle in die Zusammenveranlagung einzubeziehen-

• q,en Einkünfte abgeben. Der Ehegatte, dessen Einkünfte aus der 
Zusammenveranlagung ausscheiden, fällt grundsätzlich in die 
Steuerklasse I , gleichgültig; ob es der Ehemann oder die Ehefrau 
ist. Auf Antrag der Ehegatten sind jedoch die Einkünfte, die aus 
der Zusammenveranlagung ausscheiden, nach der maßgebenden 
Steuerklasse ut1d die anderen Einkünfte nach Steuerklasse I zu 
besteuern. Ein im Lohnsteuerverfahren gestellter Antrag auf 
Wechsel der Steuerklasse kann bis zum Ablauf der Steuererklä­
rungsfrist widerrufen werden. In diesem Fall werden die aus 
der Zusammenveranlagung ausscheidenden Einkünfte wieder nach 
Steuerklasse I und die übrigen Einkünfte nach der Steuerklasse 
besteuert, die nach § 32 EStG maßgebend ist (vgl. Abschnitt 184 
EStR) 7• 

Bei Einkünften der Ehefrau aus selbständiger Arbeit kann in der 
Regel davon ausgegangen werden, daß sie in einem dem Ehe­
mann fremden Betrieb erzielt worden sind. 

9. Außergewöhnliche Belastung (Abschnitte 186 bis 196 EStR) 

Wegen der gesetzlichen Neuregelung der §§ 33 und 33 a EStG 
mußten die Richtlinien erheblich umgearbeitet werden 8• 

a) Inanspr.uchnahme der§§ 33 und 33a des . 
Ein komme nst euer g es e tz es 

Die Finanzämter werden angewiesen, bei der Anforderung von 
Unterlagen und Nachweisungen für die außergewöhnliche Be­
lastung nicht kleinlich zu verfahren. 
Abschnitt 186 EStR erläutert die Änderung gegen den bisherigen 
Rechtszustand. Als außergewöhnliche Belastung können nur die 
zwangsläufigen Aufwendungen angesehen werden, die in den 
b esonderen Verhältnissen des ein.zeinen Steuerpflichtigen oder 
einer .kleinen Minderheit" von Steuerpflichtigen begründet sind . 
Die zwangsläufigen Aufwendungen müssen die dem Steuerpflich­
tigen zumutbare Eigenbelastung übersteigen. Es ist unerheblich, 
ob der Steuerpflichtige die Aufwendungen aus seinem Vermögen 
bestreiten könnte. 
Aufwendungen für die A u s s t e u e r einer Tochter sind außer­
gewöhnliche Belastungen, soweit die Aufwendungen im zeit­
lichen Zusammenhang mit der Eheschließung stehen und nich1 
aus einer fälligen Aussteuerversicherung oder aus dem Vermögen 
der Tochter bestritten werden können. Der zeitliche Zusammen­
hang wird stets al~ gegeben angesehen werden, wenn die Aui­
wendungen zwischen der Verlobung und Eheschließung oder 
innerhalb von zw~i Jahren nach der Eheschließung gemacht wer­
den. Aufwendungen zur Tilgung von Schulden sind in der Regel 
keine außergewöhnlichen Belastungen, soweit d er Schuld eine 
Forderung gegenübersieht (Abschnitt 188 Abs. 1 und 2 EStR). 
Unter den gleichen Voraussetzungen, unter denen nach § 33 a 
Abs. 3 EStG die Aufwendungen für eine Hausgehilfin abgezogen 
wJc?rden können, lassen die Einkommensteuer-Richtlinien auch 
Aufwendungen für eine stundenweise beschäftigte Haushaltshilfe 
(z. B. Aufwartefrau) zum Abzug zu, d ie statt einer Hausgehilfin 
beschäftigt wird. In diesem Fall 'beträgt d er Freibetrag 360 DM 
(Abschnitt 192 EStR). 

b) A u ß e r g e w ö h n l i c h e B e l a s t u n g b e i A u s s c h e i -
d en von Einkünften eines Eh egatten aus der 
Zusammenveranlagung . 

Auch im Falle des Ausscheidens von Einkünften eines Ehegatten 
aus der Zusammenveranlagung ist bei der Berechnung der zumut-

o Vgl. hierzu La n t a u , Die Neuregelung der Besteuerung privater 
Leibrenten, BB 1955 S. 695 und 1054. 

1 Vgl. hlerzu auch G ö r b I n g, BB 19!i5 S. :!11. 
s Vgl. hierzu O s w a l d, Die steuerllche Berücksichtigung der außer~ 

gewöhnlichen Belastung nach dem Steuerneuorctnungsgesetz, BB 195~ 
s. 126; ferner G ö r bin g, Dle steuerliche Berücksichtigung von 
Wiederbeschaffungsaufwendungen selt dem Inkrafttreten des 
Steuerneuordnungsgesetz.es, BB 1955 s. 446. 
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baren Eigenbelastung nach § 33 Abs. 1 EStG (§ 64 EStDV) von 
der Summe der Einkommensbeträge beider Ehegatten auszugehen. 
Wie bei den Sonderausgaben können die Ehegatten wählen, bei 
welcher Veranlagung (Zusammenveranlagung, getrennte Ver­
anlagung) der vom Einkommen abziehbare Betrag ganz oder mit 
Teilen berücksichtigt werden soll. Diese Wahlmöglichkeit besteht 
auch bei den nach § 33 a EStG 1955 und bei den nach § 52 Abs. 12 
EStG 1955 in Verbindung mit § 33 EStG 1953 zu gewährenden 
Freibeträgen (Abschnitt 193 EStR). Entsprechendes gilt für den 
Altersfreibetrag nach § 32 b EStG (Abschnitt 185 Abs. 3 EStR), 

10. Veranlagung von Arbeitnehmern (Abschnitte 215, 217, 219, 221 
EStR) 

Ein Arbeitnehmer wird zur Einkommensteuer veranlagt, wenn 
die Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht 
vorgenommen worden ist, mehr als 600 DM betragen oder wenn 
bei Einkünften aus mehreren Dienstverhältnissen der Gesamt­
betrag der Einkünfte aus den Dienstverhältnissen 4800 DM über­
steigt (§ 46 Abs. 1 Nr. 2 und 3 EStG). Für diese Fälle schreiben 
§ 46 Abs. 2 EStG und § 70 EStDV einen Härteausgleich vor. Für 
einzelne besonders gelagerte Fälle der Veranlagung eines Arbeit­
nehmers sind diese Vorschriften nicht anzuwenden, obwohl diese 
Fälle den durch § 46 Abs. 2 EStG und § 70 EStDV geregelten 
gleichstehen. Um auch hier die durch eine Veranlagung entste~ 
henden Härten auszugleichen, enthalten die Abschnitte 215 Abs. 2, 
217 Abs. 2, 219 Abs. 4 und 221 Abs. 4 EStR entsprechende Billig­
keitsregelungen. 

11. Ablösung der Verpflichtung zur Nachversteuerung von Mehr-
entnahmen naclt §§ 10 a und 32 a EStG 1950 (Abschn. 234 EStR) 

Die Verpflichtung zur Na c h ver s t e u e r u n g v o n M eh r -
e n t n a h m e n nach den §§ 10 a und 32 a EStG 1950 muß durch 
Zahlung von 10 v. H. des am Ende des Veranlagungszeitraumes 
1954 noch vorhandenen besonders festgestellten Betrages abgelöst 
werden (§ 52 Abs. 13 EStG 1955). Die Ablösung ist bei der Ver­
anlagung für 1955 vorzunehmen, doch kann auf A n t r a g des 
steuerpflichtigen d er Ablösungsbetrag auf d ie Jahre 1955 und 1956 
verteilt werden. Zur Vermeidung von Härten kann der besonders 
festgestellte Betrag auf weiteren Antrag des Steuerpflichtigen an 
Stelle der Ablösung dem Einkommen des Veranlagungszeitraumes 
1955 hinzugerechnet werden. Vor der Berechnung des Ablösungs­
betrages bzw. der Hinzurechnung zum Einkommen 1955 sind von 
dem besonders festgestellten Betrag d ie nach § 49 Abs. 1 EStDV 
1950 festgestellten und noch nicht verrechneten Minderentnah­
men abzusetzen. 669 

Reisekosten der Land- und For~twirte 
Land- und Forstwirte müssen die abzugsfähigen Reisekosten 
stets nachweisen oder glaubhaft machen. Die P auschbeträge für 
Reisekosten gelten grundsätzlich nur für steuerpflichtige mit 
Einkünften aus Gewerbebetrieb oder aus selbständiger Arbeit 
(vgl. Abschn. 98 Abs. 5 Nr. 3 Buchst. a EStR 1953). An die Glaub­
haftmachung sind bei Beurteilung der Angemessenheit der gel· 
tend gemachten Ausgaben, wenn diese die Pauschbeträge des 
Abschnittes 98 Abs. 5 Nr. 3 Buchst. a EStR 1953 nicht übersteigen, 
keine strengen Anforderungen zu stellen. 
(Oberflnanzdirektlon St u t t gart vom 2. 1. 1956 - s 2142 A) 
Für 1955 vgl. Abschnitt 119 Abs. 3 Nr. 3 a E-."tR 1955. 670 

Anwendung von § 7 b und § 7 c des Einkommensteuer­
gesetzes auf Eigenheime und Eigentumswohnungen 
Bel der Anwendung von § 7 b oder § 7 c des Einkommensteuer­
gesetzes (EStG) bestimmt sich der Begriff des Eigenheimes nach 
§ 20 Abs. 1 des Ersten Wohnungsbaugesetzes in der Fassung vom 
25. 8. 1953 (§ 11 a EStDV 1953, § 18 Abs. 2 ESlDV 1955). Hiernach 
versteht man unter einem Eigenheim ein Wohngebäude mi t nicht 
m ehr als zwei Wohnungen, von denen eine Wohnung für den 
Eigentümer (Erbbauberechtigten) oder seine nächsten Familien• 
angehörigen bestimmt ist 
Für die Anerkennung eines Wohngebäudes als Eigenhei m 
ist daher grundsätzlich zu fordern, daß der Eigentümer oder einer 
seiner nächsten Familienangehörigen eine Wohnung unmittelbar 
narh der Fertigstellung bezieht und bewohnt. Wird d ie 
Wohnung jedoch zunächst an andere P ersonen vermietet oder 
anderweitig genutzt, so steht dies der Anerkennung als Eigen­
heim nicht entgegen, wenn die Wohnung innerhalb eines Jahres 
nach der Fertigstellung von dem Eigentümer oder einem seiner 
nächsten Familienangehörigen bezogen und bewohnt wird. Dau­
ert die Vermietung oder anderweitige Nutzung der Wohnung 
infolge unvermeidbarer Umstände länger als ein Jahr, so ist 
nach Lage d er Gesamtumstände des Einzelfalles zu entscheiden, 
ob das Gebäude noch als Eigenheim anerkannt werden kann. 
Für den Begriff der Ei g e n t u m s w o h n u n g im Sinne von 
§ 7 b und § 7 c EStG gelten die gleichen Grundsätze. 
(Finanzministerium Baden - W i.l r t t e m b er g vom 27. 3. 1956 -
S 2132 c; Oberfinanzdirektion Freiburg i. Br. vom 3. 4. 1956 - S 2132 c A, 
ESt-Kartel Karte 10 zu § 7 c) 
Vgl. hierzu BB 1955 s. 498. 6'71 

Prüfung der Voraussetzungen bei Erteilung der 
Bescheinigungen nach § 7 c des Einkommensteuergesetzes 
1. Bei der Erteilung der Bescheinigung nach § 7 c des Einkom­
mensteuergesetzes (EStG) 1950 ist nicht nur zu prüfen, ob die 
Wohnungen „hinsichtlich der Größe, Ausstattung und Miete (Miet­
wert)" den Bestimmungen entsprechen, sondern auch die Frage, 
ob durch die Zuschüsse oder Darlehen der B a u von Wohnungen 
gefördert wird. 
2. Der Begriff „Bau" im Sinne des § 7 c EStG 1950 entspricht dem 
Begriff „Schaffung" (Neuschaffung) von Wohnraum und ist daher 
nach § 2 der Verordnung über Wirtschaftlichkeits- und Wohn­
flächenberechnung für neugeschaffenen Wohnraum (Berechnungs­
verordnung) vom 20. 11. 1950 (BGBl. S . 753) und § 2 der Verord­
nung über die Miethöhe für neugeschaffenen Wohnraum (Mieten­
verordnung) vom 20. 11. 1950 (BGB!. S. 759) zu bestimmen. 
(Bundesverwaltungsgericltt, Urteil vom 30. 11. 1955 - V C 127/55) 

Steuerfreiheit für Zinsen aus Schuldverschreibungen 
auf Grund des Londoner Schuldenabkommens 

672 

1. Zinsen aus Schuldverschreibungen, die von der Bundesrepu• 
blik auf Grund des Abkommens über deutsche Auslandsschulden 
vom 27.2.1953 (BGBl. 1953 II S. 331) ausgegeben werden oder aus­
gegeben worden sind, sind nach § 3 a des Einkommensteuer­
gesetzes (EStGJ steuerfrei. Es handelt sich dabei um Zinsen aus 
Schuldverschreibungen des B u n d es zur Wiederaufnahme des 
Anleihedienstes bei der Dawes-, Young- und Preußischen .Äuße­
ren Anleihe sowie der Konversionskasse für deutsche Auslands­
schulden. 
2. Zinsen aus L ä n de r anleihen, die unter das Londoner Schul­
denabkommen fallen, sind ebenfalls nach § 3 a EStG steuerbefreit, 
wenn mindestens ein Stück der jeweiligen Anleihe vor dem 
1. 1. 1955 ausgegeben oder umgetauscht worden ist. (Für das Land 
Baden-Württemberg handelt es sich dabe1 um die 4'/s v. H. An­
leihen 1926/53 und 1931/53.) 
3. Die Zinsen aus Anleihen der G e m e i n d e n und G e -
m e in de v e r bände , die unter das Londoner Schuldenabkom­
men fallen, sind n icht nach § 3 a EStG steuerbefreit. 
(Finanzministerium B a d e n - W ü r t t e m b e r g vom 19. 3. 1956 -
S 2216; Oberfinanzdirektion Fre iburg l. Br. vom 27. 3. 1956 -
S 2116 A, ESt-Kartel Karte 5 zu § 3 a) 
Vgl. zu 1 den ·Erlaß des Bundesfinanzministeriums vom 11. 10. 1955, 
BB 1955 s. 950; zu 2 BB 1955 s. 951 unter Nr. 4; zu 3 BB 1955 S. 951 unter 
Nr. 5. 673 

H Körperschaftsteuer 

Verlegung der Körperschaftsteuer-Vorauszahlungs­
termine 
Die Bundesregierung hat in dem Entwurf einer „Verordnung 
über die Vorauszahlungstermine b ei der Körperschaftsteuer" 
vorgesehen, daß die Termine für die K örperschaftsteuer-Vor­
auszahlungen u m einen Monat verschoben, also auf den 
10. April, 10. Juli, 10. Oktober und 10. Januar verlegt wer­
den (vgl. BB 1956 S. 201). Der Verordnungsentwurf liegt zur 
Zeit noch dem Bundesrat vor. Eine Entscheidung des Bundes­
rates ist vor Ende April nicht zu erwarten . Es ist aber als 
sicher anzunehmen, daß der Verordnungsentwurf in der vor­
gelegten Fassung die Zustimmung des Bundesrates nicht fin­
den wird. Voraussichtlich werden die Länder einen Kom­
promiß vorschlagen, um zu vermeiden, daß im R echnungs­
jahr 1956/57 ein Vorauszahlungstermin ausfällt. Als Kom­
promiß wird erwogen, entweder den Körperschaftsteuer-Vor­
auszahlungstermin vom 10. auf den 20. der letzten Quartals­
monate zu verschieben oder die Verschiebung um einen Monat 
nur für die Monate Juni, September und D ezember einzu­
führen. 674 

S teuerliche Behandlung des Neuordnungsaufwandes 
bei der Entflechtung der Eisen- und Stahlindustrie 
und des Kohlenbergbaues 
Die Kosten der Ausgabe von Aktien und sonstigen Gesellschafts. 
anteilen (Gründungskosten) sind nur insoweit abzugsfähig, als sie 
nicht aus dem Ausgabeaufgeld gedeckt werden können (§ 11 Nr. 1 
des Körperschaftsteuergeselzes 1955). Aus Billigkeitsgründen kön­
nen die im Rahmen der Neuordnung anfallenden Gründungs -
koste n in Höhe von 50 v. H. steuerlich als abzugsfähige Be­
triebsausgaben behandelt werden. 
Die im Rahmen der Neuordnung anfallenden Um t a u s c h -
kosten gehören nur teilweise zu den Gründungskosten im Sinne 
des § 11 Nr. 1 KStG 1955. Aus Vereinfachungsgründen werden die 
Umtauschkosten in Höhe von 70 v. H. zu den Gründungskosten 
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und in Höhe von 30 v. H. zu den vollabzugsfähigen Liquidations­
kosten gerechnet. Daraus folgt, daß von den gesamten Umtausch­
kosten 65 v. H. steuerlich als Betriebsausgaben behandelt werden. 
Im einzelnen ergibt sich folgende Aufteilung: 
1. A 11 g e m e i n e G r ü n d u n g s k o 5 t e n (§ 11 Nr. 1 KStG 
w~ . 
a) Gerichts- und Notarkosten für_ Gründungsversammlung und 

Eintragung in das Handelsregister, 
b) Gründungsprüfergebühren, 
c) Bekanntmachung der Gründung im Bundesanzeiger, 
d) Aktiendruck, 
e) Kosten der Kontrollunterschriften, 
f) Prospektdruck und Prospektinserate, 
g) Börseneinführungsgebühr (Kotierungsgebühr einschließlich 

Inser~ionskosten der Wertpapierbörsen), 
h) Bankprovision für Prospekthaftung, 
i) Prüfungsgebühr der Zulassungsstelle. 

2. U m t a u s c h k o s t e n 
a) Insertionskosten und sonstige Kosten für Aufruf und Hinweis­

bekanntmachungen an Altaktionäre (ausgenommen Kosten im 
Zusammenhang mit dem Wertpapierbereinlgungsgesetz und 
Kontrolle der Lieferbarkeitsbeschelnigungen), 

b) Kosten der Eintragung des Namens des Erstaktionärs in die 
Aktien, · 

c) Kosten der Giroleistung der Bank im Zusammenhang mit der 
Ausreichung der Namensaktien, 

d) Bankgebühr für die Ausreichung der Namensaktien, 
e) Bankgebühr für die Ausschreibung der Umtauschformularsätze. 
"Die oben unter 1. und 2. nicht bezeichneten Kosten des Neuord­
nungsaufwandes sind in jedem Falle in voller Höhe abzugsfähig. 
Die vorstehende Regelung gilt ohne Rücksicht darauf, ob der Neu­
ordnungsaufwand von der Altgesellschaft oder von der Nachfolge­
gesellschaft getragen wird. 
(Finanzministerium N o r d r h e I n - Wes t f a I e n vom 20. 3. 1956 -
S 2522) 675 

K Bilanzsteuerrecht 

Keine Preissteigerungsrücklage für die Holzwirtschaft 
bei Bildung eines Eisernen Bestandes 
Die Finanzminister (Finanzsenatoren) der Länder haben durch 
gleichlautende Erlasse zugelassen, daß die Unternehmen der 
Holzindustrie des holzverarbeitenden Handwerkes und des Holz­
handels wege~ der außergewöhnlichen Steigerung der Holzpreise 
bereits im Wirtschaftsjahr 1954 eine steuerfreie Rücklage nach 
dem Muster der vom 1. 1. 1955 an allgemein geltenden Prelsslei­
gerungsrücklage (§ ,74 der Einkommensteuer-DurchfühTungsver­
ordnung - EStDV - 1955) bilden•. Da für das Wirtschaftsjahr 
1954 nach dem Urteil des Bundesfinanzhofes vom 1. 3. 1955 ' auch 
noch die Bestandsbewertung nach Eisernen Beständen in An­
spruch genommen werden kann, ist die Auffassung vertreten 
worden • daß d ie Bewertung nach Eisernen Beständen und die 
Preissteigerungsrücklage nebeneinander angewendet werden dür­
~~n. Diese Auffassung wird auch damit begründet, daß die Län­
dererlasse für die Holz-Preissteigerungsrücklage nur die gleich­
zeitige Anwendung des „Bremer Erlasses" (Importwarenbegün­
stigung)•, nicht aber den Eisernen Bestand ausgeschlossen haben. 
Auch aus § 74 Abs. 3 EStDV 1955 könne kein Verbot der Pre1s­
steigerungsrücklage bei gleichzeitiger Bildung des Eisernen Be­
standes gefolgert werden, da die Preissteigerungsrücklage von 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu berechnen sei. Die 
Werte des Eisernen Bestandes seien aus den Anschaffungskosten 
gebildet worden, die seinerzeit - bei erstmaligem Ausweis des 
Eisernen Bestandes - tatsächlich aufgewendet und seither unver­
ändert fortgefUhrt wurden. 
Diese Auffassung ist nicht zutreffend. Die Preissteigerungsrück­
lage ist neben einem Eisernen Bestand nidtt zulässig. Nach § 74 
Abs. 3 Satz 1 EStDV 1955 kann die Preisstelgerungsrücklage 
grundsätzlich nur für die am Schluß des Wirtschaftsjahres in der 
Steuerbilanz nach § 6 Abs. 1 Nr 2 Satz 1 des Einkommensteuer­
gesetzes (EStG) mit den Anschaffungs- ojler Herstellungskosten 
bewerteten Wirtschaftsgüter gebildet werden. Als Anschaffungs­
oder Herstellungskosten im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 
EStG kommen regelmäßig die tatsächlichen Aufwendungen für 
die in der Bilanz ausgewiesenen Wirtschaftsgüter in Betracht. 
Bei der Bewertung nach dem Eisernen Bestand werden aber die 
in der Bilanz ausgewiesenen Wirtschaftsgüter nicht mit ihren 
tatsächlichen Aufwendungen (Anschaffungskosten), sondern mit 
den niedrigeren Beträgen bewertet, die früher einmal (vor Be­
ginn der Preissteigerung) für die Anschaffung der Wirtschafts-

1 BB 1956 S. 102, 201. · 
t BStBI. 1955 III S. 144, BB 1955 S . 441, 469. 
, Steuer und Wlrtschaftskurzpcist, Steuerw1nke Gr. 27 S. 59-60 (Wink 88). 
t BB 1955 S. 57. 

güter, die inzwischen längst veräußert sind, in Betracht gekom­
men sind. Diese Werte sind keine Anschaffungskosten im Sinne 
des § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 EStG. Auch der Bundesfinanzhof hat 
in dem Urteil vom 1. 3. 1955 die Eisernen Bestandswerte nicht 
unter dem Gesichtspunkt anerkannt, daß sie Anschaffungskosten 
Im Sinne des § 6 EStG seien, sondern hat insofern eine Lücke im 
Gesetz angenommen, die durch die Rechtsprechung ausgefüllt 
werden müsse. Er hat damit klar zum Ausdruck gebracht, daß 
die Eisernen Bestandswerte zwar (bis zum 31. 12. 1954) steuerlich 
zulässige Werte, aber keine Anschaffungskosten sind. Nun läßt 
§ 74 Abs. 3 Satz 2 EStDV 1955 die Preissteigerungsrücklage auch 
zu, wenn die in der Bilanz ausgewiesenen Wirtschaftsgüter nicht 
mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, son­
dern mit einem niedrigeren Wert bewertet worden sind. Nach 
Satz 3 der bezeichneten Vorschrift darf jedoch djeser niedrigere 
Wert nicht unter dem Börsen- oder Marktpreis am Schluß des 
Wirtschaftsjahres liegen. Der Eiserne Bestandswert wird jedoch, 
wenn eine Preissteigerung vorliegt, regelmäßig unter dem Börsen­
oder Marktpreis am Schluß des Wirtschaftsjahres liegen. Die 
Bildung einer Preissteigerungsrücklage ist in diesem Fall aus­
drücklich ausgeschlossen. 676 

Hans-Gerd RAU, Bundesfinanzministerium 

M Vermögensteuer 

Vermögensteucrliche Be.wertung von Aktien und Anteilen 
nach Kapitaländerungen 
Nach einem Beschluß der Bewertungsreferenten des Bundes 
und der Länder sollen sowohl notierte als auch nichtnotierte 
Aktien und Anteile an Gesellschaften, deren Kapital nach 
dem 31. 12. 1952 erhöht oder herabgesetzt wurde, für die 
Zwecke der Vermögensteuer neu bewertet werden. Für die 
bisher mit dem Steuerkurswert vom 31. 12. 1952 geführten 
alten Aktien bringt dies u. U. eine erhebliche Wertanhebung 
bei den Anteilseignern mit sicll und kann somit zu einer be­
trächtlichen Erhöhung der Vermögensteuer führen. 
Bei spie 1: Aktien der Y-AG, deren Steuerkurswert am 
31. 12. 1952 100 betrug, müßten 1955 zu 200 versteuert werden, 
weil die Gesellschaft im Jahre 1954 junge Aktien ausgegeben 
und der Kurswert am 31. 12. 1954 200 betragen hat. 
Dagegen können Aktien der X-AG, die keine Kapitalerhöhung 
vorgenommen hat, zum Steuerkurswert vom 31. 12. 1952 wei­
tergeführt werden, wenngleich dieser 120 betrug und die Ak­
ten am 31. 12. 1954 mit 300 notiert wurden. Bei einer Ausgabe 
von neuen Aktien im Jahre 1955 würde entsprechendes dann 
gelten, wenn zum 1. 1. 1956 keine neue Hauptveranlagung 
durchgeführt wird. Ob allerdings der gegenwärtige Haupt­
veranlagungszeitraum verlängert wird, steht zur Zeit noch 
nicht fest. Geschieht das nicht, so müßte für die Hauptver­
anlagung zum 1. 1. 1956 sowieso eine Neubewertung der alten 
und der neuen Aktien nach den Verhältnissen am 31. 12. 1955 
vorgenommen werden. 
Nach der Regelung des § 69 des Bewertungsgesetzes (BewG), 
die nach § 63 BewG auch für zum Betriebsvermögen gehö­
rende Wertpapiere gilt, ist Stichtag für die Bewertung von 
Wertpapieren und Anteilen an Kapitalgesellschaften der 
31. Dezember des Jahres, das dem für die Hauptveranlagung 
zur Vermögensteuer maßgebenden Zeitpunkt vorangeht. Für 
die Haupveranlagung 1953 ist das der 31. 12. 1952. Der sich 
zum 31. 12. 1952 ergebende Wert gilt auch für Neuver­
anlagungen und Nachveranlagungen zur Vermögensteuer auf 
einen anderen Zeitpunkt, während hinsichtlich des Bestandes 
die Verhältnisse vom jeweiligen Neu- bzw. Nachveranlagungs­
zeitpunkt maßgebend sind. Es gibt also nach der Regelung 
des § 69 BewG bei Wertpapieren keine Wert fort schrei -
b u n g, sondern nur eine Best a n d s fort schreib u n g. 
Daneben sieht § 69 Abs. 2 Satz 2 BewG eine Nachfeststellung 
- wenn man die für die Einheitsbewertung gebräuchlichen 
Begriffe übernimmt - für die Bewertung von solchen Wert­
papieren und Anteilen vor, die nach dem für die Haupt­
veranlagung maßgeblichen Bewertungszeitpunkt n e u a u s -
gegeben werden . Stichtag für die Nachfeststellung ist 
deT 31. 12. des Jahres, das dem Veranlagungszeitpunkt vor­
angeht, also für die im Jahre 1954 ausgegebenen jungen 
Aktien der 31. l'l. 1954. Sollten trotz des klaren Wortlautes 
des Gesetzes irgendwelche Bedenken gegen die hier vor­
genommene Auslegung bestehen, so kann noch darauf hin­
gewiesen werden, daß sich gerade aus§ 69 Abs. 2 Satz 2 BewG 
ein argumentum e contrario dahingehend ergibt, daß neu 

tJ 

f 

f 

f , 

Heft 11 / 20. April 1956 D er Betri ebs -Ber ater 365 

ausgegebene Aktien neu zu bewerten, dagegen die alten 
Aktien mit dem a lten Wert weiter zu führen sind. 
Die Finanzverwaltung beruft sich in erster Linie für ihre 
dem Gesetzeswortlaut entgegengesetzte Auffassung auf die 
Entscheidung des Reichsfinanzhofes vom 26. 10. 1933 ', worin 
ausgeführt ist, daß bei einer nach dem Hauptfeststellungs­
zeitpunkt vorgenommenen Änderung des Grundkapitals die 
Aktien im Falle einer Neufeststellung oder Neuveranlagung 
nicht mehr mit dem für den Hauptfeststellungszeitpunkt 
maßgebenden Steuerkurswert angesetzt werden könnten, 
weil der Nennbetrag der Aktien nunmehr in einem anderen 
Verhältnis zu dem neuen Grundkapital stehe; die Aktien 
seien nicht mehr dieselben geblieben. 
Wenn man auf eine alte Geriehtsentsclleidung zurückgreift, 
so ist zunächst zu prüfen, ob und inwieweit diese Entscllei­
dung heute noch verwertbar ist. Bei einer derartigen Unter­
suchung des angeführten Urteils des Reichsfinanzhofes erge­
ben sich drei wesentliche Gesichtspunkte, die seiner heutigen 
Anwendung entgegenstehen. Das Urteil betrifft nämlich nicht 
einen Fall, bei dem es um die Vermögensteuerbewertung der 
Aktien beim Anteilseigner ging, sondern befaßt sich mit der 
Bewertung des gewerblichen Betriebes einer Aktiengesell­
schaft nach § 33 RBewG 1925 (§ 52 RBewG 1931). Nach diesen 
Bestimmungen konnte, wenn für die Anteile an einer inlän­
dischen Kapitalgesellschaft Steuerkurswerte bestanden, der 
Einheitswert für den gewerblichen Betrieb 
mit der Summe der für die Anteile festgesetzten Steuerkurs­
werte (sogenanntes Steuerkursvermögen) angesetzt werden. 
Dem Reichsfinanzhof ging es nun, wie sich aus dem Urteil 
entnehmen läßt, erkennbar darum, eine Begründung dafür 
zu finden, daß nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt vor­
genommene Änderungen des Stammkapitals die Anwendung 
der Vorschriften des § 33 RBewG 1925 (§ 52 RBewG 1931) bei 
Neufeststellungen des Betriebsvermögens ausschließe und 
eine Bewertung nach den allgemeinen Bewertungsvorschrif­
ten durchzuführen sei. Seine Ausführungen, die von der 
Finanzverwaltung nunmehr für einen ganz anderen Gegen­
stand herangezogen werden, waren dahin ausgerichtet, dieses 
- für den damaligen Sachverhalt wohl richtige - Ergebnis 
zu fundieren. Aber selbst wenn man dieser Betrachtungs­
weise kein Gewicht beilegen wiI-1, so sind im übrigen die 
Ausführungen des Reichsfinanzhofes auch in tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicllt nicht haltbar. Es ist nämlich nicht 
ersichtlich, weshalb und inwieweit die alten Aktien nach Ab­
gang des Bezugsrechtes und nach Ausgabe junger Aktien 
nicht mehr dieselben geblieben sein sollen. Rein körperlich 
ist die Urkunde unverändert. Auch buchmäßig ist noch nie­
mand auf den Gedanken gekommen, die alten Aktien bei 
Abgang des Bezugsrechtes auszubuchen und sie hernach als 
neue Aktien wieder einzubuchen. Es liegt einzig und allein 
eine Änderung im Substanzwert der Aktien vor, und zwar 
hat sich durch den Abgang des Bezugsrechtes der Sub -
s t a n z w e r t v e r r i n g e r t ! Änderungen im Wert (Markt­
preis) vermögen aber weder einem Gegenstand die Identität 
zu nehmen, noch eine Änderung seines Wesens herbeizufüh­
ren. In diesem Zusammenhang mag gleich auf die von der 
Finanzverwaltung ebenfalls für ihre Betrachtungsweise an­
geführte Entscheidung des Obersten Finanzgerichtshofes vom 
30. 3. 1949 ' eingegangen werden. In diesem Urteil fehlte es 
tatsächlich an einer Identität zwischen den zu bewertenden 
Wirtschaftsgütern, wie vom Obersten Finanzgerichtshof auch 
besonders herausgestellt wurde. Es standen sich nämlich 
gegenüber einmal die Bewertung einer in sich geschlossenen 
Be t e i I i g u n g, in der die Einzelanteile als Betandteile 
aufgegangen waren, zum anderen die Bewertung der E in -
z e 1 a n t e i 1 e , in die die Beteiligung infolge Erbganges 
zerfiel. Hier war, um bei den Begriffen der Einheitsbewer­
tung zu bleiben, eine Artfortschreibung erforderlich. 
E ine solche Wesensänderung lag, wie gesagt, in dem der Ent­
scheidung des Reichsfinanzhofes zu Grunde liegenden Fall nicht 
vor. Es kommt als ein weiterer Gesichtspunkt, der bei einer 
Prüfung des Urteils auf seine heutige Anwendbarkeit zu be­
achten ist, hinzu, daß diese Entscheidung des Reichsfinanz­
hofes gewissermaßen ein Bruch mit einer früheren gegen­
teiligen Auffassung ist. In den vorhergehenden Urteilen vom 

1 UrteH vom 26. 10. 1933 - III A 305/33, RStBI. 1933 S. 1273. 
2 Urteil vom 30. 3. 194-0 - ID 2/49, Slg. Bd. 54 s. 316, BB 1949 s. 327. 

4. 9. 1931 9 und vom 7. 12. 1932' wurde nämlich der Stand­
punkt vertreten, daß Aktien während des g e s a m t e n 
Hauptfeststellungszeitraumes mit dem Steuerkurswert oder 
Verkaufswert am 31. Dezember des dem Hauptfeststellungs­
zeitpunkt unmittelbar vorangehenden Kalenderjahres zu be­
werten seien und eine Wertänderung der Aktien innerhalb 
des Hauptfeststellungszeitraumes in keinem Fall eine Neu­
feststellung des Einheitswertes des Gesamtvermögens zu be­
gründen vermöge, wobei die Frage, ob die Wertänderung auf 
besonderen Umständen oder auf einer allgemeinen Verände­
rung der Wirtschaftsverhältnisse b eruhe, keine Bedeutung 
habe. Nach d ieser Auffassung, die in der Entscheidung vom 
7. 12. 1932 auch für die Bewertung der Aktie beim Anteils­
eigner vertreten wurde, blieben also Wertänderungen der 
Aktien infolge von Kapitalerhöhungen ebenso unberücksich­
tigt wie Wertänderungen, die von Konjunkturschwankungen 
h errührten. 
Als weiterer wesentlicher G esichtspunkt, der einer Über­
nahme des Urteils des Reichsfinanzhofes vom 26. 10. 1933 
entgegensteht, ist von Bedeutung, daß sowohl das Reichs­
bewertungsgesetz 1925 als auch das von 1931 keine Vorschrift 
darüber enthielt, welcher Stichtag für die Bewertung solcher 
Wertpapiere und Anteile gelten solle, die erst nach dem für 
d ie Hauptveranlagung maßgebenden Zeitpunkt ausgegeben 
werden. Diese Vorschrift findet sich erstmals in § 69 Abs. 2 
Satz 2 RBewG 1934. Danach ist für solche neu ausgegebenen 
Wertpapiere als Bewertungsstichtag der 31. Dezember des 
Jahres maßgebend, das dem Neu- oder Nachveranlagungszeit­
punkt vorangeht. 

Zusammenfassung 
Der Gesetzeswortlaut ist in sich klar. Er paßt in das 
System des Bewertungsgesetzes. Eine Hauptveranlagung der 
Vermögensteuer wird in der R egel für drei Kalenderjahre 
vorgenommen (§ 12 des Vermögensteuergesetzes). In diesem 
Hauptveranlagungszeitraum erstarren die für den Veranla­
gungszeitpunkt maßgeblichen Werte. Auch Bestandsänderun­
gen wirken sich nur zu diesen Werten aus. Lediglich Zugänge 
neu ausgegebener Aktien und Anteile bedürfen einer Nach-

. feststellung, und nur für diese Nachfeststellung ist der für 
den Nachfeststellungszeitpunkt in Betracht kommende Wert 
zu Grunde zu legen. 
Diesem eindeutigen Gesdzeswortlaut gegenüber muß die von 
der Finanzverwaltung beabsichtigte Betrachtungsweise zu­
rücktreten. Die Richtlinien zur Bewertung von nichtnotierten 
Aktien und Anteilen •, die in Abschn. 3 e Abs. 9 b estimmen, 
daß bei Kapitaländerungen die gesamten Aktien und Anteile 
wie neu ausgegebene Aktien und Anteile zu behandeln seien, 
oder die Begründung in der Entscheidung des Finanzgerichtes 
Münster vom 29. 4. 1955 •, daß eine andere Handhabung dazu 
führen würde, Geschäftsanteile an ein und derselben jurist i­
schen Person verschieden zu bewerten, können keine geeig­
nete Stütze abgeben, da den Richtlinien keine Gesetzeskraft 
zukommt, eine unterschiedliche Bewertung aber gerade von 
§ 69 BewG gefordert wird. Nur diese unterschiedliche Be­
wertung vermag die steuerliche Gleichbehandlung mit den­
jenigen Aktien und Anteilen sicherzustellen, die von keiner 
Kapitaländerung betroffen sind und deshalb ohne Rü cksicht 
auf Kursschwankungen mit ein und demselben Wert während 
des gesamten Veranlagungszeitraumes angesetzt werden. 677 

Rechtsanwalt Dr. Karl E V E R D I N G, Wuppertal 

N Erbschaftsteuer 

Der Bundesfinanzhof bestätigt erneut die Schenkung­
steuerfreiheit von 7c-Zuschüssen 
In einem an den Bundesfinanzhof erneut herangetragenen 
Musternrozeß über die Frage, ob die Gewährung von 7c-Zu­
schüssen an Personen der Steuerklassen I bis IV schenkung­
steuerpfl.ichlig ist, hat der Bundesfinanzhof seine in dem 
Urteil III 75/54 S vom 28. 8. 1954 (BStBl. III S. 306, BB 1954 
S. 863) vertretene Auffassung bestätigt. Danach sind Zuwen­
dungen zur F ö r d e r u n g d e s W o h n u n g s b a u e s , 

3 Urteil vom 4. 9. 1931 - . III A 267/31, RStBl. 1932 S. 214. 
4 Urteil vom 7. 12. 1932 - III A 639/31, RStBI. 1933 S. 606. 
G Richtlinien zur Bewertung nlchtnotierter Aktien und Anteile vom 

14. 2. 1955, BAuz. vom 16. 2. 1955 Nr. 32, BStBl. 1955 I S. 97. Vgl. BB 
1955 s. 92, 186. 

6 Urteil vom 29. 4. 1955 - m c 25/54, EFG 1955 S. 325. 
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bei denen die Voraussetzungen des § 7c EStG gegeben sind, 
keine Schenkungen (freigebige Zuwendungen) und unter­
liegen daher auch dann nicht der Schenkung,steuer, wenn sie 

.an Personen der Steuerklassen I bis IV gegeben sind. § 18 
Abs. 1 Nr. 16 a des Erbschaftsteuergesefaes ist insoweit gegen­
standslos. Das gleiche gilt fü~ Zuschüsse zur Förd e r u n g 
des S c.ti i ff s baue s, bei denen die Voraussetzungen 
des § 7 d EStG gegeben sind. Zuschüsse zur Förderung des 
Schiffsbaues unterliegen daher auch dann nicht der Schen­
kungsteuer, wenn sie an P ersonen der Steuerklassen I bis IV 
gegeben sind. 
(Bundesfinanzhof, Urteil vom 24. 2. 1956 - m 10-0/55 S) 
Zur Frage der Berichtigung rechtskräftiger Steuerbescheide bei der 
Festsetzung von Schenkungsteuer für 7c-Zuschüsse vgl. Spital er, 
BB 1956 s. 334, sowie die dort gegebenen weiteren Hinweise. 6'18 

0 Umsatzsteuer 

Umsatzsteu~r bei Herstellung von Mischfuttermitteln 
1. Der Hersteller von Mischfuttermitteln (§ 29 Abs. 2 Nr. 11 der 
Umsatzsteuer-Durchführungsbestimmungen - UStDB) ist mit 
seinen Lieferungen von der Umsatzsteuer befreit, wenn er aus­
schließlich erworbene Rohstoffe durch Reinigen, Zerkleinern, 
Pressen oder Mischen zu diesen Mischfuttermitteln verarbeitet 
hat (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 und § 30 Abs. 1 Nr. 7 UStDB). 
2. Dem Unternehmer, der erworbenes Getreide vermahlt oder 
vermahlen läßt und d:ie hierbei anfal:ende Kleie mit anderen 
erworbenen Rohstoffen zu Mischfuttermitteln verarbeitet, steht 
für seine Lieferungen die Steuerfreiheit des § 4 Nr. 4 des Umsatz­
steuergesetzes nicht zu, da das Mahlen nicht besonders zuge­
lassen ist. Seine Lieferungen unterliegen dem allgemeinen 
Steuersatz von 4 v. H, · 
(Bunclesfinanzministerium vom 3. 1. 1956 - IV A/2 - S 4138 e) 

6'19 

S Zölle und Verbrauchsteuern 

Abgabenbegünstigung bei Beschaffungen der amerika­
nischen Streitkräfte im Bundesgebiet 
Den amerikanischen Streitkräften im Bundesgebiet stehen bel 
ihren Beschaffungen abgabenrechtliche Vergünstigungen sowohl 
aus dem Offshore-Steuerabkommen (BB 1955 S. 857) als auch 
nach den Bestimmungen des Truppenvertrages (BB 1955 S. 470) 
zu. Diese Vergünstigungen auf dem-Gebiete der Zölle, Verb.rauch­
steuern und Monopolabgaben· sowie der Umsatzsteuer wirken sich 
insofern auf die 'Unternehmer aus, die mit den Streitkräften 
Lieferungsverträge abschließen, als sie eine andere Kalkulation 
der Preise erforderlich machen. Die Vergünstigungen aus dem 
Offshore-Abkommen überschneiden sich teilweise mit denen aus 
derr. Truppenvertrag, decken sich jedoch nicht immer. 
Beschaffungen der a m t 1 i c h e n B e s c h a f f u n g s s t e 11 e n 
der US-Streitkräfte werden mit Hilfe besonderer Formulare 
durchgeführt und aus dem Stationierungskostenbeitrag der Bun­
desrepub!:k bezahlt. Das Verfahren, das. zur Erlangung der Ab­
gabenvergünstigung führt, Ist durch den Erlaß des Bundesfinanz­
ministeriums vom 17. l. 1956 (BZBI. 1956 S. 17, BB, 1956 S. 168) 
geregelt. 
Durch Erlaß vom 10. 3. 1956 (BZBl. 1956 S. 236) hat der Bundes­
minister der Finanzen die ·Dienststellen oder Organisationen der 
amerikanischen Streitkräfte bekanntgegeben, die als amtliche 
Beschaffungsstellen abgabenbegünstigte Beschaffungen auf Grund 
der Artikel 33 und 34 Abs. 2 Satz 2 des Truppen ver t r a -
g es und Artikel 3 des Steuerabkommens (BZBI. 1955 S. 280 ff.) 
vorzunehmen berechtigt sind und mit Mitteln bezahlen dürfen, 
die nicht aus dem Stationierungskostenbeitrag der Bundesrepu­
blik sfammen. Bei diesen Mitteln kann es sich sowohl um US­
Dollars handeln als auch um andere Zahlungsmittel, insbesondere 
um Deutsche Mark. Die Abgabenvergünstigungen nach Artikel 33 
Abs. 2 Unterabsatz b (Umsatzsteuer) und Artikel 34 Abs. 2 Satz 2 
(Zoll- und Abgabenvergünstigung wie bei der Ausfuhr) des Trup­
penvertrages, die von einer Zahlung in der Währung des Hei­
mallandes der Streitkräfte abhängig gemacht sind, werden jedoch 
nur bei Zahlung in US-Dollars gewährt. 
Die Liste der D i e n s t s t e 11 e n umfaßt 18 zur Armee gehörige 
Organisalionen, vor. allem das European Exchange System (EES), 
3 Organisationen der Luftstreitkräfte, darunter das Air Forces 
Exchange (AFEX) und 2 Organisationen der Marine (US Naval 
Advanced Base und Ship's Store Offlcer, Naval Advanced Base, 
Bremerhaven). 
Die Bescha!fungsaufträge anerkannter C 1 u b s und M essen 
gelten nur bei Beglaubigung des einzelnen Beschaffungsauf­
trages durch bestimmte Beauftragte der Streitkräfte selbst als 
durch eine amtliche Beschaffungsstelle erteilt. 
Der Erlaß vom 10. 3. 1956 weist besonders darauf hin, daß Be­
schllffungen auf Grund des O!fsbore-Steuerabkommens vom 

15. 10. 1954 (BZBI. 1955 S. 609, BB 1955 S. 857) von US-Dienststel­
len vorgenommen werden können, die sowohl im I n l a n d als 
auch im A u s 1 an d stationiert sind. Die Liste dieser Stellen 
wird riicht mitgeteilt. Die Aufträge sind in der Regel dadurch 
kenntlich, daß die Zahlung durch einen amtlich beauftragten 
United States Disbursing Offlcer geleistet wird. 
(Bundesfinanzministerium, Erlaß vom 10. 3. 1956 - III B/9 - Z 
2708 - 5/56; BZB!. 1956 S. 236) 
zum Of:fshore-Steuerabkommen vgl. BB 1955 s. 857, 1956 s. 168; zu den 
Abgabebegünstigungen nach dem Truppenvertrag BB 1955 S. 470, 1018 
U'nd 1020, hierzu insbesondere Ober Zölle und Verbrauchsteuern bei 
Geschäften mit den f,;anzöslschen und englischen Strelt­
krä!ten BB 1955 s. ass und BB 1956 s. 72. · 680 

U Gewerbesteuer 

Abwicklung der vorläufigen Gewerbesteuerfestsetzungen 
für das Gewerbekapital II/ 1948 bis 1952 
Die Gewerbesteuermeßbeträge für die Erhebungszeiträume vom 
21. 6. bis 31. 12. 1948, 1949 bis 1951 wurden hinsichtlich des Ge­
werbekapitals allgemein nach Hi 1 f s werten vor 1 ä u f i g 
festgesetzt. Durch Artikel 11 des Gesetzes zur Änderung steuer­
licher Vorschriften und zur Sicherung der Haushaltsführung vom 
24. 6. 1953 (BGB!. I S. 413) sollte die große Zahl der aufgelaufe­
nen vorläufigen Gewerbesteuer-Meßbescheide II/1948 bis 1951 in 
möglichst einfacher Form abgewickelt werden. Die angesetzten 
Hilfswerte sollten als m a ß g e b e n d e E i n h e i t s w e r t e 1m 
Sinne des § 12 Abs. 5 des Gewerbesteuergesetzes gelten und vor­
läufige Festsetzungen des einheitlichen Steuermeßbetrages (§ 14 
GewStG) insoweit endgültig sein. Die Endgültigkeit sollte nur 
dann nicht eintreten, wenn der Einheitswert die Hilfswerte um 
mehr als 10 v. H., mindestens aber um 5000 DM überstieg, oder 
wenn der Steuerpflichtige beantragte, den maßgebenden Ein­
heitswert zu Grunde zu legen. Die Wieder auf r o 11 u n g 
ww·de also auf die Fälle b es c h r ä n kt, in denen entweder die 
Finanzverwaltung wegen der Höhe der Abweichung zwischen 
Einheitswe,rt und Hilfswert oder die Steuerpflichtigen wegen der 
zu erwar·tenden Steuerminderung an der Wiederaufrollung lnter­
,essiert sein konnten. 
über die Tragweite und Bedeutung dieser Vorschrift hat der 
Bundesfinanzhof ausgeführt: 

1. Umfang der Endgültigkeit des Steuermeßbescheides 
Die in Artikel 11 des Gesetzes vom 24. 6. 1953 ausgesprochene 
E n d g ü lt i g k e i t bezieht sich auf den „e i n h e i t l i c h e n 
Steuer m e ß betr a g (§ 14 GewStG)", nicht nur auf die Hilfs­
werte im Verhältnis zum Einheitswert. Der Zusatz „insoweit" 
will offenbar nur besagen, daß die Endgültigkeit eintritt, soweit 
die Vorläufigkeit mit der Ungel;clärtheit der Wertansätze zusam­
menhängt. Soweit das Finanzamt im Einzelfalle die Vorläufigkeit 
aus anderen Gründen vorbehalten hat, soll sie durch Artikel 11 
nicht berührt werden. 

z. Berichtigung von Zurechnungen und Kürzungen des 
Hilfswertes 

Das Finanzamt kann Zu rech nun gen und Kürzungen 
in den zunächst für vorläufig erklärten Gewerbesteuer-Meßbeschei­
den, die nach § 11 endgültig geworden sind, nur unter den all­
gemeinen Voraussetzungen, die für die Berichtigung von Steuer­
bescheiden gelten, wieder aufrollen. Andererseits können sieb die 
steuerpflichtigen auf den Vorbehalt nicht berufen, wenn sie nicht 
innerhalb der Ausschlußfrist des Artikel 11 Abs. 3 den Antrag 
gestellt haben, der Berechnung des Gewerbekapitals die Ein­
heitswerte des Betriebsvermögens zu Grunde zu legen. 

3. Wirkung und Umfang des Antrages des Steuerpllicldigen 
Macht ein Steuerpflichtiger von dem Antragsrecht Gebrauch, so 
tritt die vom Gesetz angeordnete Endgültigkeit nicht ein. Das 
Finanzamt muß deshalb in solchen Fällen einen endgültigen Be­
scheid (§ 225 AO) erlassen. Dabei ist der Fall in vollem Umfange, 
soweit der Vorläuflgkeitsvorbehalt reicht, wieder aufzurollen. Die 
steuerpflichtigen können ihren Antrag nicht aut einzelne Punkte 
begrenzen; ebensowenig, wie sie den Antrag nur für einen ein­
zelnen Erhebungszeitraum stellen können (Artikel 11 Abs. 3). 

4. Zurücknahme des Antrages 
Ein Steuerpflichtiger, der einen Antrag gestellt hat, kann diesen 
bis zur Rechtskraft des nach § 225 AO geänderten Bescheides,· 
bzw. bis zum Erlaß der Entscheidung des Finanzgerichtes, zu­
rücknehmen. Das Antragsrecht nach Artikel 11 ist vom Gesetz 
als Begünstigung für die Steuerpflichtigen gedacht. Es ist ein 
Gestaltungsrecht, durch dessen Ausübung die steuerpflichtigen 
die sonst kraft Gesetzes eintretende Endgültigkeit der vorläu­
figen Bescheide ausschließen können. Es liegt kein zwingender 
Grund vor, einen Steuerpflichtigen an einen einmal gestellten 
Antrag testZ1.1halten. 
(Bundesfinanzhof, Urteil vom 22. 11. 1955 - I 140/54 U, BStB!. 1955 
III S. 396) 681 
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GUTACHTEN 

Die direkte Aufteilungsmethode bei der QewinnermittlunQ im internationalen 
Doppelbesteuerungsremt Von Regierungsdirektor Dr. B ü H RING' Bundesfinanzministerium, Bonn 

1. Allgemeines 

Nach den Doppelbesteuerungsverträgen, die vom Ursprungs­
prinzip ausgehen und sich der Zu- und Aufteilungsmethode 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bedienen, darf bei 
Vorhandensein von Betnebstätten eines gew-erblichen Unter­
nehmens in beiden Vertragsstaaten jeder Staat nur den Teil 
des Unternehmergewinns besteuern, der auf die Betrieb­
stätten in seinem Gebiet entfällt (Betriebstättenprinzip). Da­
mit stellt sich die Frage, auf welche Art und Weise der Un­
ternehmergewinn aufzuteilen ist. Bei anderen Doppelbesteu­
erungsverträgen, qie vom Wohnsitzprinzip ausgehen, aber 
neben der Besteuerung des Unt~rnehmers durch den Wohn­
sitzstaat seine Besteuerung in Höhe des anteiligen Gewinns 
einer im anderen Staat gelegenen Betriebstätte durch den 
Betriebstät temrtaat zulassen und dann die Vermeidung der 
Doppelbesteuerung in der Weise zulassen, daß die S teuer 
des Betriebstättenstaates auf die Steuer des Wohnsitzstaates 
angerechnet wird, stellt sich entsprechend die Frage, wie der 
anteilige Gewinn der Betriebstätte zu ermitteln ist. In mei­
nem Gutachten „Das Betriebstättenprinzip in den deutschen 
Doppelbesteuerungsabkommen" 1 habe ich auf die Schwierig-

_.keiten der Gewinnaufteilung und darauf hingewiesen, daß in 
den modernen Verträgen die Vertr:agsstaaten ausdrücklich 
die sogenannte direkte Aufteilungsmethode vereinbaren. 

-Im Gegehsatz zur in d i r .e k t e n Aufteilungsmethode wird 
bei ihr nicht vom Gesamtgewinn des Unternehmens ausge­
gangen und der anteilige Gewinn der Betriebstätte dann mit 
Hilfe von Verteilungsfaktoren wie z. B . Umsätze, Lohnsum­
men, Prämienaufkommen der einzelnen Betriebstätten cr­
mi ltelt. Die direkte Aufteilungsmethode versucht, den antei­
ligen Gewinn der Betriebstätte vielmehr in de:r Weise zu er­
mitteln, daß sie u n m i.t t e 1 bar von den B('triebsergebnis­
sen der einzelnen B e t r i e b s t ä t t e a u s g e h t. 
Nur in wenigen Fällen weist die Spezialbilanz der einzel­
nen Betriebstätte ohne weiteres den Gewinn aus, der vom 
Gewinn des Gesamtunternehmens auf diese Betriebstälte 
entfällt. Das Betriebstättenergebtlis wird meistens dadurch 
beeinfiußt sein, daß die Betriebstä tte kein' selbständiges un­
abhängiges Unternehmen, sondern nur Teil eines Unterneh­
mens ist. In dem Teil des Unternehmens, der z. B. nur pro- · 
duziert, befindet sich vor allem die Ausgabenseite des Unter­
nehmens (Material, Löhne usw.), während der Teil des Unter­
nehmens, der die Waren des Unternehmens verkauft, die 
Einnahmen des Untern"!hmens verzeichnen kann. Bei der Be­
triebstätte des Unternehmens, bei der sich die Leitung des 
Gesamtunternehmens befindet, entstehen die G eschäftsfüh­
rungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, mit denen bil­
ligerweise sämtliche Betriebstätten anteilig zu belasten sind. 
Die Betriebsergebnisse der einzelnen Betriebstätte sind so­
nach d~von abhängig, welche Aufgaben sie im Rahmen des 
Gesamtunternehmens zu erfüllen hat. Weiter sind die Be­
triebsergebnisse der einzelnen Betriebstätten davon abhän­
gig, wie der Unternehmer die Beziehungen der Betriebstät­
ten zueinander rechnungsrr.äßig gestaltet. Hieraus folgt, daß 
die Betriebstättenergebnisse in jedem Fall daraufhin zu 
überprüfen sind, ob im Hinblick auf die Beziehungen der 
Betriebstätte zu den anderen Betriebstätten des Unterneh­
mens Korrekturen notwendig sind, damit der Betriebstät­
tenstaat das Besteuerungsrecht tatsächlich auch für den Teil 
des Gesamtgewinns erhält, der auf die in Fn1ge stehende 
Betriebstätte entfällt. 

2. Die arm's length-Klausel 

Bei einem international tätigen Unternehmen, dessen Bi:!­
triebstätten voneinander wirtschaftlich weitgehend unabhän­
gig sind, werden sich keine Schwierigkeiten ergeben, den 
Gewinnanteil der einzelnen Betriebstätte direkt aus den Be­
triebsergebnissen der Betriebstätte festzustellen. Ein Unter• 
nehmen, das z. B. Hotelbetriebe ohne gemeinsamen Einkauf 
in verschiedenen Ländern unterhält, wird die Hotelbetriebe 
in der Regel unabhängig voneinander führen. Auch die weit­
gehend selbständigen Verkaufsstellen eines Unternehmens 
in verschiedenen Ländern werden zueina'nder kaum Bezie-

hungen haben, wohl aber zu einer etwaigen Betriebst:i.tte 
des Unternehmens, die für sie produziert oder den Einkauf 
tätigt. Wenn die Beziehungen innerhalb des Gesamtunter­

.nehmens das Betriebsergebnis der Betriebstätte beeinfiußt 
haben , ist die sogenannte „arm's length"-Klausel (Ermittlung 
des Gewinns auf Armlängenbasis) anzuwenden. Die Abkom­
men der Bundesrepublik mit Großbritannien den USA und 
Österreich enthalten diese Klausel ausdrücklich. Nachdem 
z. B. im deutsch- englischen Abkommen Artikel III Abs. 1 
besagt, - daß Gewinne eines Unternehmens im Gebiet des 
anderen Vertragsstaates nur in Höhe des Anteils besteuert 
werden können, der auf eine in diesem S taat belegene Be­
:triebstätte entfällt, heißt es in Absatz 3 weiter: ,, Wenn ein 
Unternehmen eines der Gebiete in dem andern Gebiet durch 
eine dort belegene Betriebstätte gewerblich tätig ist, sind 
dieser Betriebstätte die gewerblichen Gewinhe in Höhe des 
Betrages z u z u w e i s e n , den sie in d iesem andern Gebiete 
erzielen k önnte, wenn sie sich als s e 1 b ständiges Unter­
nehmen mit g 1 e i c h e n oder ä h n 1 i c h e n Geschäften 
unter gleichen oder ähn lichen Bed i ngungen 
befaßte und mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie 
ist, Geschäfte wie ein u n a b h ä n g i g e s Unternehmen tä­
tigte." In den Abkommen mit den USA (Artikel III Ags. 3) 
und mit Osterreich (Artikel 4 Abs. 2) ist die Klausel dahin 
gefaßt, daß der Betriebstätte diejenigen Gewinne aµs ge­
werblicher Tätigkeit zu z u w e i s e n sind, die „sie als s e 1 b -
ständige s Unternehmen durch g 1 e i c h e oder ä h n -
1 i c h e Tätigkeit, u n t er d e n s e 1 b e n o d er ä h n 1 i c h e n 
Bedi ngungen.und ohne jede Abhängigkeit von 
dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, hätte erzie­
len können." Zweck dieser Klausel ist, Gewinnverlagerungen 
zwischen den einzelnen unselbständigen Betriebstätten zu 
verhindern, wie die Abkommen z. B. auch einen besonderen 
Artikel für selbständige Unternehmen vorsehen, um Gewinn­
verlagerungen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaflen 
oder zwischen Schwestergesellschaften zu verhindern. Die 
Notwendigkeit, das ausgewiesene Betriebsergebnis einer Be­
triebstätte zu berichtigen, ~enn es ~icht den tatsächlichen 
Anteil der Betriebstätte am Gewinn des Unternehmens aus­
weist, führt dazu, daß Schätzungselemente dann auch bei der 
direkten Auftei1ungsmethode eine Rolle spielen. Beim Feh­
len allgemein gültiger Grundsätze der Betriebswirtschafts­
lehre für die Zuweisung des Gewinns an die einzelnen Be­
triebstätten ist immerhin der direkten Aufteilungsmethode 
der Vorzug vor einer freien Schätzung oder vor der· indirek­
ten Methode zu geben. Der Umstand, daß unmittelbar vom 
Betriebsergebnis der einzelnen Betriebstätte ausgegangen 
wird, bewirkt auch, daß effektive Verluste, die einem Unter­
nehmen in einer Betriebstätte ·des einen Landes entstanden 
sind, dieser Betriebstätte und hicht einer Betriebstätte des 
anderen Landes zugewiesen werden. 

3. Verfahren bei der Anwendung der arm's length-Klausel 

Es ist wichtig, festzuhalten, daß es sich um ein Verfahren für 
Zuweisung der gewerblichen Gewinne des U n t e r n e h -
m e n s an die verschiedenen Betriebstätten handelt, soweit 
die einzelne Betriebstätte :qiit ihrer Leistung an den Geschäf­
ten beteiligt gewesen_ist. Der geschäftliche Vorgang wird so­
zusagen in Abschnitte aufgeteilt und die ·abschnittsweise aus­
geführte Leistung je~er Betriebstätte bewertet. Die vorge­
schriebene Fiktion Betriebstätte = selbständiges Unter­
nehmen gilt also nur für die Zwecke der Zuweisung des Ge­
Winns (oder Verlustes) und ist auf den Aufgabenbereich 
(gleiche oder ähnliche Geschäfte) der Betriebstätte abgestellt. 
Die Tatsache, daß der Unternehmer, der Steuerpflichtige, das 
m aßgebliche Subjekt ist und die Betriebstätten nur unselb­
ständige Bestandteile seines Unternehmens sind, die keine 
Verträge untereinander abschließen können, wird hier­
von nicht berührt. In dem Organ der Handelskamm er 
Deutschland - Schweiz „Deutschland - Schweiz / Schweiz _ 
D eutschland" wird in einem Aufsatz• ,,Die direkte Auftei-

1 BB 1954 S. 558, t 4. Jahrgang N!, 12 S. 35S. 
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lungsmethode bei der Gewinnermittlung im Doppelbesteue­
rungsrecht Deutschland - Schweiz" allerdings die Auffas­
sung vertreten, daß über die Fiktion der arm's length-Klau­
sel hinaus die direkte Aufteilungsmethode weitere Fiktionen 
im Verhältnis der Betriebstätten zueinander verlange. Z. B. 
seien fiktive Lizenzgebühren im Verhältnis der Be­
triebstätten zueinander einzusetzen, weil ein Lizenzvertrag 
zwischen den Betriebstätten „eine notwendige Fiktion in der 
Fiktion" der Betriebstätte als selbständiges Unternehmen 
seP 
Nach meiner Ansicht ist ein „Lizenzvertrag" keine weitere 
notwendige Fiktion. Ein Unternehmen, das eine Betriebstätte 
im anderen Vertragsstaat gründet, kann bei der Zuweisung 
der gewerblichen Gewinne im ersten Geschäftsjahr nicht be­
anspruchen, daß nunmehr weitgehend fiktive Verträge dieser 
Betriebstätte mit der bereits bestandenen Betriebstätte unter­
stellt werden. Die neue Beriebstätte hat fiktiv weder das Be­
triebskapital, das ihr vom Unternehmer zur Verfügung ge­
stellt wurde, der alten Betriebstätte zu verzinsen, noch Miete 
für überlassene Einrichtungen oder Lizenzgebühren für die 
Verwertung von Verfahren, die dem Unternehmer geschützt 
sind, an die alte Betriebstätte zu entrichten. Das genannte 
Betriebskapital, die überlassenen Einrichtungen und ge­
schützten Verfahren gehören ja tatsächlich dem Unterneh­
mer, dem Inhaber der neuen Betriebstätte. Es handelt sich 
um Eigenkapital, eigene Einrichtungen und eigene Verfahren 
der Betriebstätte. Würde man sie als fiktives Fremdkapital, 
fiktive fremde Einrichtungen, fiktive fremde Verfahren be­
hr1ndeln, so würde diese Fiktion unzutreffende Bedingungen 
für die Geschäftstätigkeit der neuen Betriebstätte aufstellen 
und insoweit gerade eine Abhängigkeit der neuen Betrieb­
stätte von der alten Betriebstätte aussprechen. D ie arm·s 
length-Klausel besagt aber im Gegenteil, daß bei ihrer An­
wendung g 1 e i c h e Bedingungen und N i c h t a b h ä n g i g • 
k e i t der Betriebstätte von dem übrigen Unternehmen unter­
stellt werden. Das Betriebskapital, die Einrichtungen und 
Verfahren, deren sich die neue Betriebstätte für ihre Ge­
schäfte bedient, sind deshalb als dem Inhaber des „selbstän­
digen Unternehmens" gehörig zu behandeln. Die neue Be­
triebslätte wertet also nicht einem Dritten geschützte Ver­
fahren aus und erzielt nicht damit Gewinne, welche ihr sonst 
nur unter Zahlung von Lizenzgebühren zur Verfügung ste­
hen würden, wie der oben erwähnte schweizerische Aufsatz 
meint. · 

Auch in folgendem Bei s pi e l s f a 11 ist kein fiktiver Lizenz­
vertrag bei der Zuweisung der Gewinne zu unterstellen. Es be­
stehen bereits Betriebstätten in beiden Vertragsstaaten. Die Be­
triebstätte A entwickelt unter erheblichen Kosten ein Verfah­
ren, das dem Unternehmen geschützt wird und auch in der B -
triebstätte B angewendet wird. Die U n k o s t e n , die der Be­
trieb&tätte A bei der Entwicklung des Verfahrens, das dem gan­
zen Unternehmen und nicht nur der Betriebstätte A dienen soll, 
sind in dem betreffenden Geschäftsjahr auf die Betriebstätte B 
mit umzulegen, wie dies auch mit den Geschäftsführungs- und 
allgemeinen Verwaltungskosten geschieht. Sollte der Unterneh­
mer die Betriebsergebnisse der Betriebstätten A und B gleich­
wohl in der Weise beeinflussen, daß er die Betriebstätte A mit 
einer Lizenzgebühr erkennt und die Betriebstättc B mit dieser 
Lizenzgebühr belastet, so wäre die arm's length-Klausel anzu­
wenden. Die Spezialbilanzen der Betriebstätten A und B wären 
also mit dem Ziel einer Gewinnminderung bei der Betrieb­
stätte A und einer Gewinnerhöhung bei der Betriebstätte B zu 
korrigieren. 
Die arm's length-Klausel läßt, wie gesagt, nicht zu, daß bei 
der fiktiven Behandlung einer Betriebstätte als selbstän­
diges Unternehmen für den begrenzten Zweck der Gewinn­
zuweisung andere Bedingungen für die geschäftliche Tätig­
keit der Betriebstätte im Wege weiterer Fiktionen gesetzt 
werden. Die Fiktion „selbständiges Unternehm en " ist nur 
bei der Gewinnaufteilung entsprechend der Beteiligung der 
Beiriebstätten an den Geschäften des Unternehmens, aber 
nicht auf alle Beziehungen der Betriebstätten zueinander 
anzuwenden. 
Befindet sich die Fabrikationsbetriebstätte A in dem einen Land 
und die Verkaufsbetriebstättc B in dem anderen Land, so ist 
der Gewinn des Unternehmens wie folgt aufzuteilen· 
Die Betriebstätte A erhält den Betrag, den sie als selbständiges 
Unternehmen bei Lieferung an eine selbständige Verkaufsfirma 
erzielt hätte, Der Betriebstätte B verbleibt demzufolge der Er­
lös nur nach Abzug des Betrages, den eine selbständige Firma 
gleicheL· oder ähnlicher Art einem selbständigen Fabrikations-

unternehmen als Kaufpreis für die gelieferten Waren zu ent­
richten gehabt hätte. Hat dagegen die Betriebstätte A der Be­
triebstätte B einen Gegenstand geliefert, der nicht zum Weiter­
verkauf an Dritte, sondern zur Verwendung im eigenen Unter­
nehmen bestimmt ist, so scheidet dieser Fall aus der Betrachtung 
aus. Hier handelt es sich um k e i n G e s c h ä f t d e s U n t e r­
n eh m e n s, das eine Gewinnzuweisung an die beteiligten Be­
triebstätlen erfordert. Hier handelt es sich vielmehr nur um 
eine Frage der Verteilung der Selbstkosten auf beide Betrieb­
stätten. Würde man in diesem Fall der Betriebstätte A außer 
dem Ersatz ihrer Aufwendungen eine Gewinnspanne einräumen, 
so hätte man ihr einen Anteil an einem Gewinn eingeräumt, den 
das Unternehmen überhaupt nicht erzielt hat. Der Unternehmer 
kann aber· nicht an sich selbst verdienen und kann insoweit 
auch nicht besteuert werden. 
Der in dem obengenannten schweizerischen Beitrag zur 
direkten Aufteilungsmethode geäußerten Ansicht, daß Ver­
gabeleistungen der einen Betriebstätte im Wege weiterer 
spezieller Fiktionen zu berücksichtigen seien, vermag ich 
.mich nach alledem nicht anzuschließen. Im letzten Beispiels­
falle ist- es zwar durchaus möglich, daß der an die Betrieb­
stätte B gelieferte Gegenstand dazu beiträgt, daß die Be­
triebstätte B nunmehr mit Hilfe dieses Gegenstandes, der 
Vergabeleistung. eine gewinnbringende Tätigkeit für das 
Unternehmen ausübt. Der in der Betriebstätte A herge­
stellte Gegenstand, z. B. eine später in der Betriebstätte B 
benutzte ·Maschine, kann aber ebensowenig wie der Betrieb­
stätte B überlassenes Betriebskapital oder die Überlassung 
dem Unternehmen geschützter Verfahren dazu führen, daß 
die Betriebstätte B der Betriebstätte A außer dem notwen-• 
digen Buchungsausgleich für die Selbstkosten noch eine zu­
sätzliche Gewinnspanne einräumt. Dies würde eine Uber­
spitzung der direkten Aufteilungsmethode bedeuten, der 
praktisch bei der Lokalisierung der Teilgewinne nicht Rech­
nung getragen werden kann. Insbesondere bezieht sich die 

· arm's length-Klausel nicht auf derartige Vorgänge. 

Teilgewinne der einzelnen Betriebstätten sind sonarh nur 
insoweit zu lokalisieren, soweit die Belriebstätte unmittel­
bar mit Leistungen an den gewinnbringenden Geschäften des 
Unternehmens beteiligt gewesen ist. Leistungen, die nur für 
das eigene Unternehmen bestimmt sind, rechtfertigen keine 
Zuweisung eines besonderen Gewinnanteils (fiktive Kauf­
preise für Inventar, fiktive Zinsen, Mieten, Lizenzgebühren 
usw.). Als u n mit t e 1 bare Beiträge einer Betrieb­
stätte am Geschäftsgewinn bei Vorhandensein mehrerer Be­
triebstätten sind vor allem zu nennen: Der Einkauf oder die 
Gewinnung des Rohmaterials, die Fertigung und der Verkauf 
der Waren. Wenn diese Leistungen jeweils in verschiedenen 
Betriebstätten vor sich gehen, ist der durch die Gesamtheit 
dieser Leistungen erzielte Gewinn des Unternehmens auf 
die einzelnen Betriebstätten aufzuteilen, wobei der Gewinn 
jeder Betriebstätte direkt ermittelt wird. Jede Betriebstätte 
hat mit der nächstfolgenden im Geschäftsgang des Unterneh­
mens die Preise einzusetzen, die zwischen selbständigen und 
unabhängigen Unternehmen üblich sind. Hierbei sollen 
gleiche oder ähnliche Geschäfte unter gleichen 
oder ähnlich e n Be d i n g u n gen dem Vergleich zu 
Grunde gelegt werden. Geeignete Vergleichsobjekte zu fin­
den, wird oft schwer sein, so daß bei offe:isichtlichen Ge­
winnverlagerungen dann nur die freie Schätzung für not­
wendige Korrekturen übrig bleibt. 

4. Schlußbetrarhtung 
Im Hinblick darauf, daß verschiedene Auffassungen über die 
d irekte Aufteilungsmethode bestehen und nicht alle Einzel­
heiten ihrer Anwendung in Wissenschaft und Praxis restlos 
geklärt sind, dürfte es sich empfehlen, daß sich die Vertrags­
staaten über gewisse Richtlinien hierzu einigen. Bekanntlich 
sehen die meisten Doppelbesteuerungsabkommen vor, daß 
die zuständigen obersten Verwaltungsbehörden Grundsätze 
für die Verteilung des gewerblichen Gewinns auf die beiden 
Vertragsstaaten vereinbaren. Die Schwierigkeit der Materie 
hat in den vergangenen Jahrzehnten bisher die Verein­
barung solcher Grundsätze nicht ermöglicht. 682 

3 In der Einleitung des Aufsatzes wird von der Gewinnennittlung bei 
Tochtergesellschaften gesprochen, gemeint sind aber unselbständige 
Betriebstätten, wie der Inhalt des Aufsatzes zeigt. Eine Tochter­
gesellschaft, die keine unselbständige Betriebstätte der Muttergesell­
schaft Ist, kann als selbständiges Rechtssubjekt Verträge z. B. auch 
Lizenzverträge, mit der Muttergesellschaft schließen. Vgi. F r \ e d -
r 1 c h , Zur Besteuerung deutscher Tochtergesellschaften ausländi­
scher Konzerne, BB 1954 s. 541. 

• • 

• 
• 

Heft 11 / 20. April 1956 Der Betriebs - Berater 369 

SO-ZIALRECH T 
INFORMATIONEN 

C (a) Koalitionsrecht 

Wiedereinstellung nach Abwehraussperrung 
im Arbeitskampf 
In einem Betriebe wurde ohne Zustimmung der Gewerkschaft 
ein tarifwidriger Streik durchgeführt, um eine betriebliche 
Lohnerhöhung durchzusetzen. Der Arbeitgeber sperrte die ge­
samte Belegschaft aus, schloß den Betrieb, sperrte die Tore und 
machte die Aussperrung öffentlich bekannt. Außerdem kündigte 
er schriftlich allen Arbeitnehmern fristlos wegen beharrlicher 
Arbeitsverweigerung und teilte ihnen mit, daß der Betrieb ge­
schlossen sei. Bei Wiederaufnahme der Arbeit wurde ein Arbeit­
nehmer nicht wiedereingestellt, obwohl er zur Zeit d es Streiks 
arbeitsunfähig erkrankt gewesen war und sich an der Arbeits­
niederlegung nicht beteiligt hatte. Die Klage des Arbeitnehmers 
auf Feststellung, daß durch die fristlose Kündigung sein Arbeits• 
verhältnis nicht aufgelöst worden sei, wurde abgewiesen.. 

Aus den E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e n : 
Die Aussperrung seitens des Arbeitgebers ist eine legitime Maß­
nahme gegenüber einem illegalen Streik. Durch sie sind die Ar• 
beitsverhällnisse zwischen dem Arbeitgeber und seinen gesamten 
Bediensteten fristlos aufgelöst, nich t etwa nur suspendiert wor­
den. Zwar spricht das Kündigungsschreiben von fristloser Ent­
lassung wegen beharrlicher Arbeitsverweigerung. Aber die Form 
der Verlautbarung, die begleitenden Umstände und die durch­
geführten Maßnahmen weisen doch unzweideutig auf eine Aus­
sperrung hin. 
Mag der Arbeitnehmer am illegalen Streik auch nicht aktiv be­
teiligt gewesen sein, so hat die Aussperrung die Wirkung der 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses auch ihm gegenüber gehabt, 
denn die kollektive Abwehrmaßnahme des kollektiven Streikes 
hat mit der Aussperrung diese Wirkung ausgeübt. Diese Rechts­
wirkung besteht daher trotz krankheitsbedingter Abwesenheit 
des Arbeitnehmers vom Betrieb während des Streikes. 
Diese Rechtsauffassung folgt derjenigen des Bundesarbeitsgerich­
tes in dem Beschluß des Großen Senates vom 28. 1. 1955 • Mit 
diesem ist auch festzustellen, daß, abgesehen von Zusicherungen 
und Vereinbarungen seitens des Arbeitgebers, der Unternehmer 
ermessensfrei über die Frage der Wiedereinstellung eines durch 
begründete Streikaussperrung ausgeschiedenen Arbeitnehmers zu 
befinden hat und nur offensichtlicher Ermessensmißbrauch ge­
richtlich überprüfbar ist. Gilt dies sogar im Falle eines legalen, 
sozialadäquaten Streikes, so muß es erst recht bei einem wilden 
Streik gelten. 
Ein offenbarer Ermessensmißbrauch seitens des Arbeitgebers ist 
durch den Arbeitnehmer nicht nachgewiesen worden. Es ist zwar 
n icht zu verkennen, daß den Arbeitnehmer bei seinem Lebens­
alter und seiner über fünf Jahre bestehenden Betriebszugehörig­
keit das Ausscheiden aus dem Unternehmen außerordentlich hart 
trifft, zumal er am Streik nicht unmittelbar beteiligt gewesen zu 
sein scheint und er auch keine anderweitige Arbeit gefunden zu 
haben scheint. Gleichwohl kann von Ermessensmißbrauch deshalb 
nicht gesprochen werden, weil der Arbeitgeber in spezifizierter 
Weise dargetan hat, und zwar unter Beweisantritt, daß er sich 
bei seiner Erwägung davon überzeugt habe, der Arbeitnehmer 
sei in Arbeit und Leistungen betont langsam und d aher unbe• 
friedigend . gewesen, habe auch durch müßige Redensarten die 
Betriebsatmosphäre in nicht günstiger Welse beeinflußt. 
(Landesarbeitsgericht Hamburg, Urteil vom 29. 2. 1956 
126/55; Revision nicht zugelassen) 

C (b) Tarifvertragsrecht 

1 Sa 
683 

Bestellung stellvertretender Mitglieder zum Aufsichtsrat 
Das Landgericht Stuttgart hat entschieden, daß folgende Sat­
zungsbestimmung einer Aktiengesellschaft gültig und. durch das 
Registergericht In das Handelsregister einzutragen ist: 
1. Der Aufsichtsrat besteht aus 3, 6 oder 9 Mitgliedern. 
2. Für vorübergehend verhinderte Mitglieder können stellvertre­

tende Aufsichtsratsmitglieder bestellt werden. 
3. Die Hauptversammlung bestimmt die Reihenfolge des Eintr itts 

der von ihr bestellten Stellvertretel'. 
Aus den Gründen: 
Das Aktiengesetz hat in § 85 die Zulässigkeit von stellvertreten­
den Vorstandsmitgliedern ausdrücklich erwähnt· es enthält aber 
Uber die Stellvertretung von Aufsichtsratsmitgliedern keine Be­
stimmung. Daraus kann aber nidit ohne weiteres der Schluß 
gezogen werden, daß ihre Bestellung in einer Satzung unzuläs• 

• l!B 1955 S. 4LZ. 

sig sei. Vorstand und Aufsichtsrat sind verfassungsmäßige Or­
g~ne der Aktiengesellschaft. Sie sind wesensmäßig ähnlich. Wenn 
dLe verantwortlichen Spitzenkräfte infolge Erkrankung oder son­
stigen zwingenden G,ünden in der Ausübung ihrer Tätigkeit 
vorübergehend oder für längere Zelt verhindert sind so ist nicht 
einzusehen, warum den Aktiengesellsdiaften nicht die Möglich­
keit gegeben sein soll, satzungsmäßig für diesen Fall vorsorglidi 
Maßnahmen zu treffen, um die Handlungs- und Beschlußfähig­
keit des Aufsichtsrates für die Dauer zu gewährleisten. Die Be­
stellung von Ersatzmitgliedern, die nicht bei der Eintragung 
abgelehnt werden könnten, als vorsorglidie Maßnahme in diesem 
F~ll genügt nicht, weil Ersatzmitglieder erst bei end g ü 1-
t 1 g e m Wegfall eines Aufsichtsratsmitgliedes eintreten könnten. 
Auch die vom Aktiengesetz gebotene Möglichkeit gemäß § 93 
A~s. 3 AktG wird nicht immer genügen, um die Funktionsfähig­
keLt zu gewährleisten, denn eine Ermächtigung eines Gehilfen 
kann von einem Aufsichtsratsmitglied nicht immer vertreten 
werden, weil § 99 AktG in Verbindung mit § 278 BGB dem 
o_rdentlichen Aufsichtsratsmitglied eine sehr strenge Mithaftung 
fur die Handlung des· von ihm beauftragten Erfüllungsgehllfen 
auferlegt. Es erscheint daher zweckmäßiger und gerechter von 
vornherein stellverh·etende Aufsichtsratsmitglieder d urch die 
Satzung vorzusehen, die für die Dauer ihres Tätigwerdens die 
volle Verantwortung für ihre Har,dlungen tragen. 

Solange das stellvertretende Aufsichtsratsmitglied nicht ein­
berufen ist, hat es keinerlei Rechte und Pflichten eines Aufsichts­
ratsmitgliedes. Vielmehr ist durch d ie Stellvertretung für das 
Aufsichtsratsmitglied nur eine Art „funktionsmäßige Anwart­
schaft" gegeben. Kahler, NJW 1955 S. 205 (S. 207), sieht d ie Stel­
lu~g des stellvertretenden Aufsichtsratsmitgliedes als vom Ein­
t~1tt der Bedingung abhängig an, weldie seine Tätigkeitsbefug­
nisse auslöse. Diese Lösung dürfte auch den Erfordernissen 
entsprechen, die das Landgericht Frankfurt a. M., Beschluß vom 
9: 4. 1954, BB 1954 S. 409, für die Beschlußfähigkeit eines Auf­
SLchtsrates einer Aktiengesellschaft beim Ausscheiden eines Mit­
glieds aufgestellt hat. Die Kammer hatte aber auch zu prüfen, ob 
nicht bei Einbeziehung des stellvertretenden Aufsichtsratsmit­
gliedes in die in der Satzung festgelegte Höchstzahl der Auf­
sichtsratsmitglieder die gesetzliche Höchstzahl erschöpft sein 
kann und deswegen d ie Bestimmung unzulässig wäre. Zu einer 
~mgehung der ziffermäßigen Beschränkung der Zahl der Auf­
sichtsratsmitglieder und der '/, zu 1/, Teilung innerhalb des Auf­
sichtsrates zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern 
darf diese Bestimmung vom stellvertretenden Aufsichtsratsmit­
glied n i c h t dienen. Hierfür sind aber im zu entscheidenden 
Fall keine Anhaltspunkte gegeben. 

Es ist zwar Schlegelberger-Hefermehl, Aktiengesetz, 3. Aufl., 
S. 332, darin zu folgen, daß die stellvertretenden Aufsichtsrats­
mitglieder w i r k I ich e Aufsichtsratsmitglie<ler sind, (ebe11so 
Godin-Wilhelmi, Aktiengesetz, 2. Aufl., S. 378). Bei der Frage 
aber, wie die stellvertretenden Aufsichtsratsmitglieder in die 
Zahl der Aufsichtsratsmitglieder nach § 86 AktG einzurechnen 
sind, ist Kahler (S. 206) beizupflichten, daß die dreigliedrige Zahl 
nicht mathematisch, sondern l e 1 eo I o g i s c h gewertet werden 
muß_ Allein durch die Zulassung von stellvertretenden Aufsichts­
ratsmitgliedern innerhalb des § 86 AktG wird die vom Gesetz­
geber gewollte Dreigliederung nicht nur n ich t beeinträchtigt, 
sondern erst g e w ä h r 1 e i s t e t. Das stellvertretende Auf­
sichtsratsmitglied muß bei der Berechnung der Dreigliederung 
außerhalb der Addition stehen, es drückt sich erst dann innerhalb 
der Addition als Summenelement aus, wenn die Anwartschaft 
durch den Eintritt der Bedingung in das Vollrecht der Funk­
tionsausübung umschlägt. 
Auch § 95 Abs. 6 AktG steht der Zulässigkeit von stellvertreten­
den Aufsichtsratsmitgliedern nicht entgegen. Wenn nach dieser 
Vorschrift Aufsichtsratsmitglieder „ihre Obliegenheiten" n(cht 
durch andere ausüben lassen dürfen, so kann diese Vorschrift 
nicht stellvertretende Aufsichtsratsmitglieder betreffen. Denn 
diese stellvertretenden Aufsichtsratsmitglieder werden von der 
Hauptversammlung der Gesellschaft gewählt. Ebenso haben die 
Arbeitnehmer (§ 76 BetrVG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG) die Möglichkeit, Stellvertreter zu bestimmen, was bei 
der Wahl bereits geschehen kann . 
Zusammenfassend ist also zu sagen, daß die Einrichtung von 
stellvertretenden Aufsichtsratsmitgliedern nicht der Natur des 
Aufsichtsrates widerspricht, diese vielmehr eine Lücke des § 86 
AktG zweckmäßig ausfüllt. 
Vgl. Grunau, JW 1930 S. 361l6; Goldschmldt, HGB (1927), § 243 Anm. 11; 
Staub, HGB, 12./13. Aufl., Anm. 15 z;u § 243; Hache11burg, GmbHGes., 
§ 52 Anm. 7; Baumbacb-Hueck, AktG, 7. Aufl., § 86 Anm. 2 c; Scblegel­
berger-Hefermehl, AktG, 3. Aufl ., Anm. 34 zu § 86; Godin-Wilhelmi 
AktG, 2. Aufl., Anm. 4 s. 378 zu § 86; z:ur Frage der Zulässigkeit vo,;, 
Ersatzmitgliedern Bärmann und Sch.l!llng, BB 1953 S. 534 388· Bayer 
JZ 1953 S. 264; Schmidt, NJW 1952 S. 1353, 1373; Bergmai-in, NJW 1963 
S. 81; Dletz, BetrVG, Anm. 47 zu § 76; Erdmann, BetrVG, Anm. 40 zu 
§ 76; Galperln, BetrVG, 2. Aufl .. Anm. 68 zu § 7~. 
(Landgericht Stuttgart, Beschluß vom 5. 3. 1956 - 1 KfH T l/56; 
rechtskräftig) 684 
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C (C) Betriebsverfassungsrecht 

Änderung einer durch betriebliche Übung eingeführten 
Altersversorgung durch Betriebsvereinbarung 
1. Ist in -einem schriftlichen Arbeitsvertrage keine Zusa~e für 
eine Altersversorgung gemacht worden, so muß der Arbettneh­
mer den Nachweis dafür führen, d aß ihm eine solche Zusage 
mündlich In verbindlicher Form gegeben worden sei, wenn er 
dies behauptet. Es genügt nicht, wenn er nachweist, daß der Pro• 
kurist ihn bei d en Vorverhandlungen auf die im Betriebe üb• 
licherweise gewährten Pensionszusagen hingewiesen hat, sofern 
diese Zusage in den Vertrag nicht aufgenommen worden ist. 

2. Besteht eine betriebliche Übung, nach welcher der Arbeitgeber 
stets einen Betrag in Höhe von 20 v. H. des Arbeitsentgeltes eines 
Arbeitnehmers für dessen Altersversorgung auf ein Sperrkonto 
einzahlt, so kann auch diese betriebliche Übung durch eine ab­
weichende Betriebsvereinbarung beseitigt und eine andere Re­
gelung der Altersversorgung eingeführt werden. Selbst ":'.enn die 
betriebliche Übung unter dem Gesichtspunkt zu sehen ware, daß 
sie nur das „Wie" der Gegenleistung des Arbeitgebers 1m Rah­
m en d es Arbeitsvertrages bestimmte, so wäre auch bei solcher 
Betrachtung die einschneidende Wirkung einer d enselben Ge­
genstand anders normierenden Betriebsvereinbarung nicht zu 
verneinen· denn wenn es grundsätzlich auch richtig sein mag, 
daß eine 'Betriebsvereinbarung den günstigeren einzelarbeits­
vertraglich eingeräumten Anspruch nicht verdrängen bzw. bes~i­
tigen kann (vgl. auch Die tz, Anm. 20 vor § 56 BetrVG), so bleibt 
hiervon doch der FalJ unberührt, in dem es lediglich um das „Wie" 
der Leistung geht und dieses sich wie hier aus der betrieblichen 
Übung und nicht aus einzelarbeitsvertraglicher Sonderabmachung 
b estimmt. 

Betrifft die Betriebsvereinbarung den Gegenstand der bisherigen 
Übung und regelt sie Ihn anders, so wird letztere ohne Rücksicht 
darauf beseitigt, ob sie für die Arbeitnehmerschaft günstiger o~er 
schlechter war; denn die Betriebsvereinbarung beruht letzthch 
auf dem Kollektivwillen der Arbeitnehmerschaft selbst, so daß 
nicht ersichtlich Ist, warum diesem Willen durdl Abschluß der 
Kollektivregelung Rechnung tragend dennoch auf die bisher vor­
h andene Besserstellung Bedacht zu nehmen, die bisherige Schlech­
terstel!ung hingegen, weil durch die Neuregelung beseitigt, nicht 
mehr zu berücksichtigen wäre. 
(Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 2. Kammer Köln, Urteil vom 
17. 1. 1956 - 2 b Sa 89/55; rechtskräftig) 

Anmerkung der Schriftleitung: 
Das Landesarbeitsgericht hat n Ich t, obwohl die Gründe den 
Anschein erwecken, darüber entschieden, ob die auf Grund einer 
b etrieblichen Übung bereits e n t s t a n d e n e n Anwartschaften 
durch eine neue Betriebsvereinbarung beseitigt werden konnten 
(vgl. hierzu Siebert, BB 1953 S. 241). Nach dem Tatbestand sah 
d ie alte Regelung vor, daß· Leistungen des Arbeitgebers zur 
Altersversorgung erst nach einer bestimmten Besdläftigungs­
d auer gewährt wurden. Für diejenigen Arbeitnehmer, welche die 
Wartezeit bereits zurückgelegt hatten, blieb nach der neuen Re­
gelung alles beim alten, Nur für diejenigen, welche die Warte­
zeit noch nicht zurückgelegt hatten (wie z.B. der Kläger) oder 
erst in Zukunft in den Betrieb eintreten würden, sah die Be­
triebsvereinbarung eine ungünstigere Regelung vor. 685 

D (b) Lohn 

Entwurf eines Gesetzes über Bergmannsprämien 
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes über Berg­
mannsprämien beschlossen und dem Bundesrat zur Entschließung 
zugeleitet (Bundesratsdrucksache Nr. 128/56). Der Entwurf sieht 
Bergmannsprämien für jede nach dem 14. 2. 1956 unter Tage ver­
fahrene Schicht vor (§§ 2, 7 des Entwurfes). Die Prämie soll be­
tragen: für Arbeitnehmer, die im Schichtlohn (Zeitlohn) beschäf­
tigt werden, DM 1,25 je Schicht; für Arbeitnehmer, die im Ge­
d ingelohn (Leistungslohn) oder gegen Gehalt beschäftigt werden, 
DM 2.50 je Schicht. Der Arbeitgeber wird die Prämien von der 
gesamten Lohnsteuersumme, die er abzuführen hat, abzusetzen 
haben übersteigende Beträge sollen vom Finanzamt erstattet 
werden (§ 3). Die Bergmannsprämien werden weder als steuer­
pflichtige Einkünfte noch als Einkommen, Verdienst oder Ent­
gelt im Sinne der Sozialversicherung und der Arbeitslosenver­
sicherung ,gelten. Sie sollen weiterhin arbeitsrechtlich nidlt als 
Bestandteil des Lohnes oder des Gehaltes gelten (§ 4). Der An­
spruch auf Bergmannsprämie ist nicht übertragbar (§ 5). Die 
Bundesregierung soll ermächtigt werden, durch Rechtsverord­
nung mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, daß die Ge­
währung von Bergmannsprämien ganz oder zum Teil entfällt, 
wenn die Lage im Bergbau sich so gestaltet, daß eine Gewährung 
von Bergmannsprämien aus öffentlichen Mitteln nicht mehr ge­
rechtfertigt Ist. 68& 

D (e) Feiertage 

Feiertagsbezahlung bei Beendigung des Arbeits­
verhältnisses 
Auch nach dem Berliner Gesetz über die Lohnzahlung an Feier­
tagen vom 22. 7. 1950/4.6. 1954 hat der Arbeitnehmer nur Anspruch 
auf Feiertagsbezahlung, wenn er an dem Feiertage im Arbeits­
verhältnis steht. Das gilt auch, wenn das Arbeitsverhältnis am 
Tage vor dem Feiertage beendet wird, es sei denn, der Arbeit­
geber hatte nur die Absicht, die Feiertagsvergütung zu sparen, 
und ~tellt den Arbeitnehmer nadl dem Feiertag sofort wieder 
ein. Ein Anspruch des Arbeitnehmers besteht auch nicht etwa 
dann wenn das Arbeitsverhältnis am Tage vor dem Feiertag 
endet, die an dem Feiertag ausfallende Arbeit aber bereits in 
der Woche vorher vorgearbeitet worden Ist. 
(Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 18. 8. 1955 10 Ca 444/55; 
rechtskräftig) 
Vgl. Gumpert, BB 1956 S. 244 ff. unter I 3. 

D (g) Frauenarbeit 

Abgeltung des nichtgewährten Hausarbeitstages bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

687 

1. Der Hausarbeitstagsanspruch entsteht für den jeweiligen An­
spruchszeitraum erst mit dem letzten Werktag des Kalender­
monates. · 
2. Bei Arbeitsverhältnissen, die vor Schluß des Kalendermonates 
enden, kann der Anspruch auf den Hausarbeitstag für diesen 
Kalendermonat nicht zur Entstehung gelangen. 
3. Ist der Anspruch auf einen Hausarbeitstag entstanden und 
fällig geworden, kann aber nicht mehr in Form bezahlter Frei­
zeit gewährt werden, weil das Arbeitsverhältnis beendet ist, so 
1st der Arbeitgeber zur Abgeltung verpflichtet. Die Arbeitneh­
merin kann nicht darauf verwiesen werden, am letzten Tage des 
Monats auf eigenes Risiko der Arbeit fernzubleiben (and. Ans. 
LAG Düsseldorf vom 30. 7. 1955, BB 1955 S. 1060). 
(Arbeitsgeridlt Göttingen, Urteil vom 11. 11. 1955 - Ca 667/55; 
rechtskräftig) 
Vgl. BAG vom 14. 7. 1954, BB 1954 S. 749 = AP Nr. l zu Art. 3 GG, m. 
Anm. von Bulla - NJW 1954 s. 1301 - AR-Blattei, Hausarbeitstag, 
E. 12, 14; Hllger, BB 1954 s. 774; LAG Bremen vom 20. 4. 1955, BB 1955 
L~ ~ 

D (i) Schwerbeschädigte 

Gleichstellung eines im Arbeitsverhältnis stehenden 
Minderbeschädigten mit einem Schwerbeschädigten 
Ein mlnderbeschädigter Arbeitnehmer, d er bereits in einem Be­
schäftigungsverhältnis steht, kann nur dann einem Schwer­
beschädigten gleichgestellt werden (§ 2 Abs. 1 des Schwerbeschä­
digtengesetzes), wenn er den Arbeitsplatz ohne die Gleichstellung 
nidlt erhalten kann. Der Hauptfürsorgestelle steht danach also 
kein freies Ermessen zu, ob sie die Gleichstellung bewilligt oder 
versagt. Sie ist vielmehr bei ihrer Entscheidung an d ie gesetz­
lichen Voraussetzungen der Erwerbsminderung und der Arbeits­
platzgefährdung gebunden und darf infolgedessen von ihrem Er­
messen erst dann Gebrauch machen, wenn sie das Vorliegen die­
ser beiden Voraussetzungen festgestellt hat. Ist keine konkrete 
Gefährdung des Arbeitsplatzes ersidltlich, z. B. weil der Arbeit­
geber die Leistung des Beschädigten als vollwertig anerkennt 
und keine Kündigungsabsichten hat, so darf d ie Gleichstellung 
nicht ausgesprochen werden. 
(Landesverwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 9. 2. 1956 -
7 K 2504/55; rech tskräftlg) 
Vgl. LVG Münster vom 24, 9. 1955, BB 1955 s . 1144. 

E Arbeitsstreitigkeiten 

Streitwert bei Klage auf Beschäftigung im Arbeits­
verhältnis 

689 

Das Bundesarbeitsgericht hat In dem Urteil vom 10. 11. 1955, BB 
1956 s. 141 erstmals entschieden, daß der Arbeitnehmer nicht nur 
Anspruch 'auf Lohnzahlung, sondern auch auf tatsächliche Be­
schäftigung im Arbeitsverhältnis hat. Diese Entscheidung wird 
ergänzt durch einen Beschluß, in dem Klarheit über die Höhe 
des Streitwertes bei solchen Klagen geschaffen wird: 
Soweit der Kläger Beschäftigung Im Rahmen des abgeschlossenen 
Arbeitsvertrages begehrt, Ist für die Höhe des Streitwertes § 11 
des Gerichtskostengesetzes (GKG) maßgebend. Es handelt sich 
bei diesem Klageantrag, der neben dem Anspruch auf Feststel­
lung der Unwirksamkeit der Kündigung geltend gemacht wird 
und keineswegs mit ihm zusammenfällt, um einen nidltvermö­
gensrechtlichen Anspruch; er wird aus nichtvermögensrechtlichen 
Verhältnissen abgeleitet und betrifft nicht eine Leistung in Geld 
oder Geldwert (Wedewer, Gerichtskostengesetz, § 11 Anm. 1). 

f 
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Wenn der Kläger vielleicht auch ein finanzielles Interesse an 
seinem hier in Rede stehenden Antrag haben mag, so kann dieses 
Interesse jedoch nur als mittelbare Folge des Antrages gewertet 
werden. Dies ergibt sich im vorliegenden Falle vor allem auch 

· aus der angefochtenen Entscheidung selbst, die in ihrer Begrün-
dung ebenso wie das Urteil vom 10. 11. 1955 - 2 AZR 591/54 (AP 
Nr. 2 zu § 611 BGB, Beschäftigungspflicht) dem finanziellen In• 
teresse des Klägers keine Beachtung schenkt. Die Ausführungen 
stellen ausschließlich ab auf das Recht zur freien Entfaltung der 
Persönlichkeit und auf die Würde des Arbeitnehmers. Hierin wird 
das Wesen des fraglichen Anspruches gesehen. Für die Frage 
aber, ob ein nlchtvermögensrechtlicher Anspruch vorliegt, ent­
scheidet allein die Natur des Rechts, für das der Kläger Schutz 
verlangt (Baumbadl-Lauterbach, Kostengesetze, 11. Aufl., GKG, 
§ 11 Anm. 2 C). Vom Regelwert des § 11 GKG abzuweichen, be­
steht nun keine Veranlassung. Der Streitwert war daher für 
diesen Klageansprudl auf 2000.- DM festzusetzen. 

(Bundesarbeitsgericht, Beschluß vom 5. 4. 1956 - 3 AZR 288/55) 

Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für Streitigkeiten 
über Arbeitnehmererfindungen 

690 

1. Die Gerichte für Arbeitssachen s ind auch für Ansprüche eines 
Arbeitnehmer-Erfinders zuständig, deren Erfüllung die Grund• 
lage für die Berechnung der Erfindervergütung bildet. Der Streit 
betrifft auch in diesem Falle ausschließlich d ie Vergütung selbst. 
2. Die ausschließliche Zuständigkeit d er Gerichte für Arbeits­
sachen für Ansprüche eines Arbeitnehmers auf eine Erfinderver­
gütung wird nicht dadurch berührt, daß der beklagte Arbeit­
geber das Vorli egen einer Erfindung oder ihre Überlassung be­
streitet. Die Gerichte für Arbeitssachen haben über diesen Streit­
punkt als Vorfrage zu entscheiden, und zwar auch dann, wenn 
es sich dabei um Tatbestände handelt, die an sich zur schlüssigen 
Begründung des Vergütungsanspruches gehören. 

(Landesarbeitsgeridlt Bremen, Urteil vom 7. 12. 1955 - Sa 84/55; 
rechtskräftig) 691 

Vergleich über Nettolohnzahlung zum Ausgleich 
aller Ansprüche 
Wer trägt nachträglich erhobene Lohnsteuer? 
Schließt ein Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer im Kündigungs­
prozeß einen Vergleich, durch den alle Ansprüche aus dem Ar• 
be:itsverhältn!s abgegolten sein sollen und in dem sich der Ar· 
beltgeber zu einer Nettozahlung an den Arbeitnehmer verpflich­
tet, so sind damit alle bestehenden Verpflichtungen abgelöst. 
Wenn d as Finanzamt nach Vergleichsabschluß beim Arbeitgeber 
auf Grund 5!1ner Nachveranlagung nachträglich Lohnsteuer für 
den Arbeitnehmer einzieht, so kann der Arbeitgeber den Betrag 
nidlt vom Arbeitnehmer zurückfordern oder von dem auf Grund 
des Vergleiches zu zahlenden Betrag einbehalten; das gilt auch 
dann, wenn er von dieser Steuerschuld nichts gewußt hat. 

Die Formulierung des Vergleiches bezieht hier alle Ansprüche 
ein, die bei Abschluß des Vergleiches bestanden. Die Lohnsteuer­
schulrl bestand aber zu diesem Zeitpunkt bereits. Dies folgt aus 
dem noch in Geltung befindlichen § 3 des Steueranpassungs­
gesetzes vom 16. 10. 1934 in der Fassung des Änderungsgesetzes 
vom 11. 7. 1953 (BGB!. I S. 511). Denn die Steuerschuld entsteht 
mit der Verwirklichung des Tatbestandes, an den das Gesetz die 
Steuer knüpft. Ohne Bedeutung ist dabei, ob und wann die 
Steuer festgesetzt und wann sie zu entrichten ist. Deshalb ist es 
g!eidlgültig, daß die Feststellung der Höhe der Nachforderung 
später erfolgte. Die Steuerschuld erwächst, wie aus § 4 Abs. 1 
Nr. 1 Steueranpassungsgesetz und auch aus § 38 Einkommen­
steuergesetz in der Fassung vom 15. 9. 1953 entnommen werden 
kann, in dem Zeitpunkt, in dem die steuerpflichtigen Einkünfte 
dem Arbeitnehmer zufließen. 

RichtiJ~ ist es allerdings, daß Steuerschuldner d er Arbeitnehmer 
ist. Dies wird auch in § 38 Abs. 3 EStG in der Fassung vom 
15. 9. 1953 und 21. 12. 1954 ausdrücklich hervorgehoben. F ür die 
Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer haftet aber der 
Arbeitgeber dem Steuerfiskus unmittelbar neben dem Arbeit• 
nehmer (§ 38 Abs. 3 EStG und § 30 der LStDVO 1954). Für 
Fälle dieser Art bestimmt die Regelung des § 7 StAnpG, daß 
P ersonen, die nebeneinander für eine Steuerschuld haften, die 
Stellung von Gesamtschuldnern haben. Zwischen dem Arbeit• 
nehmer als Steuerschuldner und dem Arbeitgeber als demjeni­
gen, dem die Einbehaltung und Abführung der Steuerschuld in 
erster Linie obliegt, entsteht also eine Rechtsbeziehung, die als 
Gesamtschuldverhältnis zu behandeln und auf die die Grund· 
sätze des § 426 BGB anwendbar sind (vgl. Soergel, BGB, 8. Aufl., 
§ 426 Anm. 8; RFH, Bd. 6 S. 171; RAG, ArbRSlg. Bd. 14 S. 350). 
Ein solches Gesamtschuldverhältnis bestand mithin auch zwischen 
den Parteien spätestens bei der tatsächlichen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses hinsichtlich der damals vorhandenen Lohn­
steuerschuld des Arbeitnehmers. Da aber der Arbeitgeber die 

Steuer für Rechnung des Arbeitnehmers entrichtet (§ 38 EStG 
in Verbindung mit § 30 LStDVO), haftet im Innenverhältnis der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber. Hierbei führt die Anwendung 
d es § 426 BGB einmal gemäß Abs. 1 zu einem selbständigen, von 
dem Rechtsübergang nach Abs. 2 unabhängigen Ausgleichs­
anspruch aus eigenem, in dem Gemeinschaftsverhältnis (einem 
gesetzlichen Schuldverhältnis) wurzelnden Recht, zum anderen im 
Falle nachträglicher Zahlung der Lohnsteuer ohne vorherige Ein­
behaltung zu einem Anspruch aus dem Rechte des Gläubigers 
kraft cessio legis als Mittel zur Durchführung der Ausgleichung 
(vgl. RGZ Bd. 69 S. 422). Demzufolge stand auch dem Arbeitgeber 
mit Entstehung des Gesamtschuldverhältnisses bereits vor Be­
endigung des Arbeitsverhältnisses zwar mangels Feststellung 
und Befriedigung der S teuerschuld noch nicht ein Anspruch nach 
§ 426 Abs. 2 BGB, wohl aber nach § 426 Abs. 1 ein Ausgleichs­
anspruch gegen den Arbeitnehmer zu; denn die Ausgleichspflicht 
entsteht als selbständige Verpflichtung von vornherein, nicht 
erst mit Befriedigung des Gläubigers. Dieser Ausgleichsanspruch 
ist durch den Vergleich aber mit erledigt worden, 
(Landesarbeitsgericht Mannheim, Urteil vom 25. 1. 1956 - II Sa 
159/55; rechtskräftig) 
Vgl. BB 1954 S, 1063 Nr. 1930; 1955 S, 196 Nr, 364, 692 

J Arbeitseinsatz und Arbeitslosenhilfe 

Arbeitslosenversicherungspflicht der Assistenzärzte 
Der zu seiner wissenschaftlichen Ausbildung für den zukünftigen 
Beruf tätige Assistenzarzt kann nur für diejenigen Ausbildungs­
zeiten, die durch Bestallungsordnungen, Niederlassungsordnun­
gen, Zulassungsordnungen der Krankenkassen und Facharztord­
nungen vorgeschrieben sind, Versicherungsfreiheit beanspruchen. 
Wie vom Reichsversicherungsamt in den grundsätzlidlen Ent• 
Scheidungen Nr. 2863 und Nr. 5448 festgestellt ist, sind Assistenz­
ärzte grundsätzlich als Angestellte in höherer Stellung angestell­
tenversicherungspflichtig. Sie unterliegen demzufolge unabhängig 
von der Krankenversicherungspflicht gemäß § 69 Nr. 3 AV A VG 
grundsätzlich der Pflicht zur Arbeitslosenversicherung. Diese ent­
fällt nur Insoweit, wie es sich bei der Tätigkeit um eine not­
wendige Ausbildung handelt. 
Ausnahmsweise im Lande Rheinland-Pfalz sind Assistenzärzte 
- sowohl angehende Fachärzte wie angehende praktisdle Ärzte 
und Zahnärzte - ohne zeitliche Beschränkung arbeitslos1inver­
sicherungsfrei. 
(Präsident der Bundesanstalt fUr Arbeltsvermdttlung und Arbeits­
losenversicherung, Runderlaß vom 2. 3. 1956 - II a 2 7113) 693 

Arbeitslosenversicherungsfreiheit der Lehrlinge 
und Anlernlinge 
1. Abweichend von der bisherigen Übung wird die Versicherungs­
freiheit von Lehrlingen in der Arbeitslosenversicherung jetzt 
nicht mehr von der Ausbildung in einem „anerkannten" Lehr­
beruf abhängig gemadlt. 
.,Von einer ,Beschäftigung auf Grund eines schriftlichen Lehr­
vert rages' wird zwar üblicherweise nur dort gesprochen, wo es 
sich um die Ausbildung in einem ,anerkannten' Lehrberuf han­
delt, doch es werden auch Lehrverträge für die Erlernung sol­
cher Berufe abgeschlossen, die nicht oder noch nicht staatlich 
anerkannte Lehrberufe sind. Das Fortschreiten der Technik, d

0

ie 
Erfindung neuer Produktionsmethoden und d ie Entwiddung und 
Verarbeitung neuer Roh- und Kunststoffe fördern die Entstehung 
und Entwicklung neuer Lehrberufe, deren staatliche Anerkennung 
oft erst nach längerer Zeit vorgenommen wird. Abgesehen davon, 
daß es zweifelhaft erscheint, ob eine Begrenzung der Versicherungs. 
freiheit auf ,anerkannte Lehrberufe' überhaupt m it dem Wortlaut 
des § 74 Abs. 1 AVAVG vereinbar ist, würde sich eine derartige 
Beschränkung auch hemmend auf die Entwicklung neuer Lehr­
berufe auswirken. Auch würde die Beschränkung der Versiche­
rungsfreiheit auf anerkannte Lehrberufe dem Grundgedanken 
und dem Zweck der Vorschrift des § 74 AVAVG nicht gerecht. In 
der Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über Arbeitslosen­
versicherung - Reichstagsdrucksache Nr. 2885 S. 81 - ist zu § 39, 
der dem Grundsatz nach in etwa der derzeitigen Fassung des 
§ 74 AVAVG entspricht, ausgeführt, die Ausnahme von der Ver­
sicherun'gspflicht rechtfertige sich einerseits daraus, daß das Lehr­
verhältnis bereits als solches den Lehrling im gewissen Umfang 
gegen Arbeitslosigkeit schützt und andererseits eine Beitrags­
pflicht den noch geringen Arbeitsertrag unverhältnismäßig be­
laste und sich hemmend auf den Abschluß von Lehrverträgen 
auswirken könne. 
Was hier zum Lehrverhältnis allgemein gesagt worden ist, gilt 
auch für die Ausbildung in einem nicht anerkannten Lehrberuf. 
Eine versicherungsrechtliche Untersdleidung zwischen der Aus­
bildung in einem anerkannten und einem nicht anerkannten 
Lehrberuf erscheint demnach mit dem Grundgedanken und deil!l 
Zweck der Vorschrift nicht vereinbar." 
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2 • .,Demgegenüber ist die Beschäftigung a;1f •Grund eines s~rift­
lichen Ausbildungsvertrages als Anlernling nach de~ emdeu­
'.igen Wortlaut des§ 74 Abs. 2 a AVAVG nur d.ann vers1cherungs­
frei, wenn es sich um die Ausbildun~ in emem . ,anerkannten 
Anlernberuf' handelt. Die Beschränkung der Versicherungsfrei­
heit auf den anerkannten Anlernberuf erscheint im Geg~nsatz 
zum Lehrberuf durchaus berechtigt, weil die ?~enz~n zwis.~en 
einem Anlernverhältnis und einer Hilfsarbeitertätigkeit oft flussig 
und nicht klar erkennbar sind. Es wäre nach d er Natur der 
Sache im Rahmen eines Anlernverhältnlsses viel eher als durch 
die Beschäftigung auf Grund eines schriftlichen. Lehrvertra_ges 
möglich, V ~rsicherungsfreiheit für unechte Ausb1ldungsverhalt­
nisse ungerechtfertigt In Anspruch zu nehmen, wenn § 74 Abs. 2 a 
AVAVG nicht die erwähnte Einschränkung enthielte." 
(Präsident der Bundesanstalt für ArbeitsvermttUung und Arbeits­
losenversicherung, Erlaß vom 16. 3. 1966 - n a 2 7122.3) 694 

L B erufliches Bildungswesen 

Haftung des Lehrherrn für unzureichende Ausbildung 
des Lehrlings . 
1. Der Lehrherr haftet für den Schaden, der ~em Lehrling durch 
das Nichtbestehen der Abschlußprüfung und die dadurch n_otwen­
dig werdende•v erlängerung der Lehrzeit entsteht, wenn die Au~­
bildung unzureichend war und nach dem Prüfungsergebnis. d1e 
U rsächlichkeit d ieses Umstandes für das Versagen d es Lehrlmgs 
anzunehmen ist. Die Ursächlichkeit ist regelmäßig anzunehmen, 
wenn der Lehrling in den praktischen Prüfungsfächern eine 
ungenügende Note erhalten hat. 
2. Ein Küpermeister, der einen Lehrling ~:is~ ausschließlich m~t 
der Ladungskontrolle (Tallyarbeit) beschäftigt, verletzt damit 
seine Ausbildungspflicht, d a dem Lehrling in einem solchen Falle 
keine Möglichkeit gegeben ist, sich alle für das Besiehen der 
Abschlußprüfung und die spätere Berufsausübung notwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen. Der Lehrmeister kann 
sich nicht darauf berufen, daß ohne sein Verschulden in seinem 
Betriebe so gut wie ausschließlich nur noch Ladungskontroll­
arbeiten angefallen seien, da er nach Feststellung die~er Tat• 
sache für eine ordnungsmäßige Ausbildung außerhalb semes Be­
triebes hätte Sorge tragen müssen. 
s. Die Verpflichtung des Lehrherrn zum Schadensersatz f.ür das 
Nichtbestehen d er Abschlußprüfung durch den Lehr!mg infolge 
unzureichender Ausbildung kann sich nach dem Gesichtspunkt 
d es mitwirkenden Verschuldens auf einen Bruchteil des entstan­
denen Schadens beschränken, wenn d er Lehrling seinerseits von 
der ihm in d er Berufsschule gebotenen Möglichkeit zur Aneig­
nung der erforderlichen theoretischen Kenntnisse für den Lehr­
beruf nicht Gebrauch gemacht hat. 
(Landesarbeitsgericht Bremen, Urteil vom 29. 2. 1956 - Sa 147/55; 
rechtskräftig vorbeh~ltlic:h der Revisionsmöglichkeiten nach § 72 
Abs. 1 Sätze 2 und 3 ArbGG) 695 

Vergütung für die Arbeit an dem in einem fremden 
Betrieb angefertigten Gesellenstück des Lehrlings 
l. Die Arbeit am Gesellenstück, auch wenn dieses in einem an­
deren als dem Lehrbetrieb gefertigt wird, ist eine unverschuldete 
Djenstverhinderung im Sinne d es § 616 BGB und daher im Rahmen 
dieser Vorschrift vom Lehrherrn zu bezahlen. Die Anwendung des 
§ 616 BGB kann aber durch Tarifvertrag oder Einzellehrvertrag 
ausgeschlossen werden. 
'l. Für Lehrlinge des Baugewerbes ist die Anwendung des § 616 
BGB r.Jcht ausgeschlossen, wie sieb aus der Anlage 1 zum Rahmen­
•arifvertrag für das Baugewerbe vom 17. 4. 1950 und 8. 2. 1952 
ergibt. Daß das Eigentum an d em in einem anderen Betrieb ge­
fertigten Gesellenstück nicht dem Lehrbetrieb zufällt, oder daß 
der andere Betrieb den Gewinn daraus zieht, ist unerheblich. 
3. Wird das Gesellenstück aber erst gefertigt, nachdem das Lehr­
verhältnis beendet und bereits ein Arbeitsverhältnis begründet 
ist, dann wirken für die Vergütung der Arbeitszeit am Gesellen­
stück die Lehrlingsvorschriften nicht nach. 
Es gilt insoweit vielmehr die für das Arbeitsverhältnis bestehende 
Regelung. Diese schließt für das Baugewerbe in § 4 Abs. l des 
Rahmentarifvertrages vom 17. 4. 1954/8.2. 1952 die Anwendung des 
§ 616 BGB und damit auch die Bezahlung der für das Gesellenstück 
aufgewendeten Arbeitszeit durch den früheren Lehrbetrieb Jeden­
falls d ann aus, wenn das Gesellenstück in e inem anderen Betriebe 
gefertigt worden Ist. 
4. Daß die Arbeit an einem Gesellenstück, die gleichzeitig eine 
praktische Arbeitsleistung im Rahmen eines dem Betriebe erteil­
ten Auftrages ist, von diesem, Betrieb als Arbeitnehmerarbeit zu 
bezahlen ist, liegt nahe; darüber ist aber hier nicht zu entscheiden, 
weil nur der Lehrbetrieb verklagt ist. 
(Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 25. 11. 1955 - 4 Sa 
438/55; rechtskräftig) 696 

Geltungsbereich der Lehrlingsreg~lung im Rahmentarif­
vertrag für das Baugewerbe - Änderung des Lehrver­
tragsmusters durch die Innung bindet nicht unbedingt 
1. Der Anhang 1 zum Rahmentarifvertrag für das Baugewerbe 
regelt nicht generell die Erziehungsbeihilfen für alle Zimmerer­
lehrlinge, gleichgültig, ob der Lehrling in einem Betrieb be­
schäftigt ist, der unter den Geltungsbereich des § 1 des Bau­
Rahmentarifs fällt oder nicht. Zwar ist die Vorschrift des § 1 
RTV über den Geltungsbereich in dem Anhang 1 nicht ausdrück• 
lich erwähnt; da sich aber der Anhang 1 als nAnhang zum RTV 
für das Baugewerbe" bezeichnet, beansprucht der Anhang 1 nur 
Geltung im Geltungsbereich des Rahmentarifvertrages für das 
Baugewerbe. 
2. Ist ein Zimmererlehrling in einem gemischten Betrieb tätig, 
der nicht überwiegend Zimmererarbeiten verrichtet, so kann er 
keine tariflichen Ansprüche nach dem Anhang 1 RTV geltend 
machen weil der Betrieb nach § l RTV seiner Tätigkeit nach 
nicht überwiegend zum Zimmerergewerbe gehört. 
3. Setzen die Parteien in den Lehrvertrag eines solchen Zim­
mererlehrllngs niedrigere Vergütungssätze als nach dem An­
hang 1 ein und werden diese Sätze während der ~anzen Ver­
tragsdauer gezahlt, so gelten, diese Sätze als vereinbart, ~:Uch 
wenn die Innung bei Einreichung des Lehrvertrages diese Satze 
gestrichen und statt dessen „lt. Tarif" eingetragen hat, ~enn 
damit' ist noch keine vertragliche Einigung der Parteien daruber 
zustande gekommen, gerade die Sätze de~ Bautari~s . anzuwen­
den, wenn in dem Betrieb nur die Erziehungsbeihilfen nach 
dem Schreinertarif gezahlt werden und während der ganzen 
Vertragsdauer danach verfahren ist. Auch wenn der Lehr~err 
die Urlaubsregelung des Bautarifs übernommen hat, so spn<:11-t 
das noch nicht dafür, daß er auch die Vergütungen des Bautar~fs 
zahlen wollte. Wenn die Parteien die Bezeichnung ,,laut Tarif• 
zum Gegenstand ihrer Vereinbarung gemacht haben, ~? kann 
das nur bedeuten, daß die Parteien die gezahlten Vergutungen 
als einem Tarif entsprechend ansahen. 
(Landesarbeitsgericht Hamm, Urteil vom 17. 10. 1955 
233/55; rech_tskräftig) 

N Soziatversicheru.ng 

Sozialversicherungspflicht "<Ton Provisionsreisenden 

2 Sa 
697 

Nur · auf Provisionsgrundlage beschäftigte Reisevertreter eines 
Kaufmannes unterliegen der Sozialversicherun~spflicht, we~n sie 
nach Art und Umlang der Bindung an den Betneb und des ihnen 
gegenüber bestehenden Weisungsrechtes des Ka:ufm~_nnes als des­
sen Handlungsgehilfen zu betrachten smd. Eme uber das Er­
suchen hinausgehende Disposition der Reisetätigkeit durch den 
Auftraggeber, die Vorschrift täglicher Berichte über die Reise­
tätigkeit, der Ersatz von Spesen für die. Reisetätigke!t sprechen 
im allgemeinen für Handlungsgehilfene1genschaH. Die Stellung 
d es Handelsvertreters (Handelsagenten) im Sinne des § 84 HGB 
ist dagegen durch größte Bewegungsfrei~eit des. Vertret~rs ge­
kennzeichnet. Bei der Unterscheidung zwischen emem re1Senden 
Handlungsgehilfen und einem Handels.vertreter ist auch die so- f 
ziale Schutzbedürftigkeit des einzelnen, zumindest im Zweifel, zu 
berücksichtigen. 
(Landessozialgericht Bayern, Urteil vom 20. 5. 1955 - Kr. 41/54, d 
ABI. Bayer. ArbMin. 1955 B S. 181; rechtskräftig) 698 

GUTACHTEN 

Vrlaubsanspruch bei "Teilbeschäftigung 
Von Regierungsassessor Dr. Günther TRI ESCH MAN N. 
Bonn 

1. Problemstellung 
Eine T eilbeschäftigung liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer 
nicht an jedem Werktag arbeitet oder wenn er a~ den ein­
zelnen Werktagen regelmäßig weniger als acht Stunden be­
schäftigt wird, ohne daß diese Verkürzung der Arbeitszeit auf 
Umstände zurückzuführen ist, die ihrer Natur nach nur vor­
übergehend sind. Der Begriff der Teilbeschäftigung setzt 
weiter voraus, daß ein Dauerarbeitsverhältnis vorliegt und 
nicht nur eine gelegentliche Tätigkeit im Sinne einer Neben­
beschäftigung, d. h. der Arbeitnehmer muß, wenn er auch 
nicht voll beschäftigt ist, mit seiner teilweisen Beschäftigung 
immerhin einer ständigen und ihn auslastenden Berufsarbeit 
nachgehen. Es muß also ein Dauerarbeitsverhältnis vorliegen, 
das die Anerkennung eines Urlaubsbedürfnisses rechtfertigt 
und nicht nur eine Nebenbeschäftigung, die zu keiner echten 
Eingliederung d es Beschäftigten in den Betrieb des Arbeit-

• • 
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gebers führt'. Diese Frage wird einer besonders ernsthaften 
P rüfung in den Fällen bedürfen, in denen ein Arbeitnehmer 
gleichzeitig mehreren Beschäftigungen nachgeht, wie z. B. in 
dem Beispiel b d es nachstehenden Aufsatzes von Gumpert. 

Es haben sich nun Zweifel ergeben, welchen Urlaubsanspruch 
ein solcher teilbeschäftigter Arbeitnehm er hat, und zwar so­
wohl hinsichtlich der Dauer des Urlaubs als auch hinsichtlich 
des zu zahlenden Urlaubsgeldes. Das soll an zwei Beispielen 
aufgezeigt werden, wobei unterstellt wird, daß dem Arbeit­
nehmer nach den maßgebenden Vorschriften ein Jahres­
urlaub von 12 Arbeitstagen zusteht. 
Beispiel a): Der Arbeitnehmer arbeitet zwar an sechs Tagen der 

Woche, aber nur jeweils vier Stunden täglich. · 
Beispiel b): Der Arbeitnehmer arbeitet nur an vier Tagen der 

Woche, an diesen aber volle acht Stunden. 

II. Zeitliche Dauer des Urlaubs bei Teilbeschäftigung 

Bei spie 1 a) 

Im Falle a) hat der teilbeschäftigte Arbeitnehmer genau so 
wie der vollbeschäftigte Arbeitnehmer einen Urlaubsanspruch 
in Höhe von zwölf Arbeitstagen. Der Urlaub bedeutet nämlich 
in seinem einen Element eine Freistellung von der Arbeit für 
eine näher best immte Anzahl von Tagen. Der stundenmäßi• 
gen Länge des einzelnen Arbeitstages kommt in dieser Hin­
sicht keine Bedeutung zu. Man kann hier insbesondere nicht 
argumentier en, der T eilbeschäftigte benötige infolge seiner 
geringeren Arbeitsleistung nur eine kürzere Erholungszeit 
zur Erhaltung seiner Leistungsfähigkeit, so daß der Urlaubs­
zweck schon durch eine entsprechend kürzere Urlaubsdauer 
erreicht werden könne. Eine solche Auffassung müßte sonst 
dazu führen, daß der auf eine regelmäßige achtstündige täg­
liche Arbeitszeit abgestellte Urlaub sich verlängern müßte, 
wenn ein Arbeitnehmer ständig mehr als acht Stunden täg­
lich oder 48 Stu nden wöchentlich arbeitet, . eine Konsequenz, 
die bisher mit vollem Recht noch nicht gezogen worden ist. 

Beispiel b) 

Im Falle b) erhebt sich dagegen die Frage, ob als Arbeitstage, 
an denen Urlaub zu gewähren ist, nur die Tage anzusehen 
sind, an welchen der Arbeitnehmer sonst arbeiten würde, 
oder ob in dieser Beziehung der Begriff des Arbeitstages im 
Sinne eines. allgemeinen Arbeits- oder Werktages zu verste­
hen ist. Würde man hier <.:er erster. Möglichkeit folgen, so 
würde das dazu führen, daß der nur an vier Tagen der Woche 
beschäftigte Arbeitnehmer im Ergebnis einen Urlaub von 
drei Wochen hätte. Er bekäme also einen längeren Urlaub als 
der vollbeschäftigte Arbeitnehmer, was mit dem Sinn des 
Urlaubs kaum zu vereinbaren wäre; ebenso wie der weniger 
beschäftigte Arbeitnehmer nämlich ke:.nen kürzeren Urlaub 
erhält, bedarf er gegenüber dem vollbeschäftigten Arbeit­
nehmer keinesfalls eines längeren Urlaubs, um den Urlaubs­
zweck, nämlic}:l die Erhaltung und Wiederherstellung der 
Arbeitskraft, zu erfüllen. 

So hat denn auch schon das Reichsarbeitsger icht' entschieden, 
daß, wenn durch eine anderweitige Verteilung der Arbeitszeit 
gemäß § 4 der -Arbeitszeitordnung z. B. der Samstag arbeitsfrei 
bleibt, dieser doch gleichwohl als Arbeitstag im Sinne des Ur­
laubsrechtes zählt•, ebenso wie der auf einen Samstag, an dem 
im Betrieb nur vormittags gearbeitet wird, fallende Urlaub als 
voller Urlaubstag angerechnet wird. Von dieser für die Urlaubs­
gewährung bei Kurzarbeit entwickelten Rechtsprechung für den 
Fall der Teilbeschäftigung abzuweichen, besteht keine Veranlas­
,mng, da die zur Beurteilung der Rechtslage heranzuziehenden 
Gesichtspunkte insoweit beide Male dieselben sind•. 
Bleiben bei der Teilbeschäftigung einzelne Wochentage ar­
beitsfrei, so sind diese freien Tage daher auf die Urlaubs­
dauer anzurechnen. 

III. Urlaubsv_ergütung bei Teilbeschäftigung 

1. A 11 gemeine Grund sätze 

Die Berechnung des Urlaubsentgeltes wird von dem Leit­
gedanken beherrscht, daß der Arbeitnehmer während seines 
Urlaubs keine finanziellen Einbußen erleiden soll, weil der 
Zweck des Urlaubs nur erreicht werden kann, wenn dem 
Arbeitnehmer für die Urlaubsdauer auch entsprechende Mit­
tel zur Verfügung stehen. Darauf beruht die Urlaubsvergü• 

tung als Teil des einheitlichen Urlaubsanspruches. Bei der 
Verwirklichung dieses Grundsatzes gehen die L änderurlaubs­
gesetze methodisch verschiedene Wege. 
a) Zum Teil gehen die Urlaubsgesetze davon aus, daß das Ur­
laubsgeld dem Lohn zu entsprechen habe, den der Urlauber zur 
gleichen Zeit im Betrieb verdient hätte, wenn er zu dieser Zeit 
gearbeitet hätte; zur Durchführung dieses Grundsatzes stellen 
diese Gesetze auf den Verdienst ab, d en der Arbeitnehmer in 
einem gewissen Zeitraum vor seinem Urlaub gehabt hat'· Hier 
wird die Urlaubsvergütung also nach einem f i k t i v e n ta t­
sä c h 1 i ch e n Verdienst bemessen . 
b) Andere Urlaubsgesetze beziehen Urlaubsentgelt auf den Ver­
dienst, den der Beurlaubte in der gleichen Zeit bei n o r male r 
V o 11 a r bei t bezogen hätte •. 
In ,keinem der Urlaubsgesetze wird dabei der Fall der Teil­
b eschäftigung ausdrücklich erwähnt. Sucht man nach einem 
allgemein gültigen Weg zur Berechnung ·des Urlaubsentgeltes 
für den teilbeschäftigten Arbeitnehmer, so muß man sich da­
her zunächst wieder auf den oben angezogenen Grundsatz 
besinnen, daß der Arbeitnehmer durch das Urlaubsgeld wäh­
rend seines Urlaubs vor finanziellen Einbußen bewahrt wer­
d en und so die Erreichung des Urlau bszwecks sichergestellt 
werden soll. Andererseits soll aber auch die Gewährung des 
Urlaubsgeldes nicht zu einer Besserstellung des Arbeitneh­
mers dergestalt führen, daß das Urlaubsentgelt höher ist a ls 
das normale Arbeitsentgelt während der Zeit der tatsäch­
lichen Beschäftigung. 

2. Anwendung und Schlußfolgerung für d ie 
Urlaubsvergütung bei Teilb es ch äftig ung 

a) Urlaubsvergütung nach dem fiktiven tatsächlichen 
Verdienst 

Beispiel b) 

Im Falle b) bieten sich zwei Möglichkeiten für die Festlegung 
der Höhe des Urlaubsentgeltes an. Da hier die wöchentlichen 
beiden freien Tage in die Urlaubsdauer einzubeziehen sind, 
steht dem Arbeitnehmer also bei einem Urlaubsanspruch 
in Höhe von zwölf Arbeitstagen ein zweiwöchiger Urlaub zu. 
Während dieser Zeit hätte e r jedoch bei Fortsetzung der Ar­
beit nur an acht Tagen gearbeitet, so daß die Auffassung 
vertreten werden kann, ihm stehe daher auch nur ein Ur­
lau bsentgelt in Höhe von 8 x 8 Stundenverdiensten zu. Tat­
sächlich wird auch für den Fall der Kurzarbeit allgemein 
angenommen, daß die in die Urlaubszeit eingerechneten freien 
Tage nicht besonders zu vergüten seien'. Andererseits kann 
man aber auch argumentieren, wenn dem Arbeitnehmer 
zwölf Urlaubstage zustehen, müssen ihm auch zwölf Arbeits­
tage bezahlt werden, so daß in unserem Beispiel 12 x 8 Stun­
denverdienste zu vergüten wären. 
Der ersteren Auslegung wird im Rahmen der Erörterung der 
Kurzarbeitsfälle insbesondere deswegen der Vorzug gegeben, 

1 Wegen der sich Wer ergebenden Abgrenzungsschwierigkeite:1 vgl, 
LAG Bremen, Urteil vom 20. 9. 1950, AP 51 Nr. 94 mit Anm. von 
Niklseh. 

2 RAG, Urtell vom 26. 7. 1939, RAG Bd. 21 S. 268; für die neuere 
Recbtspreehung vgl. BB 1949 S. 190 U . 

3 Ebenso Dersch, Urlaubsgesetze, 1954, Anm. 89 und 360; Nlklsch, Lehr­
bueh, 2. Aufl. , Bd. I s. 453, Fußnote 49; LAG Düsseldorf, Urteil 
vom 13. 8. 1948, BB 1949 s . 190; LAG Hamburg vom 29. 11. 1948, 20 Sa 
190148; LAG Frankiurt a. M., Urteile vom 13. 1. 1948. WA 1948 Nr. n , 
Und vom 12. 9. 1947, BB 1947 S. 358 - RdA 1948 S. 14? mit zustim­
mender Anmerkung von Hueck; LAG Hamm, Urtell vom 27. 10. 1947, 
WA 1948 Nr. 93; LAG Bremen, Urteil vom 20. 11. 1948, BB 1949 s 190 
(191) · - RdA 1949 s. 275 mit zustimmender Anm. von Hueck:; ArbG 
Herford, Urteil vom 20. 4. 1948, WA 1948 Nr. 152. Anderer Ansicht: 
ArbG Göttingen vom 27. 10. 1947, Ca 328147. Vgl. auch die Obersicht 
über die Rechtsprechung, BB 1949 S. 190 ff. 

• Wenn das LAG Hannover, BB 1949 s . 190 = WA 1948 S. 47 Nr. 153, 
Insoweit danach unterscheiden wJJI, ob der Samstag nur voruber­
gehend frei ist oder als regelmäßig freier Tag anzusehen Ist, so 
Ist eine Begründung dafür nicht ersichtlich. 

G § 5 UrlG Niedersachsen· § 7 Abs. l UrlG Schleswig-Holstein; § 7 
Abs. 1 UrlG Hamburg mit der Modlflkatlon, daß Einbußen, die der 
Arbeitnehmer In der Stichzeit durch Arbeitsausfall wegen Arbelt,;­
mangels oder Krankheit gehabt hat, auszugleichen qind. 

G Artikel 10 Abs. 1 UrlG Bayern; § 5 Abs. 1 UrlG Hessen: § 5 Abs. l 
Ur!G Rheinland - Pfalz; § 7 Ur!G Bremen und § 10 Abs. 1 UrlG 
West-Berlin erhöhen dabei das Arbeitsentgelt, wenn der Beur­
laubte in den drei der Urlaubszeit vorangegangenen Monaten 
durch Mehr-, Schicht- oder Akkordarbeit einen höheren Durch. 
sehn! ttsverdlenst erzielt hatte. 

1 Vgl. hierzu Herschel In der Anm. zum Urteil des LAG Frank­
furt a. M. vom 19. 12. 1947, NJW 1947148 S. 277; Dersct., Urlaubs­
gesetze, Anm. 644 c/cc; vgl. auch LAG Hamm, Urteil vom 19. 9. 1&50, 
W A 1951 Nr. 133 und dle oben in Fußnote 3 genannten Urteile der 
Landesarbeitsgerichte Frankfurt a. M., DUsseldorf, Hamm und des 
Arbeitsgerichtes Herford, sowie BB 1949 s . 191 t. 
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weil nur sie den praktischen Bedürfnissen gerecht werde und 
Willkürakten keinen Raum lasse; anderenfalls würden die Ar­
beitnehmer insoweit ohne Grund verschieden behandelt, je nach­
dem ob bei der Kurzarbeit ein Wochentag arbeitsfrei bleibe oder 
ob die Kurzarbeit gleichmäßig auf alle Werktage verteilt werde. 
Es müsse deswegen einheitlich die Zahl der geleisteten Wochen­
arbeitsstunden für die Berechnung der Urlaubsvergütung maß­
gebend sein. 
Wenn sich diese Auffassung auch nicht ohne weiteres auf die 
Teilbeschäftigung übertragen läßt, da ihr der der Kurzarbeit 
eigene vorübergehende Charakter fehlt, so rechtfertigt sich 
dieses Ergebnis jedoch gleichwohl auch für sie unter dem 
Blickwinkel, daß der Arbeitnehmer über das Urlaubsent­
gelt keine finanzielle Besserstellung gegenüber seinen Ein­
künften aus dem Arbeitsverhältnis während der Zeit, in der 
er seine Arbeitsleistung erbringt, erfahren soll. Hätte der 
teilbeschäftigte Arbeitnehmer aber während der Dauer sei­
nes zwölftägigen Urlaubs gearbeitet, so würde sein Arbeits­
lohn auch nur die Summe von 8 x 8 Stundenverdiensten 
betragen haben. 

' 
Trotz dieser Rechtslage scheint mir jedoch hier im Hinblick auf 
die Teilbeschäftigung ein wesentlicher Gesichtspunkt stärkere 
Beachtung zu verdienen. Wenn der Urlaub sein~n Zweck, die 
Gesundheit und Arbeitskraft des Arbeitnehmers zu erhalten 
und wiederherzustellen, erfüllen soll, so erfordert dies ohne 
Ausnahme, daß dem Arbeitnehmer diese Freizeit auch finan­
ziell in einer Weise gesichert ist, die es ihm erlaubt, den 
Urlaub zweckentsprechend zu nutzen, mag auch seine Le­
benshaltung allgemein auf sein niedrigeres Arbeitsentgelt 
abgestellt sein. Dann darf aber der Umstand, 'daß arbeits­
freie Tage auf die Urlaubsdauer angerechnet werden, nicht 
zu einer Verkürzung der Urlaubsvergütung führen. Hat der 
'Arbeitnehmer einen Anspruch auf einen zwölftägigen Ur­
laub, so muß das bei der Einheitlirhkeit des Urlaubsanspru­
ches dann dazu führen, daß auch die Vergütung für zwölf · 
Arbeitstage gewährt wird. Die Berücksichtigung arbeitsfreier 
Tage bei der Urlaubsdauer und bei der Urlaubsvergütung 
ist meines Erachtens getrennt voneinander zu sehen. Wenn 
auch über die Anrechnung der arbeitsfreien Tage eine zeit­
liche Zusammenziehung des Urlaubs durchaus gerechtfertigt 
isj;, so sollte das den Arbeitgeber gleichwohl nicht von der 
vollen Bezahlung des 12tägigen Urlaubs entbinden. Anderen­
falls würde der Urlaub::anspruch verkürzt und der Arbeit­
nehmer im Ergebnis nur einen bezahlten Urlaub von acht 
Arbeitstagen erhalten•. Diese Überlegungen führen dazu, 
daß der Arbeitgeber dem teilbescbäftigten Arbeitnehmer die 
auf die Urlaubsdauer angerechneten freien Tage ebenso ver­
güten sollte wie wenn dieser an diesen Tagen zur Arbeits­
leistung herangezogen worden wäre und tatsächlich seine 
normale effektive Arbeitsleistung erbracht hätte•. In dem 
Beispiel b wäre demzufolge das Entgelt für 12 x 8 Arbeits­
stunden als Urlaubsgeld zu zahlen. 

. Dagegen kann· nicht eingewendet werden, die Höhe des Ur­
la ubsentgeltes hänge dann von der zufälligen Verteilung der 
Arbeitszeit auf die verschiedenen Wochentage im Sinne einer 
willkürlichen unterschiedlichen Behandlung der Arbeitneh­
mer hinsichtlich der Berechnung des Urlaubsentgeltes ab. In­
folge der Koppelung des Urlaubsgeldes an die Arbeitszeit er­
geben sich nämlich aus der unterschiedlichen G estaltung der 
Arbeitszeit häufig voneinander abweichende Ergebnisse. Es 
liegt keine gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung ver­
stoßende Willkür vor; das wäre nur dann der Fall, wenn die 
unterschiedliche Behandlung nicht eine Folge tatsächlicher 
Verschiedenheiten der gegebenen objektiven Tatbestände ist. 
Dies ist hier aber keineswegs der Fall. Es kann nämlich für 
die Berechnung der Urlaubsvergütung nicht in erster Linie 
auf die Wochenarbeitszeit ankommen. Vielmehr muß, da der 
Anspruch auf den bezahlten Urlaub sich nach Tagen bemißt 
und auch die effektive Bezahlung der zu gewährenden Ur­
laubstage umfaßt, die Vergütungsberechnung maßgebend 
auf die tägliche Arbeitszeit abstellen, so daß sich insoweit 
objektiv verschiedene Berechnungsmerkmale aus der täg­
lichen Arbeitszeit ergeben. 
Dieses Ergebnis widerspricht auch nicht der beiderseitigen In­
teressenlage. Der Arbeitnehmer erhält ein Urlaubsentgelt, das 
es ihm erlaubt, von dem Urlaub einen zweckentsprechenden Ge­
brauch zu machen, frei von finanziellen Sorgen. Andererseits 
führt d iese Auffassung im Ergebnis letztlich auch nicht zu einer 

wirtschaftlichen Mehrbelastung des Arbeitgebers, obwohl er für 
die Urlaubszeit einen höheren Lohn zahlen muß. Als Ausgleich 
dafür bietet sich dem Arbeitgeber nämlich der Vorteil, daß er 
schneller wieder über die Arbeitskraft des Arbeitnehmers ver­
fügen kann, als wenn er die arbeitsfreien Tage nicht in den Ur­
laub einbeziehen könnte und dem Arbeitnehmer, allerdings bei 
unveränderter Vergütung, praktisch einen dreiwöchigen Urlaub 
gewähren müßte. Im übrigen würde es aber eine gewisse Doppel­
belastung des Arbeitnehmers sein, wenn man ihm einmal bei 
der Urlaubsdauer die arbeitsfreien Tage anrechnet, zum anderen 
aber die Bezahlung dafür entfallen ließe. 

Bei s-p i e 1 a) 
Im Anschluß an den eingangs aufgezeigten Grundsatz muß 
also das Urlaubsentgelt in diesen Fällen nach dem Verdienst 
bemessen werden, den der Arbeitnehmer erzielt hätte, wenn 
seine Tätigkeit durch \:len Urlaub nicht unterbrochen worden 
wäre. Arbeitet der teilbeschäftigte Arbeitnehmer an allen 
sechs Wochentagen je vier Stunden, so steht ihm bei einem 
12tägigen Urlaub eine Urlaubsvergütung in Höhe von 12 x 4 
Stundenverdiensten zu. Die für das Beispiel b vertretene Auf­
stockung des Urlaubsentgeltes auf 12 x 8 stundenverdienste 
findet hier mit Rücksicht auf die Systematik der betreffenden 
Urlaubsgesetze bedauerlicherweise keine rechtliche Stütze. 
Dies sollte aber Veranlassung geben, diese Vorschriften auf 
ihre materielle Gerechtigkeit hin zu überprüfen, da auch hier 
infolge des geringeren Urlaubsgeldes praktiscp eine Urlaubs­
verkürzung eintritt". 

b) Urlaubsvergütung nach den,. Verdienst auf Grund 
normaler Arbeitszeit 

Gehen die Urlaubsvorschriften hinsichtlich der Urlaubsver• 
gütung von der normalen Vollarbeit oder Arbeitszeit aus. so 
wird diese damit als Berechnungsmaßstab für das Urlaubs­
geld eingeführt. Hier beeinflussen also weder eventuelle Kurz­
arbeit noch Überstunden die Höhe des Urlaubsgeldes. Das fin­
det für den Fall der Kurzarbeit seine Rechtfertigung insbeson­
dere darin, daß die echte Kurzarbeit nur ein vorübergehender 
Zustand ist und es nicht der materiellen Gerechtigkeit wider­
spricht, wenn solche zufälligen, schwankenden Faktoren ohne 
Auswirkung auf das Urlaubsentgelt bleiben. Anders ist das 
jedoch bei der Teilbeschäftigung. Sie ist die normale Arbeits­
zeit des nur teilbeschäitigten Arbeitnehmers und wird nicht 
wieder demnächst von einer vollen Arbeitszeit abgelöst, wie 
das bei der echten Kurzarbeit der Fall ist. Dabei ist es für 
die diesbezügliche rechtliche Beurteilung ohne Bedeutung, ob 
sich die Teilbeschäftigung in einer verkürzten täglichen Ar­
beitszeit ausdrückt oder ob der Teilbeschäftigte nur an eini­
gen Tagen der Woche dieser Tätigkeit nachgeht. Die Bei­
spiele a) und b) sind daher insoweit gleich zu behandeln. 
Beim Teilbeschäftigten ist demnach die gegenüber der allge­
meinen normalen verkürzte Arbeitszeit die regelmäßige, mit 
anderen 'Worten, diese verkürzte Arbeitszeit ist für den teil­
beschäftigten Arbeitnehmer die ständige normale Arbeitszeit, 
auf die diese Urlaubsvorschriften abheben. 11• Aus dieser 
Überlegung ergibt sich hier hinsichtlich der Urlaubsvergütung 
das gleiche Ergebnis wie in den zuerst behandelten Fällen, 
in denen das fiktive tatsächliche Arbeitseinkommen maß­
gebend ist, da die dort zu Grunde gelegten Arbeitszeiten den 
norma len im vorstehenden Sinne gleichzusetzen sind ... 
Entgegen Nikisch" bin ich daher mit Dersch" der Auffassung, 
daß der Ur~aub der teilbeschäftigten Arbeitnehmer sieb sehr wohl 
nach den allgemeinen Urlaubsvorschriften regelt. 

s .IUmllch auch LAG Frankfurt a. M. Urteil vom 22- 1~. 1949, AP 50 
Nr. 276 mit Anm. von Nik!sch; LAG'Bremen, Urteil vom 20. 11. 1948, 
BB 1949 S. 190 - RdA 1949 S. 275 mit zustlmmender Anm vo:i Hueck; 
Nlklsch in den Ailmerkungen zu den Urteilen des LAG Frankiurt 
vom 29. 5. 1947 und vom 5. 10. 1948, RdA 1949 s. 69 und 70; Niklsch, 
Lehrbuch, 2. Aufl., Bd. I s. 455. Anderer Anslcht: Dersch, Urlaubs­
gesetze, Anm 658. 

9 Vgl. auc_h Dersch. Urlaubsgesetze, Anm. 644 d, Im Gegensatz aber 
wohl ~u der in Fußnote 8 zltlerten Anm. 658. Anderer Ansicht: 
BB 1949 s. 191 f., abgestellt allerdings auf den Fall der Kurzarbeit. 

10 Vgl. auch Nlkisch, Lehrbuch, 2. Aufl., Bd. I S. 455 Zu dem gleichen 
Berechnungsergebnis kommt für den Fall der Kurzarbeit BB 1949 
S. 191 f. 

11 Vgl. auch Nipperdey, In der Anm. zu dem Urteil des RAG vom 
s. 2. 1936, ArbRSig. Bd. 26 s. 178; LAG Frankfurt a. M., Urteile vom 
22. u. 1949, AP 50 Nr. 276. vom 29. 5. 1947 und vom 5. 10. 1948, RdA 

. 1949 s . 68, 70 mlt jewells zustimmender Anm. von Nlkisch; LAG 
Bremen, Urteil vom 20. 11. 1948, BB 1949 s. 190 - RdA 1949 S 275 mit 

· zustimmender Anm. von Hueck; BB 1949 S. 191, 
12 Anderer Meinung: LAG Bremen, Urteil vom 20.9.1950, AP 51 Nr. 94. 
1s Anm. zu dem Urtell des LAG Bremen vom 20. 9. 1950, AP 51 Nr. 94. 
u Urlaubsgesetze, Anm. 658. 

et 

' 
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IV. Ergebnisse 

1. Arbeitsfreie Werktage sind im Falle der Teilbeschäftigung 
auf die Urlaubsdauer anzurechnen. 

2. Die Urlaubstage sind dem teilbeschäftigten Arbeitnehmer 
mit so vielen Stundenverdiensten zu vergüten, wie es seiner 
normalen tatsächlichen Arbeitszeit entspricht. 

3. Arbeitet der teilbeschäftigte Arbeitnehmer nicht an allen 
Werktagen der Woche, so sollten jedoch die in die Urlaubs­
dauer einbezogenen arbeitsfreien Tage mit derselben Zahl 
von Stundenverdiensten vergütet wetden, wie die Tage, an 
denen ohne den Urlaub tatsächliche .Arbeit geleistet worden 
wäre. 699 

Zur Urlaubsvergütung bei T eilbeschäftigunf? 
Eine Erwiderung 

Von Dr. Jobst GUMPE R T, Heidelberg 

l. Den Ausführungen von Trieschmann über d ie Dauer des 
Ur I au b s bei Teilbeschäftigung ist zuzustimmen. In einigen 
Ländern ergibt sieb dies bereits aus den Urlaubsgesetzen, da 
diese einen Grundurlaub von 12 Werk tagen gewähren 1 • In 
den übrigen Ländern wird zwar der Ausdruck „Ar b e i t s tage" 
gebraucht, gemeint ist damit aber n ach durchaus herrschender 
Ansicht auch „Werktage"•. Für Bayern und Bremen ist dies sogar 
ausdrücklich gesagt ' · Unter Werktagen sind dabei diejenigen 
rage zu verstehen, die weder Sonntage noch Feiertage sind. 

Festzuhalten ist also, daß der Arbeitnehmer nach den Urlaubs­
gesetzen Anspruch auf einen Grundurlaub von 12 Werktagen hat, 
und zwar grundsätzlich ohne Rücksicht darauf, ob und wielange 
er an diesen Werktagen gearbeitet hätte, wenn ec nicht beur­
laubt gewesen wäre. 

II. Durch den Urlaub soll nun der Arbeitnehmer keine Ein­
buße an seinem Entgelt erleiden. Es kann Triesehmann nicht 
darin gefolgt werden, daß" ein Arbeilnehmer auch dann alle 
Werktage des Urlaubs bezahlt erhalten müsse, wenn er stän­
dig nur an einigen Werktagen der Woche arbeitet. 

1. Diese Ansicht entspricht keineswegs den Urlaubsgesetzen. 
Die Gesetze wollen den Arbeitnehmer so stellen als ob er in 
dem sonst für ihn üblichen Umfange gearbeit~t hätte. Ob 
dabei auf den Lohn abgestellt wird, den der Arbeitnehmer 
tatsächlich während des Urlaubs verdient h ätte, oder auf den 
Durchschnittsverdienst eines 'vorangegangenen Zeitraumes, 
ist nur ein Unterschied in der Berechnung des Urlaubsent­
geltes. In keinem Falle.soll ein höheres Entgelt gezahlt wer­
den, als der Arbeitnehmer innerhalb von 12 Werktagen im 
Durchschnitt oder konkret gerade in diesen Tagen verdient 
hätte. Der Gedanke, daß der Arbeitnehmer sich um der guten_ 
.Erholung willen in diesem Falle besser stehen solle als bei 
der Arbeitsleistung, wie Trieschmann meint ist dem Gesetz 
fremd'. ' 

Die Fundstellen aus Literatur und Rech~prechung die Triesch­
mann zur Unterstützung seiner Meinung heranzi~ht, betreffen 
zum Teil den Fall der Kurzar b et t und nicht den der Teil­
beschäftigung. Es leuchtet aber ein, daß man sehr wohl die An­
sicht vertreten kann, · bei Kurzarbeit sei die Urlaubsvergütung 
nach dem Verdienst bei n o r male r, unverkürzter Arbeitszeit 
zu berechnen. Das steht aber der Ansicht von Trieschmann eher 
entgegen; denn bei Teilbeschäftigung ist die kürzere Arbeitszeit 
ja gerade d ie normale Arbeitzeit, nach der das Urlaubsentgelt 
zu be;•echnen ist. Keinesfalls können Kurzarbeit und Teilbe­
schäftigOng gleichgestellt werden. Bei d en anderen von Triesch­
mann :zitierten ;Fundstellen handelt es sich überwiegend um den 
Fall einer betriebsüblicben Wochenarbeitszeit von weniger als 
48 Stunden. Hier ist aber nach ganz überwiegender Ansicht das 
Urlaubsentgelt nach der tatsächlichen betriebsüblichen Wochen­
arbeitszeit zu berechnen'· 

2. Wäre die Auffassung Trieschmanns richtig, so verstießen 
die Urlaubsgesetze gegen den Grundsatz der Gleichheit aller 
Staatsbürger vor dem Gesetz (Art. 3 des Grundgesetzes). Eine 
verschiedenartige gesetzliche Behandlung der Teilbeschäftig­
ten wäre nur dann gerechtfertigt, wenn sie durch eine ver­
schiedenartige Situation zwingend geboten würde. Das ist 
;~ber nicht der Fall. Es ist nicl:lt einzusehen, inwiefern es für 
den Urlaubsanspruch und den damit untrennbar verbunde­
nen Vergütungsanspruch einen Unterschied machen soll, ob 
jemand täglich vier Stunden oder wöchentlich an drei Tagen 
je acht Stunden arbeitet; von einem Unterschied, der so groß 

ist, daß er eine verschiedenartige Behandlµng zwingend er­
fordere, kann schon gar nicht gesprochen werden•. 

3. Die verschiedenartige Behandlung der Teilbeschäftigten 
bei der Urlaubsvergütung wäre für die Praxis auch u n b i 1-
1 i g und führte zu untragbaren Ergebnissen. 

Beispiele 

a) Trieschmann bringt selbst das. Beispiel, daß ein im Stun­
denlohn arbeitender Arbeitnehmer an allen Tagen der Woche 
je vier Stunden arbeitet, ein anderer an vier Tagen der 
Woche je ·acht Stunden. Bei Stundenlöhnern kann allenfalls 
noch die Frage auftauchen, ob im Urlaub alle 12 Tage zu be­
zahlen sind. Was soll aber bei Angestellten mit Monatsgehalt 
oder bei anderen Arbeitnehmern mit Pauschalgehalt gelten? 
Nicht einmal der Angestel\te selbst käme wohl auf den Ge­
danken, wenn er nicht an allen Wochentagen beschäftigt 
wird, könne er im Urlaubsmonat ein höheres Gehalt fordern 
als in anderen Monaten. 

Soll denn nun nach Ansicht von T.rieschmann auch noch ein 
Unterschied zwischen teilbeschäftigten Arbeitern. und Ange­
stellten in Be_zug au~ das Urlaubsentgelt bestehen? 
b) Kaum lösbar erscheint ,das Problem vollends, wenn man 
Trieschmanns Ansicht auf Fälle anwendet, in denen ein Ar­
beitnehmer z. B. drei Wochentage bei einem und drei bei 
einem anderen Arbeitgeber arbeitet. Es kann doch unmög­
lich rechtens sein, daß er im Urlaub von jedem der beiden 
Arbeitgeber die ganze Woche bezahlt bekommt, also doppelt 
so viel wle bei voller Arbeitsleistung. Nach Trieschmann 
bekäme außerdem derjenige, der vormittags bei einem und 
nachmittags bei einem anderen Arbeitgeber tätig ist, von 
jedem Arbeitgeber nur vier S tundenlöhne täglich als Ur-
laubsvergütung. • 
4. Hinzuweisen ist schließlich auch darauf, daß auch in dem von 
Triescbmann zu Grunde gelegten Fall derjenige Arbeitnehmer, der 
täglich vier Stunden arbeitet, keinerlei Verständnis dafür haben 
würde, wenn sein , Kollege, der an vier Wochentagen je acht 
Stunden arbeitet, eine doppelt so hohe Urlaubsvergütung er­
hielte wie er, ohne entsprechend mehr Arbeit zu leisten. Eine 
solche Handhabuog würde Unfrieden im Bet riebe hervorr ufen, 
und zwar mit Recht. Auch die vollbeschäftigten Arbeitnehmer 
Würden eine solche Bevorzugung von Teilbeschäftigten nicht 
verstehen. 

III. Aus alledem ergibt sich, daß teilbesehäftigte Arbeitneh­
mer bei der Bemessung des Urlaubsentgeltes gleiehzubehan-. 
dein sind, ohne Rücksicht darauf, ob sie an allen Wochen­
tagen einige S tunden oder an einigen Wochentagen voll 
arbeiten. 

Die Lösung ergibt sich zwanglos daraus, d~ß der Arbeitneh­
mer im Urlaub denselben Verdienst haben soll wie bei Ar­
beitsleistung, nicht weniger, aber auch nicht m ehr. 

Man muß mit Trieschmann richtigerweise davon a usgehen, 
daß als Urlaubstage die Werktage gelten, daß also auch der 
Teilbeschäftigte einen Urlaubsanspruch von grundsätzlich 
12 Werktagen hat. Dann kann der Arbeitnehmer für diese 
Urlaubstage aber nur das als Urlaubsvergütung verlangen, 
was er auch bei Arbeitsleistung im Zeitraum von zwei Wo­
chen(= 12 Werktagen) als Entgelt erhalten hätte'. Wenn der 
Arbeitnehmer werktäglich vier Stunden arbeitet, erhält er 
also eine Vergütung in Höhe von 4 x 12 = 48 Stundenlöhnen; 
arbeitet er an drei Tagen der Woche je acht Stunden, so be­
trägt die Urlaubsvergütung 8 x 6 = 48 Stundenlöhne. Ent­
sprechendes gilt bei Teilbeschäftigungen mit anderen S tun­
denzeiten. Bei Arbeitnehmern mit Monatsgehalt ist das nor­
male Monatsgehalt weiterzuzahlen. 

1 So Hamburg, § 3; Niedersachsen, § 2; Schleswig-Holstein, § 3; West-
Berlin, § 4. 

! So Dersch, Urlaubsgesetze, Erl. 355. 
3 UrlG Bayern, § 8; UrlG Bremen, § 3. 
• Es ist durcbaus herrschende Ansicht, daß der Arbeitnehmer Im 

Urlaub nicht besser gestellt werden soll als bei Arbeitsleistung• 
vgl. Nikisch, Arbeitsrecht, 2. Aufl., Bd. I S. 456. ' 

G Vgl. hierzu LAG FrankfUrt a. M. vom 22. 12. 1949, AP 50 Nr. 276 mit 
zustimmender Anm. von Nikisch und zahlreichen weiteren Hin­
weisen. 

o Zum Gleichhelt,;grundsatz vgl. Gumpert, BB 1956 S. 154 mit zahl­
reichen weiteren Hinweisen. 

7 So, im Gegensatz zu Trieschmanns Fußnote 9, völlig eindeutig, Dersch, 
Urlaubsgesetze, Anm. 644 d und 658; ferner BB 1949 S. 190 ff. ; LAG 
Bremen vom 20. 9. 1950, AP 51 Nr. 94. . 
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SCHRIFTTUM 
Der Verlag vermittelt keinen Bezug. 

Gleis s , Rechtsanwalt Dr., und Landgerichtsrat Zipfel : 
Landwirtschaft und Kartellrecht. Die Marktordnung in der Milch­
wirtschaft nach geltendem und künftigen Recht. - Stuttgart: 
Selbstverlag Dr. Gleiss. 1955. 52 S. 

Die bereits in zweiter Auflage erscheinende Broschüre ist ein 
knapper, aber sehr klar gefaßter Leitfaden für die Anwendung 
des geltenden und des künftigen Kartellrechtes auf . die Land­
wirtschaft. Ausgehend von einer kurzen Erläuterung des derzeit 
noch geltenden alliierten Dekartellierungsrechtes wird unter Ver­
gleich mit der in den USA für die Landwirtschaft bestehenden 
Antitrustgesetzgebung und unter Heranziehung der einschlägigen 
amerikanischen und deutschen Rechtsprechung dargelegt, daß das 
Verbot von Wettbewerbsbeschränkungen grundsätzlich auch für 
die Landwirtschaft gilt. Am Beispiel der Milchwirtschaft wird 
unter kritischer Würdigung der durch das Milch- und Fettgesetz 
eingeführten Regelung der Geltungsbereich dieser Marktordnung 
umrissen und gegenüber den dem· freien Wettbewerb unt~rliegen­
den Bereichen abgegrenzt. Danach ist die Milchwirtschaft dem 
Wettbewerb nur in beschränktem Umfange entzogen. So ist z.B. 
der Absatz für Milchprodukte von der gesetzlichen Marktord­
nung weitgehend unberührt geblieben. In diesem, vom Gesetz­
geber dem freien Wettbewerb überlassenen Bereich herrscht nun 
allerdings - wie in der Broschüre gezeigt wird - nicht immer 
d aß Maß an Wettbewerb, das im Interesse aller Beteiligten, auch 
der Verbraucher, wünschenswert wäre. Die Darlegungen lassen 
erkennen, daß vor allem der organisierte Markteinfluß gen o s -
s e n s c h a f t l i c h e r Ab s a t z o r g a n i s a t i o n e n nicht 
selten monopolitischen Charakter anzunehmen droht. Durch eine 
ausschließliche Anbietungspflicht ihrer Mitgliedsmolkereien brin­
gen die genossenschaftlichen Absatzzentralen, die in einer Dach­
organisation zusammengefaßt sind, den Absatz der Verarbei­
tungsprodukte der Milch unter ihre Kontrolle. Nach den angege­
benen Zahlen betrug z.B. im Jahre 1951 der Anteil der landwirt­
schaftlichen Genossenschaften 74 '/• der Butter- , 65 •to der Käse­
und Quarkerzeugung und 60 °/o der Dauermilchherstellung. Dieser 
Marktanteil an der mengenmäßigen Erfassung des Angebotes 
räumt der genossenschaftlichen Absatzorganisation einen be­
stimmenden Einfluß auf die Preisbildung für Milchprodukte ein, 
der In seiner Wirkung durch einen übergebietlichen Angebots­
ausgleich und eine entsprechende Vorratspolitik noch unterstützt 
wird. Er eröffnet zugleich die Möglichkeit, den nichtgenossen­
schaftlichen Großhandel und Teile des Einzelhandels in Abhän­
gigkeit zu bringen. Da der Erlös des Milcherzeugers (Erzeuger­
p reis) in Rückrechnung über den Verwertungserlös der Verarbei­
tungsprodukte der Milch ermittelt wird, erscheint den Milch­
erzeugern der Einfluß auf die Marktpreise der Verarbeitungs­
produkte als notwendige Sicherung des Erzeugermilchpreises. 
Die Verfasser zeigen, mit welchen Methoden in den "()'ergangenen 
Jahren oft recht erfolgreich versucht worden ist, den Milch­
erzeugerpreis durch eine Manipulation der P reise für Butter und 
andere Verarbeitungsprodukte zu „stabilisieren". Von der durch 
empfindliche Vertragsstrafen gesicherten ,Ausschließlichkeitsklau­
sel, der Diskriminierung des Großhandels, dem Aufkauf und der 
Einlagerung „überschüssiger" Angebotsmengen bis zu der durch 
Drohungen unterstützten Preisempfehlung oder der handfesten 
Preisabsprache findet man alle bewährten Kartellpraktiken an­
geführt. Das geschilderte Instrumentarium einer „Marktregulie­
rung", das auch die eindeutige Funktion des sogenannten Milch­
förderungsfonds, den Einsatz der nach dem Milch- und Fettgesetz 
aufzubringenden Abgaben und die Wirkungsweise der Notie­
rungskommissionen umfaßt, wird an Hand einer Reihe von Ge­
richtsentscheid ungen beleuchtet und kartellrechtlich gewürdigt. 

Vor diesem Hintergrund - den sich unter d em geltenden Recht 
abspielenden Gegebenheiten - gewinnen die Ausführungen über 
d ie Ausnahmeregelung für die Landwirtschaft im Entwurf eines 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen eine -besonders an­
schauliche Aktualität. Nach einer Einführung in d ie Systematik 
des Kartellgesetzentwurfes wird untersucht, hinsichtlich welcher 
Arten von Wettbewerbsbeschränkungen die Landwirtschaft nach 
dem Regierungsentwurf von d em gesetzlichen Verbot freigestellt 
sein würde. Sorgfältig wird herausgearbeitet, daß das Kartell­
privileg nach diesem Entwurf auf Erzeugerbetriebe und Vereini­
gungen vtJn Erzeugerpetrieben, im wesentlichen also auf die Zu-. 
sammenschlüsse der untersten Stufe beschränkt bleibt und sich 
auch hier nur auf die individuelle Ausschließlichkeitsverein­
barung, dle vertikale Preisbindung und die zur Durchführung 
dieser Verträge erforderlichen horizontalen Vereinbarungen oder 
Beschlüsse, nicht aber auf horizontale Preisabsprachen erstreckt. 
Beachtung verdienen die bei dieser Gelegenheit gegebenen Hin­
weise auf einige gesetzestechnische Mängel der betreffenden Ent­
wurfsbestimmungen. Die Verfasser setzen sich ferner mit den 
Bestrebungen auseinander, die 1952 im Bundesrat zu einer er­
heblichen Erweiterung der Ausnahmebestimmungen für die 

Landwirtschaft geführt haben. Dieser als „Gesetzentwurf der 
Landwirtschaft" bezeichnete Vorschlag, der das Kartellprivileg 
auch auf die Absatzzentralen und deren Dachorganisation aus­
gedehnt wissen wollte, wird einer scharfen Kritik unterzogen. Es 
wird ausgeführt, daß die Marktordnung für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, wie sie bereits in den Marktordnungsgesetzen ent­
halten ist, eine hoheitliche Aufgabe bleiben müsse und nicht 
privaten „berufsständischen" Organisationen übertragen werden 
dürfe. Eine darüber hinausgehende „Marktregulierung" durch 
private Interessenten müsse der Natur der Sache· nach einseitig 
sein und liege nicht im Interesse der Gesamtwirtschaft, zu der 
auch die privaten (nicht genossenschaftlichen) Unternehmer 4nd 
Händler sowie die Verbraucher gehörten. Die Erweiterung der 
Ausnahmen, von der der Bundesrat im Jahre 1954 wieder ab­
gerückt ist, würde die Gefahr einer Monopolstellung der Genos­
senschaften verstärken, zumal auch die im Entwurf enthaltenen 
Vorschriften gegen marktbeherrschende Unternehmen keine aus­
reichende Abhilfemöglichkeit böten. 

Wenn die Verfasser auch eine über den Regierungsentwurf hin­
ausgehende Ausweitung des Kartellprivileges für die Landwirt­
schaft ablehnen, so betonen sie doch, daß sich ihre Arbeit nicht 
etwa gegen die Landwirtschaft richte. Vielmehr sei sie ein Appell 
an die Landwirte, zu erkennen, daß es so, wie es manchen vor­
schwebt, nicht geht, da eine solche Entwicklung zur Erstarrung 
auch der Landwirtschaft führe, während Wettbewerb sie er­
frischen und beleben würde. Gerade die letztgenannten Ausfüh­
rungen machen es reizvoll, sich vorzustellen, welche Erkenntnisse 
in dieser Richtung zu Tage gefördert worden wären, wenn eine 
ähnlich gründlich und objektiv gehaltene Arbeit irgend einem 
;Bereich der gewerblichen Wirtschaft gewidmet worden wäre. Daß 
derartige Monographien bisher nicht geschrieben worden sind, 
hat wohl vielfache Gründe. Um so lobenswerter muß die Arbeit 
von Gleiss und Zipfel erscheinen, d ie wegen der Art ihrer Be­
trachtungsweise über dati engere Thema hinaus Aufmerksamkeit 
verdient. Sie dürfte insbesondere der der Landwirtschaft nach­
geschalteten Ernährungsindustrie und dem Handel wertvolle An­
regungen bieten. Dr. Si r c h , München 

Th i e 1, Fritz, Dr. jur., Verwaltungsgerichtspräsident, und 
Froh b er g, Günther, Dr. jur., Anwaltsassessor: Verordnung 
über Garagen und Einstellplätze. 1956 - Düsseldorf: Werner­
Verlag GmbH. 220 S. kart. 17.50, L. 20,-

Als vor einigen Jahren Gerichtsentscheidungen bekannt wur­
den, in denen die Bestimmung der Reichsgaragenordnung her­
vorgehoben wurde, daß auch bei bestehenden Gebäuden Einstell­
plätze für die vorhandenen Kraftfahrzeuge der Bewohner der 
in den Gebäuden befindlichen Betriebe und der dort beschäftig­
ten Personen gefordert werden können, begann man insbeson­
dere auch in der Wirtschaft, die Aufmerksamkeit wieder der von 
vielen bereits vergessenen Reichsgaragenordnung zuzuwenden. 
Im Zusammenhang mit ihrer Anwendung mehrten sich die 
Rechtsfragen, insbesondere die der Weitergeltung dieser Ver­
ordnung und Auslegungsfragen. Es ist also kein Zufall, daß nun­
mehr die wohl erste gründliche Kommentierung der Verordnung 
erscheint, gründlich nicht nur in der Verwertung des Schrifttums 
und in der Berücksichtigung der Rechtsprechung, sondern auch· 
in der eigenen kritischen Wertung der einzelnen Bestimmungen 
der Verordnung. Pa. 
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Versicherers für vorvertragliche Schäden • 

5elte 
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Seite 

Vertretungsmacht, Überschreitung der - einer öffent-
lich-rechtlichen juristischen Person 351 E 

Vorauszahlung der Körperschaftsteuer; Verlegung 
der Zahlungstermine • 363 

w 
Werbung, Verkehrsgefährdende Außen- . . . . 352 
Wertp:lpierverkehr mit dem Ausland; Erfüllung von 

DM-Verbindlichkeiten . . . . . . 350 
Wettbewerbsbeschränkungen s. Dekartellierung 
Wiedereln~tellung nach Abwehraussperrung . . . 369 E 
\Vohnungsbaudarlehen s. Baudarlehen, Baukosten-

zuschüsse 
z 

Zahlungstermine für die Körperschaftsteuer-Voraus-
zahlung; Verlegung 

Zeitschriften s. Presse 
Zeitungen s. Presse . • . . . . . . , 
Zinsen, Schuldverschreibungen auf. Grund des Lon-

doner Schuldenabkommens; Steuerfreiheit . . 
Zivilrechtsweg für presserechtlichen Berichtigungs­

anspruch . . . . . . . . , 
Zusammenveranlagung s. Haushaltbesteuerung 

Verzeidmis der Entscheidungen 
Gericht Datum 

Bundesgerichtshof 9. 12. 55 

Oberlandesgerichte 

28. 2.56 
29. 2. 56 
1. 3.56 
3. 3. 56 
7. 3. 56 

19. 3. 56 
10. 4. 56 

Nürnberg 9. 2. 56 
Landgerichte 
Stuttgart 5. 3.56 
Bundesverwaltunll's-
gericht · 30. 11. 55 

31. 1. 56 
Landesverwaltungs-
gerichte 
Düsselcl.orf 9. 2. 56 
Bundesfinanzhof 22. 11. 55 

24. 2. fi6 

Bundesarbeits-
gericht 5. 4. 56 
Landesarbeitsgerichte 
Bremen 7. 12. 55 

Düsseldorf 
-, 2. Kammer Köln 
Hamburg 
Hamm 
Mannheim 
Arbeitsgerichte 
Berlin 
Göttingen 
Landessozialgerichte 

29. 2.56 
25. 11. 55 
17. l. 56 
29. 2. 56 
17. 10. 55 
25. l. 56 

18. 8 55 
11. 11. 55 

Bayern 20. 5. 55 

Akt.-Z. 

V ZR81/54 
1 ZR 84154 
4 StR 67156 
4 StR 193/55 
IV ZR334/55 
V ZR 26/55 
II ZR 23155 
I StR 526/55 

3 U 143/55 

KfH T 1156 

V C 127/55 
V C 34155 

7 K 2504155 
1140/54 U 
III 100/55 S 

3 AZR 288/55 

Sa 84/55 
Sa 147155 
4 Sa 438/55 
2b Sa 89/55 
1 Sa 126155 
2 Sa 233155 
II Sa 159155 

10 Ca 444155 
Ca 667155 

Kr. 41/54 
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356G 
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372 
370 
369 
372 
371 

370 
370 
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Diskontsätze für Auslandsakzepte, Exporttratt1m und 
Auslandsschecks 
Die Landeszentralbanken kaufen Auslandsakzepte, Exporttratten 
und Auslandsschecks seit dem 10.4. 1956 zu folgenden Sätzen an: 
Belgien/Luxemburg 3 •t, Schweiz 1'/, '/, 
Dänemark 41/, 1/, Spanien 31/, 11, 
Finnland 41/• 1/, Argentinien 4'/1 •t, 
Franc-Zone 3 1/, Chile 41/, •t, 
Griechenland 41/, 1/, Ecuador 41/, 1/1 

Großbrttannlen 41/, 1/, Kanada 3 ''• 
Republik Irland 4 1/, Kolumbien 4 1/ , 
Italien 4 1/1 Mexiko 4'/, •t, 
Niederlande 3 1/, Paraguay 41/• •t, 
Norwegen 31/, 1/, USA 2'/, 1/, 
Österreich 41/, 1/, Ägypten 3 '/, 
Portugal 21/, 1/, Bundesrepublik 
Schweden 3'/, •!, Deutschland • 41

/, •t, 
(Bekanntmachung der Bank deutscher Länder vom 6. 4. 1956, 
BAnz, vom 12. 4. 1956 Nr. 71) 

• Im Bundesgebiet zahlbar gestellte DM -Abschnitte auf Be-
zogene in 

a) Belgien/Luxemburg, Dänemark, Finnland, Franc-Zone. 
Griechenland, Großbritannien, Republik Irland, Italien, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, 
Schweiz, Spanien, Paraguay und Ägypten werden zu den 
für diese Länder angegebenen Sätzen. 
b) Brasilien, Uruguay und Afghanistan werden zu dem für 
die Bundesrepublik Deutschland angegebenen Satz an­
gekauft. 

' 

(t 

• 

• 

NEVE BÜCHER VND SCHRIFTEN 
(Der Verlag vermittelt keinen Bezug) 

Henke, Dr. Fritz, und Dr. Gerhard Mönch : Grundbuchord­
nung mit der Ausführungsverordnung, der Grundbuchverfügung 
und den wichtigsten Nebenbestimmungen. 4. Aufl. von Dr. Ernst 
Horb er. -- München/Berlin : Verlag C. H. Beck. 1954. 836 S. 

L. 19.50 
Die bereits zwei Jahre nach der dritten Auflage herausgekom­
mene neue Auflage des Kurzkommentars trägt dem Anwachsen 
des Stoffes durch eine beträchtliche Umfangverstärkung (über 
100 Seiten mehr) Rechnung. Neu aufgenommen wurden Erläute­
rungen zum Wohnungseigentum und zu dessen grundbuchmäßi­
ger Behandlung; auch die Bestimmungen aus der Lastennus­
gleichsgesetzgebi,mg, die die Hypothekengewinnabgabe betreffen, 
werden nunmehr behandelt. Damit hat der Kommentar seinen 
praktischen Wert, der neben den ausführlichen Erläuterungen 
zur eigentlichen Grundbuchordm,mg vor allem in der nahezu 
lückenlosen Zusammenstellung der einschlägigen Nebenbestim­
mungen liegt, weiterhin behalten. 

z i p f e l, Walter: Preisrecht, 8. Erg.-Lfg. Februar 1956. - Mün­
chen/Berlin: Verlag C. H. Beck. 240 S. Dünndruck. 7.50 

Die neue Ergänzungslieferung enthält die Texte von weiteren 
Gesetzen und Verordnungen, z.B. die Preisfreigabeanordnung vom 
25. 6. 1948, die Verordnung über Wettbewerb vom 21. 12. 1934, einen 
Auszug aus dem Tabaksteuergesetz vom 6. 5. 1953 in der Fassung 
der Änderungsgesetze, d ie Verordnung Z 1/55 über Preise für 
Zucker vom 30. 7. 1955; das Fisch-Gesetz vom 31. 8. 1955, das Ge­
schäftsraummletengesetz vom 25. 6. 1952, das Gesetz über die Be­
förderung von Personen zu Lande vom 4. 12. 1934, die Verord­
nung PR 8/55 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen für 
Bauleistungen vom 19. 12. 1955 und außerdem eine Reihe von 
Rechtsprechunfi1sgrundsätzen zu den einzelnen Teilen. 

Bemerkenswert sind die ergänzenden Ausführungen zur Frage 
der Zulässigkeit der Preisbindung der zweiten Hand bei Mar­
kenartikeln. Hier w ird ein Uberblick über die neueste Recht­
sprechung und über das neueste Schrifttum auf diesem Gebiete 
vermittelt. Zipfel kommt dabei zu dem Ergebnis, daß, solange 
die künftige generelle Zulassung der Preisbindung für Marken­
artikel zweifelhaft ist und in d er gesetzgebenden Körperschaft 
selbst - von den Verbrauchern ganz abgesehen - erhebliche Be­
denken gegen diese Zulassung geltend gemacht werden, .,man 
sie weder als Gesetz noch als gemeinsame Rechtsüberzeugung 
praktizieren " sollte. G. B ran d, Frankfurt a. M, 

H u eck, Alfred, Prof. an der Univ. München: Gesellschafts­
recht. 6. Aufl. - Berlin/München: Verlag C. H. B eck. 1956. 226 S, 

kart. 8.­
S c human n, Dr. jur. Hans: Die Fälschung nach dem neuen 
Wechsel- und Scheckrecht. Unveränderter Nachdruck 1956. -
Berlin/Köln; Carl Heymanns Verlag KG. 1956. 115 S. kart. 6.20 

Jahn, Oswald, Assessor, Frankfurt a. M.: Handbuch des Inter­
zonenzahlungsverkehrs. Stand Januar 1956. - München/Berlin: 
Verlag C. H. Beck. 1956. 135 S. kart. 6.20 

Aus dem Inhalt: Währungsumstellung und Devisenrecht -
Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischen d en Zonen - Zah­
lungen außerhalb d es „Berliner Abkommens" (Über den Handel 
zwischen den Währungsgebieten der Deutschen Mark und den 
Währungsgebieten d er Deutschen Mark der Deutschen Noten· 
bank) vom 20. 9. 1951 - Der Interzonen-Reiseverkehr - Die 
Durchsetzung .sowjetzonaler Geldforderungen in d er Bundes­
republik - Gesetzestexte {Devisenrechtliche Bestimmungen im 
Bundesgebiete und im Währungsgebiete der Sowjetzone, Inter­
zonenhandelsbestimmungen). 

Stad 1 baue r, Alois, Dipl.-Volkswirt: Das Recht des Han­
delsvertreters. 3. Aufl. Heft 92 der Juristischen Reihe der Samm­
lung „Hilf Dir selbst!". - Bonn: Stollfuß-Verlag. 1956. 38 s. 

brosch. 2.40 
Hein / E i.c h hoff / Pu k a 111 Krien : Güterkraftverkehrs­
gesetz (GüKG). Kommenta r. 7. Erg.Lfg. Februar 1956. - Berlin/ 
Bielefeld/München: Erich Schmidt Verlag. 108 S. Loseblattaus­
gabe. 5.40 

Kr i e n , RA Dr. Erich, und RA S c h m i d - L o s s b e r g : 
Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp.) und Spe­
ditions- und Rollfuhr-Versicherungsschein (SVS/RVS). Textaus­
gabe mit Erläuterungen in Stichworten für d en praktischen Ge­
brauch. Heft 6 der Verkehrswirtschaftlichen Schriftenreihe der 
DVZ/Deutsche Verkehrs-Zeitung. - Hamburg: Deutscher Ver­
kehrs-Verlag GmbH. 1956. 176 S. brosch. 7.20 

B r e c h t : Neue Wohnungsbaugesetze. 3. Erg.Lfg. Februar 1956, 
- Hamburg: Hammonia-Verlag GmbH. Leseblatt-Sammlung. 

6.70 
Flurbereinigungsgesetz nebst Ausführungsgesetzen der Länder. 
Textausgabe mit Einführung und Sachr egister. Berlin/Köln: 
Carl Heymanns Verlag KG. 1956. 190 S. kart. 4.50 

Entscheidungssammlung des Hessischen und des Wilrttemberg­
Badischen Verwaltungsgerichtshofes. Hrsgg. von den Mitglie­
dern der Gerichtshöfe. Band IV. - Karlsruhe: Verlag C. F. 
Müller. 1955. 243 S . Hlbl. 21.­
Die bereits erschienenen Bände I-IV werden einschließlich Ein­
banddecke zu einem P auschalpreis von DM 40.- geliefert. 
Die Sammlungen der Verwaltungsgerichte der Länder entnalten 
manche Rechtserkenntnisse, die es rechtfert igen, diese Samm­
lungen auch in eine gepflegte Bücherei des Wirtschaftsrechtes 
ijufzunehmen. Der Band IV der vorliegenden Entscheidungs­
sammlungen enthält unter anderem Entscheidungen zum Ab­
gabenrecht, Arbeitsr echt, Baurecht, Gemeinderecht , Gewerbe­
recht, Polizeirecht, Preisrecht, Sozialrecht, Verkehrsrecht , Was­
serrecht und Wohnungsrecht. 

Hütten, H. J.: Luftschutz in gewerblichen Betrieben. - Ber­
lin/Bielefeld/München: Erich Schmidt Verlag. 1956. 140 S. Taschen­
format. brosch. 5.60 
Aus dem Inhalt: Grundfragen des Industrie-Luftschutzes - Waf­
fenentwicklung ,der Nachkriegszeit - Atomwaffen und Atom­
schutz - Luftschutzprogramm der Bundesregierung - Luftschutz­
warndienst - Baulicher Luftschutz - Luftschutzhilfs- und Luft­
schutzversorgungsdienst - Luftschutz-Selbsthilfe - Industrie­
luftschutz. 

Burma n n, RA H.: Werberecht der Wirtschaft. Das Handbuch 
für die Praxis. 2. Erg.Lfg. Februar 1956. - Berlin/Bielefeld/ 
München: Erich Schmidt Verlag. Leseblatt-Sammlung. 6.40 

Magnus s O n, Rolf, Dr. jur.: Rechtsfragen zur ~etrieb~unter­
brechungsversicherung. Veröffentlichungen des Semmars für Ver­
sicherungswissenschaft der Universität Haml:>11rg u nd des Ver­
sicherungswissenschaftlichen Vereins in Hamburg e. V. Heraus­
geber: Professor Dr. Hans M ö 11 er. Neue Folge - Heft 13. -
Hamburg: Selbstverlag des Versicherungswissenschaftlichen Ver­
eins in Hamburg e. V. 1955. 167 S. brosch. 12.50 
Aus dem Inhalt: Gegenstand der B etriebsunterbrechungsverSliche­
rung - Versicherte Gefahr (mögliche Ursachen einer Betriebs­
unte>rbrechung, Betriebsunterbrechung als Folge eines Feuerscha­
dens) - Versicherter Bedarf (Geschäftsgewinn, fortlaufende Ge­
schäftsunkosten Rettungskosten, Abgrenzung der Höhe nach, 
zeitliche Begre~zung, Ersatzwert, Uber- und Unterversicherung, 
Ausschluß von Bagatellschäden) - Kausalitätsfragen - Versiche­
rungsfall in der B etriebsunterbrechungsversicherung - Veräuße­
rung der versicher ten Sache - Die neuen Feuer-Betriebsunte·r ­
br echungs-Versicherungsbedingungen. 

Die Atomwirtschaft - Zeitschrift für die wirtschaftlichen Fragen 
der Kernumwandlung, - Düsseldorf: Verlag Haµdelsblatt GmbH. 
Heft 1-3. Einzelheft 4.-
Die Zeitschrift behandelt auch Fragen des Atomwirtschaftsrechtes. 
In jedem Heft ist dafür eine eigene Rubrik vorgesehen. Außer­
dem erscheinen zum Atomwirtschaftsrecht Einzelbeiträge, z. B. in 
Heft 3 ein sehr gründllicher Aufsatz von Fischerhof, Frank­
furt a. M., über „Atomwirtschaft und Gesetzgeber", eine Arbeit 
von Trabandt, Bonn, über „Aufgaben einer Strahlenschutzgesetz­
gebung" und Ausführungen über „Grundzüge eines deutschen 
Atomenergiegesetzes". 

Herrmann, Dr. Theodor, Regierungsdirektor: Das Finanz­
amt als Organismus, - Düsseldorf: Verlagsbuchhandlung des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer GmbH. 180 S. br(\sch. 9.80 
Das Buch, das den Untertitel „Eine ltritische Würdigung des 
F inanzamts unter dem Gesichtspunkt seiner Eigengesetzlich­
keit" trägt, will durch die Darstellung der rechtlichen u nd sitt ­
lichen Grundlagen des Finanzamtes zu einer besseren Verstän­
digung zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen und damit zu 
einem echten Vertrauensverhältnis beitragen. Der Verfasser 
möchte die „ewige Krit ik" am Finanzamt auf das Maß zurück­
führen, das der Verantwortung des Finanzamts entspricht. Er 
behandelt in vier Hauptteilen die Aufgaben des Fj_nanzamtes, 
seine Stellung innerhalb der staatlichen und gesellschaftlichen 
Ordnung, seinen inneren Dienstbetrieb und sein Verhältnis zum 
steuerpflichtigen. 
Das Werk paßt sehr gut in den Rahmen der derzeitigen Bemü­
hungen, das Verhältnis zwischen Steuerzahler und Finanzver­
waltung zu verbessern, wie sie z. B. auf den Siegburger Tagun­
gen (vgl. BB 1954 S. 1094; 1955 S. 132) mm Ausdruck kommen. 
Der Verfasser trägt eine Fülle von Erfahrungen, Anregungen 
und kritischen Bemerkungen vor, die wesentlich für eine Ver­
besserung des „Klimas" und für eine fruchtbarere Arbeit sein 
können. · 

He r b e r t : Das Steuerrecht der Unternehmung. Erg.-Lfg. 34, -
Hagen/Westf.: v. d. Linnepe Verlagsgesellschaft mbH. Loseblatt­
ausgabe. 

Fortsetzung umseitig 
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Neue Bücher und Schriften (Forts.) 

K a 1 b h e n n , Regierungsamtmann im Bundesfinanzministerium: 
Zwischenstaatliche Rechtsschutz- und Rechtshilfeverträge In Ab­
gabensachen. 44 S . kart. 2.85 

Wie fülle ich die Umsatzsteuererklärung für 1955 richtig aus? 
Anleitung zur Abgabe der Umsatzsteuererklärung 1955 mit aus­
gefülltem Vordruck und Erläuterungen der Steuervergünstigun­
gen und Abzugsmöglichkeiten. Bearbeitet von Alo Köhler. -
Neuwied a. Rh.: Hermann L1;1chterhand Verlag. geh. 
Offshore- Steuerrecht mit Anmerkungen von Ministerialrat J u -
r et z e k, Bundesfinanzministerium. 26. S. kart. 2.75 
Vorstehende drei Broschüren (Sonderdrucke „Deutsche Steuer­
Zeitung" Ausgabe C) sind in der Reihe „Steuerkommentare aus 
dem Bundesfinanzministerium" im Industrie-Verlag Carlheinz 
Gehlsen, Konstanz, erschienen. 

Körperschaftsteuer-Durcbführungsverordnung (KStDV) 1955 m it 
Anmerkungen von Ministerialrat Dr. G r ! e g e r, Bundesfinanz­
ministerium. 24 S. kart. 2.50 

S ahme r, Heinz, ORR: Gesetz über den Einfluß von Eignungs­
übungen der Streitkräfte auf Vertragsverhältnisse der Arbeitneh­
mer und Handelsvertreter sowie au f Beamtenverhältnisse (Eig­
nungsübungsgesetz). - Berlin-Bielefeld-München: Erich Schmidt 
Verlag. 1956. 105 S. kart. 5.60 
Das Eignungsübungsgesetz legt im Interesse eines schnellen Auf­
baues der Streitkräfte den Arbeitgebern eine ganze Reihe von 
Verpflichtungen auf. Damit die Freiwilligen die Möglichkeit 
haben, bei mangelnder Eignung in ihr Arbeitsverhältnis zurück­

.zukehren, bleibt das Arbeitsverhältnis während der Eignungs­
übung bestehen. Der Arbeitgeber darf grundsätzlich nicht kün­
digen, woraus sich außer arbeitsrechtlichen auch eine Reihe 

- sozialversicherungsrechtlicher Fragen ergeben. Über alle diese 
Bestimmungen unterrichten die Erläuterungen von Sahmer, der 
durch seine Tätigkeit im Bundesarbeitsministerium mit der Ma­
terie bestens vertraut ist. 

A y e, Dr. Hans Adolf : Die Leistungen nach dem Bundesversor­
gungsgesetz. 3. neubearb. Aufl. Heft 2 der Schriftenreihe „Fort­
bildung und Praxis". - Bad Godesberg : Asgard-VerJag. 1956. 
72 S . kart. 4.75 

J a e g e r - A i c h b e r g e r : Angesteiltenversicherungsgesetz. 
Erg.-Lfg. Februar 1956. (3. Erg.- Lfg. zur 17. Aufl.). München/ 
Berlin: Verlag C. H. Beck. 160 S. Dünndruck. 2.50 

Sc h ! ecke 1, Dr. H., Präs. d. Hess. LSG: Kindergeldgesetz. Ge­
setz über die Gewährung von Kindergeld und die Errichtung von 
Familienausgleichskassen sowie Kindergeldanpassungsgesetz und 
Kindergeldergänzungsgesetz. 2. Erg.-Lfg. Stand vom 15. 2. 1956. -
München: Verlag R. S. Schulz. Loseblatta usgabe. 11.80 

Go l d s c h m i d t, Heinz, Min.-Rat a. D., und Karl Andres , 
Mln.-Rat im Bundesarbeitsministerium: Die Kindergeldgesetze 
(Kindergeldgesetz, Kindergeldanpassungsgesetz mit Auszug aus 
dem Bundesversorgungsgesetz, Kindergeldergänzungsgesetz) in 
der ab 1. Februar 1956 geltenden Fassung. - Berlin/Frankfurt 
a . M.: Verlag Franz Vahlen GmbH. 1956. Textausgabe mit Anm. 
und Sa chverzeichnis. 187 S. kart. 7.-

M i es b a c h, Dr. jur. Dr. med. h. c. Hermann, Vizepräsident des 
Bayer. LSG, und Walter B u s 1 , Knappschaftsoberinspektor bei 
der Süddeutschen Knappschaft: Reichsknappschaftsgesetz. 3. Erg.­

. L[g. Stand 130. 1. 1956. - München/Berlin: Verlag C. H . Beck. 304 S. 
Dünndruck. 7.20 

Die Sozialreform. Berichte, Kommentare, kritische Betrachtungen 
aus einer laufenden Artikelfolge erarbeitet und veröffentlicht 
durch die Westfälische Zeitung. - Bielefeld: Verlag J. D. Küster 
Nachf. 120 S. brosch. 1.50 

Teich man n, Ulrich: Die Politik der Agrarpreisstützung. -
Köln-Deutz: Bund-Verlag GmbH. 1955. 679 S. kart. 36.­
Aus dem Inhalt: Marktbeeinflussung (Problem, Begriff, Ziele, 
Anlässe, Träger, Mittel, Techn ik und Strategie, Beurteilung) -
Das Getreide-Einfuhrsystem, Kornhausbewegung - Getreide­
lagerscheine - Mühlensteuer - Mühlenkontingentierung - Mais-. 
monopol - Vermahlungszwang für Inlandweizen - Nachtback­
verbot - Exportprämiierung von Zucker - Zuckerkartell -
Maischraumsteuer - Branntweinmonopol - Spiritus-Beimi­
schungszwang - Die Eingriffe in Margarineproduktion und -ab­
satz - Maßnahmen zur Erhaltung d er Milchqualität - Milchhan­
delskonzessionierung - Die Entwicklung der Milchabsatz- und 
Molkereigenossenschaften - Die Milchringe - Milch- und But­
terpreisnotierungen - Milchmarktregulierungen - Vieh- und 
Fleischmarkt - Tierseuchengesetzgebung - Einfuhrschein e für 
Fleisch - Standardisierung von Eiern - Weingesetzgebung -
Hopfenverwendungszwang - Hopfenanbaukontingentierung -
Tabakeinschreib ungen - Die Kontingentierung des Tabakanbaues. 

P loch g, Dr. Marcel: Die Entwicklung der Energiepreise im 
auf und ab der Konjunkturen. --,. Köln-Marienburg: Sigillum­
Verlag. 1956. 38 S. mit zahlreichen Diagrammen. kart. 2.50 

Lehmann, M. R., Prof. Dr.-Ing., Dr. rer. pol.: Allgemeine 
Betriebs-Wirtschaftslehre. 3. Aufl. - Wiesbaden: Betriebswirt­
schaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler. 1956. 341 S. brosch. 14.60 
Am dem Inhalt: Güterwelt und Geldwelt der Wirtschaft - Be­
darfsdeckung und Wirtschaftlichkeit - Betrieb und Unterneh­
mung - Die Arten der betriebswirtschaftlichen Begriffe - Die 
Ele:nentarbegriffe der Wirtschaft - Umsatz, Vei:mögen und 
Umsatzzeit - Der Preis (Wesen und Art der Preise, Bestim­
mungsgründe der Preise, Preise im Dienste der Wirtschafts­
lenkung, betriebswirtschaftliche Preise) - Das Risiko - Kapital, 
Kapitalnutzung, Zinsfuß und Zins - Der Kredit - Das Geld -
Das Rentabilitätsproblem - Das Liquiditätsproblem - Die inter­
nationalen Finanzbeziehungen. 

G r ü f er, Heinz, Dipl.-Ha ndelslehrer : Die kleine Verkaufs­
kunde. Eine allgemeinverständliche Darstellung mit vielen Mu­
sterbeispielen für Verkaufsgespräche. Nr. 240 der berufskund­
lichen Reihe der Sammlung „Hilf Dir selbst!". Bonn: 
Stollfuß-Verlag. 1956. 54 S. brosch. 2.80 

Deutsches Börsena.dreßbuch für Banken, Handel und Industrie. 
Band I (Aktiengesellschaften, Banken, Sparkassen). Neuauflage 
1956. - Hamburg-Lemsahl: Verlag Oscar Arendt. 548 S. L. 24.­

In der bewährten handlichen Form liegt nach einer Spanne von 
zwei Jahren eine Neuausgabe d es I. Teiles dieses für Börsen­
interessenten außerordentlich nützlichen Nachschlagewerkes vor. 
Dieser I. Band enthält wiederum folgende Teile: 
Teil I: Die Wertpapierbörsen und ihre Mitglieder - Die Außen­
handelsbanken in der Bundesrepublik (einschließlich West-Berlin) 
und Kurstabellen. 
Teil II: Aktiengesellschaften, deren Aktien an den Börsen im 
Bundesgebiet (einschließlich West-Berlin) gehandelt werden. 
Teil III: Banken, Bankgeschäfte und Sparkassen im Bundesgebiete 
(einschließlich West-Berlin). 
Teil IV: Ausländische Banken. 

Deutsches Bundes-Adreßbuch der gewerblichen Wirtschaft. 3. Aufl. 
Band I/1956. - Darmstadt : Deutscher Adreßbuch-Verlag für Wirt­
schait und Verkehr GmbH. 1660 S . Hlbl. 18.­
Das zu den bedeutsamsten Nachschlagewerken der Wirtschaft 
zählende Bundes-Adreßbuch der gewerblichen Wirtschaft hat im 
Laufe der Jahre wieder in Inhalt und . Ausstattung einen Stand 
erreicht, der kaum noch vervollkommnet werden kann. (Zu er­
wägen wäre allenfalls, ob nicht für den Bucheinband ein dauer­
hafteres Material benutzt werden könnte.) Besonders erfreulich 
ist d ie Ankündigung des Verlages, daß das Bundes-Adreßbuch in 
Zukunft jährlich neu bearbeitet werden und jeweils am Jahres­
anfang mit d em I. Band vorliegen soll. Der zu Anfang 1956 er­
schienene I. Band umfaßt wiederum die Branchenadressen von 
Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und außer­
dem die Adressen von West-Berlin (vgl. die B esprechung in BB 
Heft 28/1954 für den I. Band d er Vorauflage und für die übrigen 
Bände die B esprechungen BB 1954 Heft 31, 1955 Heft 21 und 28). 

Telegramm-Adreßbuch für die Bundesrepublik Deutschland und 
Berlin West mit Auslandsteil - nach amtlichen Quellen bearbeit. 
Band II. 29. Ausgabe .. - Darmstadt: Deutscher Adreßbuch­
Verlag für Wirtschaft und Verkehr G.m.b.H. 1955. 7!l2 S. 2 Bde. 80.-

„In gewohnter Regelmäßigkeit", wie es im Vorwort der neuen 
Auflage heißt, erscheint die 29. Ausgabe dieses Nachschlagewerkes. 
Die Einteilung hält sich an die Vorauflagen. Im I. Band sind das 
vollständige Verzeichnis der amtlich vereinbarten Telegramm­
adressen und das vollständige alphabetische Verzeichnis der I n -
habe r von Telegrammadressen (nach Ländern geordnet) ent­
halten. Der II. Teil (Wirtschaftsdienst) enthält wiederum den 
Länder- und Ortsteil, das Branchen- und Bezugsquellenverze~ch­
nis, das Branchen- und Warenregister und den Exportschlüssel. 
Hinzuweisen ist besonders auch auf die internationale Bedeutung 
dieses Wirtschaftsadressenlexikons. Der Exportschlüssel ist ein 
Beispiel dafür, mit welcher Verbreitung das Werk rechnen kann. 
Er ist in folgenden Sprachen abgefaßt: Dänisch, englisch, fran­
zösisch, holländisch, italienisch, portugiesisch, russisch, schwedisch 
und spanisch. Nicht zu übersehen ist die Möglichkeit einer Aus­
wertung dieses Nachschlagewerkes für Werbezwecke; die Werbe­
abteilungen vieler Firmen sehen den Wert des Adreßbuches 
darin, daß in ihm die Anschriften besonders angesehener Firmen 
zusammengestellt sind. (Vergleiche auch die Besprechungen BB 
4/1954 und 12/1955.) 

Internationales Fernschreiberverzeichnis. - Darmstadt: Telex­
Verlag Jaeger & Co. 4. Ausgabe. 1150 s. 35.50 
Die 4. Ausgabe dieses international bekannten Verzeichnisses. ent­
hält wieder die Anschriften sämtlicher an das internationale 
Fernschreibenetz angeschlossenen Teilnehmer aller Länder in 
Europa und -Ubersee. 

• • 

• • 

Westdeutsche Fachschau für das Gaststätten- und Hotel-
gewerbe, Essen 20.-29. 4. 1956 

Internationale Werkzeugmaschinenaus&tellung, 
Stockholm 

Frühjahrsausstellung, Augsburg 
Rauchwarenmesse, Frankfurt a , M. 
Photo-Ausstellung, Karlsruhe 
38. Internationaler Autosalon, Turin 
11. Internationale Messe, Casablanca 
Tag des internationalen Fremdenverkehrs, Düsseldorf 
Sozialpädagogische Kurse des gemeinnützigen Ver-

bandes e.V . .,Christliches Jugenddor!werk Deutsch­
lands" fUr Junge Mädchen von 15 bls 19 Jahren, 
Maiente/Holstein 

20.-29. 4. 1956 

20. 4.- 1. 5. 1956 

21.-24. 4. 1956 
21.-29. 4. 1956 

21. 4.- 2. 5. 1956 
21. 4.- 6 5. 1956 

22.-23. 4. 1956 

22.-28. 4. 1956 

Arbeitsgemeinschaft für sO'Z.iale Betriebsgestaltung e.V., 
Heidelberg: 
12. Treffen für weibliche betriebliche Führungs­
kräfte (Mefsterinnen, Vorarbei~erinnen, Bandführe­
rinnen usw.), Neckarsteinacll 

1. Britische Industrie-Textilien-Ausstellung, London 
Tagung des Deutschen Mälzerbundes, Bad Homburg 
RKW-Gemeinschaftstagung, Düsseldorf 
Tagungen von Organisationen des Internationalen 

Fremdenverkehrs, Düsseldorf 

23.-26. 4. 1956 

23.-27. 4. 1956 
25.-28. 4. 1956 
26.-27. 4. 1956 

Jahresversammlung des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft, Wiesbaden 

27. 4. 1956 

27. 4. 1956 

Tagung der Fachgemeinschaft Landmaschinen im Verein 
Deutscher Maschinenbau-Anstalten e. V. und der 
Arbeitsgemeinschaft AC%erschlepper, Bad Kissingen 27. 4. 1956 

27.-28. 4. 1956 Steine- und Erden-Tag, Aachen 
8. Deutsche Handwerksmesse, München (mit inter­

nationaler BetelLlgung) 
16. Algerische Messe, Algier 
Südost-Frühjahrsmesse, Graz 
HOGAFA - Hotel- und Gaststätten-Fachausstellung 

mit Kochkunst- und Konditor-Fachschau, 
Ludwigshafen am Rhein 

Internationale Messe, Lüttich 

27. 4.-10. 5. 1956 
27. 4.-13. 5. 1956 
28. 4.- 6. 5. 1956 

28. 4.- 7. 5. 1956 
28. 4.-13. 5. 1956 

Herr Robert C. Kelso, Rechtsberater der amerikanischen Streitkräfte 
in Frankfurt a. M., spricht am 4 . 5, 1956, 17.30 U hr, vor der Juristischen 
Studiengesellschaft in Karlsruhe in einer Veranstaltung im PJenar­
sltzungssaal des Bundesgerichtshofes über „Rechtsprobleme, die aus 
der industriellen Verwendung der Atomenergie entstehen". 
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addieren, subtrahieren, multiplizieren, divid ieren ! 

Alte Ihre Rechenaufgaben lösen Sie mühelos und schnell! 

.M.B.H_ RECHENMASCHINENFABRIK NCJRNBERG STEPHANST 
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Wie oft schließt man vom Äußeren auf das Können! Beim O PE L 

KAPITÄN ist das berechtigt. Denn dieser Wagen hält, was'seine reprä­

sentative Eleganz verspricht. - Stellen Sie hohe Ansprüche! Die ausge­

reifte KAPITÄN-Technik wird sie Punkt für Punkt erfüllen: Der elastische 

2,5 Ltr.-OPE L Kurzhubmotor von 75 PS entwickelt verblüffend schnell 

seine Kraft. Breite Spur, fahrgünstiger, tiefer Schwerpunkt und ausge­

glichene Federung sichern eine hervorragende Straßenlage. Die Kugel­

umlauf-Lenkung verringert den Lenkaufwand. Zuverlässige Bremsen, 

serienmäßige Lichthupe, schlauchlose Reifen und eine Rundsicht von 

92 % geben Ihnen höchste Sicherheit. - Ja, man erwartet viel vom 

KAPITÄN - und seinem Fahrer vertraut man, weil man weiß : Wer 

den KAPITÄN besitzt, nimmt den Fortschritt in seine 0ienste. 

0 PE L K A. PI T Ä. N DM 9 3 i> 0 • • a.W. 

Rücksichtsvolles Fahren 

ehrt den OPEL-Fahrer 

O PEL 
/4~ 

ADAM OPEL AG· R0SSELSHEIM AM MAIN 

Opel-Händler überall • In Europa Vertrieb und Kundendienst durch die Organisation der General Motors 
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